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Integrati ng societi es are 
those where citi zens and 
residents contribute to and 
benefi t from prosperity and 
well-being on an equal foo-
ti ng. In such societi es people 
with and without a migrati -
on background have equal 
opportuniti es, duti es and 
rights. Diversity is seen not 
as a threat but as a chal-
lenge from which societi es 
stand to gain. This requires 
a clear and imaginati ve vi-
sion, fi rm and engaging lea-
dership, and hard work. The 
Charter for Living Together in 
Diversity in Styria provides a 
set of very helpful basic gui-
ding principles for govern-
ments, civil society and the 
private sector alike. 

Kind regards
Jan Niessen

Gesellschaft en verdienen dann
das Prädikat „integrati v“, wenn 
deren BürgerInnen und Be-
wohnerInnen einen Beitrag 
zum Wohlstand und zum 
Wohlergehen aller leisten und 
wenn sie – gleichberechti gt 
– auch davon profi ti eren. In 
solchen Gesellschaft en haben 
Menschen mit und ohne Mi-
grati onshintergrund die ganz 
gleichen Chancen, Pfl ichten 
und Rechte. Diversität wird 
hier nicht als Gefahr gesehen, 
sondern als Herausforderung, 
die diese Gesellschaft  gerne 
annimmt. Dies erfordert eine 
klare und ideenreiche Vision, 
starke, anregende Führungs-
qualitäten und ... harte Arbeit. 
Die „Charta des Zusammen-
lebens in Vielfalt in der Stei-
ermark“ bietet diesbezüglich 
eine Reihe von höchst hilfrei-
chen Leitgedanken sowohl für 
Regierungen als auch für die 
Zivilgesellschaft . 

Mit freundlichen Grüßen
Jan Niessen

Kurzbiografi e von 
Jan Niessen
Jan Niessen leitet von Brüs-
sel aus die „Migrati on Policy 
Group“ (MGP). Er studierte 
Soziologie an der Freien Uni-
versität von Amsterdam und
ist mit seinen Spezialgebie-
ten „Integrati on“, „Anti -Dis-
kriminierung“ und „Migra-
ti on“ einer der anerkannte-
sten Wissenschaft ler Euro-
pas. Er arbeitet unter an-
derem für die OSZE, den 
Europäischen Rat, die EU-
Kommission und das EU-Par-
lament sowie für zahlreiche 
Regierungen in ganz Europa.

Zum Geleit



„Überall dort, wo Menschen zusammen leben, arbeiten, lernen, wohnen und ihre 
Freizeit verbringen, off enbaren sich die Herausforderungen und Reibungspunkte des 
alltäglichen Miteinanders. In einer Gesellschaft , die sich durch die Prozesse der Glo-
balisierung, der europäischen Öff nung, der Migrati on und der Individualisierung in 
ständiger Veränderung befi ndet, fühlen sich Menschen oft mals ihrer Heimat nicht 
mehr ganz sicher. Unverrückbare Tatsache ist jedoch, dass Gesellschaft  vielfälti g ist. 
Und nicht diese vorgefundene Vielfalt ist das Problem, sondern der Umgang mit ihr. 
Die Steiermark ist sich bewusst, dass der Schlüssel, um mit einer sich beständig ver-
ändernden Gesellschaft  gut umgehen zu können, nicht darin liegt, auf die Defi zite Ein-
zelner hinzusehen, sondern mit Blick auf die Ressourcen der hier lebenden Menschen 
beste Chancen zur Verwirklichung und Entf altung zu ermöglichen.“

Aus der Präambel der Charta des Zusammenlebens in Vielfalt in der Steiermark
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Sehr geehrte Damen und Herren,
geschätzte Partnerinnen und Partner!

Das Integrati onsressort ist das jüngste Ressort innerhalb der Steiermärkischen Landesregie-
rung, umso mehr freue ich mich darüber, hiermit bereits den zweiten „Bericht des Zusam-
menlebens“ vorlegen zu können, in dem die Fortschritt e bei der Umsetzung der „Charta des 
Zusammenlebens“, der gemeinsamen Integrati onsstrategie des Landes Steiermark, abgebil-
det sind. Die Steiermark ist vielfälti g und „Vielfalt ist zumutbar“, das haben wir in unserer 
„Charta des Zusammenlebens“ festgehalten. Worauf es ankommt, ist ein „professioneller, 
zukunft sorienti erter Umgang mit der gesellschaft lichen Vielfalt“. Dieser Anspruch bildet sich 
auch in unserem zweiten Bericht ab: der steirische Weg in der Integrati onspoliti k setzt in den 
unterschiedlichsten Lebensbereichen an und bindet vielfälti ge Partnerinnen und Partner mit 
ein – auf der insti tuti onellen Ebene reicht diese Zusammenarbeit von der Landespoliti k und 
-verwaltung über unsere Regionen, Städte und Gemeinden bis zur steti g wachsenden Zahl 
der Mitglieder der „Integrati onspartnerschaft  Steiermark“! Ebenso wichti g sind mir unsere 
zivilgesellschaft lichen Organisati onen und die Bevölkerung, die wir im vergangenen Jahr ver-
stärkt in unsere Bemühungen eingebunden haben.

Allen Ideen, Initi ati ven und neuen Wegen, die wir gemeinsam beschreiten, liegt eine Idee 
zu Grunde: Wir arbeiten an einer Steiermark, in der die Menschen zusammenhalten! Dafür 
notwendig ist, dass Diskriminierung erkannt und konsequent abgestellt wird, Ausgrenzung 
ein Tabu wird, Teilhabechancen erhöht werden, das Verbindende über das Trennende gestellt 
wird, Zivilcourage gelebt wird und Eigenverantwortung und Handlungskompetenz gestärkt 
werden.

Ich darf die Gelegenheit nutzen, um all jenen Menschen zu danken, die diese Arbeit unter-
stützen und vorantreiben: Meinen Kolleginnen und Kollegen in der Landespoliti k, den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern in der Verwaltung, allen Insti tuti onen der Integrati onspart-
nerschaft  Steiermark, den Verantwortlichen in den partnerschaft lich akti ven Kleinregionen, 
Städten und Gemeinden sowie allen NGOs, die Tag für Tag einen wertvollen Beitrag zum 
Zusammenleben leisten! Ein besonderes Anliegen ist es mir auch, allen Steirerinnen und Stei-
rern, die abseits insti tuti oneller Organisati onen ihren Beitrag zu einem besseren Zusammen-
leben leisten, Danke zu sagen: Daher ist mir der Kleinprojektefonds, der in diesem Berichts-
zeitraum mit dem Schwerpunkt „Zusammen.Wohnen“ ausgelobt war, besonders wichti g. Alle 
Menschen, die mit ihren höchstpersönlichen Ideen für ein besseres Zusammenleben Verant-
wortung übernommen haben, akti v geworden sind und eine Initi ati ve umgesetzt haben, sind 
für mich „Heldinnen und Helden des Alltags“!

Mich freut es besonders, dass die Zahl der Partnerinnen und Partner, die unseren steirischen 
Weg in der Integrati onspoliti k mitgehen, beständig wächst. Unsere gemeinsamen Bemühun-
gen zielen auf einen nachhalti gen, positi ven Wandel im Miteinander ab und dienen dem lang-
fristi gen Ziel, den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft  zu stärken.

Als erste steirische Integrati onslandesräti n ist es für mich eine äußerst spannende Aufgabe, 
gemeinsam mit vielen Menschen Türen zu neuen Lösungsmöglichkeiten zu öff nen, neue Ge-
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danken und Ideen in unserem Land in die Tat umzusetzen und das Zusammenleben in unserer 
Heimat in vielen kleinen Schritt en Tag für Tag zu verbessern. Bei dieser Aufgabe geht es um 
einen ganz entscheidenden Teil der heuti gen und zukünft igen Lebensqualität für alle Men-
schen, die in der Steiermark zuhause sind. In diesem Sinne freue ich mich bereits sehr auf alle 
weiteren Schritt e, die wir im kommenden Jahr gemeinsam gehen werden!

Herzlichst, Ihre

Dr.in Betti  na Vollath
Landesräti n für Finanzen, Frauen und Integrati on
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Sehr geehrte Damen und Herren!

Der Zweite Bericht des Zusammenlebens in Vielfalt, der nun vor uns liegt, hat mir erneut 
den Umfang der Akti vitäten und den großen Einsatz vieler Menschen und Organisati onen 
verdeutlicht, die sich dafür einsetzen, die in der Charta des Zusammenlebens in Vielfalt for-
mulierte Vision in der Steiermark Stück für Stück spürbare Realität werden zu lassen.

Viele Maßnahmen und Projekte, die bei der Vorlage des Ersten Berichts des Zusammenle-
bens noch in Planung waren, konnten mitt lerweile erfolgreich umgesetzt werden. Sie be-
treff en den Landesdienst, die Arbeit in den Gemeinden, aber auch die Mitglieder der Integ-
rati onspartnerschaft  Steiermark, Nichtregierungsorganisati onen ebenso wie die engagierte 
Zivilbevölkerung. 

Wie Sie dem Bericht entnehmen werden, ist die Zahl der Akti vitäten, der Projekte und Initi -
ati ven im vergangenen Jahr beachtlich gewachsen.

Trotz schwieriger Rahmenbedingungen haben viele Abteilungen der Steirischen Landesver-
waltung an ihren Plänen zur Umsetzung der Charta des Zusammenlebens festgehalten und 
klare Zeichen gesetzt. Gemeinden, Städten und Regionen ist es gelungen, gemeinsam mit 
der Bevölkerung Projekte mit Vorbildcharakter umzusetzen und für die zukünft ige Entwick-
lung des Themas durch den Aufb au von Kompetenzen, Strukturen und Prozessen zu sorgen. 
Organisati onen und Insti tuti onen in der Steiermark haben ihren Umgang mit Diversität im 
jeweils eigenen Wirkungskreis bewusst zum Thema gemacht, Ansatzpunkte defi niert und 
entsprechende Maßnahmen gesetzt. Nicht zu vergessen sind an dieser Stelle auch die zahl-
reichen Akti vitäten engagierter und zivilcouragierter SteirerInnen, die in ihrem unmitt elba-
ren Lebensumfeld Initi ati ve für ein konstrukti ves Zusammenleben ergriff en und ihre Ideen 
mit viel Engagement umgesetzt haben. In diesem Zusammenhang wurde auf den unter-
schiedlichsten Ebenen sehr viel PionierInnenarbeit in der Steiermark geleistet.

Die Fachabteilung Gesellschaft  und Diversität in der Abteilung 6 unterstützt und begleitet 
mit dem Referat, das seit 1. August 2012 die Bezeichnung „Referat Diversität“ trägt, die 
Umsetzung all dieser Vorhaben. Dies ist, betrachtet man den Umfang und die Unterschied-
lichkeit der Akti vitäten, nach wie vor keine leichte Aufgabe, soll doch das Referat als Wis-
sensdrehscheibe für alle Belange rund um die Charta des Zusammenlebens vernetzend, be-
ratend und begleitend agieren und darüber hinausgehend konzepti v täti g sein.

Voraussetzung für das Gelingen ist der Aufb au von fachlicher Experti se – innerhalb unse-
rer Fachabteilung, insbesondere innerhalb des Referates, aber auch in Form von Aus- und 
Weiterbildungen, für alle interessierten und engagierten Kooperati onspartnerInnen. Denn 
die Bearbeitung einer Querschnitt smaterie erfordert nicht nur Kompetenz in dieser Materie 
selbst, sondern auch Wissen und Verständnis für die Aufgabenbereiche, in welchen die The-
mati k umgesetzt werden soll. 

Wer einen neuen Weg beschreitet, weiß, dass auch bei guter Vorbereitung und bester Mo-
ti vati on mit Hindernissen und Überraschungen zu rechnen ist. Unsere Chancen liegen darin, 
Herausforderungen durch den Abbau von Barrieren und die Berücksichti gung von Chancen-
gleichheit bei der Gestaltung von Strukturen, Prozessen und Leistungen völlig neu zu be-

Nur gemeinsam können wir etwas verändern!
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trachten und dadurch mit diesen besser umgehen zu können. Solche Herausforderungen 
warten bereits auf uns, sowohl in der Gestaltung der Arbeit in der Steirischen Landesverwal-
tung (so etwa in der laufenden Weiterentwicklung als modernes, serviceorienti ertes Dienst-
leistungsunternehmen für alle BürgerInnen, in der Umsetzung von Gender Budgeti ng oder 
in der Einführung eines Wirkungscontrollings, wo es Diversität implizit zu berücksichti gen 
gilt) als auch in Form gesellschaft spoliti sch relevanter Veränderungen. 

In diesem Sinne möchte ich mit einem Zitat schließen und gemeinsam mit meinem Team – 
und mit Ihnen – den steirischen Weg des Zusammenlebens in Vielfalt weitergehen!

„Wir müssen der Wandel sein, den wir in der Welt zu sehen wünschen.“
Mahatma Gandhi

Ihre

HRin Mag.a Alexandra Nagl
Leiterin der A6-Fachabteilung Gesellschaft  und Diversität
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Summary

Der vorliegende Zweite Bericht des Zusammenlebens dokumenti ert die Umsetzung der steier-
märkischen Integrati onsstrategie zwischen 1. Juni 2012 und 30. Juni 2013. Der Bericht enthält 
eine zusammenfassende Darstellung der laufenden und im Berichtszeitraum abgeschlossenen 
Prozesse, Maßnahmen und Projekte in den Handlungsfeldern Politi k und Verwaltung, Integra-
ti onspartnerschaft  Steiermark, Partnerschaft en mit Gemeinden, Städten und (Klein-)Regionen, 
organisierte Zivilgesellschaft  und Bevölkerung.

Politi k und Verwaltung – Vorbild sein: Strukturen und Prozesse verändern

Dieses Handlungsfeld war im Berichtszeitraum durch Umstrukturierungsmaßnahmen in der 
Landesverwaltung und durch die Neuordnung von Kompetenzen in den Ressorts geprägt. Nach 
einem Wechsel in der Landesregierung übernahm Landesräti n Dr.in Betti  na Vollath mit Ende 
Jänner 2013 zu den Themen Finanzen und Integrati on wieder das Frauenressort, für das sie 
bereits von 2005 bis 2009 zuständig war. Damit wurde auch das Thema Gender Mainstreaming, 
das als gleichstellungspoliti sche Strategie in diesem Bereich angesiedelt ist, in die Zuständigkeit 
des Integrati onsressorts übertragen. Das Ressort konnte nun konsequent an der Entwicklung 
der Doppelstrategie Gender und Diversitäts-Mainstreaming zur Umsetzung der Integrati ons-
strategie entlang der Ziele der Charta des Zusammenlebens arbeiten. 

Die Strategien zielen auf Chancengleichheit und die fakti sche Gleichstellung und Gleichbehand-
lung aller Menschen, ungeachtet ihres Geschlechts, ihrer ethnischen Zugehörigkeit, ihrer Religi-
on oder Weltanschauung, ihrer sexuellen Orienti erung, ihres Alters oder ihrer physischen und 
psychischen Fähigkeiten. Mit den im Ersten Bericht des Zusammenlebens bereits vorgestellten 
und weiterverfolgten Projekten zur Integrati on von „Gender und Diversitäts-Mainstreaming in 
die Legisti k“ und dem Lehrgang „Gender Agent in Verbindung mit Diversität“ für Mitglieder des 
Landtags Steiermark und MitarbeiterInnen der Regierungsbüros wurden erste Erfahrungen mit 
der Doppelstrategie gesammelt. Um Politi k und Landesverwaltung als Vorbild im Umgang mit 
Vielfalt weiterzuentwickeln, wurde im Berichtszeitraum entlang von (internen) Analysen, Maß-
nahmen und Projekten die Ausarbeitung von Gleichstellungszielen fortgeführt und es wurden 
Vorbereitungen zur Erarbeitung von Gleichstellungszielen im Rahmen der Umsetzung der Haus-
haltsreform des Landes Steiermark getroff en.

Integrati onspartnerschaft  Steiermark – Netzwerke entwickeln

Im Hinblick auf die im Ersten Bericht des Zusammenlebens vorgestellten Zielsetzungen des Netz-
werks hat sich die Integrati onspartnerschaft  Steiermark von Beginn an akti v entwickelt. Zu den 
im Ersten Bericht des Zusammenlebens dargestellten fünf Initi ati ven haben sich im Berichts-
zeitraum insgesamt vier weitere neue Vorhaben entwickelt. Zudem bietet das Integrati onsres-
sort den Mitgliedern der Integrati onspartnerschaft  Steiermark anlassbezogen im Rahmen von 
Vernetzungstreff en sowie projekt- bzw. themenspezifi schen Treff en und Veranstaltungen die 
Möglichkeit zu Informati on, Austausch und Zusammenarbeit. Für jene Insti tuti onen, die sich or-
ganisati onsintern gezielt mit der Charta des Zusammenlebens auseinandersetzen wollen, steht 
seitens des Referates Diversität seit Frühjahr 2013 mit dem Charta-Quick-Check ein geeignetes 
Analyseinstrument zur Verfügung.
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Summary

Partnerschaft en mit Gemeinden, Städten und (Klein-)Regionen – Erfahrung weitergeben

Im letzten Jahr haben zehn Gemeinden und eine Gemeindekooperati on ein klares Zeichen ge-
setzt, wie es gelingen kann, „Zusammenleben in Vielfalt“ erfolgreich zu gestalten und die Bevöl-
kerung zu begeistern, Ideen zu entwickeln wie auch umzusetzen. 

Die Erfahrungen zeigen eine hohe Bereitschaft  der Bevölkerung, sich für eine generati onenüber-
greifende Zusammenarbeit, für eine Stärkung von NachbarInnenschaft shilfe und gegenseiti ge 
Unterstützung einzusetzen. Die Langfristi gkeit der Eff ekte wurde durch den Aufb au von Kompe-
tenzen und Strukturen gesichert. Im Berichtszeitraum wurde damit begonnen, die bisherigen 
Erfahrungen der Gemeinden mit der Umsetzung der Charta des Zusammenlebens redakti onell 
aufzubereiten, um diese auch anderen Gemeinden zugänglich zu machen.

Organisierte Zivilgesellschaft  – Vernetzung fördern, Know-how nützen

Neben den Mitgliedern der Integrati onspartnerschaft  Steiermark sind die unterschiedlichen 
Handlungs- und VerantwortungsträgerInnen der organisierten Zivilgesellschaft , insbesondere 
steirische Nichtregierungsorganisati onen (NGOs), für Politi k und Verwaltung wichti ge Partne-
rInnen für die Umsetzung der Charta des Zusammenlebens. 

Das Einbringen von Ideen und Positi onen zur Umsetzung von Maßnahmen zur Charta des Zu-
sammenlebens erfordert geeignete Austauschprozesse. Diese wurden im Berichtszeitraum 
durch die Entwicklung der kooperati ven Schnitt stellenarbeit unterstützt. Ziel der kooperati ven 
Schnitt stellenarbeit ist es, entlang der Setti  ngs für Wissenstransfer und Vernetzung der Akteu-
rInnen untereinander zu sorgen. Das Konzept wurde bereits in zwei Projekten umgesetzt.

Bevölkerung – Eigenverantwortung und Engagement stärken

Das Zusammenleben in Vielfalt erfordert ein „Sich-Einmischen“ und die Übernahme von 
(Selbst-)Verantwortung aller BewohnerInnen der Steiermark. In der vergangenen Berichtspe-
riode konnten hierzu bereits Initi ati ven in Gang gesetzt werden: der Projektf onds „zusammen-
lebengestalten“, in dem Ideen und Initi ati ven zur Verbesserung des Zusammenlebens und zur 
Förderung des zivilgesellschaft lichen Engagements über einen Kleinprojektefonds umgesetzt 
werden, sowie die Einrichtung der Anti diskriminierungsstelle Steiermark. Diese beiden Maß-
nahmen wurden im Berichtszeitraum weitergeführt bzw. weiterentwickelt.

Dieser Zweite Bericht über die Umsetzung der Charta des Zusammenlebens zeigt durch die 
dokumenti erten Akti vitäten des Landes und seiner Bevölkerung die unterschiedlichen Hand-
lungsebenen von Integrati on auf und gibt zudem bereits einen Ausblick auf die geplanten 
Entwicklungen.
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Einleitung1

Die Landesregierung hat in ihrem Regie-
rungsübereinkommen 2010 Integrati on als 
gemeinschaft liche Aufgabe defi niert und 
sich mit dem Beschluss der „Charta des Zu-
sammenlebens in Vielfalt in der Steiermark“1 
(kurz: Charta des Zusammenlebens) einen 
Handlungsrahmen für die Integrati on aller 
in der Steiermark lebenden Menschen gege-
ben. Wie im Ersten Bericht des Zusammen-
lebens in Vielfalt in der Steiermark bereits 

festgehalten, befasst sich die Integrati ons-
politi k des Landes mit der Gestaltung des 
Zusammenlebens in den unterschiedlichen 
Lebenswelten der Menschen. Dieses Zusam-
menleben soll auf fairen Lebensbedingungen 
und Teilhabemöglichkeiten für alle Steire-
rInnen, unabhängig von Geschlecht, Alter, 
Behinderung, ethnischer Zugehörigkeit, se-
xueller Orienti erung, Religion etc. beruhen. 
Das erfordert verantwortliches Handeln der 
Politi k, der Verwaltung, aber auch der Bevöl-
kerung selbst. Die Herstellung gerechter Teil-
habemöglichkeiten braucht die Übernahme 
von Verantwortung aller Beteiligten, denn 
Integrati on ist nicht delegierbar. Sie braucht 
aber auch Kompetenz, um den Abbau von 
Stereotypen, Missverständnissen und Barri-
eren sowie die Entwicklung von gegenseiti -
gem Verständnis und Respekt zu fördern und 
um gemeinsam an Lösungen für bestehende 
Probleme und Herausforderungen zu arbei-

ten. Dann kann Vielfalt als Möglichkeit der 
Weiterentwicklung und Entf altung einer Ge-
sellschaft  und ihrer BürgerInnen wahrgenom-
men und gelebt werden.

Stati sti sche Daten aus der Steiermark zei-
gen, dass hinsichtlich Integrati on, Gleichstel-
lung und Gleichbehandlung in den unter-
schiedlichen Lebensbereichen wie Wohnen, 
Erwerbstäti gkeit oder soziale Einbindung 

Handlungsbedarf besteht. 2010 wurde in der 
Steiermärkischen Landesregierung erstmals 
ein Ressort für Integrati on und auf Verwal-
tungsebene in der Abteilung 6 – Fachabtei-
lung Gesellschaft  und Diversität das Referat 
Diversität (damals mit der Bezeichnung „In-
tegrati on – Diversität“) eingerichtet, um akti v 
den damit verbundenen Herausforderungen 
im Rahmen einer gemeinschaft lichen Auf-
gabe der Steiermärkischen Landesregierung 
und im Sinne der Charta des Zusammenle-
bens zu begegnen. Die steiermärkische In-
tegrati onspoliti k orienti ert sich dabei nicht 
an einzelnen Unterscheidungsmerkmalen 
wie Geschlecht, Alter etc., sondern an den 
Lebenswelten der Menschen. Um alle Betei-
ligten in die Integrati onsakti vitäten einzube-
ziehen, wurden daher mehrere Handlungs-
felder defi niert: die Bevölkerung, die Politi k, 
die Landesverwaltung, die Gemeinden, Städ-
te und (Klein-)Regionen des Landes und die 
organisierte Zivilgesellschaft . Als eigenes 
Handlungsfeld wurde zudem die Integrati -
onspartnerschaft  Steiermark initi iert, die In-
sti tuti onen und Verbände des öff entlichen 
Lebens des Landes für die Entwicklung der 
Integrati onspoliti k verbindet.

Im Anschluss an den Ersten Bericht des Zu-
sammenlebens in Vielfalt in der Steiermark 
(Berichtszeitraum: 1. November 2011 bis 

Pressekonferenz zum Ersten Bericht des Zusammen-
lebens, (v.l.) BGM Mario Abl, HRin Mag.a Alexandra 
Nagl, Mag.a Elke Jantscher-Schwarz, 
LRin Dr.in Betti  na Vollath, Horst Schachner, 
Mag.a Regina Senarclens de Grancy

1 Charta des Zusam-
menlebens in Vielfalt 
in der Steiermark
Langversion der Charta 
des Zusammenle-
bens in Vielfalt in der 
Steiermark: htt p://
www.zusammenleben.
steiermark.at/cms/
dokumente/11402
637_61417776/4f1
bc907/Charta_Unter-
lagen_22062011_Web.
pdf, Kurzversion: siehe 
Anhang
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31. Mai 2012) werden in diesem Zweiten Be-
richt des Zusammenlebens in Vielfalt in der 
Steiermark die zwischen 1. Juni 2012 und 
30. Juni 2013 gesetzten Maßnahmen und 
Akti vitäten zur Erfüllung der Charta-Ziele zu-
sammenfassend dargestellt. 

Er enthält Fortschritt sberichte aus der Politi k 
und Landesverwaltung sowie eine Reihe an 
Projektdarstellungen aus der Integrati ons-
partnerschaft  Steiermark, den Partnerschaf-
ten mit Gemeinden, Städten und (Klein-)
Regionen, der Vernetzung der organisierten 
Zivilgesellschaft  und Akti vitäten auf Ebene 
der steirischen Bevölkerung.

Einleitend wird der steirische Weg der Inte-
grati onspoliti k, der den hier dokumenti erten 
Akti vitäten, Maßnahmen und Projekten den 
Rahmen gibt, dargestellt.

2 Zusammenleben in Vielfalt –
der steirische Weg der Integrati onspoliti k

Im Regierungsübereinkommen für die XVI. 
Gesetzgebungsperiode (2010–2015) des 
Landtags Steiermark verständigten sich SPÖ 
und ÖVP darauf, eine gemeinsame Positi -
on zum Themenkreis Integrati on, Umgang 
mit Vielfalt und Diversitätsmanagement 
mit dem Ziel zu erarbeiten, Integrati on als 
gemeinschaft liche Aufgabe der Steiermär-
kischen Landesregierung zu verankern. Die-
se gemeinsame Positi on bildet die in einer 
ressortübergreifenden Steuerungsgruppe 
erarbeitete und abgesti mmte sowie am 14. 
April 2011 von der Steiermärkischen Lan-
desregierung und am 21. Juni 2011 vom 
Landtag Steiermark beschlossene „Char-
ta des Zusammenlebens in Vielfalt in der 
Steiermark“.

VISION
Charta des Zusammenlebens in Vielfalt in der Steiermark

Grundsätze, Haltungen, Zielsetzungen

Politi k und 
Landesverwaltung

Evaluati on und Monitoring

Integrati ons-
partnerschaft  

Steiermark

Gemeinden, Städte,
(Klein-)Regionen

Organisierte 
Zivilgesellschaft ,  

NGOs

Bevölkerung

NICHT 
DISKRIMINIEREN

TEILHABE 
ERMÖGLICHEN

BARRIEREN 
ABBAUEN

CHANCENGLEICHHEIT 
HERSTELLEN

HANDLUNGSFELDER

„Charta-Check“ – Verankerung von Diversity Mainstreaming

Akti ve Netzwerkarbeit

Aus-, Fort- und Weiterbildung

Innovati ve Entwicklungs- und Kooperati onsprojekte

Informati on und Bewusstseinsbildung
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Die Charta des Zusammenlebens als 
politi scher Handlungsrahmen

Die Charta des Zusammenlebens defi niert 
die Vision der steirischen Integrati ons- und 
Diversitätspoliti k für das kommende Jahr-
zehnt und bildet den Handlungsrahmen 
des Landes Steiermark in diesem Bereich, 
um langfristi g das Zusammenleben aller 
in ihrer steirischen Heimat bestmöglich zu 
gestalten. Die in der Charta defi nierten Ziel-
setzungen wurden zu Strategien gebündelt, 
die in insgesamt fünf Handlungsfeldern um-
gesetzt werden:

   Politi k und Landesverwaltung
   Integrati onspartnerschaft  Steiermark
   Partnerschaft en mit Gemeinden, Städten, 

(Klein-)Regionen
   Organisierte Zivilgesellschaft  (NGOs)
   Bevölkerung

Als strategischer Rahmen umfasst die Char-
ta des Zusammenlebens die Grundsätze, 
Haltungen und Zielsetzungen im Hinblick 
auf eine Steiermark in Vielfalt. Doch wel-
ches Verständnis von Diversität legt der stei-
rische Weg zugrunde?

Der Diversitätsbegriff  der Charta des 
Zusammenlebens

Der in der Charta verwendete Begriff  von 
Vielfalt bzw. Diversität geht davon aus, 
dass sich Menschen in vielerlei Hinsicht 
unterscheiden, betont aber auch die Ge-
meinsamkeiten. Einige dieser sogenannten 
Diversitätsdimensionen, wie Geschlecht, 
Alter, ethnische und religiöse Zugehörigkeit, 
sexuelle Orienti erung oder Behinderung, 
sind schwer oder nicht veränderbar und 
Gegenstand gesetzlicher Regelungen (z.  B. 
Landes-Gleichbehandlungsgesetz und Bun-
des-Behindertengleichstellungsgesetz). An-
dere Dimensionen wie Familienstand oder 
Berufserfahrung unterliegen im Laufe eines 
Lebens Veränderungen. 

Das Diversitätsverständnis der Charta zielt 
darauf ab, zu erkennen, dass die Unterschie-
de und Gemeinsamkeiten von Menschen 
vorrangig dazu dienen, unsere Gesellschaft  
über Gruppenzuschreibungen (Frauen/
Männer, Menschen mit Migrati onshinter-
grund, Familien, Menschen mit Behinde-
rungen etc.) zu strukturieren. Diese Kate-
gorisierungen erleichtern dabei unseren 

Zusammenleben in Vielfalt – der steirische Weg der Integrationspolitik2

Quelle: 
Nach Gardenswartz und 
Rowe 1995, mit freund-
licher Genehmigung der 
AutorInnen, Adapti erungen 
durch ASD und Surur 
Abdul-Hussain
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Alltag; sie ermöglichen beispielsweise eine 
vereinfachte Kommunikati on, weil uns (ver-
meintlich) sofort klar ist, wenn z. B. von den 
Herausforderungen für Frauen in der Ar-
beitswelt die Rede ist. Sie erleichtern dem-
zufolge auch die Zielgruppenarbeit, indem 
etwa spezifi sche Angebote für Frauen ein-
gerichtet werden. Andererseits verdecken 
Kategorisierungen zugleich aber Problema-
ti ken oder Bedürfnisse, die sich beim selben 
Thema für viele andere Menschen stellen. 
Das heißt, sie blenden Benachteiligungen 
oder Ausschlussmechanismen anderer 
nicht oder nicht vordergründig betrachte-
ter Zielgruppen aus. So stellt sich die Frage 
nach der Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf beispielsweise nicht nur für Frauen, son-
dern natürlich auch für Männer; die Her-
ausforderungen sind im städti schen Bereich 
andere als im ländlichen. Hebt man die Fra-
gestellung auf die Ebene der Vereinbarkeit 
des Berufes mit dem Privatleben, gelangen 
neben etwaigen Kinderbetreuungspfl ichten 
schnell weitere Themen (wie zu pfl egende 
Angehörige oder eine entsprechende Work-
Life-Balance) in den Blick.

Die Charta legt demzufolge ein Verständnis 
von Vielfalt zugrunde, welches das Inein-
andergreifen und die gegenseiti ge Beein-
fl ussung verschiedener Dimensionen der 
Vielfalt als (Mit-)Ursache für unterschied-
liche gesellschaft liche Teilhabemöglichkei-
ten bzw. Diskriminierung von Menschen 
berücksichti gt. Der steirische Ansatz ist 
daher weniger auf Kollekti ve und Gruppen 
ausgerichtet, denn jene Gruppen, die als 
Zielgruppen fungieren sollen, sind in der 
Regel aufgrund des erwähnten Ineinander-
greifens von Diversitätsmerkmalen als reale 
bzw. homogene Gruppen nicht existent. Sie 
sagen daher tatsächlich sehr wenig über die 
Ausgangslagen und Bedürfnisse der Men-
schen in einer besti mmten Gruppe (vgl. „die 
Alten“, „die Jugend“, „die Frauen“, „die Mi-
grantInnen“, „die SozialhilfeempfängerIn-
nen“ etc.) aus. Daher formuliert die Charta, 
dass an die Stelle der weit verbreiteten Kon-
zentrati on auf Gruppenzugehörigkeiten die 
Konzentrati on auf Lebenswelten und die Art 
und Weise, wie diese organisiert, struktu-
riert und ausgestaltet sind, treten soll. Dies 

bedeutet, den Blick auf ein Thema zu len-
ken (wie die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf, um beim Beispiel zu bleiben) und die 
Problemati k dahingehend zu analysieren, 
welche Diversitätsdimensionen im Hinblick 
auf Chancengleichheit, Teilhabe und Dis-
kriminierung relevant sind, um hierfür Lö-
sungen zu entwickeln. Die Umsetzung des 
Diversitätsansatzes in Prozessen auf unter-
schiedlichen Ebenen soll daher dazu führen, 
dass bisher unterrepräsenti erte oder be-
nachteiligte „Gruppen“ berücksichti gt und 
ihre Teilhabechancen in der Gesellschaft  
verbessert werden. Ziel ist eine inklusive 
Gesellschaft , die sich aller Menschen an-
nimmt und nur in spezifi schen, begründe-
ten Fällen Sondermaßnahmen setzt. Um 
dies zu erreichen, liegt der primäre Zugang 
der Charta des Zusammenlebens und damit 
des Landes Steiermark darin, öff entliche 
Einrichtungen und Systeme weiter zu ent-
wickeln und zu stärken, damit diese ihren 
Aufgaben angesichts der Anforderungen ei-
ner vielfälti gen Gesellschaft  zeitgemäß und 
kompetent gerecht werden können (diversi-
tätsorienti erte Öff nung). Denn um die Ziel-
setzungen der Charta – Chancengleichheit, 
fakti sche Gleichstellung, Gleichbehandlung 
und gesellschaft liche Teilhabe aller – zu ver-
wirklichen, ist die Veränderung von Struk-
turen notwendig. Die hierfür erforderlichen 
Strategien sind Gender Mainstreaming (vgl. 
Seite 19 f.) und Diversitäts-Mainstreaming.

Diversitäts-Mainstreaming als Strategie
zur Umsetzung der Charta des 
Zusammenlebens

Mainstreaming meint im Allgemeinen ein 
prozessorienti ertes Vorgehen, um ein be-
sti mmtes Denken und Handeln in allen 
gesellschaft lichen oder organisati onalen 
Bereichen zu etablieren. In der Charta des 
Zusammenlebens wird insbesondere durch 
das Ziel 3.1 „Verantwortung übernehmen 
und Vielfalt in allen gesellschaft lichen Berei-
chen als Einfl ussfaktor bei Entscheidungen 
berücksichti gen“ ein Mainstreaming-Zugang 
formuliert. Dies bedeutet einerseits, dass 
bei jedem politi schen Ansatz, bei jedem Vor-
haben zu hinterfragen ist, welche Auswir-
kungen die geplante bzw. realisierte Politi k 
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auf die Erreichung von Gleichstellungszielen 
hat. Andererseits gilt es eine diversitätsori-
enti erte Öff nung der jeweiligen Organisati o-
nen in den Mitt elpunkt der Bemühungen zu 
stellen, sodass diese ihre organisatorischen 
Strukturen, Angebote und Dienstleistungen 
an die Bedürfnisse einer in vielerlei Hinsicht 
vielfälti gen steirischen Bevölkerung anpas-
sen. Zum einen muss hier die Diversitäts-
kompetenz innerhalb der Organisati onen 
selbst aufgebaut bzw. gefördert werden, an-
dererseits bedarf es einer gezielten Analyse, 
um die Struktur und die Routi nen in einer 
Organisati on an die Herausforderungen und 
Möglichkeiten einer Gesellschaft , in der Viel-
falt Normalität ist, anzupassen. Sowohl auf 
Personal-, KlientInnen- als auch auf struk-
tureller Ebene soll auf Basis dieser Analyse 
eine konti nuierliche und professionelle Im-
plementi erung von Maßnahmen erfolgen. 
Diese Strategie des Diversitäts-Mainstrea-
mings fi ndet im Rahmen der Umsetzung der 
Charta des Zusammenlebens insbesondere 
in den Handlungsfeldern „Politi k und Lan-
desverwaltung“, „Integrati onspartnerschaft  
Steiermark“ (Zusammenschluss der Insti tu-
ti onen und Verbände des öff entlichen Le-
bens), „Partnerschaft en mit Gemeinden, 
Städten und (Klein-)Regionen“ sowie „Or-
ganisierte Zivilgesellschaft  (NGOs)“ Anwen-
dung (vgl „Vision“, Seite 15).

3 Gender und Diversitäts-Mainstreaming – 
die Doppelstrategie des Landes Steiermark

Nach dem Wechsel in der Landesregierung 
übernahm Landesräti n Dr.in Betti  na Voll-
ath mit Ende Jänner 2013 zusätzlich zu den 
Themen Finanzen und Integrati on wieder 
die Frauenagenden in der Steiermärkischen 
Landesregierung, für die sie bereits von 2005 
bis 2009 zuständig war. Gemeinsam mit den 
Frauenagenden wurde auch das Thema 
Gender Mainstreaming in die Zuständigkeit 
des Ressorts übertragen.

Gender Mainstreaming – rechtliche
und politi sche Grundlagen

Der Staat Österreich, somit auch das Bun-
desland Steiermark, ist politi sch und recht-

lich dazu verpfl ichtet, Gender Mainstrea-
ming umzusetzen. Zu den rechtlichen und 
politi schen Grundlagen zählen u. a. 

   die Konventi on zur Beseiti gung jeder 
Form von Diskriminierung der Frau (CE-
DAW – „Conventi on on the Eliminati on 
of All Forms of Discriminati on Against 
Women“), insbesondere die ersten vier 
Arti kel der Konventi on, die in Österreich 
Verfassungsrang haben (von Österreich 
1982 rati fi ziert),

   die Europäische Menschenrechtskonven-
ti on (EMRK), seit 1953 in Kraft , in Öster-
reich mit Verfassungsrang ausgestatt et 
(BGBl. Nr. 210/1958, in der Fassung BGBl. 
III Nr. 179/2002), 

   der Vertrag von Lissabon (Art. 2 und 3), 
   die Anti diskriminierungsrichtlinie des Ra-

tes der Europäischen Union vom 13. De-
zember 2004 (RL 2004/113/EG), 

   die Charta der Grundrechte der EU 
(2010), insbesondere Art. 21 und 23, 

   das Österreichische Bundesverfassungs-
gesetz (B-VG) Art. 7 Abs. 2 („Bund, Län-
der und Gemeinden bekennen sich zur 
tatsächlichen Gleichstellung von Mann 
und Frau. Maßnahmen zur Förderung der 
fakti schen Gleichstellung von Frauen und 
Männern, insbesondere durch Beseiti -
gung tatsächlich bestehender Ungleich-
heiten sind zulässig.“)

sowie folgende Ministerratsbeschlüsse:
   Ministerratsbeschluss vom 11. Juli 2000 

über die Einrichtung der Interministeri-
ellen Arbeitsgruppe Gender Mainstrea-
ming (IMAG GM),

   Ministerratsbeschluss vom 2. Mai 2001 
über den geschlechtergerechten Sprach-
gebrauch in allen Ressorts,

   Ministerratsbeschluss vom 3. April 2002 
über ein Arbeitsprogramm zur Umset-
zung von Gender Mainstreaming für die 
nächsten Jahre,

   Ministerratsbeschluss vom 9. März 2004 
zur Forcierung der Anwendung von Gen-
der Mainstreaming, vor allem hinsicht-
lich der Formulierung von Metazielen, 
Selbstverpfl ichtung zur Einrichtung von 
Gender-Mainstreaming-Arbeitsgruppen 
und Durchführung von Gender-Mainstre-
aming- Projekten in allen Ressorts,



19

Steiermark. Wir halten zusammen.

   Ministerratsbeschluss vom 5. März 2008 
über die Anwendung der Leitf äden für 
Gender Mainstreaming in der Legisti k 
und für Gender Budgeti ng zur Integrati on 
von Gender Mainstreaming in das routi -
nemäßige Verwaltungshandeln,

   Ministerratsbeschluss vom 6. September 
2011 zur nachhalti gen Umsetzung von 
Gender Mainstreaming in fünf zentralen 
Bereichen: strukturelle Verankerung; ge-
schlechtsspezifi sche Datenerhebung; Le-
gisti k; Förderwesen, Beschaff ungswesen; 
Schulungen und Informati on.2

Des Weiteren wurde mit 1. Jänner 2009 die 
tatsächliche Gleichstellung von Frauen und 
Männern im öff entlichen Haushaltswesen 
als Staatszielbesti mmung in der Verfassung 
(Art. 13 Abs. 3 B-VG) verankert. Darüber 
hinaus trat der Grundsatz der Wirkungsori-
enti erung, insbesondere unter Berücksichti -
gung des Ziels der tatsächlichen Gleichstel-
lung von Frauen und Männern, ab 1. Jänner 
2013 als einer der neuen Grundsätze der 
Haushaltsführung des Bundes in Kraft  (Art. 
51 Abs. 8 B-VG). 

Bereits am 12. Juni 2002 erfolgte ein Be-
schluss der Landeshauptleute-Konferenz, 
in welchem sich die Landeshauptleute zur 
Strategie des Gender Mainstreamings als 
Leitprinzip und Methode von Politi k und 
Verwaltung der Länder bekannt haben. Mit 
Beschluss vom 10. Juni 2002 verpfl ichtete 
sich die Steiermärkische Landesregierung 
zur Umsetzung der Strategie des Gender 
Mainstreamings. Mit Beschluss der Landtags 
Steiermark Nr. 761 vom 18. September 2007 
bekannte sich der Landtag Steiermark zur 
konsequenten Umsetzung der Strategie des 
Gender Mainstreamings. Dieser Beschluss 
wurde mit jenem vom 22. März 2011 (Be-
schluss-Nr. 86) bekräft igt, und die Gender-
Mainstreaming-Arbeitsgruppe des Landtags 
wurde für die Gesetzgebungsperiode bis 
2015 wieder eingesetzt. Mit Beschluss Nr. 
521 vom 13. November 2012 wurde als Ziel 
bzw. Eckpunkt der Haushaltsreform durch 
den Landtag Steiermark beschlossen, die 
Darstellung von Leistungen und Wirkungen 
einschließlich Gleichstellungszielen mit be-
sonderem Augenmerk auf Gender Budgeti ng 

durchzuführen. Dies bedeutet, dass in Hin-
kunft  im Rahmen der wirkungsorienti erten 
Haushaltsführung des Landes Steiermark 
mindestens ein Wirkungsziel als Gleichstel-
lungsziel zu formulieren ist. Damit wurde in 
der Steiermark in Anlehnung an den Bund 
der geeignete haushaltstechnische Rahmen 
für Gender Budgeti ng geschaff en.

Gender Mainstreaming als Strategie 

Gender Mainstreaming zielt folglich dar-
auf ab, die Gleichstellung zwischen Frauen 
und Männern auf allen politi schen und ge-
sellschaft lichen Ebenen zu fördern. Gender 
Budgeti ng ist die Anwendung von Gender 
Mainstreaming im Budgetprozess und da-
mit ein Instrument für geschlechtersen-
sible Budgetpoliti k. Gender Budgeti ng ist 
ein Analyse- und Steuerungsinstrument, 
anhand dessen etwa direkte Verteilungsef-
fekte, Eff ekte auf die Beschäft igung, Eff ekte 
auf unbezahlte bzw. ehrenamtliche Arbeit 
sowie weitere Gleichstellungsdimensionen 
betrachtet und gesteuert werden sollen. 
Gender Budgeti ng meint daher nicht eine 
einfache Neuverteilung der Mitt elzuweisung 
an Frauen und Männer. Gender Mainstrea-
ming und Gender Budgeti ng fokussieren auf 
Geschlechterverhältnisse und die Lebens-
realitäten von Frauen und Männern – und 
zielen damit auf die Analyse und Aufh ebung 
von Ungleichheiten aufgrund des Merkmals 
Geschlecht.

Um dem rechtlichen und politi schen Auft rag 
nachkommen zu können, wurde im Land Stei-
ermark im Jahr 2007 das dreijährige „Projekt 

„Gender Mainstreaming besteht in der (Re-)Organisati on, Ver-
besserung, Entwicklung und Evaluierung politi scher Prozesse mit 

dem Ziel, eine geschlechterbezogene Sichtweise in alle politi -
schen Konzepte auf allen Ebenen und in allen Phasen durch alle 

an politi schen Entscheidungen beteiligten Akteure und Akteurin-
nen einzubeziehen“

Defi niti on des Europarates
Straßburg, 1998 

2 Vgl. Bundeskanz-
leramt Österreich: 

Rechtliche und 
politi sche Grundlagen 
der Gleichstellung von 
Frauen und Männern 
in Österreich. Online: 

htt p://www.imaggen-
dermainstreaming.

at/cms/imag/att ach-
ments/0/2/1/CH0139/
CMS1314628380846/
rechtliche_und_politi -

sche_grundlagen_der_
gleichstellen_von_frau-

en_und_maennern_
in_oesterreich.pdf 

(25.06.2013).
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zur Umsetzung von Gender Mainstreaming 
in Landespoliti k und -verwaltung des Landes 
Steiermark“ beschlossen. Anfang 2008 er-
ging – im Rahmen eines Berichtes der Lan-
desregierung zur Verfolgung und Umsetzung 
von Gender Mainstreaming (Beschluss Nr. 
890, 15. Jänner 2008) – eine Zwischeninfor-
mati on über die Maßnahmen des Projektes 
an den Landtag Steiermark. Des Weiteren 
erfolgten Berichte im Zuge der Beantwor-
tung schrift licher Anfragen im Jahr 2009 und 
2011. Die im Zuge dieses Vorhabens umge-
setzten Pilotprojekte dienten dazu, die Um-
setzung von Gender Mainstreaming im Land 
Steiermark so weit voranzutreiben, dass 
dies in ausgewählten Handlungsbereichen 
zu einem selbstverständlichen Handlungs-
prinzip bei allen Entscheidungen wird, um 
so dem Auft rag zur Herstellung der Gleich-
stellung von Frauen und Männern nachzu-
kommen. In den Pilotprojekten der Ressorts 
entstand exemplarisch die gendersensible 
Ausgestaltung von Programmen, Produkten 
und Dienstleistungen.

Gender und Diversitäts-Mainstreaming als 
Doppelstrategie des Landes Steiermark

Mainstreaming im Allgemeinen betrifft   alle 
Ebenen von Organisati onen – Strategie 
(Zielsetzungen, Leitbild), Strukturen (Pro-
zesse und Abläufe) und Kultur (Verhalten, 
Know-how) – und soll durch gezielte Verän-
derungsprozesse eine besti mmte Sichtweise 
und schließlich ein besti mmtes organisati -
onales Handeln dauerhaft  verankern. Auf 
politi scher Ebene betrifft   Mainstreaming die 
politi schen Konzepte – mit dem Ziel, dass 
bei der Planung politi scher Strategien die 
Besonderheiten, Interessen und Wertvor-
stellungen unterschiedlichster gesellschaft -
licher Gruppen berücksichti gt werden.

In den letzten Jahren haben sich zwei An-
sätze im Bereich gleichstellungspoliti scher 
Konzepte etabliert, die sich Mainstreaming-
Prozessen als Strategie zur Zielerreichung 
bedienen: zum einen das Gender Mainstre-
aming, zum anderen das Diversitäts-Main-
streaming. Wie oben beschrieben, fokussiert 
Gender Mainstreaming auf die Beseiti gung 
von Ungleichheiten aufgrund des Merkmals 

Geschlecht; Diversitäts-Mainstreaming ist 
auf die verschiedenen Dimensionen der 
Vielfalt gerichtet, wie z. B. Alter, sexuelle 
Orienti erung, Religion oder Weltanschau-
ung, Ausbildung, Behinderung/Beeinträch-
ti gung, Herkunft , Elternschaft , Einkommen 
etc. – und selbstverständlich auch das Ge-
schlecht als (Mit-)Ursache für unterschied-
liche gesellschaft liche Teilhabemöglichkei-
ten bzw. Diskriminierungen von Menschen. 
Das Kernanliegen des Diversitätsansatzes ist 
die Off enheit gegenüber der gesellschaft li-
chen Vielfalt und das konsequente Denken 
in Vielfalt. Durch die Umsetzung des Diver-
sitätsansatzes in Prozessen von Politi k und 
Verwaltung werden bisher unterrepräsen-
ti erte oder benachteiligte Gruppen in ihrer 
inneren Heterogenität berücksichti gt und 
deren Teilhabechancen in der Gesellschaft  
verbessert.

Beide Ansätze (Gender Mainstreaming und 
Diversitäts-Mainstreaming) werden inter-
nati onal zunehmend gemeinsam diskuti ert. 
Dies erfolgt sicherlich vor dem Hintergrund, 
dass beide Strategien ihre Vorteile, aber 
auch Herausforderungen und Grenzen auf-
weisen: Im Hinblick auf Ausschlussmecha-
nismen aufgrund des Geschlechts kann auf 
fundierte Forschung und jahrelange Erfah-
rung in der Analyse von Ungleichheiten, auf 
entsprechende Datengrundlagen und be-
währte Instrumente in der Steuerung von 
Chancengleichheit zwischen den Geschlech-
tern zurückgegriff en werden. Zudem ist die 
Umsetzung von Gender Mainstreaming, wie 
oben ausgeführt, rechtlich gesichert. 

Gerade vor dem Hintergrund des Diversi-
tätsdiskurses geraten zunehmend aber auch 
einzelne „blinde Flecken“ von Gender Main-
streaming ins Blickfeld: die ausschließliche 
Konzentrati on auf das spezifi sche Merkmal 
Geschlecht führt oft mals dazu, dass die 
Zusammenhänge mit anderen Diversitäts-
dimensionen (Intersekti onalität), wie z. B. 
Alter, Behinderung oder soziale Schicht, 
nicht analysiert bzw. erfasst werden, diese 
Kriterien aber verstärkend, abschwächend 
oder verändernd in Ausschließungsprozes-
sen wirken können. Eine weitere Problema-
ti k kann die Fokussierung auf ein Merkmal 
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dahingehend bilden, dass bestehende und 
stereotype Gruppenzuschreibungen, etwa 
im Hinblick auf die Geschlechterrollen, 
durch diese Vorgehensweise weiter festge-
schrieben werden, da die Vielfalt innerhalb 
der Geschlechtergruppen nicht bedacht 
und berücksichti gt wird. Eine weitere Pro-
blemati k liegt darin, dass durch die Fokus-
sierung auf das Geschlecht die Norm der 
Zweigeschlechtlichkeit und Heterosexualität 
weiterhin in ihrer Ausschlusswirkung un-
hinterfragt bleibt und damit Menschen mit 
anderer sexueller Orienti erung und anderer 
Geschlechtsidenti tät (z. B. intertranssexu-
elle Menschen und Transgender) weiterhin 
gesellschaft lich und sozial ausgeschlossen 
werden.

Des Weiteren erfolgt ebenfalls eine zuneh-
mende gemeinsame Diskussion der beiden 
Ansätze des Gender und Diversitäts-Main-
streamings dahingehend, dass beide Strate-
gien darauf abzielen, Chancengleichheit und 
fakti sche Gleichstellung zu ermöglichen und 
die gesellschaft liche Teilhabe zu fördern. 
Gerade im Bereich des Gender Mainstrea-
mings konnte eine deutliche Öff nung und 
Entwicklung in Richtung des Diversitätsan-
satzes ausgemacht werden, ebenso, dass 
vermehrt die Vielfalt von Geschlechtern und 
die Vielfalt innerhalb der Geschlechtergrup-
pen fokussiert werden. Der vor allem aus 
dem Diversity Management kommende Ge-
danke der vordergründigen Nutzenopti mie-
rung von Vielfalt in Organisati onen (z. B., um 
Zielgruppen besser ansprechen zu können) 
bzw. der reine Fairness- und Anti diskrimi-
nierungsansatz („Frauen müssen gefördert 
werden, damit …“) hat sich ebenfalls wei-
terentwickelt, nämlich wie in der Steiermark 
in Richtung einer ganzheitlich-systemischen 
Herangehensweise, in der die Organisati on 
als Ganzes, ihre Individuen und der Umgang 
mit Vielfalt – und damit eine notwendige 
Veränderung der Organisati onsstruktur – in 
den Mitt elpunkt tritt .

Wie im Kapitel zum steirischen Weg formu-
liert, ist der in der Steiermark verfolgte Diver-
sitätsansatz weniger auf spezifi sche Grup-
pen, sondern vielmehr auf Lebenswelten 
und Themen ausgerichtet (vgl. Seite 15 ff .).

Der Vorteil liegt darin, dass die unterschied-
lichen Lebenswirklichkeiten der Menschen 
im Mitt elpunkt stehen und in der Analyse 
vorgeferti gte Bilder und Meinungen darü-
ber, wie spezifi sche Gruppen sind und le-
ben, möglichst außen vor bleiben sollen. 
Herausfordernd an dieser Zugangsweise ist, 
dass unsere Gesellschaft , unsere Kommuni-
kati on und unser Zusammenleben entlang 
von Gruppierungen und Kategorisierungen 
organisiert ist. Des Weiteren braucht es in 
der Analyse, auch wenn diese möglichst 
off en erfolgen soll, sehr wohl Kriterien und 
Kategorisierungen, um zu erkennen, wer 
Diskriminierungen erfährt, wem Beteiligung 
möglich ist und wem nicht.

Vor all diesen Hintergründen ist eine Ver-
schränkung von Gender und Diversitäts-
Mainstreaming notwendig. Die Steiermark 
verfolgt daher nunmehr konsequenterweise 
beide Strategien als gleichwerti ge und mit-
einander verbundene Vorgehensweisen im 
Sinne einer „Doppelstrategie“ zur Gleich-
stellung. Mit den im Ersten Bericht des Zu-
sammenlebens bereits vorgestellten und im 
letzten Jahr weiterverfolgten Projekten zur 
Integrati on von „Gender und Diversitäts-
Mainstreaming in die Legisti k“ (vgl. Seite 73) 
und dem Lehrgang „Gender Agent in Ver-
bindung mit Diversität“ (vgl. Seite 72) wurde 
erstmals entlang dieser Doppelstrategie ge-
arbeitet und es wurden wertvolle Erkennt-
nisse und Erfahrungen gesammelt.

Für die weitere konsequente Umsetzung 
dieser Doppelstrategie des Gender- und 
Diversitäts-Mainstreamings sollen vor allem 
die begleiteten Veränderungsprozesse in der 
Verwaltung des Landes Steiermark zum The-
ma Diversität (vgl. Seite 36 ff .) sowie die dort 
verwendeten Instrumente entsprechend ge-
staltet und stärker als bisher mit den Ergeb-
nissen und Erkenntnissen des Pilotprojektes 
„Gender Mainstreaming“ in den Ressorts 
aus den Jahren 2007 bis 2009 verzahnt wer-
den. Im Rahmen ihrer Aufgaben zur Umset-
zung der Haushaltsreform, in der Gender 
und Diversitäts-Mainstreaming als integraler 
Prozess dienen, um das Bewusstsein für die 
bestehende Vielfalt zu heben und die Dienst-
leistungen der öff entlichen Hand entspre-
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chend an Gleichstellungszielen auszurichten, 
gilt es, die Abteilungen der Landesverwal-
tung gezielt zu unterstützen, besonders bei 
den internen Analysen hinsichtlich (unbe-
wusster) Barrieren und Ausschlussmechanis-
men entlang des Unterscheidungsmerkmals 
Geschlecht sowie weiterer Diversitätsdimen-
sionen und der darauf aufb auenden Ent-
wicklung von Gleichstellungszielen. Wie be-
reits in diesem Jahr begonnen, soll zudem 
der Bericht des Zusammenlebens in Hinkunft  
systemati sch und konti nuierlich über die 
Zielsetzungen und Maßnahmen im Sinne 
der Doppelstrategie des Gender und Diver-
sitäts-Mainstreamings im Land Steiermark 
informieren.

4 Handlungsfelder

Der steirische Weg der Integrati onspoliti k auf 
Basis der in der Charta des Zusammenlebens 
formulierten Vision zeigt Herausforderungen 
und Entwicklungsmöglichkeiten im Umgang 
mit Diversität für das Land und seine Be-
wohnerInnen auf. Die auf dieser Grundlage 
in den defi nierten Handlungsfeldern zu ent-
wickelnden Maßnahmen zur Prozess- und 
Strukturveränderung orienti eren sich u. a. 
an stati sti schen Daten. 

Diese zeigen nicht nur ein diff erenziertes Bild 
einer heterogenen steirischen Bevölkerung, 
sondern auch gegenwärti g vorhandenen und 
prognosti zierbaren Integrati onsbedarf sowie 
Problemstellungen in Sachen Gleichbehand-
lung. Hierzu fi nden sich folgend im Überblick 
die wichti gsten Eckdaten.

Bevölkerungsentwicklung

Laut Stati sti k Austria lebten per 1. Jänner 
2012 insgesamt 1.213.255 Personen in der 
Steiermark. Davon waren 51,1 % weiblich 
und 48,9 % männlich. 11 % der Menschen 
in der Steiermark haben Migrati onshinter-
grund, d. h., sie selbst, einer ihrer Elternteile 
oder beide Eltern sind im Ausland geboren. 
Im österreichweiten Vergleich liegt die Stei-
ermark damit unter dem österreichischen 
Durchschnitt  von 17,7 %.

Die meisten Menschen mit Migrati onshin-
tergrund stammen aus EU-Mitgliedsstaaten 
(44,8 %); 29,4 % kommen aus dem ehema-
ligen Jugoslawien, 7,1 % aus der Türkei und 
6,5 % aus asiati schen Ländern (vgl. Landes-
stati sti k Steiermark). 

Die Bevölkerungsentwicklung in der Stei-
ermark zeigt auch, dass die Bevölkerung 
wächst: So weist die Landesstati sti k für 2011 
einen positi ven Wandersaldo von +3.909 
Personen aus. Dieser wurde hauptsächlich 
durch internati onale Zuwanderung – hier 
vor allem nach Graz – verursacht.

Die Daten auf Bezirksebene zeigen bei nä-
herer Betrachtung sehr unterschiedliche 
Entwicklungen und damit auch unterschied-
liche Handlungsbedarfe in den Regionen. 
Neben den Bevölkerungsbewegungen sind 
im Themenfeld Integrati on und Diversität 
vor allem auch die Entwicklung der Alters-
struktur des Landes und diesbezügliche Pro-
gnosen von Interesse. Diese stellen sich laut 
Landesstati sti k wie folgt dar: 

Handlungsfelder

Gesamt
ÖsterreicherIn-
nen, im Inland 

geboren

Gesamt mit 
Migrati onshin-

tergrund

ÖsterreicherIn-
nen, im Ausland 

geboren

AusländerIn-
nen, im Inland 

geboren

Ausländer-In-
nen, im Ausland 

geboren

Frauen 619.374 551.022 68.352 25.644 6.190 36.498

Männer 593.881 528.330 65.551 20.526 6.610 38.415

Gesamt 1.213.255 1.079.352- 133.903 46.190 12.800 74.913

Quelle: Stati sti k Austria 2012
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2012 waren von allen BewohnerInnen der 
Steiermark 13,5 % unter 15 Jahre, 18,9 % über 
65 Jahre alt, 5,5 % waren 80 Jahre und älter. 
Die Prognosen für 2030 und 2050 zeigen ein 
weiteres Absinken der unter 15-Jährigen und 
ein Ansteigen der über 75-Jährigen. Dies ist 
u. a. auf die zunehmende Lebenserwartung 
(bei Geburt 2011: 78,2 Jahre für Männer; 
83,8 Jahre für Frauen) und die abnehmende 
Geburtenrate zurückzuführen.

Das Durchschnitt salter der SteirerInnen ist 
damit laut Zentralem Melderegister (ZMR) 
per 1. Jänner 2012 weiter gesti egen und lag 
zu diesem Zeitpunkt bei 42,8 Jahren. Diese 
Veränderungen der Altersstruktur werden in 
Zukunft  u. a. vermehrt Fragen der Gesund-
heits- und Altersversorgung, der Pfl ege und 
der sozialen Integrati on Älterer und Alter 
aufwerfen.

Auch die Familienstrukturen und die Formen 
des Zusammenlebens verändern sich (nicht 
nur) in der Steiermark, womit auch eine 
Veränderung von Lebenswelten und damit 
zusammenhängenden Bedarfen einhergeht: 
Laut Stati sti k Austria lebten 2012 303.100 
Paare (davon 138.600 ohne, 164.500 mit 
Kind bzw. Kindern) und 43.000 Ein-Eltern-
Familien in der Steiermark. 
2012 lag die durchschnitt liche Kinderzahl in 
der Steiermark bei 1,60 (Österreich-Durch-
schnitt : 1,67). Von insgesamt 164.500 Paaren 
mit Kindern waren 8,7 % Patchworkfamilien 
(2011: 8,8 % bei 160.700 Paaren mit Kindern). 
2012 wurden 5.481 Ehen geschlossen (2011: 
5.161) und 56 eingetragene Partnerschaft en 
eingegangen (2011: 46). Im Vergleich dazu 
wurden 2.199 Ehen im Jahr 2012 geschieden 
(2011: 2.373 Ehescheidungen) und 5 einge-
tragene Partnerschaft en wieder gelöst. 

Bezirk

Wanderungen

insgesamt Auswanderungen Binnenwanderungen

Zuzüge Wegzüge
Saldo

Zuzüge Wegzüge
Saldo

Zuzüge Wegzüge Umzüge
Saldo

absolut in % absolut in % absolut in %

Graz Stadt 18.398 15.000 3.398 1,3 6.135 4.641 1.494 0,6 12.263 10.359 23.865 1.904 0,7

Bruck a. d. Mur 1.946 2.033 -87 0,1 656 540 116 0,2 1.290 1.493 3.976 -203 -0,3

Deutschlandsberg 1.596 1.553 43 0,1 288 274 14 0,0 1.308 1.279 2.797 29 0,0

Feldbach 1.548 1.756 -208 -0,3 364 293 71 0,1 1.184 1.463 2.770 -279 -0,4

Fürstenfeld 911 896 15 0,1 186 123 63 0,3 725 773 1.007 -48 -0,2

Graz-Umgebung 6.703 5.739 964 0,7 1.200 799 401 0,3 5.503 4.940 5.246 563 0,4

Hartberg 1.595 1.701 -106 -0,2 481 302 179 0,3 1.114 1.399 2.232 -285 -0,4

Leibnitz 2.426 2.255 171 0,2 556 452 104 0,1 1.870 1.803 3.962 67 0,1

Leoben 1.981 2.014 -33 -0,1 567 518 49 0,1 1.414 1.496 3.992 -82 -0,1

Liezen 1.899 2.118 -219 -0,3 890 630 260 0,3 1.009 1.488 4.562 -479 -0,6

Mürzzuschlag 1.288 1.327 -39 -0,1 431 213 218 0,5 857 1.114 1.950 -257 -0,6

Murau 775 898 -123 -0,4 368 254 114 0,4 407 644 1.139 -237 -0,8

Radkersburg 610 711 -101 -0,4 130 72 58 0,3 480 639 743 -159 -0,7

Voitsberg 1.141 1.104 37 0,1 253 172 81 0,2 888 932 2.904 -44 -0,1

Weiz 2.208 1.961 247 0,3 513 270 243 0,3 1.695 1.691 3.713 4 0,0

Murtal 1.693 1.743 -50 -0,1 604 386 218 0,3 1.089 1.357 5.012 -268 -0,4

Quelle: Stati sti k Austria, Bearbeitung Landeststati sti k Steiermark
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4.1 Handlungsfeld: Politik und Landesverwaltung

Wohnen und Siedlungsstruktur

2012 existi erten in der Steiermark laut Sta-
ti sti k Austria 510.100 Haushalte, darunter 
33,9 % Einpersonenhaushalte, 64,4 % Fami-
lienhaushalte mit und ohne Kinder/n sowie 
1,7 % Mehrpersonenhaushalte. 2,6 % der 
Wohnungen sind überbelegt (im Österreich-
Vergleich: 3,9 %). Die SteirerInnen wendeten 
2012 durchschnitt lich 372 Euro pro Monat 
für die Erfüllung des Wohnbedürfnisses auf 
(österreichweit: 417 Euro pro Monat). Die 
Wohn- und damit auch die Siedlungsstruktur 
ist in den Regionen der Steiermark sehr un-
terschiedlich ausgeprägt, was eine Reihe an 
Fragen zu politi schen, sozialen und ökonomi-
schen Teilhabemöglichkeiten aufwirft .

Erwerbsarbeit und Einkommen

Im Jahresdurchschnitt  2012 gab es laut Lan-
desstati sti k in der Steiermark (Wohnortkon-
zept) 514.640 unselbstständig Beschäft igte 
(278.024 Männer und 236.610 Frauen). Die 
Erwerbstäti genquote der 15- bis 64-jährigen 
Frauen betrug im Jahr 2012 66,2 % (2011: 
67,8 %), die der Männer lag bei 77,9 % (2011: 
77,7 %). Bei den Beschäft igten wies die Stei-
ermark im Jahr 2012 mit 9,9 % weiterhin den 
geringsten Ausländeranteil auf (Österreich: 
15,2 %). 2012 betrug die Arbeitslosenquote 
in der Steiermark nach österreichischer Be-
rechnungsmethode 6,8 % (2011: 6,4 %) und 
lag damit unter dem Bundeswert von 7,0 %. 
Auch in der Steiermark ist absehbar, dass 
sich die Zusammensetzung der Erwerbsbe-
völkerung aufgrund der Verschiebung der 
Altersstruktur weiter verändern wird. Dies 
betrifft   nicht nur die unselbstständig Er-
werbstäti gen, sondern auch die Selbststän-
digen (Durchschnitt salter 2012: 45,6 Jahre).

Gleichstellungsbedarf besteht nach wie vor 
beim Einkommen: Laut Landesstati sti k ver-
diente 2011 eine unselbstständig täti ge Per-
son – egal, ob Mann oder Frau – in der Steier-
mark 27.455 Euro (+2,7 % gegenüber 2010). 
Das entspricht einem Brutt obezug von 14-
mal 1.961 Euro. Durchschnitt lich verdiente 
dabei ein Mann ohne Berücksichti gung von 
Voll- und Teilzeit jährlich 33.622 Euro (+3,0 % 
zu 2010), das waren 14-mal 2.402 Euro brut-

to. Eine Frau verdiente im Schnitt  – ebenso 
ohne Berücksichti gung von Voll- und Teilzeit 
– jährlich 20.355 Euro brutt o (+2,0 % gegen-
über 2010) bzw. 14-mal 1.454 Euro. Die ge-
schlechtsspezifi sche Einkommensdiff erenz 
betrug 2011 zu Ungunsten von Frauen in 
Vollzeit 21 % und in Teilzeit 22 %. 

Die Armutsgefährdungsquote lag 2010 in 
der Steiermark bei 13,6 %. Demnach sind 
160.000 SteirerInnen armutsgefährdet, 
wobei sich diese Zahl und die Armutsge-
fährdungsquote von 2004 bis 2010 nicht si-
gnifi kant geändert haben. Personen ohne ös-
terreichische StaatsbürgerInnenschaft , allein 
lebende Frauen in Pension, Alleinerziehende 
und Langzeitarbeitslose sind besonders ar-
mutsgefährdet. Hier wirft  auch die Integrati -
on von Menschen mit Behinderungen wich-
ti ge Fragen auf.

Weitere Daten sind über die Stati sti k Austria 
und die Landesstati sti k der Steiermark online 
abrufb ar (Link dazu siehe im Anhang).

In den folgenden Kapiteln werden die im Be-
richtszeitraum erfolgten Umsetzungsschrit-
te der steiermärkischen Integrati onsstrate-
gie und der Charta des Zusammenlebens 
dargestellt.

4.1 Handlungsfeld: Politi k und 
Landesverwaltung

Politi k und Landesverwaltung sind maß-
geblich für die Schaff ung von Rahmen-
bedingungen verantwortlich, die in allen 
Handlungsfeldern benöti gt werden, um die 
unterschiedlichen Integrati ons- und Gleich-
stellungsbedarfe der steirischen Bevölkerung 
zu erfüllen. Die folgenden Kapitel dokumen-
ti eren die diesbezüglich im Berichtszeitraum 
erfolgten Entwicklungs- und Umsetzungs-
schritt e hinsichtlich der Verankerung von 
Gender und Diversitäts-Mainstreaming, 
der Aus-, Fort- und Weiterbildung, der Be-
wusstseinsbildung, der Netzwerkarbeit und 
der Entwicklung von ressorti nternen sowie 
-übergreifenden Projekten. Viele der ange-
führten Akti vitäten, Maßnahmen und Pro-
jekte schließen dabei bereits an im ersten 
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Berichtsjahr begonnene an und veranschau-
lichen dadurch die konti nuierliche Weiter-
führung des beschritt enen steirischen Weges 
zur Integrati on und Gleichstellung. Die doku-
menti erten Akti vitäten zeigen aber auch die 
Notwendigkeit für die in diesem Handlungs-
feld täti gen MitarbeiterInnen (Ressorts und 
Abteilungen), sich an neue Herausforderun-
gen und veränderte Bedingungen anzupas-
sen und dabei das gemeinsame Ziel nicht aus 
den Augen zu verlieren.

4.1.1 Integrati onsressort

Mit der Bildung der Steiermärkischen Lan-
desregierung für die XVI. Gesetzgebungs-
periode von 2010 bis 2015 wurde unter der 
Zuständigkeit von Landesräti n Dr.in Betti  na 
Vollath erstmals ein eigenes Ressort Integ-
rati on im Bundesland eingerichtet. Auf Ebe-
ne der Verwaltung ist das Ressort durch das 
Referat Diversität (vgl. Seite 32 ff .) in der Ab-
teilung 6 – Fachabteilung Gesellschaft  und 
Diversität, unter der Leitung von HRin Mag.a 
Alexandra Nagl abgebildet. Zu den zentralen 
Zielen des Ressorts zählt es – durch unter-
schiedliche Strategien und Maßnahmen im 
Sinne der Charta des Zusammenlebens –, 
Barrieren, die Menschen benachteiligen und 
von der Teilhabe an der Gesellschaft  aus-
schließen, zu beseiti gen und zu verhindern, 
Chancengleichheit zu ermöglichen, Diskri-
minierungen zu verhindern und abzustellen 
und eine Steiermark mitzugestalten, in der 
die Menschen zusammenhalten.

Wie bereits im Ersten Bericht des Zusam-
menlebens dargestellt, initi iert, koordiniert 
und begleitet das Integrati onsressort zu die-
sem Zweck Maßnahmen auf unterschied-
lichsten Ebenen: 

   Entwicklungsprozesse zur Förderung ei-
nes professionellen Umgangs mit Vielfalt 
(Gender und Diversitäts-Mainstreaming) 
auf Ebene von Politi k und Verwaltung 
(vgl. Seite 36 ff .),

   Koordinierung der ressortübergreifenden 
Steuerungsgruppe Integrati on (vgl. Seite 
31),

   Bündelung der großen gesellschaft lichen 
Kräft e in der Integrati onspartnerschaft  

Steiermark (vgl. Seite 80 ff .) und Erarbei-
tung und Umsetzung gemeinsamer ziel-
gerichteter Maßnahmen, 

   akti ve Unterstützung steirischer Gemein-
den, Städte und (Klein-)Regionen (vgl. 
Seite 92 ff .), um das Zusammenleben vor 
Ort entspannter zu gestalten,

   ressorteigene Initi ati ven wie die jährliche 
Konferenz des Zusammenlebens (vgl. Sei-
te 27) oder der Kleinprojektefonds „zu-
sammenlebengestalten“ (vgl. Seite 96),

   ressortübergreifende Kooperati onspro-
jekte mit den jeweils themati sch zustän-
digen Ressorts der Steiermärkischen Lan-
desregierung, etwa im Bereich Wohnen, 
Schule und Deutsch als Fremdsprache 
(vgl. Seite 75 ff .).

Zu den weiteren zentralen Aufgaben des Res-
sorts zählt die Vernetzung zu den Themen 
Integrati on und Diversität auf Bundes- und 
Länderebene, etwa über die Landesintegra-
ti onsreferentInnen-Konferenz (vgl. Seite 26) 
oder die Mitwirkung in entsprechenden Ar-
beitsgremien wie dem Integrati onsbeirat als 
Beratungsgremium des Bundesministerium 
für Inneres.

Unter dem Mott o Informati on und Aus-
tausch stand auch der diesjährige Arbeits-
besuch von Landesräti n Dr.in Betti  na Vollath 
Ende Mai in Brüssel zu den Schwerpunktt he-
men Frauen und Integrati on. Im Bereich Inte-
grati on stellte die steirische Integrati onslan-
desräti n in einer Reihe von Gesprächen mit 
VertreterInnen aus dem Europaparlament, 
der Europäischen Kommission und einer 
UNO-Organisati on u. a. den steirischen Weg 
in der Integrati onspoliti k, basierend auf der 
Charta des Zusammenlebens, vor, der mit 
sehr viel Zusti mmung aufgenommen wurde. 
Bei Dr. Jan Niessen, dem Direktor der Mig-
rati on Policy Group der EU, stand neben der 
steirischen Integrati ons- und Diversitätspoli-
ti k etwa der MIPEX, der europäische Integra-
ti onsindex, der anhand von sieben Kriterien 
die Integrati onspoliti k in den EU-Mitglieds-
staaten bewertet, auf der Gesprächsagenda. 
Im Fokus des zweiten intensiven Arbeits-
gesprächs mit Diane Schmitt , der leitenden 
Beamti n der Generaldirekti on der Europä-
ischen Kommission, stand die künft ige EU-
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Förderperiode im Integrati onsbereich. Lan-
desräti n Dr.in Betti  na Vollath zeigte dabei auf, 
dass die europäische Förderpraxis sowohl in 
der Integrati onspoliti k als auch in der Flücht-
lingshilfe oft mals nicht den tatsächlichen An-
forderungen vor Ort entspreche. So können 
etwa im derzeiti gen Fördersystem Sprach-
kurse für Menschen aus Dritt staaten nicht 
gleichzeiti g für EU-BinnenmigrantInnen an-
geboten werden. Daher bestehe der Wunsch 
der Steiermark, in den laufenden Verhand-
lungen die Zielgruppenfokussierung in der 
EU-Förderstrategie etwas zu lockern. Laut 
Schmitt  wolle die EU in Zukunft  mehr Wert 
auf regionale und lokale Zugänge und Akti -
vitäten in der Integrati onspoliti k legen, denn 
Integrati on könne nur vor Ort passieren. 

Nicht zuletzt legt das Integrati onsressort bei 
den unterschiedlichen Vorhaben auch einen 
besonderen Fokus auf den Bereich Informa-
ti on, Sensibilisierung und Bewusstseinsbil-
dung (vgl. Seite 29), um zu erreichen, dass 
der Diskurs rund um die Themen Integrati on, 
Vielfalt und Zusammenleben nicht auf blo-
ße Vermutungen hin geführt wird, sondern 
auf der Basis von fundierten Fakten und 
Analysen.

Das Integrati onsressort steht Politi k und 
Verwaltung, der Integrati onspartnerschaft  

Steiermark und all jenen, die sich mit dem 
Thema Diversität/Zusammenleben in Viel-
falt auseinandersetzen und den steirischen 
Weg der Integrati onspoliti k akti v mitgestal-
ten wollen, begleitend, beratend und unter-
stützend zur Seite. Neben den zentralen, seit 
Beginn der Umsetzung der Charta laufenden 
Veränderungsprozessen und Projekten in 
den fünf Handlungsfeldern wird das Ressort 
in Zukunft  in ausgewählten Bereichen selbst 
bzw. in Kooperati on mit PartnerInnen wei-
tere Maßnahmen im Hinblick auf die Ziel-
setzungen der Charta des Zusammenlebens 
setzen. 

In der Folge werden die Akti vitäten des Res-
sorts im Berichtszeitraum dargestellt.

4.1.1.1 Landesintegrati onsreferentInnen-
Konferenz 2012 und 2013

Auf Initi ati ve von Landesräti n Dr.in Betti  na 
Vollath wurde 2011 eine jährlich tagende 
bundesweite Konferenz der Landesintegrati -
onsreferentInnen ins Leben gerufen. Die ers-
te Sitzung der ReferentInnen fand am 12. Ok-
tober 2011 in Seggauberg in der Steiermark 
statt . Die Ziele dieser ersten Konferenz waren 
es, die Absti mmung der Ländermaßnahmen 
in diesem Bereich zu fördern, die Vernetzung 
weiterzuentwickeln und die Zusammenar-
beit mit dem Bund hinsichtlich der Themen 
Integrati on und Diversität zu verbessern. 

Die zweite Tagung der Länder fand am 14. 
November 2012 in Hall in Tirol statt . Gast-
geber war Tirols Landeshauptmann-Stellver-
treter Gerhard Reheis. Eines der zentralen 
Themen war der Spracherwerb, bei dem 
sich Länder und Bund zum weiteren Ausbau 
der frühen sprachlichen Förderung bekann-
ten, damit gleiche Chancen für alle Kinder 
von Anfang an ermöglicht werden. Weitere 
wichti ge Themen bei der Konferenz waren 

LRin Dr.in Betti  na Vollath trifft   bei Ihrem Besuch in 
Brüssel Dr. Jan Niessen, Direktor der Migrati on Policy 
Group der EU
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unter anderem die Integrati on im ländlichen 
Raum, das Dolmetschen im Gesundheitsbe-
reich oder etwa der Aufb au von Diversitäts-
management im öff entlichen Dienst, wozu 
aus der Steiermark erste Erfahrungsberichte 
eingebracht werden konnten. Zudem wur-
den auch Beschlüsse vom Vorjahr bekräft igt. 
Die Konferenz schloss mit einem klaren Be-
kenntnis zur weiteren und ti eferen Zusam-
menarbeit mit dem Bund.

Bereits am 6. Juni 2013 fand auf Einladung 
von Vorarlbergs Landesrat Ing. Erich Schwärz-
ler die dritt e Ländertagung statt  und begann 
mit einer gemeinsamen Besichti gung des 
Islamischen Friedhofs Altach als regionales 
Vorzeigebeispiel, wie kommunalen Anfor-
derungen an das Zusammenleben begegnet 
werden kann. 

Zu den zentralen Beratungspunkten der Ta-
gung zählten im Anschluss u. a. der Austausch 
zu den integrati onspoliti schen Schwerpunk-
ten der Länder, der Meinungs- und Erfah-
rungsaustausch zu integrati onsrelevanten 
Themen und Bereichen in den kommenden 
Jahren, die Absti mmung der Zusammenar-
beit des Österreichischen Integrati onsfonds 
(ÖIF) mit den Ländern sowie die neuerliche 
Absti mmung zu den Fortschritt en in der Um-
setzung eines integrati onsorienti erten Diver-
sitätsmanagements im öff entlichen Dienst. 

Die nächste Landesintegrati onsreferentIn-
nen-Konferenz wird auf Einladung von Wien 
im Frühjahr 2014 stattf  inden.

4.1.1.2 Konferenz des Zusammenlebens 
2013 

Mit Regierungssitzungsbeschluss vom 28. 
April 2011 wurde die Konferenz des Zu-
sammenlebens ins Leben gerufen. Das In-
tegrati onsressort bietet mit dieser jährlich 
stattf  indenden Konferenz allen Handlungs-
trägerInnen aus Politi k, Verwaltung, struk-
turellen Insti tuti onen und Zivilgesellschaft , 
die sich für ein gelingendes Zusammenleben 
in der Steiermark einsetzen, die Möglichkeit 
zu Impuls, Dialog, Austausch, Informati ons-
transfer und Vernetzung. 

Ziel der Konferenz ist es, einen Beitrag zur 
bestmöglichen Bündelung von Wissen, Er-
fahrung und Ressourcen in der Steiermark zu 
leisten, um aktuelle Herausforderungen aus 
den unterschiedlichsten Perspekti ven und 
Bedürfnislagen betrachten und gemeinsam 
Lösungsansätze erarbeiten zu können. 
Die Zielgruppe sind daher AkteurInnen 
der unterschiedlichen Handlungsfelder 
(Bildung, Arbeit, Gesundheit, Wohnen, 
Freizeit etc.) sowie der unterschiedlichen 
Diversitätsdimensionen. 

Podiumsdiskussion 2. Konferenz des Zusammenlebens: v.l. Univ.-Doz. Mag. Dr. Andreas Schnider, 
Integrati onslandesräti n Dr.in Betti  na Vollath, Christoph Schwarz (Moderati on), 
Mag.a Barbara Herzog-Punzenberger, Bildungslandesrat Mag. Michael Schickhofer, 
Wissenschaft slandesräti n Mag.a Kristi na Edlinger Ploder
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Die Elemente der Programmgestaltung sind 
Vorträge, Impulsreferate, ExpertInnenin-
terviews, Foren, Diskussionen, Workshops 
und Arbeitskreise. Darüber hinaus bietet die 
Konferenz Möglichkeit zu Vernetzung und 
Austausch unter den TeilnehmerInnen. Der 
Fokus liegt neben der Schnitt stellenarbeit 
einerseits auf dem Empowerment der ein-
zelnen HandlungsträgerInnen sowie ande-
rerseits auf der Stärkung und Entwicklung 
des Leistungsangebotes der öff entlichen Sys-
teme und dem professionalisierten Umgang 
mit Vielfalt.

Die jeweils eintägige Konferenz des Zusam-
menlebens ist entlang folgender program-
mati scher Eckpunkte konzipiert:

   Informati on über Täti gkeiten und Jahres-
schwerpunkte der steirischen Integrati -
onspoliti k

   Diskurs über aktuelle und zukünft ige 
Handlungsnotwendigkeiten in der Steier-
mark

   Diskussion von Lösungsansätzen
   Austausch über Good-Practi ce-Beispiele 

(Lernfeld auf Basis der bisherigen Erfah-
rungen und Experti sen vorwiegend steiri-
scher AkteurInnen)

   Impulse und neue Perspekti ven durch 
qualifi zierte ReferentInnen

   Dialog, Austausch und Vernetzung zwi-
schen ExpertInnen und AkteurInnen der 
unterschiedlichsten Ebenen

Die zweite Konferenz des Zusammenlebens 
wurde von Juli 2012 bis Jänner 2013 vor-
bereitet und fand am 6. Februar 2013 zum 
Themenschwerpunkt „Vielfalt braucht Bil-
dung – Bildung braucht Vielfalt“ in der FH 
JOANNEUM in Graz statt . Im Zentrum der 
Konferenz des Zusammenlebens 2013, die in 
Kooperati on mit dem steirischen Bildungs-
ressort umgesetzt wurde, standen aktuelle 
Fragen des Zusammenlebens im Kontext der 
Herausforderungen im Bildungsalltag bzw. 
Anforderungen an eine vielfälti ge Bildungs-
landschaft . Mehr als 350 AkteurInnen aus 
den unterschiedlichsten Täti gkeitsfeldern 
diskuti erten Handlungsansätze und Ent-
wicklungschancen für einen professionel-
len Umgang mit Vielfalt innerhalb unserer 
Bildungssysteme.

Neben einem vielfälti gen „Marktplatz der 
Möglichkeiten“ und intensiven Arbeits-
gruppen zu Themen wie Sprachenvielfalt, 
Chancengleichheit und der Öff nung von Bil-
dungsangeboten standen zwei renommier-
te ReferentInnen im Mitt elpunkt: Reinhard 
Kahl, Erziehungswissenschaft er und Autor 
aus Hamburg, und Mag.a Barbara Herzog-
Punzenberger, Integrati onsforscherin und 
Bildungsexperti n aus Wien.

Das Konferenzprogramm 2013 im 
Überblick: 

09.00 Uhr: Begrüßung und Eröff nung 
Integrati onslandesräti n Dr.in 
Betti  na Vollath

 Grußwort: Bildungslandesrat 
Mag. Michael Schickhofer

09.30 Uhr:  Impulsvortrag „Der Vorteil, 
verschieden zu sein“

 Reinhard Kahl, Autor, Jour-
nalist und Erziehungswissen-
schaft er, Hamburg

 anschließend Fragen aus dem 
Publikum

11.00 Uhr: Vorstellen des Marktplatzes 
der Möglichkeiten

11.20 Uhr: Marktplatz der Möglichkeiten
 Good-Practi ce-Beispiele und 

-Initi ati ven stellen sich vor – 
AkteurInnen gehen mit den 
TeilnehmerInnen in Austausch 

LRin Dr.in Betti  na Vollath, Reinhard Kahl, Mag.a Barbara Herzog-
Punzenberger

  © Foto: Gentile
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über Moti vati on, Zielsetzun-
gen, Chancen, Herausforde-
rungen und Erfahrungswerte

13.30 Uhr:  Fit für Vielfalt
 In Diskussion: Ein professio-

neller Umgang mit Vielfalt – 
moderierte Arbeitsgruppen

15.30 Uhr:  Vielfalt in der Bildung als Res-
source und Herausforderung

Keynote:  Mag.a Barbara Herzog-Pun-
zenberger, Integrati onsfor-
scherin und Bildungsexper-
ti n, Wien, anschließend am 
Podium im Gespräch mit: 
Univ.-Doz. Mag. Dr. Andreas 
Schnider – Vorsitzender des 
Entwicklungsrates für die 
PädagogInnenbildung NEU 
im Auft rag des bm:ukk und 
bm:wf, Wissenschaft slandes-
räti n Mag.a Kristi na Edlinger-
Ploder, Bildungslandesrat Mag. 
Michael Schickhofer, Integra-
ti onslandesräti n Dr.in Betti  na 
Vollath

Moderati on:  Christoph Schwarz – Ressort-
leiter Bildung, Redakteur In-
nenpoliti k „Die Presse“

17.00 Uhr:  Resümee und Ausblick

Tagungsmoderati on: Mag.a Pauline Riesel-
Soumaré

Diese zweite Konferenz des Zusammenle-
bens diente somit

   dem Aufb au von Know-how und der Er-
weiterung von Handlungsperspekti ven,

   der besseren Vernetzung der beteiligten 
AkteurInnen: transparentes, synergeti -
sches und parti zipatorisches Arbeiten an 
den integrati onspoliti schen Zielen des 
Landes Steiermark,

   dem Einblick in die Bandbreite der Hand-
lungsfelder der (diversitätsorienti erten) 
steirischen Integrati onspoliti k,

   dem Kennenlernen von unterschiedlichen 
Kooperati onsmöglichkeiten und Unter-
stützungsangeboten in den Gemeinden, 
Kommunen und Städten,

   dem Verständnis und der Vermitt lung der 
prakti schen Relevanz der Charta des Zu-
sammenlebens und

   dem Aufgreifen von Impulsen (z. B. im 
Rahmen der Gemeindepartnerschaft en 
sowie des Vorhabens Zusammenlernen in 
Vielfalt).

Der Themenschwerpunkt der Konferenz im 
Jahr 2014 wird auf dem prioritären Hand-
lungsfeld „Wohnen und Siedlungsentwick-
lung“ liegen. 

4.1.1.3 Informati on, Sensibilisierung und 
Bewusstseinsbildung

„Man kann nicht nicht kommunizieren“ (Paul 
Watzlawick) – dieser Satz verdeutlicht im-
mer wieder aufs Neue, dass Kommunikati on, 
Sprache und Verständigung allgegenwärti g 
sind. Es ist daher kaum verwunderlich, dass 
viele Probleme und Missverständnisse über-
all dort, wo Menschen zusammenleben, ar-
beiten, lernen, wohnen und ihre Freizeit ver-
bringen, vor allem auch in der Art und Weise 
der Kommunikati on und des Umgangs mitei-
nander begründet liegen. 

Podiumsdiskussion 2. Konferenz des Zusammenlebens 
v.l. Univ.-Doz. Mag. Dr. Andreas Schnider, 

Integrati onslandesräti n Dr.in Betti  na Vollath,
Mag.a Barbara Herzog-Punzenberger, 

Christoph Schwarz (Moderati on), 
Wissenschaft slandesräti n 

Mag.a Kristi na Edlinger Ploder, 
Bildungslandesrat Mag. Michael Schickhofer 
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Die Charta des Zusammenlebens nimmt auf 
diese Tatsache etwa Bezug, wenn in den 
Grundsätzen formuliert ist, dass das „Zusam-
menleben Austausch und Kommunikati on“ 
braucht. Sie verweist auch ausführlich in den 
Erläuterungen darauf, dass Zusammenleben 
einerseits bedeutet, „gemeinsam den Alltag 
zu meistern, sich zu begegnen, auszutau-
schen, zu kooperieren, Konfl ikte auszutragen 
und auszuverhandeln und auch sich immer 
wieder ‚zusammenzuraufen‘.“ 

Und weiter: „Dies erfordert im Alltag vor al-
lem Kommunikati on und die Möglichkeit so-
wie den Willen, die Bedingungen des Zusam-
menlebens anzusprechen, zu verhandeln 
und gemeinsam festzulegen.“ 

Andererseits bedeutet ein akti ver Beitrag 
zum Gelingen des alltäglichen Miteinanders 
auch sich von sich aus zu informieren, zu hin-
terfragen, skepti sch und vor allem auch neu-
gierig zu sein, wie es in den Haltungen der 
Charta heißt. Ziel des Integrati onsressorts ist 
es daher, auf Basis der Charta des Zusammen-
lebens, auf unterschiedlichen Ebenen und in 
unterschiedlichsten Kontexten ein off enes 
und wertschätzendes Miteinander und den 
„Austausch auf Augenhöhe“ in der Steier-
mark zu fördern. Dies soll u. a. durch gezielte 
Informati onsarbeit auf Basis von Zahlen, Da-
ten und Fakten in den fünf Handlungsfeldern 
auf Maßnahmen- und Projektebene und vor 
allem entlang eines sachlichen Diskurses 
rund um das Zusammenleben in Vielfalt in 
der Steiermark erreicht werden.

Zu den laufenden zentralsten Maßnahmen 
des Integrati onsressorts, die in diesem Be-
richt an entsprechender Stelle ausführlich 
dargestellt werden, zählen:

   die jährliche Konferenz des Zusammenle-
bens (vgl. Seite 27),

   der Aufb au eines Netzwerks von „Bot-
schaft erInnen des Zusammenlebens“ im 
Rahmen der „zusammen.wohnen“-Off en-
sive (vgl. Seite 79),

   die geplante Veranstaltungsreihe „Die 
Charta des Zusammenlebens in der Stei-
ermark im Diskurs“ (vgl. Seite 89),

   die Förderung von Initi ati ven für das Mit-
einander in der Steiermark im Rahmen 

des Projektf onds „zusammenlebengestal-
ten“ (vgl. Seite 96),

   bewusstseinsbildende Maßnahmen der 
Anti diskriminierungsstelle Steiermark 
(vgl. Seite 97),

   steiermarkweite theatrale Diskussions-
veranstaltungen „Zusammen sind wir vie-
le“: Impulse für ein besseres Miteinander 
– Wege zu einem besseren Miteinander 
(vgl. Seite 99),

   Diskussionen und konzepti onelle Arbeit 
mit Jugendgruppen in Vorbereitung der 
Wanderausstellung „Zusammenleben.
Vielfalt.Steiermark“ (vgl. Seite 100).

Des Weiteren konnte das Integrati onsressort, 
insbesondere Landesräti n Dr.in Betti  na Voll-
ath, aber auch das Referat Diversität, wieder 
im Rahmen von zahlreichen Veranstaltungen 
den Zugang und den Weg der steirischen In-
tegrati onspoliti k, die Inhalte der Charta des 
Zusammenlebens und die Maßnahmen des 
Ressorts kommunizieren.

Hervorzuheben ist dabei ein Referat von Lan-
desräti n Dr.in Betti  na Vollath, bei welchem sie 
auf Einladung der Züricher Stadtpräsidenti n 
Corine Mauch die Möglichkeit hatt e, die 
Charta des Zusammenlebens im Rahmen der 
Züricher Migrati onskonferenz „Gesellschaft -
liche Vielfalt 2022 – Beobachtungen und Ent-
wicklungen – ein Blick nach vorne“ am 27. 
September 2012 vorzustellen. Im zuvor statt -
fi ndenden Gespräch konnte Landesräti n Dr.in 
Betti  na Vollath mit Zürich eine Mitstreiterin 
in puncto Diversitätspoliti k auf städti scher 
Ebene ausmachen. 

Zürich zeigt vor, was in der Steiermark mit 
der Charta des Zusammenlebens auf Landes-
ebene ebenfalls erreicht werden soll: eine 
zukunft sfähige Integrati onspoliti k, die keine 
Politi k für Minderheiten ist, sondern akti ve 
Gesellschaft spoliti k in allen Bereichen. Um-
gekehrt fand der steirische Weg bei den Teil-
nehmerInnen der Konferenz, darunter die 
gesamte Stadtregierung Zürichs, Bestäti gung 
und Anerkennung für die Herausforderung, 
das Thema auf Ebene eines gesamten Bun-
deslandes in dieser Form zu bearbeiten.
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4.1.2 Steuerungsgruppe Integrati on

Auf Basis des Regierungsübereinkommens 
für die XVI. Gesetzgebungsperiode von 2010 
bis 2015 wurde über Beschluss der Steier-
märkischen Landesregierung mit Dezember 
2010 eine ressortübergreifende Steuerungs-
gruppe aus Politi k und Verwaltung zum The-
ma Integrati on eingerichtet. Zu deren ersten 
Aufgaben zählte es, Anfang 2011 die Inhalte 
der Charta des Zusammenlebens zu disku-
ti eren und festzulegen und deren Beschluss 
durch die Steiermärkische Landesregierung 
am 28. April 2011 vorzubereiten.

Die seit damals regelmäßig stattf  indenden 
Sitzungen der Steuerungsgruppe Integrati on 
dienen folgenden Zwecken:

   Absti mmung und Koordinati on der auf 
der Integrati onsstrategie basierenden 
Maßnahmen und Projekte in den Res-
sorts,

   Förderung der Zusammenarbeit sowie 
Nutzung von Synergien zwischen den 
Maßnahmen der Ressorts,

   Austausch über die inhaltlichen Prioritä-
tensetzungen und Problemstellungen,

   Austausch über Status und Fortschritt  der 
Maßnahmen in den Ressorts sowie das 
Lernen von Good-und Best-Practi ce-Bei-
spielen,

   Absti mmung hinsichtlich der jährlichen 
Berichterstatt ung zur Integrati onsarbeit 
des Landes Steiermark,

   Sicherstellung laufender Vernetzung, 
Kommunikati on und Transparenz der 
Maßnahmen zur Charta des Zusammen-
lebens.

Die Steuerungsgruppe Integrati on umfasst 
aktuell nachstehende VertreterInnen der 
politi schen Büros, der Landesamtsdirekti on 
sowie der inhaltlich zuständigen Abteilung 6 
– Fachabteilung Gesellschaft  und Diversität, 
die jeweils in unterschiedlicher Zusammen-
setzung an den Sitzungen teilnehmen.

Ehemalige Mitglieder der Steuerungsgruppe 
im Berichtszeitraum: Mag. Patrick Schnabl 
sowie Mag.a Isabell Bilek aus dem Büro von 
Landesrat Dr. Christi an Buchmann, HR Dr. 
Klaus Rundhammer (LAD) und Mag.a Daniela

Schachner-Blazizek aus dem Büro von Landes-
räti n Mag.a Elisabeth Grossmann bzw. Landes-
rat Mag. Michael Schickhofer.

Im Berichtszeitraum fanden drei Sitzungen 
der Steuerungsgruppe Integrati on statt . Zen-
traler Fixpunkt der jeweiligen Sitzungen war 
und ist der Austausch im Gremium zum Sta-
tus der laufenden Prozesse in den Abteilun-
gen des Landes Steiermark zur Umsetzung 
der Charta des Zusammenlebens (vgl. Seiten 
36-71). Des Weiteren gilt es in den Sitzungen, 
über die unterschiedlichen Kooperati ons-
projekte zwischen den Ressorts (vgl. Seiten 
75-80) sowie die Vorhaben des Integrati ons-
ressorts zu informieren und diese sowie die 
jährliche Berichterstatt ung zum Stand der 
Umsetzung zur Charta des Zusammenlebens 
in den Ressorts im Rahmen der Steuerungs-
gruppe abzusti mmen. 

Die Steuerungsgruppe Integrati on ist als lau-
fende Maßnahme auf struktureller Ebene zur 

Büro von Landeshaupt-
mann Mag. Franz Voves

Büroleitung
Mag.a Brigitt e Scherz-Schaar
Mag. Bernhard Just

Büro von 1. Landeshaupt-
mann-Stv. Hermann 
Schützenhöfer

Büroleitung
Dr.in Margit Kraker
Mag. Georg Pessler

Büro von 2. Landes-
hauptmann-Stv. Siegfried 
Schritt wieser

Büroleitung
Mag. Heinz Drobesch
DIin Marti na Lenger

Büro von Landesrat
Johann Seiti nger

HR Mag. Gerhard Uhlmann

Büro von Landesrat
Dr. Christi an Buchmann

Büroleitung
Mag. Christoph Ludwig
Mag.a Doris Schweiggl

Büro von Landesrat
Mag. Michael Schickhofer

Büroleitung
Mag. Andreas Temmel
Mag. Paul Risse

Büro von Landesräti n Mag.a 
Kristi na Edlinger-Ploder

Büroleitung
Christi an Schwarz

Büro von Landesräti n
Dr.in Betti  na Vollath

Büroleitung
Stefan Perschler
MMag.a Andrea Koller

Landesamtsdirekti on HR Mag. Helmut Hirt
HR Dr. Klaus Rundhammer

Fachabteilung 6A - 
Gesell schaft  und 
 Generati onen, Referat 
Diversität

HRin Mag.a Alexandra Nagl
Mag.a (FH) Kersti n Slamanig
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Verankerung des Themas Diversität – in Hin-
kunft  verstärkt im Sinne der Doppelstrategie 
(vgl. Seite 18) – in Politi k und Verwaltung des 
Landes Steiermark zu verstehen. Der ent-
sprechende Bezug hierzu fi ndet sich in der 
Charta des Zusammenlebens einerseits in 
den Grundsätzen unter 1.6 „Gemeinschaft s-
aufgabe“, andererseits in den Strategischen 
Zielsetzungen unter 3.1 „Verantwortung 
übernehmen und Vielfalt in allen gesell-
schaft lichen Bereichen als Einfl ussfaktor bei 
Entscheidungen berücksichti gen“.

4.1.3 Referat Diversität

Mit 1. Dezember 2010 wurde das Referat 
Integrati on – Diversität als eigene Verwal-
tungseinheit in der A6 – Fachabteilung Ge-
sellschaft  und Diversität (ehemals Fachab-
teilung 6A – Gesellschaft  und Generati onen) 
unter der Leitung von HRin Mag.a Alexandra 
Nagl, des in der XVI. Gesetzgebungsperiode 
neu gebildeten Integrati onsressorts unter 
der Zuständigkeit von Landesräti n Dr.in Bet-
ti na Vollath eingerichtet. Als Kompetenz-, 
Vernetzungs- und Koordinati onseinheit im 
Amt der Steiermärkischen Landesregierung 
zur Umsetzung der in der Regierung und im 
Landtag beschlossenen Charta des Zusam-
menlebens liegt die Kernaufgabe des Re-
ferats in der strategischen und operati ven 
Bearbeitung der Integrati onsstrategie des 
Landes mit einem klaren Fokus auf Diversität. 

Der inhaltliche Schwerpunkt und die breite 
Themati sierung aller Vielfaltsdimensionen 
im Sinne der Charta des Zusammenlebens 
wurde durch die Änderung des Namens des 
Referates im Zuge der Verwaltungsreform 
zum Ausdruck gebracht: Seit 1. August 2012 
trägt es die Bezeichnung „Referat Diversität“. 

Ein personeller Wechsel in der Steiermärki-
schen Landesregierung Mitt e Jänner 2013, 
im Zuge dessen die bis dahin für die Bereiche 
Finanzen und Integrati on zuständige Landes-
räti n Dr.in Betti  na Vollath auch die Verantwor-
tung für das Ressort Frauen übernommen 
hat (vgl. Kapitel 3, Seite 18), zeigte zudem 
Auswirkungen auf Verwaltungsebene: Wäh-
rend spezifi sche Maßnahmen zur Frauen-
förderung in einem eigenen Fachteam in-
nerhalb der A6 – Fachabteilung Gesellschaft  
und Diversität, Referat Gesellschaft  und Ge-
nerati onen bearbeitet werden, wurde der 
Zuständigkeitsbereich des Referats Diversität 
um den Themenkomplex Gender erweitert. 
Damit besteht ein weiterer Aufgabenbereich 
des Referats nunmehr in der Umsetzung von 
Gender Mainstreaming als eine spezifi sche 
und mit Diversitäts-Mainstreaming eng ver-
wobene und gleichwerti ge Strategie (Dop-
pelstrategie, vgl. Seite 18). In diesem erwei-
terten Kompetenzrahmen steht das Referat 
Diversität als Wissens- und Kompetenzplatt -
form für alle Belange rund um die Charta des 
Zusammenlebens und die Themen Gender 
und Diversität für PartnerInnen beratend 
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und begleitend zur Verfügung. Das Referat 
soll dabei auch als Initi ator und Motor für 
das Zusammenleben in Vielfalt – den Zielen 
der Charta entsprechend – akti v sein.

Wesentliche Aufgaben bestehen in diesem 
Zusammenhang einerseits in der Begleitung 
von Gender- und Diversitäts-Mainstreaming-
Prozessen sowie in der Vernetzung aller 
AkteurInnen zu dieser Themati k in der Stei-
ermark (und darüber hinaus). Dabei kann 
einerseits auf ein bestehendes Netzwerk 
engagierter Menschen in der organisierten 
Zivilgesellschaft , in den Regionen und Ge-
meinden zurückgegriff en werden, anderer-
seits gilt es, ein steiermarkweit tragfähiges 
Gefl echt von Wissen und Ferti gkeiten aufzu-
bauen und laufend zu erweitern: Konti nuier-
licher Austausch, Weiterbildungsangebote 
und Informati onen über laufende Strategien 
und Prozesse bzw. deren Verknüpfung mit-
einander sollen Synergien ermöglichen und 
bestehende Dynamiken nutzbar machen, 
um – auch im Sinne eines effi  zienten und 
eff ekti ven Ressourceneinsatzes – gemein-
sam dazu beizutragen, die in der Charta des 
Zusammenlebens formulierte Vision Stück 
für Stück in der Steiermark spürbare Reali-
tät werden zu lassen. Das Referat Diversität 
steht innerhalb der Landesverwaltung allen 
Abteilungen bei der Umsetzung der Integra-
ti onsstrategie (unter dem Titel „Umsetzung 
der Integrati onsstrategie ‚Zusammenleben 
in Vielfalt’ in den Ressorts – Prozess Imple-
mentati on“, kurz „Ressortprozesse“; vgl. Sei-
te 36 ff .) wie auch den PartnerInnen in der 
„Zusammenleben in Vielfalt – Gemeinde- 
und Städtepartnerschaft “ (vgl. Seite 92 ff .), 
den Mitgliedern der Integrati onspartner-
schaft  Steiermark (vgl. Seite 80) und weite-
ren Externen beratend zur Seite. 

Neben der Koordinati on und Begleitung der 
Ressortprozesse, der Gemeindepartner-
schaft en und der Integrati onspartnerschaft  
Steiermark ist das Referat auch für die Ent-
wicklung und Realisierung von ressorteige-
nen und kooperati ven Projekten zuständig – 
von der Recherche und Konzepti on über die 
Projektplanung bis hin zur laufenden Bera-
tung, Begleitung und zum Projektcontrolling. 
Hierzu zählen zum Beispiel die Begleitung 

der Anti diskriminierungsstelle (vgl. Seite 97) 
und des Kleinprojektefonds mit dem dies-
jährigen Schwerpunkt „zusammen.wohnen“ 
(vgl. Seite 96), die landesinterne Koordina-
ti on der Kooperati onsprojekte „zusammen.
lernen“ (vgl. Seite 80), „zusammen.wohnen“ 
(vgl. Seite 79) oder „Gender und Diversitäts-
Mainstreaming in der Legisti k“ (vgl. Seite 
73). Zusätzlich wird jährlich die „Konferenz 
des Zusammenlebens“ (vgl. Seite 27) kon-
zipiert und organisiert, ein Dialogforum zu 
Themen des Zusammenlebens unter Einbe-
ziehung aller sich mit Diversität beschäft i-
genden AkteurInnen aus Politi k, Verwaltung 
und Zivilgesellschaft .

Das Referat Diversität entwickelt und forciert 
darüber hinaus über Veranstaltungen und 
gezielte Aus- und Weiterbildungsangebote 
unterschiedliche Formen der Informati on 
und Kommunikati on, des Wissenstransfers, 
der Sensibilisierung und der Bewusstseins-
bildung inner- und außerhalb von Partner-
schaft en und Projekten. 

Eine zentrale Strategie zur Umsetzung der 
Charta des Zusammenlebens stellt die Initi -
ierung und Begleitung von Entwicklungspro-
zessen zur Verankerung eines professionel-
len und selbstverständlichen konstrukti ven 
Umgangs mit der gesellschaft lichen Hetero-
genität (Implementi erung von Gender- und 
Diversitäts-Mainstreaming) auf unterschied-
lichen Ebenen und in allen Lebenswelten 
dar. Zu diesem Zweck koordiniert das Referat 
einen eigens für diese Aufgabenstellung(en) 
ausgebildeten Pool von ExpertInnen aus 
den Bereichen Organisati onsentwicklung, 
Change Management, Land-, Regional- und 
Stadtentwicklung zum „steirischen Weg“, 
d.  h. zur Charta des Zusammenlebens sowie 
zu den Themen Gender und Diversität. Wäh-
rend des Berichtszeitraumes wurden diese 
ExpertInnen auf der „strukturellen Ebene“ 
für die Begleitung der Veränderungsprozes-
se zur Charta des Zusammenlebens inner-
halb der Steirischen Landesverwaltung und 
im Rahmen der „Zusammenleben in Vielfalt 
– Gemeinde- und Städtepartnerschaft “ täti g 
– und vermehrt auch in der Begleitung zur 
Umsetzung der Charta auf organisati onaler 
Ebene in den Insti tuti onen der Integrati ons-
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partnerschaft  Steiermark. Im Sinne seiner 
Aufgabe als Wissens- und Kompetenzdreh-
scheibe organisiert das Referat nicht nur 
Vernetzungstreff en zum Erfahrungs- und 
Know-how-Austausch innerhalb dieses Ex-
pertInnenpools, sondern auch Workshops 
zu spezifi schen für dessen Täti gkeit relevan-
ten Themen (etwa Gleichbehandlung, Stei-
rischer Akti onsplan zur Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonventi on etc.).

Auf Verwaltungsebene ist das Referat auch 
außerhalb der Ressortprozesse als Infor-
mati ons- und Kommunikati onseinheit 
akti v – sowohl innerhalb des Amtes der 
Steiermärkischen Landesregierung (Anfra-
gen aus verschiedenen Verwaltungsein-
heiten, Mitwirkung am „Corporate Social 
Responsibility“-Workshop des Landes) als 
auch über die Landesgrenzen hinaus. Der 
Austausch zwischen den Bundesländern 
und der Austausch mit Bund und Bundes-
ländern ist Teil der Aufgaben des Referates, 
auch in seiner Funkti on als Mitglied im In-
tegrati onsbeirat (Austausch bei Sitzungen, 
Informati on über Berichtslegungen und Stel-
lungnahmen), in den ad personam Fachab-
teilungsleiterin HRin Mag.a Alexandra Nagl 
berufen wurde. Der Austausch auf EU-Ebene 
(Steiermark-Büro Brüssel) auf Ebene der Ver-
waltung besteht derzeit – auch aufgrund der 
eingeschränkt vorhandenen Ressourcen – 
nur in geringem Ausmaß. Es wurden jedoch 
im Berichtszeitraum Informati onen über die 
Charta des Zusammenlebens sowie deren 
Umsetzung in der Steiermark und Stellung-
nahmen, beispielsweise für den Ausschuss 
der Regionen (Plenarsitzungen), bereitge-
stellt, UPR (Universal Periodic-Review zur 
Überprüfung der Menschenrechtslage aller 
UN-Mitgliedstaaten) Empfehlungen und Bei-
träge zum Reformprogramm „Europa 2020“ 
sowie Stellungnahmen zu Gesetzen (z. B. 
Landesgleichbehandlungsgesetz) verfasst. 
Das Referat wirkte auch bei Themenset-
zungen mit, z. B. bei der Tagesordnung der 
LandesjugendreferentInnen-Konferenz.

Aufgrund der Selbstverpfl ichtung des Landes 
Steiermark für einen besseren Umgang mit 
der gesellschaft lichen Vielfalt sowie der Ver-
ankerung von Gender und Diversitäts-Main-

streaming innerhalb der Landesverwaltung 
wurde im Mai 2012 mit dem Aufb au eines 
Monitoringsystems (vgl. Seite 103), dessen 
Entwicklung mit wissenschaft licher Beglei-
tung erfolgt, begonnen. 

Das Referat hat seit seiner Einrichtung sehr 
viel PionierInnenarbeit geleistet und unter-
stützt auch seine PartnerInnen dabei. Essen-
ziell für diese PionierInnenarbeit ist dabei der 
Aufb au von Experti se – referatsintern, aber 
auch in Form von Aus- und Weiterbildungen, 
die angeboten und weiter gefördert werden. 
Im Berichtszeitraum wurden erstmals Basis- 
und Spezialseminare rund um das Thema 
„Diversität – Zusammenleben in Vielfalt“ in 
das Seminarprogramm der Landesverwal-
tungsakademie (LAVAK) aufgenommen: Ne-
ben einem Workshop „,Der Steirische Weg‘ 
– ein Verständnis für die Charta des Zusam-
menlebens in Vielfalt entwickeln“, der allen 
Interessierten einen ersten Einblick in die 
Kernthemen und Ziele der Charta ermögli-
chen sollte, bot das Diversitätstraining „Viel-
falt (er)leben“ Rahmeninformati onen und 
den Raum, sich selbst mit verschiedenen As-
pekten von Diversität auseinanderzusetzen 
und eigene Zugänge und Haltungen im Um-
gang mit Vielfalt zu refl ekti eren. Ein Seminar 
zu Zivilcourage und Argumentati onstechni-
ken sollte vor allem jene MitarbeiterInnen 
im Steirischen Landesdienst unterstützen, 
die intensiven Kontakt mit KundInnen ha-
ben, und die Möglichkeit bieten, konstrukti -
ve Handlungsstrategien und -mechanismen 
für konfl iktreiche Situati onen, in denen ste-
reotype und diskriminierende Aussagen die 
Kommunikati on erschweren, kennenzuler-
nen und auch prakti sch zu erproben. Darüber 
hinaus wurden (im Kontext des Integrati ons-
partnerschaft sprojektes „Anerkannt!“) zwei 
Spezialworkshops für KollegInnen, die in der 
Landesverwaltung im Bereich von Anerken-
nungsverfahren für im Ausland erworbene 
Berufsqualifi kati onen täti g sind, angeboten.

Darüber hinaus bietet das Referat als Infor-
mati ons- und Kommunikati onseinheit die 
Möglichkeit zum akti ven Austausch und wur-
de für Vorträge und Diskussionsrunden von 
Interessierten eingeladen, z. B. zum jährli-
chen Dialogforum – Summer School des De-
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partments Migrati on und Globalisierung der 
Donau-Universität Krems (Gmunden, am 3. 
August 2012), zu einer Präsentati on der Di-
versitätsstrategie des Landes Steiermark für 
eine Delegati on aus China (u. a. Generalse-
kretär der Kommission für ethnische Ange-
legenheiten) im Rahmen einer Kooperati -
on mit der Abteilung 9, Referat Europa und 
Außenbeziehungen (Graz, am 4. Dezember 
2013) oder zur Fachtagung „Bildung All in-
clusive – Auf dem Weg zur inklusiven Schu-
le“ der Caritas-Akademie (als Kooperati on 
im Rahmen der Integrati onspartnerschaft  
Steiermark) (Graz, am 19. April 2013). Über 
die Grenzen der Steiermark hinaus folgte das 
Referat der Einladung zu einem Vortrag über 
den steirischen Weg der Integrati onspoliti k 
bei der Tagung „Land.Stadt.Vielfalt. Von der 
Migrati on zur Integrati on“ des IUFE (Wien, 
am 3. Juni 2013).

Die Bearbeitung einer Querschnitt smaterie 
wie „Zusammenleben in Vielfalt“ verlangt 
eine andauernde, prozesshaft e Auseinan-
dersetzung und ein hohes Maß an Informa-
ti ons- und Kommunikati onsarbeit, Experti se, 
Kompetenz und ausreichende Ressourcen-
bereitstellung (u. a. Personal und Zeit). Der 
breite Akti vitätsrahmen und der Aufb au 
neuer Strukturen und Netzwerke erfordert 
daher eine Vielfalt an Kompetenzen inner-
halb des Referats. Das Referat arbeitet dabei 
in einem ständigen Spannungsfeld zwischen 
der Bearbeitung einer umfassenden Quer-
schnitt smaterie und den, an den Aufgaben 

gemessenen, äußerst knappen Ressourcen. 
Zudem befi ndet sich das Referat selbst nach 
wie vor in einem Aufb auprozess. Um diesen 
zu unterstützen und die MitarbeiterInnen 
des Referats in den fordernden Aufgaben zu 
stärken (Wissen zum Thema Diversität und 
„Zusammenleben in Vielfalt“ kompetent zu 
vermitt eln, fundiert zu beraten, fachlich ver-
siert zu kooperieren, entsprechende Strate-
gien zu entwickeln und Maßnahmen für die 
Umsetzung zu planen), wurde ein zehntägi-
ger Lehrgang „Diversität & Inklusion“ durch-
geführt. Im Rahmen dessen erfolgte nicht 
nur eine intensive, wissenschaft lich fundier-
te Auseinandersetzung mit den einzelnen 
Diversitätsdimensionen, sondern eine, dem 
intersekti onalen Zugang der Charta des Zu-
sammenlebens entsprechende Zusammen-
schau und Verknüpfung dieser. Damit ist es 
gelungen, neuen MitarbeiterInnen erforder-
liches Basis-Know-how zu vermitt eln bzw. 
eine Verti efung und Erweiterung der beste-
henden Kompetenzen zu erzielen.

Für die Aufb auarbeit sind allerdings nicht nur 
hohe fachliche Experti se und Know-how zum 
Thema Diversität erforderlich, sondern auch 
Wissen und Verständnis um die Aufgabenbe-
reiche und Herausforderungen sowie Kennt-
nis von Strukturen und Prozessen sowohl 
innerhalb der Landesverwaltung als auch 
in Partnerorganisati onen, (Klein-)Regionen, 
Gemeinden etc. Von besonderer Bedeutung 
sind zudem Kompetenzen für Themen- und 
Projektentwicklung, Multi projektsteuerung 

Die Umsetzung von Diversitätsstrategien verbindet drei Ebenen: Ziele und Strategien einer Organisati on, 
Netzwerke (formale und informelle Zusammenarbeit), Entwicklung individueller Kompetenzen.
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und den Aufb au von Netzwerken, um die Ein-
beziehung von Vielfalt und Chancengleich-
heit als durchgängiges und selbstverständli-
ches Prinzip steiermarkweit zu verankern. 

Neben dem Aufb au eines völlig neuen Re-
ferats, der herausfordernden Aufgabe der 
Verbreitung des Themas Diversität inner- 
und außerhalb der Landesverwaltung so-
wie personellen Veränderungen stellte die 
Organisati onsreform 2012, die Auswirkun-
gen auf die verfügbaren Ressourcen aller 
Verwaltungseinheiten hatt e und hat, eine 
zusätzliche Herausforderung dar. Deshalb 
konnten vor allem die landesinternen Pro-
zesse zur Implementi erung von Gender und 
Diversitäts-Mainstreaming nur in einem sehr 
eingeschränkten Rahmen weitergeführt 
werden; im Berichtszeitraum erfolgte daher 
eher ein punktueller Austausch mit anderen 
Abteilungen. Umso erfreulicher waren die 
Rückmeldungen und Berichte über Akti vi-
täten zur Umsetzung der in der Charta des 
Zusammenlebens formulierten Ziele in den 
einzelnen Abteilungen des Landes, sei es auf 
Projektebene oder in der Weiterbearbeitung 
der durch das Referat Diversität in einem 
ersten Schritt  gesetzten Impulse im Rahmen 
der Ressortprozesse. In den Bezirkshaupt-
mannschaft en werden die geplanten Prozes-
se, vorerst mit drei Piloteinheiten, im Herbst 
2013 neu gestartet. 

Durch den breiten Zugang in der Aufb aupha-
se konnten sehr viele wichti ge Erfahrungen 
gemacht werden, die im Sinne der Strate-
giearbeit langfristi g verankert und nutzbar 
gemacht werden sollen. Dabei bewegt sich 
das Referat im ständigen Spannungsfeld zwi-
schen dem grundsätzlichen Zugang, Vielfalt 
in allen Facett en bearbeiten zu wollen und 
den knappen personellen Ressourcen, die 
eine stärkere Fokussierung erfordern. Diese 
Fokussierung ist wichti g für die Profi lbildung 
des Referats, die klare Sichtbarkeit der Leis-
tungen nach außen sowie das Erreichen kon-
kreter Ergebnisse, um damit die Verbreitung 
und Umsetzung der Charta weiterhin maß-
geblich voranzutreiben und zu unterstützen. 
Neben den in der öff entlichen Hand nöti gen 
Einsparungen gilt es dabei, besonderes Au-
genmerk auf einen effi  zienten Mitt eleinsatz 

zu legen und im Sinne der Sparsamkeit, Wirt-
schaft lichkeit und Zweckmäßigkeit der ge-
sellschaft spoliti schen Herausforderung den-
noch genügend Ressourcen zur Verfügung 
zu stellen, um die mitt el- bis langfristi g wirk-
same Strukturarbeit zur Charta des Zusam-
menlebens qualitati v gut zu bewerkstelligen.

Für das Referat Diversität waren zum Zeit-
punkt der Berichtslegung folgende Personen 
täti g: 
HRin Mag.a Alexandra Nagl (Leiterin der A6 – 
Fachabteilung Gesellschaft  und Diversität), 
Mag.a (FH) Kersti n Slamanig (Referatsleite-
rin), Josef Bauer, Peter Meyer, Carina Maria 
Schneeberger, Dipl.-Ing. Kheder Shadman, 
Barbara Steidl, Tanja Thurner, Mag.a Marlies 
Windhaber.
Während des Berichtszeitraums haben Adal-
bert Braunegger, Mag.a Tina Lechner und 
René Hörmann das Referat verlassen, um im 
Rahmen des Landesdienstes andere Aufga-
ben zu übernehmen.

4.1.4 Umsetzung der Integrati onsstrategie 
in der Landesverwaltung 

Mit der Charta des Zusammenlebens hat sich 
das Land Steiermark dazu bekannt, den Um-
gang mit der Vielfalt aller in der Steiermark 
lebenden Menschen bewusst gestalten zu 
wollen. Dieses Bekenntnis bedeutet vor al-
lem, Verantwortung zu übernehmen und die 
in der Steiermark vorhandene Vielfalt in allen 
gesellschaft lichen Bereichen als Einfl ussfak-
tor bei Entscheidungen zu berücksichti gen, 
um Chancengleichheit und gesellschaft liche 
Teilhabe sicherzustellen und zu ermöglichen.

Aufb auend auf den in der Charta des Zu-
sammenlebens formulierten Grundsätzen 
und Haltungen besteht ein wesentliches Ziel 
darin, die Steirische Landesverwaltung als 
Vorbild für den professionellen Umgang mit 
Vielfalt zu entwickeln. Denn die Chancen und 
Herausforderungen des Zusammenlebens in 
Vielfalt betreff en allen voran auch alle Abtei-
lungen des Landes in ihren unterschiedlichs-
ten Aufgabenbereichen: Vom Setzen maßge-
schneiderter Angebote und Leistungen für 
alle BürgerInnen über zielgerichtete, barri-
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erefrei gestaltete Informati onsmaßnahmen 
bis hin zur internen Personal- und Organi-
sati onsentwicklung ergeben sich zahlreiche 
Fragestellungen hinsichtlich dieser Quer-
schnitt smaterie, zu deren eigenverantwort-
lichen Umsetzung sich die Mitglieder der 
Steiermärkischen Landesregierung mitt els 
Beschluss bekannt haben. 
Im entsprechenden Regierungssitzungsbe-
schluss vom 28. April 2011 ist nicht nur die 
Umsetzung der Integrati onsstrategie „Zu-
sammenleben in Vielfalt“ im Wirkungsbe-
reich von Politi k und Landesregierung, son-
dern auch die jährliche Berichtslegung – in 
Form der Berichte des Zusammenlebens – 
über den Stand der Umsetzung an die Lan-
desregierung und den Landtag Steiermark 
unter Federführung des Integrati onsressorts 
festgeschrieben.

Der hiermit vorliegende, bereits Zweite Be-
richt des Zusammenlebens soll größtmögli-
che Transparenz schaff en sowie den Umset-
zungsstand der erarbeiteten Maßnahmen 
dokumenti eren und deren Beitrag zur Errei-
chung der Ziele der Charta des Zusammenle-
bens sichtbar machen. Einen professionellen 
Umgang mit der vorhandenen Vielfalt in der 
Steiermark zu entwickeln und damit zur Er-
reichung der in der Charta des Zusammen-
lebens formulierten Zielsetzungen Schritt  für 
Schritt  beizutragen, erfordert eine intensive 

Auseinandersetzung mit den Grundsätzen 
und Haltungen der Charta und der Frage-
stellung, wo Handlungsbedarf im eigenen 
Einfl ussbereich besteht und wo auch Ge-
staltungsmöglichkeiten liegen, um der gege-
benen Heterogenität der Bevölkerung best-
möglich gerecht zu werden. Andererseits 
bedarf es aber auch eines organisati onalen 
Veränderungsprozesses, der auf einer fun-
dierten Analyse der gegenwärti gen Situati on 
im Hinblick auf die Herstellung von Chan-
cengleichheit im Sinne der Doppelstrategie 
von Gender und Diversitäts-Mainstreaming 
aufb aut.

Die Phasen der sogenannten Ressortpro-
zesse mit dem langfristi gen Ziel, dass die 
gegebene gesellschaft liche Vielfalt bei allen 
Vorhaben und Maßnahmen, in denen das 
Zusammenleben in der Steiermark gestaltet 
wird, von vornherein und selbstverständlich 
miteinbezogen wird, umfassen je Abteilung:

   Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung 
der MitarbeiterInnen zur Förderung des 
professionellen Umgangs mit Vielfalt in-
nerhalb der Landesverwaltung,

   Analyse der eigenen Handlungsfelder und 
Erarbeitung von Wirkungszielen und stra-
tegischen Zielen unter Berücksichti gung 
der Dimensionen „BürgerInnen-/KundIn-
nenorienti erung“, „Organisati on und Pro-

Informati onen, 
Erstgespräche für 
politi sche Büros 
und Abteilungen

Kick-off 
Sensibilisierung

Verti efungs-
gespräche 

mit
Abteilungsleitung

Analyse
Ziele

Maßnahmen

Übergabegespräche
mit

Prozessbegleitung

Bericht
internen 

Arbeitsplan

0,25-0,5 Tage
Prozessbegleitung

3-3,5 Tage
Prozessbegleitung

Prozesssteuerung
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zesse“ und „Entwickeln und Lernen“ als 
zusätzliche Basis für einen noch professi-
onelleren Blick auf die eigenen Angebote,

   Maßnahmenplanung und -umsetzung 
sowie Berichtslegung für die defi nierten 
Handlungsfelder.

Vorbereitend wurde über die Zielsetzun-
gen der Prozesse informiert und es wurden 
sogenannte Verti efungsgespräche mit Pro-
jekteignerin und Projektleitung geführt, um 
einerseits ein Verständnis für die Charta des 
Zusammenlebens zu schaff en bzw. dieses zu 
verti efen und um andererseits potenzielle 
Ansatzpunkte in den jeweiligen Handlungs-
feldern zu erfassen. Gemeinsam mit den 
jeweiligen AbteilungsleiterInnen und von 
diesen hinzugezogenen Schlüsselkräft en 
wurden die angestrebten Ziele besprochen, 
ebenso wie die oben skizzierten Projektpha-
sen, Möglichkeiten und Grenzen der Unter-
stützung durch das Integrati onsressort. 
Zu diesem Zweck wurde in einem ersten 
Schritt  für das Vorhaben landesintern, unter 
anderem unter Einbindung der Experti se der 
ausgebildeten ProzessbegleiterInnen, in der 
Steirischen Landesverwaltung ein Analyse-
instrument, der sogenannte Charta-Check, 
entwickelt, der die Abteilungen dabei unter-
stützen soll, auf den Ebenen „BürgerInnen-/
KundInnenorienti erung“, „Organisati on und 
Prozesse“ sowie „Entwickeln und Lernen“ 
Maßnahmen zu identi fi zieren, die eine nach-
halti ge Verankerung der Charta des Zusam-
menlebens sicherstellen. Dieser Check soll 
auch in den Folgejahren konti nuierlich zum 
Einsatz kommen und weitere Entwicklungs-
potenziale und Handlungsfelder in den je-
weiligen Bereichen aufzeigen.

Um allen MitarbeiterInnen, auch an unter-
schiedlichen Standorten, eine Beteiligung 
zu ermöglichen, konnte zusätzlich zu dem 
bestehenden Analysetool auch ein Charta-
Quick-Check bereitgestellt und bereits in 
einigen Pilotabteilungen (Abteilung 4 – Fi-
nanzen, Abteilung 5 – Personal, Abteilung 
8 – Wissenschaft  und Gesundheit (ehemals 
Abteilung 3 – Wissenschaft  und Forschung) 
sowie Abteilung 12 – Wirtschaft , Tourismus, 
Sport) sowie in der St:Wuk im Rahmen der 
Umsetzung der Charta eingesetzt werden. 

Dieser Fragebogen ist so konzipiert, dass er 
keine Vorkenntnisse zum Themenkomplex 
Diversität bzw. „Zusammenleben in Vielfalt“ 
voraussetzt, und er kann bei Bedarf um spe-
zifi sche Themenstellungen der einzelnen Ab-
teilungen erweitert werden. Er ermöglicht 
eine erste Einschätzung, wie die Mitarbei-
terInnen die Umsetzung in einer Abteilung 
bzw. in einem Verantwortungsbereich erle-
ben und welche Verbesserungspotenziale 
sie wahrnehmen. Die Standardisierung so-
wohl der Fragen als auch des Analyserasters 
und der Berichtsvorlage ermöglichen einen 
raschen Überblick über potenzielle Ansatz-
punkte unter Einbindung aller MitarbeiterIn-
nen und erleichtern dadurch die Identi fi kati -
on geeigneter Ansatzpunkte.

Bereits im Zuge der Verti efungsgespräche 
als auch in der weiterfolgenden intensiven 
und durch eine vom Integrati onsressort zur 
Verfügung gestellte Prozessbegleitung wur-
den in der ersten Bearbeitungsphase der 
Ressortprozesse vielfälti gste Bereiche, die 
im Hinblick auf das Thema Diversität in der 
Landesverwaltung bearbeitet werden sol-
len, themati siert: vom Umgang mit Vielfalt 
innerhalb der Organisati onseinheiten über 
die Stärkung der MitarbeiterInnen in her-
ausfordernden Aufgaben im KundInnen- und 
Parteienverkehr bis hin zur Analyse von An-
geboten in Bezug auf Barrierefreiheit u. a. m.

Im ersten Projektdurchlauf wurden darauf-
hin in einzelnen Abteilungen erste Strategien, 
Ziele und Maßnahmen in den jeweiligen Zu-
ständigkeitsbereichen erarbeitet (vgl. Erster 
Bericht des Zusammenlebens 2012, Kapitel 
3.1.4, Seite 31ff ), die in den Jahren konti nu-
ierlich weiterbearbeitet werden. Im Zuge der 
Projektumsetzung in den Abteilungen hat es 
sich als überaus relevant erwiesen, laufende 
(Verwaltungs-)Entwicklungsvorhaben sowie 
weitere Querschnitt smaterien – insbeson-
dere im Bereich Gender Mainstreaming, 
Umsetzung der UN-Konventi on über die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen, 
Corporate Social Responsibility und Gleich-
behandlung – zu berücksichti gen und in die 
Planung aufzunehmen, um etwaige Synergi-
en zu schaff en und den Ressourceneinsatz so 
gering wie möglich zu halten.



39

Steiermark. Wir halten zusammen.

Die Organisati onsreform zur Gestaltung ei-
ner neuen Aufb auorganisati on im Amt der 
Steiermärkischen Landesregierung ab 1. Au-
gust 2012, welche mit 15. Februar 2012 ge-
startet wurde, führte zu einer Veränderung 
von Ansprechpersonen und Zuständigkeiten 
und einer massiven Bindung der Ressour-
cen für die Projektumsetzung während der 
Projektlaufzeit, weshalb der Zeitplan für das 
Projekt entsprechend adapti ert und die Lauf-
zeit erneut verlängert werden musste. 
Da es Ziel des Projektes im ersten Durchlauf 
ist, die Organisati onsbereiche aller Abteilun-
gen auf ihre Diversitätsrelevanz hin zu ana-
lysieren und geeignete, aufeinander abge-
sti mmte Maßnahmen zu entwickeln, war das 
Projektt eam gefordert, sensibel und bedarfs-
gerecht auf die Veränderungen zu reagieren 
und die verschiedenen Rahmenbedingungen 
und Möglichkeiten je nach Reorganisati ons-
erfordernissen und Ressourcenverfügbarkeit 
in den Abteilungen im laufenden Projekt 
zu berücksichti gen. Daher konnten die Res-
sortprozesse im Berichtszeitraum in einem 
eingeschränkteren Rahmen weitergeführt 
werden und es erfolgte in vielen Bereichen 
nur ein punktueller Austausch mit einzelnen 
Abteilungen.

Viele Abteilungen haben dennoch die Chan-
ce genutzt, sich mit der gegebenen gesell-
schaft lichen Heterogenität und ihrem Um-
gang mit Vielfalt im eigenen Wirkungskreis 
auseinanderzusetzen, und haben Maßnah-
men zur Umsetzung der in der Charta des Zu-
sammenlebens formulierten Ziele, sei es auf 
Projektebene oder in der Weiterbearbeitung 
der durch das Referat Diversität in einem ers-
ten Schritt  gesetzten Impulse, konzipiert und 
umgesetzt.

Als weitere Herausforderungen für die lang-
fristi ge Verankerung haben sich ein hoher 
Absti mmungsbedarf (sowohl innerhalb und 
zwischen den einzelnen Abteilungen als auch 
durch die erforderliche Rückkoppelung mit 
den politi sch Verantwortlichen) sowie der 
Aufb au von Experti se und die Sicherstellung 
von Ressourcen und Handlungsspielräumen 
für Personen, die in den jeweiligen Abtei-
lungen als Ansprechpersonen und Promo-
torInnen für das Thema Diversität wirken 

sollen, herauskristallisiert. Die in den ersten 
Pilotprozessen aufgebaute Experti se und die 
gewonnenen Erfahrungen können genutzt 
werden, um weitere Reformaufgaben und 
zukünft ige Herausforderungen besser zu 
bewälti gen.

Insbesondere die Umsetzung von Gender 
Budgeti ng und das Wirkungscontrolling 
sind Herausforderungen für die Verwaltung. 
Gender Budgeti ng ist das zentrale fi nanz-
politi sche Instrumentarium des Gender-
Mainstreaming-Ansatzes. Das Wirkungs-
controlling ist ein wesentlicher Baustein der 
Haushaltsreform, bei der das bestehende 
Bürokrati emodell in der Steiermärkischen 
Landesverwaltung um ein wirkungsorienti er-
tes Steuerungsmodell erweitert wird.3 

Hierbei ist zu berücksichti gen, dass für die 
jeweilige Ebene (Bereichsebene bzw. Ebene 
der Globalbudgets) mindestens ein Ziel der 
insgesamt fünf zu formulierenden Ziele ei-
nen Gleichstellungsbezug aufzuweisen hat. 
Dieses Gleichstellungsziel kann in einem ers-
ten Schritt  ein Gender- oder Diversitätsziel 
sein. Die Aufgabe besteht darin, gleichstel-
lungsbezogene Wirkungsziele zu formulieren 
sowie entsprechende Maßnahmen (Leis-
tungserstellung), angestrebte Ergebnisse 
und mögliche Wirkungen zu defi nieren und 
mit entsprechenden Indikatoren zu hinterle-
gen. Zur Umsetzung dieses Vorhabens sind 
auf Ebene der Landesressorts/Abteilungen 
umfangreiche Vorbereitungen nöti g. 

Das Referat Diversität in der Abteilung 6 – 
Fachabteilung Gesellschaft  und Diversität 
begleitet die Umsetzung im Rahmen der 
Ressortprozesse durch fachliche Experti se 
sowie das Angebot von Workshops zur For-
mulierung von gleichstellungsorienti erten 
Zielen und zur Entwicklung entsprechender 
Indikatoren. Das Referat Diversität begleitet 
damit einen weiteren wesentlichen Schritt  
zur Umsetzung der Integrati onsstrategie Zu-
sammenleben in Vielfalt. 

Aufgrund der oben skizzierten Herausforde-
rungen, der damit verbundenen geänderten 
Rahmenbedingungen, die Auswirkungen auf 
alle MitarbeiterInnen im Steirischen Landes-

3 Vgl. Land Steiermark: 
htt p://www.verwal-
tung.steiermark.at/

cms/ziel/74838290/DE/ 
(05.08.2013).
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dienst haben, und Verzögerungen im Pro-
jektverlauf wurden im Juni 2013 erste vor-
bereitende Gespräche für die Weiterführung 
der Ressortprozesse geführt. Diese werden 
mit allen interessierten Abteilungen An-
fang 2014 in eine nächste Phase starten. Im 
Herbst 2013 ist die Wiederaufnahme einer 
strukturierten und durch das Integrati ons-
ressort begleiteten Auseinandersetzung mit 
Diversität auf Ebene der Bezirkshauptmann-
schaft en, vergleichbar mit dem Umsetzungs-
prozess in der Landesverwaltung, geplant. 

Die Bezirkshauptmannschaft en waren, als 
Teilorganisati onen der Landesverwaltung, 
besonders stark von der Organisati onsre-
form betroff en. Dadurch waren die für eine 
fundierte Auseinandersetzung mit der The-
mati k und damit verbundene Veränderungs-
prozesse erforderlichen Ressourcen schlicht-
weg nicht vorhanden (vgl. Erster Bericht des 
Zusammenlebens 2012, Seite 52). Mit den 
bereits im Jahr 2012 für das Vorhaben ge-
wonnenen, jedoch restrukturierten Bezirks-
hauptmannschaft en Bruck-Mürzzuschlag, 
Südoststeiermark und Hartberg-Fürstenfeld 
soll der Pilotprozess auf Ebene der Bezirks-
hauptmannschaft en fortgesetzt werden.

Im Folgenden fi nden sich die, von den Ab-
teilungen jeweils mit den zuständigen poli-
ti sch Verantwortlichen abgesti mmten, Zwi-
schenberichte zum Stand der Umsetzung 
der Integrati onsstrategie in den jeweiligen 
Abteilungen bzw. von diesen außerhalb der 
Ressortprozesse initi ierte und umgesetzte 
Projekte im Bereich Diversität. Von folgen-
den Abteilungen bzw. Fachabteilungen lie-
gen Berichte über umgesetzte Projekte im 
Sinne der Charta des Zusammenlebens bzw. 
Maßnahmen im Zuge der Ressortprozesse 
zur Umsetzung von Gender und Diversitäts-
Mainstreaming vor:

Abteilung 1 – Organisati on und 
Informati onstechnik
Abteilung 2 – Zentrale Dienste
Abteilung 3 – Verfassung und Inneres
Abteilung 4 – Finanzen
Abteilung 5 – Personal
Abteilung 6 – Bildung und Gesellschaft 

Abteilung 7 – Landes- und 
Gemeindeentwicklung
Abteilung 8 – Wissenschaft  und Gesundheit
Abteilung 9 – Kultur, Europa und 
Außenbeziehungen
Abteilung 10 – Land- und Forstwirtschaft 
Abteilung 11 – Soziales
Abteilung 12 – Wirtschaft , Tourismus und 
Sport
Abteilung 14 – Wasserwirtschaft , Ressour-
cen und Nachhalti gkeit

Aus folgenden Abteilungen liegt aufgrund 
der beschriebenen Veränderungen im Zuge 
der Organisati onsreform für den Berichts-
zeitraum kein Bericht vor. Die Umsetzung ist 
hier ab dem Herbst 2013 geplant:

LAD – Landesamtsdirekti on
Abteilung 13 – Umwelt und Raumordnung
Abteilung 15 – Energie, Wohnbau und 
Technik
Abteilung 16 – Verkehr und Landeshochbau

4.1.4.1 Bericht aus der Abteilung 1 – Orga-
nisati on und Informati onstechnik

In der Abteilung 1 wird die Umsetzung der 
Charta des Zusammenlebens in den vielfäl-
ti gen Aufgabenstellungen angestrebt. Die 
Abteilung 1 hat daher für ihren Wirkungsbe-
reich im Sinne der Charta des Zusammenle-
bens drei strategische Ziele formuliert:

   Ausbau des E-Governments; vollfl ächige 
elektronische Informati on zur Stärkung 
der BürgerInnenorienti erung. In diesem 
laufenden Prozess wurde u. a. eine neue 
Aufb auorganisati on unter Einbeziehung 
aller ReferatsleiterInnen erarbeitet. 

   Umsetzung der Organisati onsreform un-
ter Berücksichti gung aller betroff enen 
Gruppen und Einzelpersonen. Hierzu 
wurde von Februar bis Dezember 2012 
unter Beteiligung aller MitarbeiterInnen 
im Reformprozess eine neue Abteilungs-
strategie, in der auch Gleichstellungsas-
pekte berücksichti gt wurden, sowie ein 
Ausbildungsplan für 2013 und 2014 er-
stellt.
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   Permanente Aus- und Fortbildung für alle 
MitarbeiterInnen. In diesem laufenden 
Prozess wurde ein Personalentwicklungs-
konzept erarbeitet. Die Erstellung eines 
Mentoringmodells ist bereits in Arbeit.

In der Abteilung 1 werden derzeit keine 
gesonderten Integrati onsprojekte durch-
geführt. Im vergangenen und im Jahr 2013 
wurden die Grundsätze der Charta des Zu-
sammenlebens aber insbesondere in den 
Reformprojekten (Amtsreform, BH-Zusam-
menführungen) berücksichti gt.

4.1.4.2 Bericht aus der Abteilung 2 – Zent-
rale Dienste

Im Anschluss an die Umsetzungsakti vitäten 
im vorangegangenen Berichtszeitraum (vgl. 
Erster Bericht des Zusammenlebens 2012, 
Seite 35) wurden in der Abteilung 2 wie ge-
plant mehrere Projekte zur barrierefreien 
Erschließung von Arbeitsplätzen und zur 
Weiterqualifi zierung der MitarbeiterInnen 
im Sinne der Umsetzung der Charta des Zu-
sammenlebens durchgeführt. Zur weiteren 
barrierefreien Erschließung wurde im Be-
reich der zentralen Telefonvermitt lung in der 
Grazer Burg ein Arbeitsplatz mit Braillezeilen 
ausgestatt et. Nach Maßgabe der budgetä-
ren Voraussetzungen werden laufend wei-
tere Akti vitäten zur Barrierefreiheit gesetzt. 
So wird aktuell beim Eingang zum Gebäude 
Salzamtsgasse 3 sowie im Haus Burggasse 
13 ein Lift  eingebaut. Verbesserungen der 
Barrierefreiheit werden auch in den Häusern 
der BH Voitsberg, im Haus Judenburg der 
BH Murtal und im Haus Bruck der BH Bruck-
Mürzzuschlag vorbereitet.

Das Europäische Jahr des akti ven Alterns und 
der Solidarität zwischen den Generati onen 
bot in der Abteilung 2 im Berichtszeitraum 
Anlass zu mehreren Weiterbildungsprojek-
ten. So wurde auf Führungskräft eebene das 
Projekt „Jung und Alt erfolgreich führen! 
Aber wie?“ initi iert. Im Rahmen dieses Pro-
jekts beschäft igten sich die Führungskräf-
te des Landes Steiermark mit dem Thema 
Führung und Alter, da auch der Steirische 
Landesdienst – angesichts des Aufnahme-

stopps und der Maßnahmen zum Personal-
abbau – vor der Frage steht, wie man mit 
dem steigenden Durchschnitt salter der Be-
diensteten und dem schwieriger werdenden 
Miteinander der unterschiedlichen Alters-
gruppen umgeht. Unter dem Titel „Die Jun-
gen laufen schneller, aber die Alten kennen 
die Abkürzungen“, hielten Dr. Peter Tavolato, 
Führungskräft etrainer mit dem Schwerpunkt 
Generati onen-Management, und Ass.-Prof.
in Mag.a Dr.in Julia Eichinger, eine anerkannte 
Juristi n, mit besonderer Kompetenz im Be-
reich der Rechtsfragen zur Altersdiskriminie-
rung, Vorträge zum Thema.

Das große Interesse bei den Führungskräf-
ten zeigt, dass sich viele der Problemati ken, 
die eine Veränderung der Altersstruktur der 
MitarbeiterInnen im Landesdienst mit sich 
bringt, bewusst sind und zu einem möglichst 
konfl iktf reien und kooperati ven Miteinander 
zwischen den Generati onen in ihren Dienst-
stellen beitragen wollen. Mit dem aktuell 
produzierten Informati onsfolder „Diskrimi-
nierung aufgrund des Alters“ und weiteren 
Veranstaltungen wird laufend über dieses 
Thema aufgeklärt. 

Dennoch wird es auch für die nächsten Jahre 
eine Herausforderung bleiben, dieses The-
ma allen Führungskräft en des Landes Steier-
mark näherzubringen, da es bei steigendem 
Durchschnitt salter der Bediensteten (ange-
sichts Aufnahmestopp und Maßnahmen zum 
Personalabbau) die Aufgabe der Führungs-
kräft e ist, zu einem möglichst konfl iktf reien 
und vor allem kooperati ven Miteinander zwi-
schen den Generati onen in ihren Dienststel-
len beizutragen.

Projektbeteiligte:
Abteilung 2 – Zentrale Dienste; Dr.in Sabine 
Schulze-Bauer, Gleichbehandlungsbeauf-
tragte des Landes Steiermark; Abteilung 5 
– Personal

Des Weiteren wurden in der Abteilung 2 
auch „Kontaktpersonenschulungen zum akti -
ven Altern und zur Solidarität zwischen den 
Generati onen“ durchgeführt. Alle Kontakt-
personen der Gleichbehandlungsbeauft rag-
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ten auf Ebene des Landes Steiermark, der 
Steiermärkischen Krankenanstaltengesell-
schaft  mbH und der Gemeinden waren dazu 
eingeladen. Ziel des Projekts war es, das 
Miteinander der Generati onen im Landes-
dienst generell zu erleichtern und zum The-
ma Altersdiskriminierung die Kompetenz der 
Kontaktpersonen in den Dienststellen und 
Gemeinden auf- und auszubauen.

Ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Franz Kolland, Exper-
te für die Soziologie des Alters und für Sozi-
algerontologie an der Universität Wien, hielt 
zu diesem Zweck vor den Gleichbehand-
lungsbeauft ragten des Landes Steiermark 
zwei Vorträge mit dem Titel „Arbeit und Al-
tern“. Er konnte dabei den Anwesenden Ant-
worten auf Fragen wie „Was heißt Altern?“, 
„Wann ist jemand alt?“ und „Was bedeutet 
Altersdiskriminierung?“ geben. 

Vor dem Hintergrund der Problemati k der 
Altersstruktur im Steirischen Landesdienst 
hat Univ.-Prof. Kolland insbesondere auf die 
Notwendigkeit einer Neuordnung des Le-
benslaufes hingewiesen. Die Gleichstellungs-
beauft ragte des Landes Steiermark, Frau Dr.in 
Sabine Schulze-Bauer, hatt e zudem in diesem 
Rahmen die Gelegenheit, ihre Kontaktperso-
nen auch über den rechtlichen Rahmen und 
das mögliche Vorgehen bei Problemen mit 
Altersdiskriminierung zu informieren.

Da sich viele Kontaktpersonen immer wieder 
mit Altersdiskriminierung konfronti ert se-
hen, war das Interesse an dem Projekt groß; 
die Kontaktpersonenschulungen waren ent-
sprechend gut besucht und die Beteiligung 
an den geführten Diskussionen war hoch. 

Mit dem zu diesem Thema erstellten Infor-
mati onsfolder „Arbeit und Altern“ und gege-
benenfalls auch durch weitere Veranstaltun-
gen wird über dieses Thema laufend, d. h. 
auch über das Europäische Jahr des akti ven 
Alterns und der Solidarität zwischen den Ge-
nerati onen hinausgehend, weiter aufgeklärt. 
Damit sollen die Kontaktpersonen mit den 
notwendigen „Werkzeugen“ ausgestatt et 
werden, um Erstanfragen zur Altersdiskrimi-
nierung problemlos bearbeiten zu können.

4.1.4.3 Bericht aus der Abteilung 3 – Ver-
fassung und Inneres

In der Abteilung 3 (vormals A7/FA 7C) wur-
de bereits im Rahmen der „Ressortprozesse“ 
2012, begleitet durch die seitens des Integra-
ti onsressorts zur Verfügung gestellte externe 
Prozessbegleiterin, ein Maßnahmenpapier 
zur Umsetzung der Charta des Zusammen-
lebens erarbeitet, und es wurden folgende 
zentrale Ansatzpunkte defi niert:

   baulicher und personeller Ausbau der 
Infozone durch Errichtung eines zweiten 
Schalters und der Aufstockung des Perso-
nals; diese Maßnahme ist aufgrund der 
zunehmenden Belastung durch die stei-
gende Zahl von Anträgen (ca. 15.000 pro 
Jahr allein im Aufenthalts- und Niederlas-
sungsbereich) notwendig,

   Verbesserung der Transparenz bei der Ti-
cketvergabe im Parteienverkehr; dieses 
Vorhaben ist bereits teilweise umgesetzt, 
ein neues Aufrufsystem befi ndet sich in 
Abklärung mit der Abteilung 2,

   Verbesserung der Orienti erung durch ein 
klares internes Beschilderungssystem,

   Verbesserung der Kommunikati on in 
der Telefonzentrale, um „Im-Kreis-Wei-
terleiten“, unbefriedigende Auskünft e, 
doppelte Belastung der Mitarbeiter-
Innen im Parteienverkehr etc. zu vermei-
den.

Die Umsetzung wesentlicher Maßnahmen 
scheiterte bisher an der Finanzierung bzw. 
am allgemeinen Einsparungskonzept im Per-
sonalbereich. Die Einrichtung eines zweiten 
Arbeitsplatzes im Eingangsbereich des War-
teraumes ist nach Auskunft  der Abteilung 
2, der Landesamtsdirekti on (LAD) sowie der 
Landesimmobilien-Gesellschaft  (LIG) in der 
geplanten Form aufgrund des Bediensteten-
schutzes nicht umsetzbar. 

Trotz des engen (v. a. fi nanziellen) Umset-
zungsspielraumes wurde auf Bemühen der 
Abteilungsleitung abteilungsintern der be-
gonnene Umsetzungsprozess fortgeführt, 
und im Berichtszeitraum wurden folgende 
Akti vitäten gesetzt:
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   Suche nach Möglichkeiten, um den Par-
teienverkehr für Parteien und Mitarbeite-
rInnen, die unter einer starken Belastung 
leiden, für beide Seiten zufriedenstellen-
der zu gestalten,

   interner Personalaufb au, um Entlastung 
an der Infostelle zu erreichen,

   Überlegungen der effi  zienten Gestaltung 
zur Verbesserung des „Telefondienstes“ 
und der Erreichbarkeit (Änderung der 
Parteienverkehrszeiten, Festlegen von 
fi xen Telefonzeiten, Einrichtung eines in-
ternen Call-Centers, Einrichtung eines 
SMS-Benachrichti gungsdienstes für Bür-
gerInnen ab 2014),

   Setzen von Maßnahmen im Bereich Si-
cherheit: Hier wurde der Vollausbau der 
Überfallstastaturen für alle mit Parteien-
verkehr befassten KollegInnen und ein 
neues Schließkonzept im Haus Paulustor-
gasse 4 und Karmeliterplatz 2 bereits um-
gesetzt. Auch erfolgen 2-mal wöchentlich 
Polizeipatrouillen, die Erreichbarkeit der 
MitarbeiterInnen im Eingangsbereich p4 
ist durch die Gegensprechanlage jederzeit 
gegeben und es steht eine Hilferufeinrich-
tung über das hausinterne Aufrufsystem 
am Bildschirm zur Verfügung. Zudem wur-
de das hausinterne Einbruchalarmsystem 
adapti ert (Kassa, Bereich Verlängerungs-
schalter). Im Herbst 2013 fi ndet eine 
Schulung zum Thema Sicherheit über die 
Landesverwaltungsakademie (LAVAK) mit 
Experten des Landespolizeikommandos 
(LPK) statt .

Bei der geplanten Weiterführung des Um-
setzungsprozesses steht insbesondere die 
Entwicklung einer Lösung für den Ausbau 
und die Entlastung der Infostelle sowie die 
Verbesserung des Beschilderungssystems im 
Vordergrund.

4.1.4.4 Bericht aus der Abteilung 4 
– Finanzen

In der Abteilung 4 leisten zwei Projekte ei-
nen Beitrag zu den Zielen der Charta des 
Zusammenlebens: das Projekt „Haushalts-
reform Steiermark“, welches u. a. auf eine 
gleichstellungsorienti erte Budgetgestaltung 

abzielt, und ein interner Entwicklungspro-
zess in Absti mmung mit der Fachabteilung 6, 
der im Berichtszeitraum mit einer Befragung 
aller MitarbeiterInnen durch einen Charta-
Quick-Check startete. 

Die Ergebnisse der Befragung der Mitarbei-
terInnen der Abteilung 4 lassen sich wie folgt 
zusammenfassen: Die Beteiligung der Mitar-
beiterInnen in der Abteilung 4 – Fachabtei-
lung Landesbuchhaltung an der Befragung 
war sehr gut bzw. im Vergleich zu bisherigen 
Befragungen in der Steiermärkischen Lan-
desverwaltung sogar überdurchschnitt lich 
gut. Die Angaben und auch freien Antwor-
ten der Teilnehmenden zeigten ein zum Teil 
sehr hohes Refl exionsvermögen zum Thema 
Diversität. 

Die drei wesentlichen Kernbereiche/-the-
men der Befragung waren:

   interne Kommunikati on
   externes Feedback
   Relevanz von Netzwerken

Die vorliegenden Ergebnisse dienen als 
Grundlage für eine weiterführende Diskussi-
on und Auseinandersetzung mit dem Thema 
Diversität. Als Ansatzpunkte für die nächsten 
Schritt e wurden unter anderem gewählt: 

   Im Bereich „interne Kommunikati on“ ist 
eine Veranstaltungsreihe unter dem Ar-
beitsti tel „Informati ons-Café“ geplant. 
Das erste Informati ons-Café zum Thema 
„Haushaltsreform und Wirkungsorienti e-
rung“ soll im Herbst 2013 stattf  inden.

   Bei Bedarf ist der gezielte Einsatz exter-
ner Unterstützung (z. B. Coaching, Super-
vision) als präventi ve Maßnahme geplant. 
Eine wichti ge Basis ist eine gemeinsa-
me Entwicklung der Gesprächskultur, 
durch die einerseits Meinungen einge-
bracht werden können und die anderer-
seits nicht als Kriti k, sondern als wichti ge 
Bereicherung verstanden werden kön-
nen.

   Gezielte und regelmäßige Feedbackein-
heiten auf MitarbeiterInnenebene zur 
Weiterentwicklung, z. B. sollen Mitarbei-
terInnengespräche vermehrt eingesetzt 
werden.
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   Refl exion des Umgangs mit den Aspekten 
„Netzwerke“ und „Ausbildung“ werden 
generell intern durch das Führungsteam 
diskuti ert und weiterverfolgt.

Zusätzlich zum Charta-Quick-Check kann auf 
das Projekt „Haushaltsreform Steiermark“ 
verwiesen werden, welches federführend 
von der Abteilung 4 – Finanzen durchgeführt 
wird. Im Rahmen der Neugestaltung des ge-
samten Budgets mit landesweiten Vorgaben 
zur Budgeterstellung (erstmals für das Bud-
get 2015) werden im Rahmen des Projekts 
„Haushaltsreform Steiermark“ jeweils max. 
fünf Wirkungsziele pro Bereichs- und Global-
budget erarbeitet, wobei festgelegt wurde, 
dass davon mindestens ein „Gleichstellungs-
ziel“ mit besonderem Augenmerk auf Gen-
der Budgeti ng formuliert werden muss.

4.1.4.5 Bericht aus der Abteilung 5 
– Personal

Der Schwerpunkt der Personalpoliti k des 
Landes und somit der Personalarbeit ist auf 
MitarbeiterInnenzentrierung und Förderung 
der Entf altung von verantwortungsvollen, 
kriti k- und arbeitsfähigen und selbstbewuss-
ten Persönlichkeiten gerichtet. Ein zentrales 
Anliegen bildet die Berücksichti gung der in-
dividuellen Interessen-, Bedürfnis- und Le-
benslagen. Diese Ziele werden immer wieder 
aufs Neue durch unsere Rechtsnormen ver-
deutlicht und abgesichert. Aufgrund des all-
umfassenden gesellschaft lichen Wandels ist 
die Personalpoliti k des Landes gefordert, alle 
Facett en der Personalarbeit weiterzuentwi-
ckeln und besonders den Fokus weiter auf 
Erhöhung der individuellen Mobilität und 
Flexibilität zu legen und Strukturen und Sup-
portleistungen barrierefrei und personenad-
äquat auszurichten, sodass die Bediensteten 
ihre Stärken und Ressourcen zur Entf altung 
bringen können.

Die Berücksichti gung der Diversität ist 
im Gleichbehandlungsgesetz in Form der 
„personenbezogenen“ Merkmale, wie Ge-
schlecht, Nati onalität, Religion, psychische 
und physische Beeinträchti gung, Alter und 
sexuelle Orienti erung, vorgegeben. Es darf 

weder mitt elbare noch unmitt elbare Diskri-
minierung aufgrund dieser personenbezo-
genen Merkmale geben. Die Beschäft igung 
mit Diversität bietet die Möglichkeit, über 
Ausschluss- und Integrati onsmechanismen, 
vor allem über das eigene Vorurteilsmanage-
ment zu refl ekti eren. Diversitäts-Mainstrea-
ming bedeutet in diesem Zusammenhang für 
die Personalarbeit, die vielfälti gen bereits in-
stallierten Personalentwicklungsinstrumente 
dahingehend zu opti mieren, Arbeitsprozes-
se durch mehr Transparenz und Parti zipa-
ti on eff ekti ver und effi  zienter zu gestalten, 
sodass wir dem Ziel – alle MitarbeiterInnen 
bestmöglich in den Arbeitsprozess zu integ-
rieren bzw. am Arbeitsprozess teilhaben zu 
lassen – wieder ein Stück näherkommen. 
Durch Selbstrefl exion soll der eigene Blick 
auf soziale Vielfalt, auf die Unterschiedlich-
keit (Heterogenität) der einzelnen Personen 
geschärft  werden, um in weiterer Folge da-
bei den individuellen und organisati onalen 
Nutzen von Diversity Management im Sinne 
von Diversitäts-Mainstreaming (Vielfalt kon-
strukti v nutzen) immer besser erkennen zu 
können. 

Diversität bietet die Möglichkeit, über Aus-
schluss- und Integrati onsmechanismen, vor 
allem über das eigene Vorurteilsmanage-
ment zu refl ekti eren. Diversitäts-Mainstrea-
ming nützt einerseits die vielfälti gen Kompe-
tenzen und Potenziale der Menschen. Dazu 
wird Fachwissen, Kompetenz und Wollen be-
nöti gt. Eine große Chance für die Verwaltung 
liegt daher in der Bildung. Weiterbildung 
ermöglicht, berufl iche Veränderungen, vor 
allem aber die Erweiterung von Perspekti ven 
und Chancen. Um Gender und Diversitäts-
Mainstreaming erfolgreich zu implemen-
ti eren, braucht es neben Personalentwick-
lungs-maßnahmen vor allem auch gezielte 
Bildungs- und Trainingsmaßnahmen zur Be-
wusstseinsförderung, Wissensvermitt lung 
und Kompetenzerweiterung. 

Ausgangspunkt jedes Gender und/oder Di-
versitäts-Mainstreaming-Programms ist, sich 
Klarheit zu verschaff en, wie und ob die Ver-
teilung von Ressourcen (Zeit, Geld, Perspek-
ti ven …) im Landesdienst gerecht verläuft , ob 
die Teilhabe an der Arbeitswelt parti zipati v 
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gestaltet wird und welcher strategisch-öko-
nomische, individuelle und kollekti ve Mehr-
wert dadurch erzielt werden kann. Dies-
bezüglich ist es wichti g, alle Elemente des 
Verwaltungshandelns in Bezug auf Diversität 
und Gender zu analysieren. 

Letztlich beginnt jeder Gleichstellungs- und 
Diversitätsprozess mit politi schen Vorgaben; 
vor allem aber mit dem Interesse von Füh-
rungskräft en und weiteren Personen, für die 
Chancengleichheit bzw. Anti diskriminierung 
notwendige, gesellschaft liche Werte darstel-
len und für die es ein Anliegen ist, Leistun-
gen von diskriminierten Gruppen sichtbar 
zu machen und entsprechend zu würdigen. 
Es liegt schließlich an den Verantwortlichen 
der öff entlichen Verwaltung, die rechtlichen 
Gleichstellungs- und Anti diskriminierungs-
forderungen auf europäischer und nati ona-
ler Ebene (u. a. ökonomische Unabhängig-
keit von Frauen und anderen diskriminierten 
Gruppen, Beseiti gung geschlechtsspezifi -
scher Unterschiede am Arbeitsmarkt, Über-
winden geschlechtersegregierter Berufs- 
und Familien- bzw. Betreuungszeiten) in die 
Praxis umzusetzen. Damit wird auch eine Vo-
raussetzung geschaff en, das Unternehmen 
„Öff entliche Verwaltung“ noch erfolgreicher 
zu positi onieren. 

Folgende integrati ve Projekte zur „Chancen-
gleichheit und Diversität“ wurden im Be-
richtszeitraum aufgesetzt: 

   Evaluierung und Weiterentwicklung der 
Personalstati sti k unter Berücksichti gung 
von Gleichstellungsindikatoren. Zielgrup-
pe: Landesbedienstete, insbesondere 
Führungskräft e. Ziele: Gleichstellung und 
Unterschiede von Bediensteten durch 
Stati sti k verstärkt zu themati sieren, neue 
Erkenntnisse über deren Verhältnisse un-
ter Berücksichti gung des Datenschutzes 
zu gewinnen. Die Aufgabe einer personal-
stati sti schen Analyse ist es, vermeintliche 
Vorannahmen bezüglich möglicher Un-
gleichverteilungen im Landesdienst an-
hand von objekti ven Daten zu analysieren 
und zu zeigen, ob überhaupt strukturelle 
Faktoren einen Einfl uss auf die Karrieren 
und Arbeitswelten haben.

   Rechtsmaterien/Dienstrechtsnovelle. 
Fördermaßnahmen für Eltern von Kin-
dern mit Behinderung nach §§ 46, 69, 75 
L-DBR (Landes-Dienst- und Besoldungs-
recht). Im Rahmen der Umsetzung des 
Akti onsplans des Landes zur UN-Behin-
dertenrechtskonventi on wurde das Lan-
des-, Dienst- und Besoldungsrecht adap-
ti ert. Eltern von Kindern mit Behinderung 
haben einen erweiterten Anspruch auf 
Pfl egefreistellung, Sonderurlaub und 
Teilzeitarbeit. Ziele: größere Berücksich-
ti gung der Bedürfnisse (erhöhter Pfl ege-
bedarf) von Eltern von Kindern mit Behin-
derung sowie bessere Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf.

   Telearbeit §16a L-DBR. Durch die vielfach 
eingesetzte Informati ons- und Kommu-
nikati onstechnik und die Einführung der 
elektronischen Aktenverwaltung und 
-verarbeitung haben sich die Lebens- und 
Arbeitsbedingungen vielfach geändert. 
Telearbeit wird als moderne und alter-
nierende Arbeitsform angesehen, die zur 
Erhöhung der individuellen Mobilität und 
Flexibilität beiträgt sowie auch gesund-
heitliche und umweltf ördernde Aspekte 
berücksichti gt. Diese spezielle Form der 
Arbeitsverrichtung wurde nun im Lan-
des-, Dienst- und Besoldungsrecht veran-
kert.

   Bildungskarenz § 72 L-DBR. Bedienstete 
haben die Möglichkeit, sich im Rahmen 
ihres bestehenden Arbeitsverhältnisses 
karenzieren zu lassen, um sich weiterzu-
bilden. Die „Bildungskarenz“ wurde an 
den § 11 Arbeitsvertragsrechts-Anpas-
sungsgesetz angepasst. Künft ig kann eine 
Bildungskarenz zwischen DienstgeberIn 
und Vertragsbediensteten ab dem sieb-
ten Dienstmonat gegen Entf all der Bezüge 
für die Dauer von mindestens zwei Mo-
naten bis maximal einem Jahr vereinbart 
werden. Die Bildungskarenz kann auch 
in Teilen angetreten werden. Zielgruppe: 
Vertragsbedienstete.

   Leitf aden zur qualitätsvollen Einführung 
neuer MitarbeiterInnen. Zielgruppe: 
Führungskräft e. Ziele: Unterstützung der 
Führungskräft e und Qualitätssteigerung 
durch einen spezifi schen Leitf aden, der 
die zeitgerechte, umfassende Vorberei-
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tung und Dokumentati on sowie Beglei-
tung in der Einsti egsphase beschreibt. 
Erhöhung der Nachhalti gkeit durch Trans-
parenz, Kostenersparnis durch eff ekti ve 
Nutzung der Arbeitskraft  und dadurch 
Förderung der Arbeitsfähigkeit, Steige-
rung der Moti vati on, Leistungsbereit-
schaft  und Gesundheit der Mitarbeiten-
den. 

   LAVAK-Seminare „Ich bin dann mal weg!“, 
„(Ich) Komm wieder!“ Zielgruppe: wer-
dende Mütt er und Väter bzw. Eltern im 
Landesdienst (Familienservice) in Zusam-
menarbeit mit der Abteilung 1 – Organi-
sati on und Informati onstechnik. Ziele: 
Informati onen über organisatorische und 
rechtliche Veränderungen, insbesondere 
im Dienstrecht. Möglichkeit der individu-
ellen Beratung. Bessere Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf. Teilhabe an der Gestal-
tung eines zufriedenstellenden Einsti egs- 
und Aussti egsprozesses. Erweiterung der 
Perspekti ven von MitarbeiterInnen durch 
Informati ons- und Wissensvermitt lung 
(auch Sensibilisierung in Geschlechterfra-
gen im Hinblick auf die Veränderung von 
Geschlechterverhältnissen für eine ge-
rechtere Gesellschaft  bzw. Arbeitswelt). 

   Mitwirkung der Abteilung 5 am EU-
Projekt „Senior Capital“. EU-Projekt mit 
Deutschland, Ungarn, Italien, Polen, Slo-
wenien und Österreich. Das Land Steier-
mark ist assoziierter Partner im Projekt. 
Zielgruppe: Bedienstete der Altersgruppe 
50+. Ziel: Erhöhung des wirtschaft lichen 
und sozialen Wertes älterer BürgerInnen 
bzw. ArbeitnehmerInnen in einer wissen-
sorienti erten und auf wirtschaft lichen 
Wett bewerb ausgelegten Gemeinschaft . 
Weiterentwicklung und Bewusstseins-
schärfung für dieses HR-Potenzial. Beitrag 
der Abteilung 5: diversitätsorienti erte 
Analyse der Personalstruktur der Abtei-
lung 5 nach Alter, Geschlecht, Arbeitszeit, 
Funkti onsbereichen, Qualifi kati on, Neu-
einstellung sowie Personalauswahl und 
-entwicklungsrelevante Auseinanderset-
zung mit dem Faktor „Alter“. Fragen: Wie 
können wir Wissen und Erfahrungen der 
über 50-jährigen Mitarbeitenden nutzen? 
Wie können wir die Haltung von Arbeit-
geberInnen gegenüber Beschäft igten 

50+ verändern? Wie können wir ältere 
Menschen für ein nachberufl iches Enga-
gement gewinnen? Im Rahmen dieses 
EU-Projekts wurde ein diesbezügliches 
Bildungsangebot der Landesverwaltungs-
akademie als Best-Practi ce-Beispiel aus-
gewählt: „45+ Moti vati on, Leistung und 
Freude in und an der zweiten akti ven 
Berufshälft e“. Zielgruppe: Mitarbeitende 
45+. Ziele: individuelle Bewusstwerdung 
hinsichtlich der eigenen Ressourcen in 
der zweiten Arbeitshälft e zur Stärkung 
der Moti vati on, Refl exion des persönli-
chen Arbeits- und Leistungsverhaltens im 
Blickwinkel der eigenen Arbeitsbiografi e. 

   Charta-Quick-Check. Zielgruppe: Abtei-
lung 5 und ihr Wirkungsbereich. Ziele: 
Kennenlernen der Charta und Auseinan-
dersetzung mit Diversität, Auseinander-
setzung mit eigenen Vorurteilen, Wahr-
nehmen von Diff erenzen, Komplexität 
und Mehrdeuti gkeit auch im Hinblick auf 
interne und externe Zusammenarbeit so-
wie auf Exklusions- und Inklusionsmecha-
nismen.

   Geschlechtergerechte Sprache im SAP. 
Gemeinsam mit der Abteilung 1 – Orga-
nisati on und Informati onstechnik hat die 
Personalabteilung die Maßnahme umge-
setzt, dass nun SAP-Planstellenbezeich-
nungen automati sch in männlicher und 
weiblicher Form erstellt werden.

Kurzfristi g ist in der Abteilung 5 weiters 
geplant:

   alle personalrelevanten Texte (und den 
Internetauft ritt  der Abteilung 5) auf ge-
schlechtergerechte und barrierefreie 
Sprache hin zu überprüfen

   diverse Inhouse-Schulungen wie 
   Sensibilisierung der eigenen Vorurteil-

spraxis in Personalauswahl und Perso-
naleinsatz 

   Personal-Gender-Budgeti ng-Analyse im 
Hinblick auf die Haushaltsreform

   Anti diskriminierungsschulung 
   Implementi erung eines Diversitäts-/E-

Quality-Fachteams zur operati ven Leitung 
des Gleichstellungs- bzw. Diversitätsim-
plementi erungsprozesses in der Abtei-
lung 5 und Defi niti on des Aufgabenfeldes
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Mitt elfristi g ist geplant:
   Datenerhebungen und Datenanalysen ge-

schlechterbezogen und mehrdimensional 
möglich zu machen 

   Leitbildentwicklung im Hinblick auf 
Gleichstellung/Diversität

   Personengruppen zu identi fi zieren, auf 
die in Zukunft  verstärkt Bezug genommen 
werden muss 

   Barrieren in der Implementi erung zu 
identi fi zieren 

   gezielte Bildungsprogramme für diesen 
Fachbereich 

Langfristi g ist die Implementi erung der EU-
Strategie des Lebenslangen Lernens in den 
Landesdienst geplant – sowie die Personal-
auswahl und Führungskraft bestellung von 
der richtlinienmäßigen Gestaltung auf eine 
gesetzliche Grundlage zu heben.

Projektbeteiligte:
Die Bediensteten der Abteilung 5, im Spezi-
ellen bezogen auf die im Bericht angeführten 
Maßnahmen: Mag. Bernhard Langmann, Dr.in 
Ulrike Zieger-Ötsch, HR Dr. Karl Fluch, MMag. 
Christi an Schellauf, Andrea Kaier, Mag.a Bir-
git Krainer, Judith Frewein, Mag.a Jutt a Petz, 
Mag.a Inge Gall, Sepp Kurzweil, Michael Plat-
zer, Christi ne Marbler, Sigrid Riglthaler, Mag. 
Philipp Glawogger, Dipl.-Ing.in Nina Freitag, 
Renate Mörth, Dr.in Brigitt e Trip

4.1.4.6 Bericht aus der Abteilung 6 – 
Bildung und Gesellschaft 

Im Berichtszeitraum wurde in den der Abtei-
lung 6 zugeordneten Referaten und Fachab-
teilungen eine Reihe an Akti vitäten hinsicht-
lich der Charta-Ziele gesetzt.

Referat Kinderbildung und -betreuung
Die Mitarbeiterinnen des Bereichs Pädago-
gische Qualitätsentwicklung setzen sich im 
Rahmen der Vorbereitung auf den Jahres-
schwerpunkt „Ethik und Gesellschaft “ im 
Bildungsjahr 2013/14 mit dem Thema Zu-
sammenleben in Vielfalt auseinander. Eine 
Mitarbeiterin nahm in diesem Zusammen-
hang am Lehrgang „Begabungen im Kinder-
garten“ in Salzburg (ÖZBF) von November 

2012 bis November 2013 teil. Zudem sind 
eine Fachtagung zum Thema „Wert.voll – 
Ethik und Gesellschaft “ von 3. bis 5. Sep-
tember 2013 in der FH JOANNEUM und die 
Herausgabe der Fachzeitschrift  „KiSte13 – 
Kinderbildung und -betreuung in der Steier-
mark“ (Aufl age: 18.000 Stück) im September 
2013 vorgesehen. Planung und Vorbereitung 
hierfür haben im Jänner 2013 gestartet.

Inhaltlich geht es in Anlehnung an den bun-
desländerübergreifenden BildungsRahmen-
Plan für elementare Bildungseinrichtungen 
in Österreich um den Bildungsbereich „Ethik 
und Gesellschaft “, wo Diversität, Inklusion, 
Parti zipati on und Demokrati e sowie Werte 
themati sch behandelt werden. 

Referat Pfl ichtschulen
Der Aufgabenbereich des Referates Pfl icht-
schulen umfasst ausschließlich Täti gkeiten 
aus dem Bereich der Hoheitsverwaltung. 
Daher werden Projekte, die typischerweise 
in der Privatwirtschaft sverwaltung erfolgen, 
nicht durchgeführt. Hingegen fi nden im Rah-
men bestehender Akti vitäten Maßnahmen 
im Sinne der Diversität bereits seit Jahren 
statt :
Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass § 49 
Abs. 1 des Steiermärkischen Pfl ichtschuler-
haltungsgesetzes 2004, LGBl. Nr. 71/2004, 
in der geltenden Fassung festlegt, dass in je-
der Pfl ichtschule eine der Anzahl der Klassen 
entsprechende Zahl von Unterrichts- und 
Nebenräumen behindertengerecht einzu-
richten ist. Diese Regelung erfolgte im Zuge 
der Überführung der Integrati on vom Schul-
versuch ins Regelschulwesen. 

Die Integrati on im Regelschulwesen begann 
schulstufenaufsteigend, beginnend mit der 
Volksschule im Schuljahr 1993/94. Die dafür 
erforderlichen gesetzlichen Regelungen wur-
den neben den bundesgesetzlichen Besti m-
mungen mit der Novelle LGBl. Nr. 19/1996 
zum Steiermärkischen Pfl ichtschulorganisa-
ti ons-Ausführungsgesetz und mit der Novel-
le LGBl. Nr. 72/1995 zum Steiermärkischen 
Pfl ichtschulerhaltungsgesetz vorgenommen. 
Demgemäß wurde zunächst im Volksschul-
bereich, ab dem Schuljahr 1997/98 im Zuge 
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einer weiteren Gesetzesnovellierung auch 
im Hauptschulbereich festgelegt, dass von 
der Landesregierung zusätzliche LehrerIn-
nenwochenstunden für die Integrati on von 
Kindern mit sonderpädagogischem Förder-
bedarf zur Verfügung gestellt werden kön-
nen. Dies kann einerseits durch die Teilung 
von Klassen unter der gesetzlich vorgese-
henen Teilungszahl oder durch den Einsatz 
von ZweitlehrerInnen erfolgen. Im Schuljahr 
2012/13 wurden von 3.973 SchülerInnen mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf 3.130 
integrati v betreut. Insgesamt wies der Stel-
lenplan im Schuljahr 2012/13 858,5 Dienst-
posten für die Sonderpädagogik auf.

Durch die Novelle LGBl. Nr. 67/1998 wur-
de im neuen § 35a des Steiermärkischen 
Pfl ichtschulerhaltungsgesetzes die für El-
tern- und Erziehungsberechti gte kostenlose 
Beistellung von Pfl ege- und Hilfspersonal für 
pfl egerisch-helfende Täti gkeiten für Kinder 
mit einem körperlichen Betreuungsbedarf 
während der Unterrichtszeit eingeführt. 
Die Kosten werden von den Gemeinden 
und dem Land im Verhältnis von 40 zu 60 
% getragen. Derzeit wird in der Steiermark 
im Bereich der allgemein bildenden Pfl icht-
schulen für 477 SchülerInnen Pfl ege- und 
Hilfspersonal zur Verfügung gestellt. Die 
Kosten dafür belaufen sich für das Land auf 
3,9 Millionen Euro. 8.341,8 Wochenstunden 
werden dafür aufgewendet (dies entspricht 
etwa 208,5 Vollbeschäft igungsäquivalenten/
Dienstposten).

Im Rahmen des Regionalen Bildungsplanes 
ist in Verbindung mit den bundesgesetzli-
chen Vorgaben vorgesehen, dass die Integ-
rati on zur Inklusion weiterentwickelt wer-
den soll. Zur Umsetzung dieses Zieles wird 
im Schuljahr 2013/14 in der Stadt Graz und 
im Bezirk Graz-Umgebung die Integrati on 
zur Modellregion für Inklusion ausgebaut. 
Ab dem Schuljahr 2020/21 soll die Inklusion 
schließlich fl ächendeckend in der Steiermark 
umgesetzt werden. 

Auf der gesetzlichen Grundlage des § 1b 
Abs. 1 des Steiermärkischen Pfl ichtschulor-
ganisati ons-Ausführungsgesetzes werden 
seit dem Schuljahr 2006/07 – zunächst nur 

für die VolksschülerInnen – und ab dem 
Schuljahr 2008/09 auch für SchülerInnen 
der Hauptschulen, Neuen Mitt elschulen und 
Polytechnischen Schulen Sprachförderkur-
se angeboten. Für je acht Kinder werden elf 
LehrerInnenwochenstunden zur Verfügung 
gestellt. Im kommenden Schuljahr 2012/13 
wurden für diese Sprachförderkurse 155,9 
Dienstposten zur Verfügung gestellt. Die-
se verteilen sich auf 116 Sprachförderkurse 
im Volksschulbereich, acht Sprachkurse im 
Bereich der Neuen Mitt elschule und vier 
Sprachförderkurse im Bereich der Polytech-
nischen Schule.

Da das Erlernen der deutschen Sprache auch 
im Zusammenhang mit den Kenntnissen der 
Erstsprache der Kinder zu sehen ist, werden 
darüber hinaus auch 20 Dienstposten für 
den erstsprachlichen Unterricht für Kinder 
von ZuwanderInnen aus dem Stellenplan für 
allgemein bildende Pfl ichtschulen zur Verfü-
gung gestellt. 

Es ist also abschließend und zusammenfas-
send festzuhalten, dass im allgemein bilden-
den Pfl ichtschulbereich bereits seit Jahren 
erhebliche Ressourcen im Sinne des Diversi-
täts-Mainstreamings zur Verfügung gestellt 
werden.

Fachabteilung Berufsbildendes Schulwesen

In der Fachabteilung Berufsbildendes Schul-
wesen wurden zur Umsetzung der steier-
märkischen Integrati onsstrategie und der 
Charta-Ziele Weiterbildungs- und Schulpro-
jekte durchgeführt. So bietet die Pädagogi-
sche Hochschule Steiermark insbesondere 
BerufsschullehrerInnen und SchulleiterInnen 
Weiterbildungsprogramme u. a. zu Gender 
und Diversity Management, zu besonderen 
Aspekten des Zusammenlebens in multi kul-
turellen Gruppen, zur Diversität von Bur-
schen und den Folgen für die pädagogische 
Arbeit an. Ziele dieses Bildungsprogramms 
sind u. a. die Förderung des sicheren Um-
gangs mit Unterschiedlichkeit im Schulkon-
text und die Sicherstellung einer gerechten 
Chancenzuweisung im Bildungsweg. Die 
LehrerInnenschaft  hat im Berichtszeitraum 
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großes Interesse an dem Bildungsprogramm 
und damit an den angebotenen Themen ge-
zeigt. Es ist daher geplant, das Programm 
weiterzuführen. 

In der Landesberufsschule Eibiswald wurde 
das Projekt „Barrierefreie Landesberufsschu-
le Eibiswald“ gestartet, das BerufsschülerIn-
nen mit körperlichen Beeinträchti gungen 
einen barrierefreien Zugang und ein barrie-
refreies Bewegen in der Landesberufsschule 
ermöglichen soll. Zu diesem Zweck wurden 
bereits am Haupteingang eine Rollstuhlram-
pe sowie ein Treppenlift  eingebaut und ein 
hauseigener Rollstuhl wurde angeschafft  . 
Wenn es die fi nanziellen Möglichkeiten er-
lauben, ist zudem der Einbau eines Lift s ge-
plant, um den Zugang zum Obergeschoss des 
Schulgebäudes barrierefrei zu gestalten. 

Projektbeteiligte:
FA Berufsbildendes Schulwesen, Landesbe-
rufsschule Eibiswald, Lehrlingshaus Eibiswald

An der Fachschule für Land- und Ernährungs-
wissenschaft  Vorau wurde aufgrund einer 
Anfrage der Sozialpsychiatrischen Tages-
struktur kreakti v Vorau die Idee für „Mitei-
nander akti v sein“ aufgegriff en und im Rah-
men von drei Halbtagen umgesetzt.
Gestartet wurde das Projekt mit einer Füh-
rung durch die Räumlichkeiten sowie In-
formati onen zur Tagesstruktur und zur Kli-
entInnenbetreuung. Danach erfolgte die 
Auft eilung in zwei Gruppen: In der Gruppe 
„Küche und Jausenzubereitung“ war jeweils 
ein/e SchülerIn und ein/e KlientIn für die 
Zubereitung einzelner Speisen zuständig. In 
der Gruppe „Kreakti ves Gestalten“ wurden 
verschiedene handwerkliche Täti gkeiten, wie 
z. B. Fimo, Encausti c oder Filzen, gemeinsam 
durchgeführt. Der Projektt ag endete mit ei-
ner köstlichen Jause bei geselligem Beisam-
mensein. An dem Projekt nahmen die Tages-
struktur-KlientInnen sowie 25 SchülerInnen 
des 2. Jahrganges der FS Vorau teil. 

Durch das gemeinsame „Akti vsein“ und „Zu-
sammenleben in Vielfalt“ sollte die Sensibi-
lisierung der Jugendlichen gegenüber Perso-
nen mit psychiatrischen Erkrankungen und 

psychosozialen Beeinträchti gungen erreicht 
und es sollten Vorurteile abgebaut werden. 
Durch die intensive Vorbereitung und gute 
Zusammenarbeit zwischen Tagesstruktur 
und den verantwortlichen LehrerInnen der 
Fachschule verliefen beide Projektt age rei-
bungslos. Es konnte am Abbau von Vorurtei-
len und an einer wertschätzenden Haltung 
gearbeitet werden. 

Durch die von allen Beteiligten erlebte ent-
spannte und angenehme Atmosphäre ist die 
Wiederholung des Projektes mit den Schüle-
rInnen der nächsten 2. Klasse geplant.

Projektbeteiligte:
Sozialpsychiatrische Tagesstruktur kreakti v 
Vorau, 2. Jahrgang der Fachschule für Land- 
und Ernährungswirtschaft  Vorau

Das Projekt „Gesundes Essen“ am Berufs-
schulzentrum Graz widmet sich der bewuss-
ten Auseinandersetzung der Berufsschüle-
rInnen mit dem fairen Handel und dessen 
Auswirkungen. Im Rahmen des Projekts wird 
daher das Essensangebot um Fairtrade-Pro-
dukte ausgeweitet. Dadurch soll die Sensibi-
lisierung der SchülerInnen hinsichtlich ihres 
Kaufverhaltens gefördert werden.

Projektbeteiligte:
FA Berufsbildendes Schulwesen in Zusam-
menarbeit mit Styria Vitalis und den Kanti nö-
ren des Berufsschulzentrums Graz

Das schulübergreifende Projekt „Wanderaus-
stellung ‚Zusammenleben in Vielfalt‘“ wurde 
von der ARGE Jugend gegen Rassismus und 
Gewalt mit den Landesberufsschulen Feld-
bach, Bad Radkersburg und Hartberg sowie 
anderen Schulen aus dem Pfl ichtschulbe-
reich entwickelt. Durch die landesweite Wan-
derausstellung in Form einer Fotodokumen-
tati on soll die Charta des Zusammenlebens 
der steirischen Bevölkerung nähergebracht 
und dadurch das Bewusstsein für Vielfalt 
gefördert werden. Die Vernissage ist für den 
10. Dezember 2013 geplant. Die Ausstellung 
soll anschließend an 14 Standorten in der 
Steiermark gezeigt werden.
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Fachabteilung Gesellschaft  und Diversität

Die Fachabteilung für Gesellschaft  und Di-
versität in der A6 – Bildung und Gesellschaft  
hat die spannende Aufgabe, sich mit gesell-
schaft lichen Veränderungsprozessen einer 
vielfälti gen Gesellschaft  auseinanderzuset-
zen und versteht sich als Wegbereiterin für 
eine faire, moderne und akti ve Gesellschaft . 
Um den damit verbundenen gesellschaft spo-
liti schen Herausforderungen bestmöglich be-
gegnen zu können, ist das Leistungsspektrum 
der Fachabteilung, welches im Zuge der lan-
desinternen Strukturreform noch erweitert 
wurde, über die Bereiche Jugend, Lebenslan-
ges Lernen, Familie, Frauen, Diversität und 
Generati onen gespannt. Neben dem Referat 
Diversität (vgl. Seite 32 ff .) beherbergt die 
Fachabteilung das Referat Gesellschaft  und 
Generati onen und das Referat Jugend. 

Über die einzelnen Aufgabenbereiche hin-
weg sollen die Akti vitäten der Fachabteilung 
dazu beitragen, Rahmenbedingungen zu ge-
stalten, die eine akti ve und selbstbesti mmte 
Teilhabe aller am Leben in der Steiermark 
ermöglichen und – entgegen oft  ziti erten 
Vorurteilen und Klischees hinsichtlich der 
Auswirkungen des demografi schen Wandels 
– aufzeigen, dass alle Menschen einen gleich-
werti gen Platz in der Gesellschaft  haben und 
ein wertvolles Potenzial darstellen (unab-
hängig etwa von ihrem Alter, Geschlecht, ih-
rer sozialen oder ethnischen Herkunft , Welt-
anschauung, Erstsprache etc.).

Während die Umsetzung der Charta des Zu-
sammenlebens sowohl innerhalb der Lan-
desverwaltung als auch bei externen Partne-
rInnen und letztendlich auch auf Ebene der 
gesamten steirischen Bevölkerung primär 
Aufgabe des Referats Diversität ist, haben 
die beiden Referate Jugend sowie Gesell-
schaft  und Generati onen in ihren Wirkungs-
bereichen spezifi sche Schwerpunkte zur 
Implementi erung eines diversitätssensiblen 
Zugangs gesetzt:

Zum einen geht es dabei um Maßnahmen 
auf der strategischen Ebene, etwa durch die 
Erarbeitung und Festlegung von Qualitäts-
kriterien, den gezielten Know-how-Aufb au 

bei Kooperati onspartnerInnen und Förder-
nehmerInnen oder die Einrichtung bzw. 
Unterstützung regionaler Schnitt stellen und 
Knotenpunkte, um langfristi g Gender und Di-
versitäts-Mainstreaming in den Handlungs-
feldern der Fachabteilung in allen steirischen 
Regionen zu verankern.
Als Beispiele können für den Bereich der 
Kinder- und Jugendarbeit die Erarbeitung 
der „Strategie des Landes Steiermark für die 
Kinder- und Jugendarbeit 2020“ (gemeinsam 
mit VertreterInnen der prakti schen Arbeit, 
Politi k und Verwaltung) oder die Einrich-
tung von Regionalen Jugendmanagements 
zur Steuerung und Koordinati on der Kinder- 
und Jugendarbeit sowie die Verankerung 
von jugendrelevanten Themen und Anliegen 
junger Menschen in regionalen Strukturen 
und Leitbildern erwähnt werden. Das Refe-
rat Gesellschaft  und Generati onen arbeitet 
beispielsweise gezielt am Abbau von Zu-
gangsbarrieren zu Leistungen für steirische 
Familien in ihrer Vielfalt, an der Bewusst-
seinsbildung zum Thema Leben und Lernen 
im Mehrgenerati onenkontext oder an An-
geboten, die lebenslange Weiterbildung (El-
ternbildung, Pfl ichtschulabschluss etc.) für 
alle daran Interessierten ermöglichen.

Daneben werden, parallel zum Aufb au von 
geeigneten Strukturen, auf Projektebene 
neue Zugänge erprobt. Durch einen späte-
ren Transfer der Ergebnisse wird eine breite 
Verfügbarkeit und Nutzbarkeit in den steiri-
schen Regionen angestrebt. Auf Ebene der 
Initi ati ven und Projekte wurden in einem 
ersten Schritt  Zugangsbarrieren analysiert 
und darauf aufb auend im Berichtszeitraum 
schwerpunktmäßig Maßnahmen zum Ab-
bau von Barrieren, mit denen Menschen 
aufgrund einer Behinderung oder aufgrund 
ihrer Sprachkompetenzen konfronti ert sind, 
gesetzt. 

Exemplarisch hierfür sei das Projekt „Jugend 
tanzt ohne Grenzen“ erwähnt, das auch ei-
nen Beitrag zur Umsetzung der UN-Konven-
ti on für Menschen mit Behinderung darstellt 
und gemeinsam mit dem Sozialressort geför-
dert wird. Dieses Projekt umfasst das Ange-
bot von Tanzkursen für junge Menschen mit 
und ohne Beeinträchti gung und möchte die-
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sen einerseits ermöglichen, selbstbesti mmt 
und selbstverständlich am gesellschaft li-
chen Leben teilzunehmen, und anderer-
seits gesellschaft liche Barrieren, Vorurteile 
und stereotype Bilder sichtbar machen und 
aufb rechen. 
Ein spezieller Fördercall zum Thema „Leben 
und Lernen im Mehrgenerati onenkontext“, 
der im Berichtszeitraum bereits das zweite 
Mal durchgeführt wurde, unterstützt Pro-
jekte von kreati ven Einreichkonsorti en, die 
durch generati onenübergreifende Initi ati -
ven und Maßnahmen konstrukti ve Wege des 
Umgangs mit den demografi schen Verände-
rungen erproben und umsetzen. 

Die Fachabteilung arbeitet daran, Impulse zu 
setzen und bestehende eigene Angebote ent-
sprechend weiterzuentwickeln: So wurden 
etwa zum landesweiten Redewett bewerb 
für junge Menschen 2013 erstmals gezielt 
SchülerInnen mit einer anderen Erstsprache 
als Deutsch und/oder mit der Österreichi-
schen Gebärdensprache (ÖGS) eingeladen. 
Der „Zwei und mehr Elterntreff “ als Maßnah-
me, die Wissensvermitt lung und Austausch 
rund um das Familienzusammenleben mit-
einander verbindet, wurde in barrierefrei 
zugänglichen Räumlichkeiten veranstaltet. 
Eine Besonderheit dieser Treff en ist, dass 
sie von einer Gebärdensprachdolmetscherin 
begleitet werden. Dies gibt auch gehörlosen 
Menschen die Möglichkeit, sich zu wichti gen 
und interessanten Themen aus dem Famili-
enalltag vor Ort zu informieren. Im letzten 
Jahr wurden insbesondere Veranstaltungen 
zum Thema „Leben mit einer Behinderung“ 
angeboten. 

Schulsozialarbeit (als zusätzliches Angebot in 
der Schule und ergänzend zur Jugendwohl-
fahrt, bei der externe SchulsozialarbeiterIn-
nen konti nuierlich an der Schule täti g sind) 
zielt durch konkrete Angebote in der Präven-
ti on und Interventi on auf eine Verbesserung 
der individuellen Lage einzelner SchülerIn-
nen, der AkteurInnen in und um das System 
Schule sowie des gesamten Schulklimas ab. 
Schulsozialarbeit soll sozialer Ausgrenzung 
entgegenwirken, den Zusammenhalt in der 
Schule stärken und zur Förderung einer viel-

fälti gen und geschlechterdemokrati schen 
Gesellschaft  beitragen. 

Nicht zuletzt wendet sich das Projekt „Der 
Weg in den Beruf“ an junge Menschen, die 
unabhängig vom Formalsystem Schule ent-
sprechend ihren individuellen Fähigkeiten 
bei der Lehrstellensuche und Bewährungs-
phase unterstützt werden, um ihnen ein so-
zial und fi nanziell selbstbesti mmtes Leben zu 
ermöglichen. 

Die Fachabteilung arbeitet vernetzt und ver-
bindet die Themenfelder der einzelnen Refe-
rate, um voneinander zu lernen, Vielfalt auch 
mit eingeschränkten Ressourcen bestmög-
lich berücksichti gen zu können und durch die 
Vielfalt der eigenen Experti se bestmögliche 
Synergieeff ekte zu erzielen. Ein wichti ges Ziel 
ist es, die Erfahrungen der Initi ati ven und 
Projekte zu nutzen, um eine breite Imple-
menti erung sicherzustellen.

Im kommenden Jahr wird die Fachabteilung 
die bisherigen Täti gkeiten einem systemati -
schen Charta-Quick-Check unterziehen, um 
die Ansatzpunkte mit der größten Hebelwir-
kung zu identi fi zieren. Ein wichti ger Schwer-
punkt wird dabei auch der Erfahrungsaus-
tausch und die Zusammenarbeit innerhalb 
der Fachabteilung sein.

4.1.4.7 Bericht aus der Abteilung 7 – Lan-
des- und Gemeindeentwicklung

Im Wirkungsbereich der Abteilung 7 (ehe-
mals Abteilung 16) wurde im Rahmen der 
Weiterführung des Umsetzungsprozesses 
zur Charta des Zusammenlebens im Berichts-
zeitraum eine Reihe an Projekten fortge-
setzt (z. B. „OMUNDUNTN“ und „Steirische 
Regionen für ALLE“ – vgl. Erster Bericht des 
Zusammenlebens 2012, Seite 48 ff .). Darü-
ber hinaus wurden weitere, zum Teil grenz-
überschreitende Projekte zur Unterstützung 
der Landes- und Gemeindeentwicklung 
umgesetzt. 

Auf lokaler Ebene können folgende Projekte 
beispielhaft  angeführt werden: 
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Jugend-Workshop in der Kleinregion Fehring 
im Rahmen des Projektes „Zusammenleben 
in Vielfalt“

Zurzeit sind die fünf Gemeinden Fehring, Hat-
zendorf, Hohenbrugg-Weinberg, Johnsdorf-
Brunn und Perlstein eigenständige Gemein-
den, in welchen es verschiedenste Vereine 
und Infrastrukturen für deren EinwohnerIn-
nen gibt. Auch Veranstaltungen werden in 
diesen Gemeinden laufend separat organi-
siert und abgehalten. Stati sti ken zeigen, dass 
die Anzahl der Jugendlichen über die letzten 
Jahre in diesen Gemeinden steti g abgenom-
men hat und es teilweise für Vereine schwie-
rig wurde, neue Mitglieder zu fi nden und 
somit die Zukunft  des akti ven Vereinslebens 
in diesen Gemeinden zu garanti eren. Auch 
die Nutzung von erbauter Infrastruktur, wie 
z. B. Skateboard-Parks oder anderen Freizeit-
einrichtungen, erlebte einen Abwärtstrend, 
mitunter auch aufgrund eines sozialen Wan-
dels. Ein weiterer und wesentlich wichti gerer 
Grund für den Abwärtstrend wird darin ge-
sehen, dass das Angebot an Leistungen bzw. 
Vereinen gar nicht oder nicht über die Ge-
meindegrenzen hinaus kommuniziert wird. 
Ein anderer zentraler Grund ist, dass die For-
men der Kommunikati on verschiedener An-
gebote nicht den Zielgruppen, insbesondere 
Jugendlichen, entsprachen und diese nur in 
geringem Maße an diesen Prozessen betei-
ligt wurden.

Faktum ist jedoch, dass die Angebote und 
Möglichkeiten in den fünf Gemeinden, ins-
besondere für junge Menschen, sehr att rak-
ti v sind und es daher in jedem Fall notwen-
dig wäre, das zukünft ige Zusammenwohnen 
in den beschriebenen Bereichen in der neu 
entstehenden Großgemeinde Fehring ge-
meinsam neu zu gestalten. Dabei ist es im 
Speziellen notwendig, gemeinsam Wege 
zur Zusammenarbeit und Kommunikati on 
zu entwickeln, um allen interessierten Men-
schen einen niederschwelligen Zugang zu 
den Angeboten und Möglichkeiten eines ak-
ti ven Gemeindelebens zu gewährleisten.

Im Jahr 2015 werden diese fünf Gemeinden 
zu einer Großgemeinde zusammengefasst. 
Mit dieser Initi ati ve sollte bereits jetzt ein 

großer Schritt  nach vorne gesetzt und das 
Zusammenleben der Menschen, insbeson-
dere der Jugend, in dieser neuen Struktur ge-
fördert werden. Vereine und Organisati onen, 
die ein akti ves Gemeindeleben auszeichnen, 
sollen durch das Projekt die Möglichkeit be-
kommen, sich auf einer Ebene der Kooperati -
on zu treff en, Erfahrungen und Ideen auszu-
tauschen und gemeinsam Lösungen für die 
oben beschriebenen Problemstellungen zu 
erarbeiten. Bestehende Angebote sollen in 
das Bewusstsein der Menschen in der neuen 
Gemeinde treten, akti v genutzt und mitge-
staltet werden. Neue und bedarfsorienti er-
te Angebote können auf dieser Ebene und 
unter breiter Beteiligung der Zielgruppen 
entstehen.

Im Rahmen des Projekts wurde am 23. Mai 
2013 als erster Schritt  ein Workshop organi-
siert, bei dem sich Vereine, Jugendliche und 
interessierte Personen vernetzten, Erfahrun-
gen und Ideen austauschten und die Grund-
lage für die Erstellung eines „Jugendpasses“ 
bzw. einer „Jugendbroschüre“ für die neu 
entstehende Großgemeinde Fehring legten. 
Zur Veranstaltung wurden alle Vereine, Ju-
gendgruppen und Bürgermeister der fünf 
Gemeinden, interessierte Personen und Ju-
gendliche eingeladen. Beworben wurde über 
Schulen, die Gemeinden, Vereinsobleute, Fa-
cebook und durch persönliche Gespräche so-
wie durch den Regionalen Jugendmanager. 
Durch die Unterstützung des Regionalen Ju-
gendmanagements wurde die Veranstaltung 
durch Öff entlichkeitsarbeit begleitet. 

Das Interesse am Workshop seitens der Ju-
gendlichen war sehr hoch. Die 20 teilneh-
menden Jugendlichen konnten ihre Vorstel-
lungen und Meinungen zu den vorbereiteten 
Themen arti kulieren und legten gemeinsam 
den Grundstein für ein zukunft sweisendes 
Projekt für die neu entstehende Großge-
meinde Fehring. Das Bewusstsein der jungen 
TeilnehmerInnen für kleinregionale Struk-
turen war während des Prozesses ständig 
präsent. Die Jugendlichen bereiteten durch 
dieses Projekt eine zukünft ig engere Zusam-
menarbeit zwischen Vereinen, Verbänden, 
Jugendgruppen und Individuen in den teil-
nehmenden Gemeinden vor.
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Durch den Workshop konnten die grundle-
genden Informati onen zur Erstellung des ers-
ten Fehringer Jugendpasses generiert wer-
den. So wurden Ideen zur Form und Struktur 
des Jugendpasses entwickelt, fi xe Veranstal-
tungen für junge Leute im Verlauf des Jahres 
gesammelt und zentrale Orte zur Freizeit-
gestaltung für Jugendliche genannt und be-
schrieben. Darüber hinaus wurden Ideen für 
weitere Projekte und Initi ati ven entworfen 
sowie Wunschvorstellungen defi niert.

Durch die Bildung von Gemeindeteams am 
Ende des Workshops entstanden Gruppen 
von engagierten Jugendlichen, die in ihrer 
Gemeinde den weiteren Prozess des Projek-
tes koordinieren und unterstützen. 

In einem nächsten Schritt  werden die Er-
gebnisse nun ausgewertet und aufb ereitet, 
um Form, Struktur und Inhalte des Jugend-
passes festzulegen. Nach Ferti gstellung des 
Jugendpasses im Herbst 2013 soll dieser 
den Jugendlichen, Vereinen, Schulen etc. 
zur Verfügung stehen und insbesondere neu 
zugezogenen Jugendlichen die Integrati on in 
die neu entstehende Großgemeinde Fehring 
erleichtern. Die Ergebnisse der Veranstal-
tung werden bis Herbst 2013 von den Pro-
jektverantwortlichen aufgearbeitet. Durch 
die Mitarbeit von Gemeindeteams bzw. An-
sprechpersonen und auf Basis der Ergebnis-
se kann der erste Jugendpass in Form eines 
Kalenders, einer App oder einer Broschüre 
auf parti zipati ve Weise noch 2013 erarbeitet 
werden. 

Projektbeteiligte: Stefan Pammer (Projekt-
leiter), Klaus Sundl (Projektleiter), Stefan 
Preininger (Workshopleiter), 20 jugendli-
che TeilnehmerInnen der Gemeinden der 
Kleinregion Fehring (Hatzendorf, Pertlstein, 
Hohenbrugg-Weinberg, Johnsdorf-Brunn, 
Fehring).

Das Projekt wurde vom Förderprogramm 
„zusammen.wohnen“ unterstützt.

Sozialfesti val „Tu was, dann tut sich was“ 
an der Steirischen Eisenstraße (LEADER-Pro-
jektti  tel: „Tu was“ – Sozialfesti val geht weiter)

Das Anliegen des LEADER-Projekts „Tu was, 
dann tut sich was“ (Projektzeitraum: Jänner 
2012 bis Juni 2013) ist die Ansti ft ung zur 
Eigeniniti ati ve von BürgerInnen der Steiri-
schen Eisenstraße. „Tu was, dann tut sich 
was“ schafft   die Gelegenheit, Ideen auch 
umzusetzen. Das Festi val, für das die Stei-
rische Eisenstraße im Sommer 2011 unter 
zwölf sich bewerbenden österreichischen 
LEADER-Regionen den Zuschlag erhalten 
hatt e, bietet nicht nur einen organisatori-
schen Rahmen, sondern stellt das zur Ver-
fügung, woran idealisti sche Initi ati ven oft  
scheitern: einen „Kleinprojektepool“ in der 
Höhe von mindestens 200.000 Euro für die 
Verwirklichung, aufgebracht durch sieben re-
nommierte Privatsti ft ungen.

Ziele des Projekts waren
   die Stärkung der Solidarität und des ge-

meinschaft lichen Zusammenhalts in der 
Region,

   die Akti vierung des Kreati vpotenzials der 
Bevölkerung zur Lösung regional relevan-
ter Probleme wie dem demografi schen 
Wandel,

   soziale Innovati on,
   die Stärkung der Att rakti vität der Region 

und des wirtschaft lichen „Tuns“ in der Re-
gion,

   die Initi ierung von 50–100 „Kleinprojek-
ten“ und „Kleininiti ati ven“ in der Region 
Eisenstraße in den Bereichen „Miteinan-
der“, „Chancengleichheit“ und „Gutes Zu-
sammenleben“.

In Summe war das generelle Ziel: Eigeniniti -
ati ve in Zeiten immer spärlicher werdender 
Fördermitt el zu schüren und die Menschen 
einer Region zu moti vieren, selbst akti v zu 
werden – für eine Personengruppe wie Mi-
grantInnen oder innerhalb einer Personen-
gruppe oder für die Region per se.

Das Projekt „Sozialfesti val“ fand von Jänner 
2012 bis Juni 2013 als LEADER-Projekt in der 
LAG (Lokalen Akti onsgruppe) Steirische Ei-
senstraße statt . Es war konzipiert als Festi val 
der Eigeniniti ati ve. Die Bevölkerung war auf 
„Bott om up“-Ebene dazu aufgerufen, gute 
Projekti deen an das Festi val heranzutragen. 
200.000 Euro standen in der Folge für die 
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Umsetzung zur Verfügung, zusätzlich ehren-
amtliches Engagement der Projektt räger war 
erwünscht.

Als Themen standen neben Armutsbekämp-
fung vor allem Chancengleichheitsprojekte 
im Vordergrund. Der Schwerpunkt lag auf 
Migrati ons-/Integrati onsprojekten (die v. a. 
im Großraum Leoben mit Schulen mit bis zu 
70 % Kindern mit Migrati onshintergrund ein 
großes Thema sind), Projekten mit Integrati -
onsbemühungen für behinderte Menschen 
sowie zur Involvierung der Jugend in einer 
demografi sch problemati schen Region, die 
den höchsten Altersdurchschnitt  Österreichs 
aufweist. Der erste Schritt  war die „Akti vie-
rung“ und Mobilisierung der Bevölkerung.
In der Folge gab es zwischen Februar und 
Mai 2012 drei Jurysitzungen für die Aus-
wahl unterstützenswerter Projekte. In Sum-
me wurde 67 Projekten eine Unterstützung 
zugesagt. Das Projekt wurde Mitt e 2013 
abgeschlossen.

Exemplarisch wurden folgende Projekte 
initi iert:

Projekte für Chancengleichheit im Be-
reich „Integrati on von Menschen mit 
Migrati onshintergrund“

   Sprachunterricht: GymnasiastInnen aus 
Leoben geben Sprachcoaching für Kinder 
mit Migrati onshintergrund an der Volks-
schule Seegraben

   „Café Internati onal“: ausländische Stu-
dentInnen der Montanuniversität betrei-
ben einmal in der Woche das Café der 
Lebenshilfe in Leoben

   „Sun – Sport unterscheidet nicht“: Mi-
grantInnenkinder erhalten fi nanzielle 
Unterstützung, um am Vereinsleben der 
regionalen Sportvereine teilnehmen zu 
können (Ausrüstung, Jahresbeiträge)

   „Analphabeti smus“: gemeinsame Lesen-/
Schreiben-Kurse (MigrantInnen, ältere 
Menschen, behinderte Menschen)

   „Mit Bildung gegen Armut“: Lesebetreu-
ung für MigrantInnenkinder in Leoben

   „Freude an der Bewegung“: Turnkurse 
auf ehrenamtlicher Basis inklusive be-
gleitendem Sprachunterricht für Migran-
tInnenkinder im Alter zwischen drei und 

sechs Jahren in Trofaiach (v. a. aus Tschet-
schenien)

   Versöhnung der Kulturen an der Volks-
schule Donawitz: Tanz- und Musikprojekt 
von SchülerInnen aus elf Nati onen

   „Tu was gegen Rassismus“: Projekt von 
Schülerinnen der HBLA Leoben

   „Roma Jazz Club“ zur Akzeptanz und Ver-
netzung der hiesigen Roma mit der Bevöl-
kerung

Projekte für Chancengleichheit für behinder-
te Menschen

   Errichtung einer Bäckerei im Down-Syn-
drom Kompetenzzentrum Leoben-Hinter-
berg (behinderte Menschen als BäckerIn-
nen)

   Schulung von SchülerInnen der Region 
(„Backen in der Bäckerei“): Führungen 
durch die behinderten MitarbeiterInnen 
des Down-Syndrom Kompetenzzentrums 
(inklusive iPad-Terminals für die Führung 
durch die Backstube) – Projektti  tel: „Geis-
tesblitz mit Spaß und Witz“

   Integrati ves Volkstanzen: Die SchülerIn-
nen der landwirtschaft lichen Fachschule 
Stockschloss machen gemeinsam einen 
Tanzkurs mit den behinderten KlientIn-
nen der Lebenshilfe Trofaiach

   „Café Mitt endrin“ am Wiesenfest in Le-
oben, betrieben von KlientInnen der Le-
benshilfe Leoben

   „Sich bewegen heißt leben“: wöchentlich 
ehrenamtlich durchgeführter Turnkurs 
für KlientInnen der Lebenshilfe Trofaiach

   behindertengerechte Begegnungsstät-
te in Hiefl au inklusive rollstuhlgerechter 
Picknickti sche

   „Sozial Erzbergland“: Behinderte Men-
schen nehmen an einem großen Fest 
(Bergklangregionale) teil, werden abge-
holt und betreut

Eine Übersicht über alle Projekte fi ndet sich 
auf www.tu-was.at. 

Mehr als 110 Ideen wurden von der Bevöl-
kerung generiert und eingebracht, 67 davon 
wurden in der Folge auch umgesetzt. Etwa 
80 % der Projekte hatt en „Neuigkeitswert“, 
es hatt e sie vor Beginn des Sozialfesti vals in 
dieser Form noch nicht in der Region gege-
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ben. Darüber hinaus wurden durch das Sozi-
alfesti val regionale Netzwerke aufgebaut, die 
es vorher noch nicht in der Region gegeben 
hatt e und die substanziellen sozialen Mehr-
wert auch für die Zukunft  geschaff en haben.

Die Evaluierung ist noch nicht abgeschlos-
sen, da diese gemeinsam mit dem ifz (Inte-
runiversitäres Forschungszentrum) und der 
Universität Salzburg durchgeführt wird. Im 
Herbst 2013 wird ein „Sozialatlas“ der Stei-
rischen Eisenstraße mit den entsprechenden 
Schlussfolgerungen (auch aus wissenschaft -
lichem und übergeordnetem Blickwinkel) in 
gebundener Form vorliegen. „Tu was“ soll 
als „Festi val der Eigeniniti ati ve“ ein weiteres 
Jahr fortgeführt werden. Dabei soll der unter 
den AkteurInnen entstandene „Hype“ wei-
tergetragen und auch das (Kreati v-)Potenzial 
weiterer AkteurInnen aus der Bevölkerung 
der Steirischen Eisenstraße angesprochen 
werden. 

Projektbeteiligte:
Verein Steirische Eisenstraße (Projektt rä-
ger und Organisati onsteam), „SinnSti ft er“ 
(sieben österreichische Privatsti ft ungen; als 
Ideengeber und fi nanzielle Unterstützer), im 
Sinne von „bott om up“: die Menschen der 
LEADER-Region Steirische Eisenstraße (bis-
her 112 Projekti deengeberInnen, von denen 
67 bei der Umsetzung ihrer Ideen unterstützt 
wurden)

Weitere zentrale Akti vitäten im Wirkungs-
bereich der Abteilung 7 stellten im Berichts-
zeitraum grenzüberschreitende Projekte 
dar. In diesen Projekten wurde und wird im 
Sinne der chartabezogenen Landes- und 
Gemeindeentwicklung Wissen zu aktuellen 
Herausforderungen der Landes- und Ge-
meindeentwicklungen ausgetauscht und 
aufgebaut. Hierzu seien einige Projektbei-
spiele angeführt:

Leibnitz verbindet – Jugend in Bewegung, 
Jugend in Vielfalt (mit dem Spielespektakel 
„Trotz Sprachenvielfalt Brücken bauen“)

Am Mitt woch, dem 26. September 2012, 
wurde in Leibnitz der Europäische Tag der 

Sprachen gefeiert. Das Regional- und Ju-
gendmanagement Südweststeiermark, die 
Stadtgemeinde Leibnitz, der WIKI-Youth 
Point Leibnitz sowie die steirische Jugend-
initi ati ve „Panthersie für Europa“ luden Ju-
gendliche zu „Leibnitz verbindet“ in den Ma-
renzipark ein. Leibnitz ist offi  zieller Partner 
des Integrati onsressorts des Landes und will 
mithelfen, die ebendort erarbeitete Charta 
des Zusammenlebens mit Leben zu erfüllen.

Über 450 Jugendliche aus der Region nörd-
lich und südlich der Mur bauten unter Bei-
sein der Landesräti n Elisabeth Grossmann 
eine symbolische Brücke von Leibnitz nach 
Maribor – stellvertretend für Slowenien und 
die Steiermark. Alles, was es dafür brauchte, 
war etwas Cleverness, die Fähigkeit zum Re-
den mit Händen und Füßen, viel Feingefühl, 
vor allem Neugierde, manchmal Mut und ein 
wenig Wissen, um sich trotz Sprachunter-
schieden miteinander auszutauschen. 

Resümierend hielt Landesräti n Elisabeth 
Grossmann – nach Grußworten der Leib-
nitzer Vizebürgermeisterin Isabella Pill und 
des Landtagsabgeordneten Peter Tschernko 
– fest, dass sich die Steiermark und Sloweni-
en so nahe sind und doch so oft  wenig mit-
einander zu tun haben. Durch „Leibnitz ver-
bindet“ konnten Brücken zum Beleben der 
Nachbarschaft  gebaut werden. 

Das daran anschließende Spielespektakel 
der „Panthersie für Europa“ mit Stati onen in 
der Leibnitzer Innenstadt machte den jun-
gen Menschen unseren Konti nent angreif-
barer und stärkte die TeilnehmerInnen darin, 
trotz Sprachenvielfalt Brücken zu bauen. Im 
Anschluss an das Spielespektakel im Maren-
zipark fanden die Akti vitäten im Youth Point 
beim „Tag der off enen Tür“ ihre Weiterfüh-
rung. Der Marenzipark in Leibnitz verwan-
delte sich für einige Stunden bei spätsom-
merlichen Temperaturen in ein kleines Dorf 
namens „Vielfalt“. Darin konnten sich Schü-
lerInnen aus Slowenien und den drei Bezir-
ken an der Grenze zum südlichen Nachbarn 
der Steiermark – Südoststeiermark, Leibnitz 
und Deutschlandsberg – grenzenlos ausdrü-
cken: pantomimisch, bei Brett spielen, in Be-
wegung, beim Erfühlen von Europa oder im 
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Austausch zu ihren Wünschen an die Region 
an der Grenze. Dazu gab es ein Konzert der 
Schulband der NMS1 Leibnitz, der WIKI-2iBus 
war zu Gast, genauso wie Fratz Graz. Zahl-
reiche Informati onsstände und Angebote 
ermöglichten es den jungen Menschen, sich 
über Gemeinsamkeiten und Unterschiede in 
Europa Gedanken zu machen, unter ande-
rem mit der Vorstellung des Projektes YURA, 
um jungen Menschen Kooperati ons- und Be-
teiligungsmöglichkeiten näherzubringen.
Im Anschluss an die Veranstaltung im Maren-
zipark begrüßte der WIKI-Youth Point Leibnitz 
mit dem Tag der off enen Tür die Jugendli-
chen und alle Interessierten. Das Jugendzen-
trum bot neben dem off enen Betrieb mit ei-
nem Freerunning-Workshop sowie mit einer 
Karaoke-Disco spezielle Highlights, die von 
den Jugendlichen sehr gut genutzt wurden. 
In einer anschließenden jugendgerechten 
Stadtf ührung von Jugendlichen für Jugendli-
che wurden die Gäste aus Slowenien durch 
Leibnitz geführt.

Die Umsetzung der Veranstaltung wurde 
durch „Grenzfrei“ ermöglicht, einer Förde-
rung aus Mitt eln des Kleinprojektefonds vom 
Land Steiermark – mit dem Ziel, den Aus-
tausch zwischen Slowenien und der Steier-
mark zu fördern. Dazu konnten Schulklassen 
aus Apace und Ljutomer begrüßt werden. 

Ziel der Veranstaltung war es, jungen Men-
schen Input im öff entlichen Raum zu ge-
ben, um sich mit Europa, Vielfalt und ih-
rem Nachbarland auseinanderzusetzen. In 
diesem Sinne sollte die Veranstaltung Aus-
tausch- und Begegnungsmöglichkeiten für 
junge Menschen schaff en. Das Bewusstsein 
für die Vielfalt und die damit verbundenen 
Chancen in der eigenen Region mit speziel-
lem Blick auf die Nachbarstädte in Slowenien 
sollte gestärkt werden; unter anderem durch 
die akti ve Sichtbarkeit der Zweisprachigkeit 
(z. B. waren alle Stati onen des Spielespek-
takels durch slowenische und österreichi-
sche Betreuung auf Deutsch und Slowenisch 
durchführbar).

Die Veranstaltung sollte auch zukünft ige 
Schulkooperati onen bzw. Kooperati onen in 
der Jugendarbeit forcieren. Durch den Wis-

senstransfer und Erfahrungsaustausch zwi-
schen einzelnen Schulen, den slowenischen 
PartnerInnen und anderen Jugendangebo-
ten (off ene Jugendarbeit, verbandliche Ju-
gendarbeit, Jugendiniti ati ven) können ei-
nerseits eine Intensivierung der Kooperati on 
zwischen Schulen aus Slowenien und der 
Steiermark entwickelt und anderseits neue 
Vernetzungsmöglichkeiten im niederschwel-
ligeren Bereich durch Einbindung einzelner 
AkteurInnen, Vereine, Jugendzentren entste-
hen. So konnten Kontakte mit slowenischen 
LehrerInnen sowie LehrerInnen aus der Re-
gion, die an einem grenzüberschreitenden 
Austausch interessiert sind, geknüpft  wer-
den. Erste Einladungen für die Projektpräsen-
tati on von bilateralen Projekten sind bereits 
erfolgt. Auch kam es während der Veranstal-
tung zu einer fortlaufenden Vernetzung zwi-
schen den Vereinen und Organisati onen aus 
der Südsteiermark und aus Slowenien.

Es ist geplant, im Rahmen der Arbeitsgrup-
pe „Leibnitz verbindet“ an dem Projekt wei-
terzuarbeiten und Projekte mit Slowenien 
zu forcieren. Hierzu wurden bereits zwei 
Veranstaltungen im November 2012 umge-
setzt: Der Youth Point Leibnitz fuhr am 17. 
November 2012 mit fünf Burschen nach 
Marburg, um die Lebenswelt slowenischer 
Jugendlicher kennenzulernen. Dadurch wur-
de das Interesse von Jugendlichen in Leibnitz 
für ihre südlichen Nachbarn geweckt. Am 
28. November 2012 fand eine Fokusgruppe 
zum Brückenbau zwischen der steirischen 
und der slowenischen Jugendarbeit statt . 
Hierfür konnten die entstandenen Kontakte 
von „Leibnitz verbindet“ genutzt werden. In-
formati onen und Fotos zur Fokusgruppe sind 
unter www.panthersie-fuer-europa.at zu fi n-
den. Die im Rahmen der Veranstaltung ent-
standenen Gedanken zur Vielfalt wurden bei 
einem Diversity-Training auf Schloss Seggau-
berg im November 2012 weitergesponnen. 
Von den slowenischen PartnerInnen wurde 
mehrfach betont, jederzeit wieder gemein-
sam ein Projekt mit steirischen und sloweni-
schen Jugendlichen durchzuführen.

Viele Erfahrungen, die im Projekt gemacht 
und gesammelt wurden, bewegen sich im 
nonformalen Bildungsbereich und sind 
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schwer zu messen, tragen aber dazu bei, Be-
rührungsängste abzubauen und Vielfalt für 
die Einzelnen spürbar und erlebbar zu ma-
chen. Was bleibt, sind zufriedene Gesichter, 
gemeinsame Erfahrungen und anregende 
Gespräche – mit dem Wunsch, dass dieser 
Akti onstag ein Impuls für weitere Begegnun-
gen war.

Projektbeteiligte:
Verein Sozialprofi l, Panthersie für Europa, 
Regionales Jugendmanagement Südwest-
steiermark, Wiki Youth Point, Stadtgemeinde 
Leibnitz

RECOM HU-AT – Regional Cooperati on Ma-
nagement Österreich-Ungarn

In der Grenzregion Österreich-Ungarn 
herrscht großes Interesse an grenzüber-
schreitenden Akti vitäten. Um besonders 
regionale/lokale AkteurInnen bei ihren Vor-
haben zu unterstützen und die Projektqua-
lität unter neuen Voraussetzungen (Lead-
Partner-Prinzip) sicherstellen zu können, 
sind geeignete Unterstützungsstrukturen 
sowie der Aufb au und die Intensivierung von 
Netzwerken in der Projektregion notwendig. 
Daher ist es sinnvoll, themati sche Netzwerke 
zwischen einzelnen Initi ati ven und Akteu-
rInnen aus den teilnehmenden Regionen zu 
bilden sowie einen bilateralen Fachbeirat zur 
Absti mmung der Regionalentwicklungsstra-
tegien auf lokaler und regionaler Ebene ein-
zurichten. So werden Synergien zu anderen 
Programmen und Projekten gewährleistet, 
da der Fachbeirat und die Netzwerke unter-
stützend und qualitätssichernd auf die ganze 
Region wirken.

Für die Steiermark, die neu im Kooperati -
onsprogramm Österreich-Ungarn ist, bietet 
RECOM zusätzlich die Möglichkeit, die Part-
nerInnen, Strukturen und Netzwerke der an-
deren beteiligten Regionen kennenzulernen 
und sich in der Kooperati on zu etablieren.

Im letzten Projektabschnitt  bis 2014 sollen 
regionale ExpertInnen und Netzwerkmitglie-
der in die Entwicklung grenzüberschreiten-
der Regionalentwicklungsstrategien 2014+ 

eingebunden werden, Themenschwerpunk-
te für strategisch wichti ge Projekte gesam-
melt werden und der Know-how-Transfer 
zwischen lokalen und regionalen AkteurIn-
nen im Sinne eines Cross Border Governance 
intensiviert werden. Dazu soll RECOM HU-AT 
2012–2014 eine Plattf  orm bieten.

Zielgruppe des Projekts sind Projektt räger 
und regionale AkteurInnen, Verwaltungsbe-
hörden, Insti tuti onen und Körperschaft en.

Als Projektziele wurden festgelegt:
   Steigerung der Akzeptanz für grenzüber-

schreitende Akti vitäten, Förderung des 
Kooperati onsbewusstseins und Intensi-
vierung der Zusammenarbeit der Regio-
nen beiderseits der Grenzen

   Aufb au von grenzüberschreitenden the-
mati schen Netzwerken zwischen Öster-
reich und Ungarn

   Unterstützung von ETZ (Europäische Ter-
ritoriale Zusammenarbeit)-Projektt rägern

   Aufb au eines grenzüberschreitenden 
Wissensmanagements zwischen Öster-
reich und Ungarn sowie eines interkultu-
rellen sensiblen AkteurInnennetzwerkes 
zu relevanten Themen

   Erarbeitung einer regional abgesti mmten 
Entwicklungsstrategie für die grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit 2014+

   Qualitätssicherung einer koordinierten 
und nachhalti gen grenzüberschreitenden 
Regionalentwicklung

Die Hauptakti vitäten der RECOM-PartnerIn-
nen dienen dazu, grenzüberschreitende Pro-
jekte zu initi ieren, im Aufb au zu unterstützen 
und zu begleiten sowie grenzüberschreiten-
de themati sche Netzwerke aufzubauen. In 
den fünf breit gefassten Themenbereichen 
(Tourismus, Energie und Umwelt, Wirtschaft  
und Forschung, Bildung und Arbeitsmarkt, 
Mobilität und Verkehr) werden nachhalti ge 
grenzüberschreitende Netzwerke aufgebaut, 
in denen alle relevanten, zuständigen und 
interessierten Körperschaft en, Insti tuti onen 
und AkteurInnen vertreten sein sollen. Diese 
sollen über gemeinsame grenzüberschrei-
tende Strategien nachdenken und aufzeigen, 
wo es einen Bedarf, eine Notwendigkeit an 
grenzüberschreitenden Bereichen gibt, der 



58

4.1 Handlungsfeld: Politik und Landesverwaltung

dann von den RECOM-PartnerInnen akti v 
bearbeitet werden kann. Durch die Organisa-
ti on von Veranstaltungen, Informati onsver-
breitung und die Betreuung der Netzwerk-
partnerInnen kann RECOM die Netzwerke 
akti v unterstützen.

Ergebnisse/Schlussfolgerungen des Projekts:
   fünf nachhalti ge themati sche bilaterale 

Netzwerke
   gesteigerte Qualität bei den ETZ (Europä-

ische Territoriale Zusammenarbeit)-Pro-
jekten

   neue Kooperati onen und Partnerschaft en
   grenzüberschreitendes Wissensmanage-

ment 

Das Projekt soll in der neuen Strukturfonds-
periode 2014–2020 fortgeführt werden.

Projektzeitraum: 1. Dezember 2009 bis 31. 
Dezember 2014

Projektbeteiligte:
Regionalmanagement Niederösterreich – 
Büro Industrieviertel (Projektt räger), Amt 
der Steiermärkischen Landesregierung, Ab-
teilung 7 – Landes- und Gemeindeentwick-
lung, Regionalmanagement Burgenland 
GmbH, Magistrat der Stadt Wien, MA 27 
EU-Strategie und Wirtschaft sentwicklung, 
WESTPA – Regionale Entwicklungsagentur 
Westpannonien

YURA – Jugendstrategien für Regionen mit 
Abwanderung
Europaweit verzeichnen besonders ländliche 
Regionen einen starken Rückgang der ju-
gendlichen Bevölkerung durch Abwanderung 
und Geburtenrückgang. Der daraus resulti e-
rende Fachkräft emangel wird zunehmend zu 
einem Problem für die Sicherung der Wett -
bewerbsfähigkeit von Wirtschaft  und Indust-
rie. Das Projekt YURA wurde entwickelt, um 
den Auswirkungen der demografi schen und 
sozialen Veränderung im Vorfeld entgegen-
zuwirken. Die Wett bewerbsfähigkeit der Re-
gionen und ihrer Unternehmen soll gestärkt 
werden. Dies ist nur möglich, wenn hoch 
qualifi zierte Fachkräft e auch in Zukunft  in 
den Regionen bereitstehen. Unternehmen, 

Schulen, Bildungseinrichtungen und regio-
nale sowie überregionale Politi ken sind ge-
fordert, gemeinsame Maßnahmen zur Schaf-
fung bestmöglicher Rahmenbedingungen in 
ländlich geprägten Regionen zu entwickeln.

Das Projekt „YURA – Developing transnati o-
nal, transversal youth strategies for regions 
with migrati on“ war ein dreijähriges Vor-
haben (März 2010 bis Februar 2013), das 
sechs unterschiedliche Regionen mit einem 
gemeinsamen Problem, der Abwanderung 
(höhergebildeter) Jugendlicher, miteinander 
verbunden hat. Dabei wurde versucht, Ju-
gendliche in periphereren Bereichen zu hal-
ten oder sie zurückzuholen, um so die länd-
lichen Regionen sozial und vor allem auch 
wirtschaft lich in ihren Entwicklungen zu un-
terstützen und dem vorherrschenden Brain-
Drain entgegenzuwirken. Entwicklungen von 
Strategien, Maßnahmen und Netzwerken, 
um junge, qualifi zierte Fachkräft e und höher 
gebildete Personen in der Region zu halten, 
lagen im Fokus des Projektes. Neben einer 
umfassenden regionalen Analyse, der direk-
ten Einbindung von Jugendlichen, der Ent-
wicklung einer regionalen und einer überre-
gionalen Strategie sowie eines Akti onsplans 
zur Bekämpfung von Jugendabwanderung 
standen im Fokus des Projekts:

   Lernpartnerschaft en – lernende Partner-
schaft en, Kooperati onen zwischen Schu-
len und Unternehmen

   SchülerInnenforschungszentrum – Förde-
rung für besonders interessierte, begabte 
SchülerInnen

   Zukunft slabor – Beteiligungsprozess mit 
Jugendlichen zur Entwicklung gemeinsa-
mer Zukunft sszenarios, Klärung der An-
forderungen und Angebote in und an die 
Region

   SchülerInnenforschungszentrum – ein 
SchülerInnenforschungszentrum mit Ex-
pertInnen Hier werden Themen der Re-
gionen aufgegriff en, z. B. Energie als Zu-
kunft sthema mit Forschungsschwerpunkt 
Biomasse

Das Projekt YURA mit seinen unterschiedli-
chen Akti vitäten und den Maßnahmen zu-
sammen mit Jugendlichen und Betrieben 
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war eine hervorragende Möglichkeit, jungen 
Menschen zu vermitt eln, welche Chancen in 
ihrer Heimatregion liegen. Es wurden unter-
schiedliche Ansätze der transnati onalen Pro-
jektpartnerInnen aufgegriff en und im Rah-
men der Pilotakti onen implementi ert. Die 
Rückmeldungen der teilnehmenden Schulen 
mit LehrerInnen und SchülerInnen sowie den 
Unternehmen waren sehr positi v. 

Projektbeteiligte:
Ministerium für Landesentwicklung und Ver-
kehr des Landes Sachsen-Anhalt (Deutsch-
land), Burgenlandkreis, Amt für Wirtschaft s-
förderung, Naumburg (Deutschland), isw 
– Insti tut für Strukturpoliti k und Wirtschaft s-
förderung GmbH, Halle (Deutschland), EU-
Regionalmanagement Süd-West-Steiermark, 
Kaindorf an der Sulm (Österreich), IRS In-
novati on Region Styria GmbH, Graz (Öster-
reich), Region Ústí , Usti  nad Labem (Tsche-
chien), Provinz Novara, Novara (Italien), 
HaHa – Verein für Studenten und Bürgerge-
sellschaft  im Komitat Hajdú-Bihar (Ungarn), 
Woiwodschaft  Niederschlesien, Wroclaw 
(Polen), FEM – Sti ft ung für internati onale Bil-
dung, Breslau (Polen)

4.1.4.8 Bericht aus der Abteilung 8 – 
Wissenschaft  und Gesundheit

Durch die Verwaltungsreform wurden mit 1. 
August 2012 die ehemalige Abteilung 3 – Wis-
senschaft  und Forschung und die Abteilung 
8 – Gesundheit, Veterinärwesen und Lebens-
mitt elsicherheit zur neuen Abteilung 8 – Wis-
senschaft  und Gesundheit zusammengelegt. 
Die damit einhergehenden Verlagerungen 
von Verantwortungsbereichen beeinfl ussten 
auch die im Jahr 2012 gestartete Diversitäts-
arbeit (vgl. Erster Bericht des Zusammenle-
bens 2012, Seite 36): So war davon explizit 
das Wirkungsziel „Barrierefreiheit in der Er-
wachsenenbildung“ betroff en, da diese nun 
in der Abteilung 6 platziert ist, wo das Ziel 
auch weiterverfolgt wird. Die Forschungs-
strategie des Landes Steiermark, in deren 
Entwicklung die Berücksichti gung der Charta 
des Zusammenlebens als Ziel festgelegt wor-
den war, wurde im Jänner 2013 präsenti ert. 
Die ersten Ergebnisse bzw. eine Evaluierung 

lässt sich frühestens in drei bis fünf Jahren 
realisieren. Die geplanten Maßnahmen zum 
Thema Väterkarenz und zur Telearbeit konn-
ten umgesetzt werden. Sie bewähren sich 
und werden daher auch prakti ziert.

Die ehemalige Abteilung 8 war noch in keinen 
Implementi erungsprozess der Integrati ons-
strategie eingebunden. Die Auseinanderset-
zung mit der Themati k konnte in der neuen 
Abteilung 8 an den in der ehemaligen Abtei-
lung 3 (Wissenschaft  und Forschung) bereits 
2012 begonnenen Implementi erungsprozess 
anschließen. Hier wurden bereits Vorarbei-
ten zur Berücksichti gung von Diversität in 
der Entwicklung der Strategie zur Förderung 
der Forschung geleistet. So wurde der bis-
herige Entwicklungsstand der Strategie zur 
Förderung der Forschung hinsichtlich geeig-
neter Ansatzpunkte u. a. durch einen Charta-
Check (Fragebogen) refl ekti ert. Auf Basis der 
Ergebnisse wurden Maßnahmen sowie für 
die Forschungsstrategie Chancengleichheits-
ziele formuliert. 

An diese Implementi erungsschritt e konn-
te die neue Abteilung 8 trotz der aufgrund 
der Abteilungszusammenlegung nach wie 
vor existi erenden Ressourcenknappheit an-
knüpfen. Im ersten Schritt  hierzu erfolgte 
die Annäherung der Führungskräft e an den 
Gegenstand. Dies bestand aus einem Infor-
mati onsschreiben zur geplanten Implemen-
ti erung der Integrati onsstrategie des Landes 
und der Themati sierung von Diversität und 
der Umsetzung in der Abteilung im Rah-
men der Ressortprozesse in Jour fi xes. In der 
weiteren Vorgehensweise ist das Einbezie-
hen einer externen Prozessbegleitung not-
wendig, um zunächst eine Sensibilisierung 
aller MitarbeiterInnen zum Thema Diversi-
tät zu erlangen und darauf folgend mithilfe 
des Charta-Quick-Checks eine Reakti on auf 
die Innensicht der Abteilung zu gewinnen. 
Daraus resulti erend werden Maßnahmen 
bzw. Wirkungs- und Gleichstellungsziele 
erarbeitet.

Des Weiteren soll im Rahmen des seit Anfang 
2013 laufenden zweijährigen ressortüber-
greifenden Kooperati onsprojektes „Kompe-
tenzaufb au in Beratungseinrichtungen und 
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diversitätsorienti erte Öff nung von psycho-
sozialen Beratungsstellen“ von ZEBRA, wel-
ches auch aus Mitt eln des Gesundheitsfonds 
Steiermark gefördert wird, den steirischen 
Beratungseinrichtungen gezielte Unterstüt-
zung bzw. Weiterentwicklungsmöglichkeiten 
im Umgang mit der Vielfalt der KlientInnen in 
diesem Bereich ermöglicht werden.

4.1.4.9 Bericht aus der Abteilung 9 – Kultur, 
Europa und Außenbeziehungen

Im Zuge der Verwaltungsreform mit 1. Au-
gust 2012 wurden die (Fach-)Abteilungen 
„Kultur“, „Europa“ und „Außenbeziehungen“ 
zusammengelegt und eine neue Abteilung 
geschaff en. Die MitarbeiterInnen dieser 
nunmehrigen Abteilung sind für die Charta 
des Zusammenlebens im höchsten Maße 
sensibilisiert. Gerade diese drei Bereiche 
erfordern von den MitarbeiterInnen sowohl 
intern als auch extern Fingerspitzengefühl im 
Hinblick auf die Grundwerte der Charta des 
Zusammenlebens. Im Zuge des Restarts zur 
Umsetzung der Charta fanden äußerst kons-
trukti ve Gespräche mit der Abteilung 6 statt .

Ziel ist es, dass im Jahr 2013 ein noch zu ad-
apti erender Charta-Quick-Check durchge-
führt wird. Dieser Charta-Quick-Check wird 
in einem gemeinsamen Prozess zwischen der 
Abteilung 6 und der Abteilung 9 erarbeitet. 
Anhand der Ergebnisse dieses Charta-Quick-
Checks werden die nächsten Schritt e zur wei-
teren Sensibilisierung der MitarbeiterInnen 
erarbeitet.

In den zu betreuenden Bereichen der Ab-
teilung 9 – Kultur, Europa und Außenbezie-
hungen, wie z. B. den Landesbeteiligungen, 
drückt sich die Strategie „Zusammenleben in 
Vielfalt“ bisher in unterschiedlichen Projek-
ten aus, von denen nachfolgend einige ex-
emplarisch vorgestellt werden:

   Der „steirische herbst“ ist ein Mehrspar-
tenfesti val, das jedes Jahr neue zeitge-
nössische Produkti onen, auch interdiszi-
plinär, zur Diskussion stellt und eines der 
renommiertesten Aushängeschilder der 
österreichischen Kunstszene darstellt. Je-

des Jahr wird durch die Arbeit des „steiri-
schen herbst“ in den Sparten Kunst, Mu-
sik, Performance, Tanz, Theater, Literatur, 
Architektur, Neue Medien und Theorie 
nachhalti ge internati onale Vernetzungs-
arbeit für die steirische Kulturszene ge-
leistet.

   Das Universalmuseum Joanneum lebt 
mit seinen zahlreichen Standorten und 
den unterschiedlichen Ausstellungen 
die Vielfalt. Beispielsweise ist es Teil des 
Museumsnetzwerks Translocal, welches 
nachhalti g nati onale und internati onale 
Kontakte pfl egt. Des Weiteren ist das Uni-
versalmuseum Joanneum Umsetzungs-
partner im Projekt „Die Stärkung des so-
zialen Zusammenhalts – Die Charta des 
Zusammenlebens im Diskurs“ (vgl. Seite 
89).

   Die Kultur Service Gesellschaft  mbH 
des Landes Steiermark mit den unter-
schiedlichen Angeboten für KünstlerIn-
nen verschreibt sich der Diversität. Mit 
dem Projekt „kultura“ wendet sie sich 
beispielsweise explizit an Künstlerinnen 
unterschiedlicher Sparten und bietet Prä-
sentati onsfl ächen im öff entlichen Raum. 
Das kleine „a“ will sichtbar machen und 
lädt ein, hinzuschauen – auf den Teil, 
den sich Künstlerinnen gewählt und er-
obert haben; auf die Teilhabe, die ihnen 
verwehrt wird; auf die Rolle, die ihnen 
andere zuschreiben. Die 2010 ins Leben 
gerufene Initi ati ve versteht sich als breite 
Plattf  orm, die seit ihrem Beginn zahlrei-
che Kooperati onspartnerInnen versam-
melt hat: Kunstuniversität Graz, Univer-
sität Graz, DOKU Graz, Diagonale, Radio 
Soundportal, Insti tut für Kunst im öff ent-
lichen Raum Steiermark, CINEART u. a.

Die Abteilung 9 – Kultur, Europa und Außen-
beziehungen veranstaltet zudem jährlich fe-
derführend den ressortübergreifenden Fair-
Trade-Tag in der Steiermark. 

Auch „FairStyria“ ist eine ressortübergreifen-
de Dachmarke für Akti vitäten im Bereich der 
globalen Verantwortung und Nachhalti gkeit 
im Sinne der Global-Marshall-Plan-Initi ati ve 
für eine ökosoziale Marktwirtschaft . Dazu 
gehören die Förderung von Projekten der 
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Entwicklungszusammenarbeit sowie kon-
krete Maßnahmen zur Stärkung des Be-
wusstseins für globale Zusammenhänge und 
deren Auswirkungen auf Industrie- und Ent-
wicklungsländer. Jährlich wird am Europatag 
eine Veranstaltung in Kooperati on mit unter-
schiedlichen Insti tuti onen entwickelt. 

4.1.4.10 Bericht aus der Abteilung 10 – 
Land- und Forstwirtschaft 

Die Abteilung 10 setzt die Anforderungen 
der Charta des Zusammenlebens innerhalb 
der Abteilung und bei den Interessenvertre-
tungen der Landwirtschaft skammer und der 
Landarbeiterkammer Steiermark als Quer-
schnitt smaterie bereits seit 2012 um (vgl. Ers-
ter Bericht des Zusammenlebens 2012, Seite 
42 ff .). So werden die Sensibilisierungsmaß-
nahmen hinsichtlich Geschlechterverhält-
nissen in den unterschiedlichen Wirkungs-
bereichen fortgesetzt und auf Basis weiterer 
Analysen des eigenen Wirkungsbereichs zu-
sätzliche strategische Ziele und Maßnahmen 
zur Erfüllung der Charta-Ziele entwickelt. Die 
Maßnahmen sollen MitarbeiterInnen der 
Abteilung 10, der Landwirtschaft skammer 
und der Landarbeiterkammer Steiermark 
sowie KlientInnen und KundInnen im Wir-
kungsbereich der Abteilung 10 ansprechen. 
In der Abteilung 10 wurden hierzu im Be-
richtszeitraum mehrere Projekte in der 
Fachabteilung, der Landarbeiterkammer 
Steiermark und der Landwirtschaft skammer 
durchgeführt.

Projekte in der Abteilung

Ziel des seit 1. August 2012 laufenden Pro-
jekts „Frauenquote in Führungspositi onen 
der Abteilung 10“ ist die Erhöhung der Frau-
enquote in Führungspositi onen der Referate 
3.0, 4.0 und 5.0 bzw. der Stabsstelle der Ab-
teilung 10. Geplant ist, den Frauenanteil in 
Führungspositi onen weiter auszubauen bzw. 
abzusichern.

Aktuelles Geschlechterverhältnis in Füh-
rungspositi onen der Abteilung 10:

Projektbeteiligte:
DI Josef Pusterhofer, Mag.a Dr.in Claudia Mack, 
Regina Aufderklamm, Mag.a Dr.in Juliane
Blaha, Angelika Zierer, Mag.a Dr.in Gertrude 
Billiani, DI Dr. Leopold Steinbauer, Karl Pölzl, 
Mag. Peter Hohengaßner

Das Projekt „Menschen in der Forstwirt-
schaft “ der Abteilung 10, Referat 2, und der 
Landesforstdirekti on soll Bewusstsein dar-
über schaff en, dass Frauen in der Forstwirt-
schaft  traditi onell unterrepräsenti ert sind. 
Das Projekt (laufend bis 2015) zielt daher 
darauf, Frauen in diesem Berufsbild sichtbar 
zu machen. Es richtet sich an qualifi zierte 
Frauen und Waldbesitzerinnen sowie an die 
interessierte Öff entlichkeit.
In diesem Sinne wurden in Zusammenarbeit 
zwischen der Abteilung 10 und der Landes-
forstdirekti on mehrere Ziele und Maßnah-
men entwickelt. Über die Arbeiten auf ver-

2002 Mai 2012 ab 01.08.2012 Juni 2013

LeiterInnen/Stellvertreter Innen Männer Frauen Männer Frauen LeiterInnen/Stellvertreter Innen Männer Frauen

Versuchsstati on für Spezial-
kulturen Wies 1 - - 2

Referat 3.0 – Pfl anzengesundheit 
und Spezialkulturen 1 2

Amtlicher Pfl anzenschutzdienst 
und Qualitätsklassenkontrolle 2 - 1 1

Boden- und Pfl anzenanalyti k 1 1 1 1 Referat 4.0 – Boden- und 
Pfl anzenanalyti k 1 1

Versuchsstati on für Obst – 
Weinbau Haidegg 2 - 2 - Referat 5.0 – Versuchsstati on 

Obst- und Weinbau Haidegg 2 -

Innerer Dienst 2 - 2 - Teil der Stabstelle A10 - -

Fachabteilungsleitung 1 - 1 - Abteilungsleiterstellvertreter 1* -

Leitende MitarbeiterInnen 9 1 7 4 5 3



62

Handlungsfeld: Politik und Landesverwaltung4.1

schiedensten Ebenen und mit verschiedenen 
Zielgruppen (Kinder und Jugendliche, Förs-
terInnen, WaldbesitzerInnen, Öff entlichkeit, 
etc.) wird allgemein das Bewusstsein für 
die Notwendigkeit von Chancengleichheit 
gefördert:

   Erhöhung der Frauenquote in einer tradi-
ti onell männlich besetzten Dienststelle im 
Zuge von Neueinstellungen 2012–2015: 
Zur Erreichung dieses Ziels wurde eine Pä-
dagogin als Referenti n für die Waldpäda-
gogik (Ulrike Urisk-Rauter) eingestellt, die 
auch die Querschnitt smaterie „Zusam-
menleben in Vielfalt“ für die Abteilung 10 
bzw. die kooperierenden Organisati onen 
(LWK, LAK) koordiniert. Im Oktober 2012 
wurde zudem eine 50-%-Stelle im Bereich 
Waldbau-Förderungen mit Frau Dipl.-Ing.in

Anna Jansenberger besetzt. Das aktuel-
le Geschlechterverhältnis in der Landes-
forstdirekti on beträgt nunmehr 18 Män-
ner gegenüber 6 Frauen. 

   Bewusstseinsbildung durch Waldpäda-
gogik: In diesem Zusammenhang wur-
den von den Bezirksforsti nspekti onen 
und dem Pool an WaldpädagogInnen 
landesweite Waldführungen mit Kindern 
und SchülerInnen zum Themenschwer-
punkt „Vielfalt Ökosystem Wald und 
Frauen in der Forstwirtschaft “ durchge-
führt.

   geschlechtergerechte Gestaltung der 
Homepage des Agrarservers (laufend)

   Netzwerkbildung
   geschlechtergerechte Gestaltung der För-

derunterlagen, Abklärung mit Ausschrei-
bungs- und Förderstellen

Geplant sind die geschlechtergerechte und 
lesbare Schreibweise in allen Publikati onen 
und eine verstärkte Bewusstseinsbildung der 
KundInnen, FörderwerberInnen und Bürge-
rInnen in den eigenen Medien (Zeitungen, 
Homepage, Formulare, Dokumentati onen, 
Anträge, Zerti fi kate und Zeugnisse).

Die abteilungsinterne Bewusstseinsbildung 
wird durch die entsprechende Haltung und 
die Themati sierung der Charta des Zusam-
menlebens bei Dienststellenbesprechungen 
und Meeti ngs getragen.

Projektbeteiligte:
Abteilung 10, Referat 2: Landesforstdirek-
ti on: LFD Dipl.-Ing. Michael Luidold, Ulrike 
Urisk-Rauter

Durch die Änderung der Steiermärkischen 
Landarbeitsordnung 2001 (Landtagsbe-
schluss vom Dienstag, 2. Juli 2013) wurde die 
Ungleichbehandlung von Stammbelegschaft  
und überlassenen Arbeitskräft en beseiti gt. 
Ziele der Gesetzesänderung waren es, die 
Gleichbehandlung im Dreiecksverhältnis 
ÜberlasserIn, Beschäft igerIn und überlasse-
ne Arbeitskraft  sicherzustellen. Die Gleich-
stellung sollte insbesondere hinsichtlich 
Entgelt, Arbeitszeit- und Urlaubsregelungen, 
Zugang zu betrieblichen Wohlfahrtseinrich-
tungen und Informati on über off ene Stellen 
sowie Verstärkung der Informati onspfl ichten 
von ÜberlasserInnen- und Beschäft igerIn-
nenbetrieben betreff end ArbeitnehmerIn-
nenschutz (§ 5a, §§ 19ff  und §§ 60 ff .) gesi-
chert werden.

Die Implementi erung der steirischen Char-
ta „Zusammenleben in Vielfalt“ in das neue 
Ländliche Entwicklungsprogramm LE 2014–
2020: „Europa 2020“ ist die Wachstums-
strategie der Europäischen Union für das 
kommende Jahrzehnt – mit der Intenti on, 
eine intelligente, nachhalti ge und integrati ve 
Wirtschaft  für Europa zu erreichen. Eines der 
fünf Ziele betrifft   die soziale Integrati on. Im 
Rohbericht zur Partnerschaft svereinbarung 
STRAT.AT 2020 (Stand: 11. Juni 2013) wird 
Gleichstellung zwischen Frauen und Män-
nern, Nichtdiskriminierung und Barrierefrei-
heit in einem eigenen Kapitel behandelt. 
Unter Punkt 19 wird angeführt, dass im För-
derprogramm für den Ländlichen Raum für 
die Periode 2014–2020 die Gleichbehand-
lung und Nichtdiskriminierung von Frauen 
und Männern bzw. Gender Mainstreaming 
berücksichti gt wird.

Dazu wurde eine eigene Arbeitsgruppe 
Chancengleichheit eingerichtet und eine 
wirkungsorienti erte Folgenabschätzung vor-
genommen, d. h., die tatsächliche Gleichstel-
lung wird bei der Abschätzung der Auswirkun-
gen nach unterschiedlichen Gesichtspunkten 
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bzw. Lebensbereichen geprüft . In der abtei-
lungsübergreifenden Arbeitsgruppe „Ländli-
che Entwicklung 2014–2020“, in der das Stei-
rische „Umsetzungspaket“ erarbeitet wird, 
wird sehr genau auf den Gender-Aspekt 
geachtet. Um dies zu gewährleisten, wurde 
Frau Mag.a Beate de Roja, Kontaktperson 
für Gleichbehandlungsfragen der Abteilung 
10, in die Arbeitsgruppe aufgenommen. For-
mulare und Informati onen in den elektroni-
schen Medien wurden bereits angepasst. Es 
ist geplant, an die AMA (Agrarmarkt Austria) 
heranzutreten, um auch hier eine Anpassung 
herbeizuführen.

Im Zeitraum 2014–2015 soll im Sinne der 
Gleichstellung auf die Zusammensetzung der 
LEADER-Gruppen eingewirkt werden.

Projektbeteiligte:
Dipl.-Ing.in Anita Mogg (Referat 1, Landwirt-
schaft  und Ländliche Entwicklung, Abteilung 
10, Land- und Forstwirtschaft ), Mag.a Beate 
de Roja (Kontaktperson für Gleichbehand-
lungsfragen, Abteilung 10)

Projekte der Landarbeiterkammer 

In der Landarbeiterkammer (LAK) wurden 
folgende Projekte zur Umsetzung der Charta 
initi iert:

Das bereits 2012 begonnene Projekt „Be-
wusstseinsbildung und Öff entlichkeitsarbeit 
zu Themen der Chancengleichheit“ dient 
der Bewusstseinsbildung hinsichtlich der 
Anforderungen von Chancengleichheit und 
den Vorteilen von Vielfalt für das Zusam-
menleben bei den MitarbeiterInnen und 
Mitgliedern der Steiermärkischen Landarbei-
terkammer. Allgemein wird für das Thema 
„Vielfalt“ LAK-intern sensibilisiert und ver-
stärkt ein positi ves Klima und eine Kultur des 
Zusammenlebens gelebt, als Voraussetzung 
dafür, dieses Thema auch nach außen zu den 
Mitgliedern zu transporti eren (= laufender 
Prozess). Bei Betriebsversammlungen in den 
verschiedensten Betrieben wird auf dieses 
Thema hingewiesen und versucht, eine Be-
wusstseinsbildung bei den Kammermitglie-
dern zu erreichen. 

Konkrete Maßnahmen, die bereits umge-
setzt wurden:

   „Informati onsbroschüren über die Rechte 
aus einem Dienstverhältnis“ wurden in 13 
verschiedene Sprachen übersetzt und auf 
der Homepage zugänglich gemacht

   Schrift stücke, Anreden etc. wurden nach 
Möglichkeit geschlechtergerecht formu-
liert

   Arti kel in der Kammerzeitung „Land- und 
Forstarbeit HEUTE“ zum Thema

Das Vorhaben wird laufend weitergeführt.

Projektbeteiligte:
Kammeramtsdirektor Mag. Johannes Sorger 

Neben dem genannten Projekt wurde in 
der Landarbeiterkammer im Rahmen des 
Projekts „Frauenquote in der Steiermär-
kischen Landarbeiterkammer“ auch das 
Geschlechterverhältnis in der Belegschaft  
behandelt. Hier wird zur Verbesserung der 
Chancengleichheit bei Bewerbungsverfah-
ren bewusst darauf geachtet, dass gut aus-
gebildete Frauen nicht nur „pro forma“ zu 
Bewerbungsgesprächen eingeladen werden, 
sondern bei entsprechender Qualifi kati on in 
den Kammerdienst aufgenommen werden. 
Bei den letzten drei Ausschreibungen wur-
den insgesamt 330 Bewerbungen abgege-
ben, im anschließenden Auswahlverfahren 
sind zweimal eine Frau und einmal ein Mann 
zum Zug gekommen. 
Der Frauenanteil an den Beschäft igten der 
LAK beträgt aktuell 65 %. Frauen sind in allen 
Positi onen vertreten, zum Großteil in höhe-
ren Positi onen.

Projektbeteiligte:
Kammeramtsdirektor Mag. Johannes Sorger

Projekte der Landwirtschaft skammer 

Auch in der Landwirtschaft skammer (LWK) 
wurden bereits laufende Projekte zum The-
ma Chancengleichheit zur Erfüllung der 
Charta-Ziele weitergeführt: Im Rahmen des 
Projekts „Öff entlichkeitsarbeit und Bewusst-
seinsbildung zu Themen der Chancengleich-
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heit“ werden MitarbeiterInnen der Land-
wirtschaft skammer, MitarbeiterInnen der 
LUF-Betriebe und steirische Bäuerinnen und 
Bauern für das Thema sensibilisiert. Die Ide-
en des Projektes „Vielfalt für das Zusammen-
leben“ sollen unter den MitarbeiterInnen 
sowie Bäuerinnen und Bauern vermitt elt 
werden. Durch vielfälti ge Beiträge der Öf-
fentlichkeitsarbeit und bei Seminaren sollen 
die Inhalte in die steirische Land- und Forst-
wirtschaft  einfl ießen. Der schon heute hohe 
Anteil an Frauen als Betriebsführerinnen soll 
dabei unterstützend wirken. In diesem Sin-
ne macht das Projekt die vielfälti ge Arbeit 
der Bäuerinnenorganisati on sichtbar, setzt 
Maßnahmen in der Lehrlings- und Fachaus-
bildungsstelle im Bereich der Integrati ven 
Lehre und vermitt elt das Thema Chancen-
gleichheit in diversen Seminarangeboten (z. 
B. AusbilderInnenprüfung) und in Arti keln 
der Landwirtschaft lichen Mitt eilungen (The-
ma Generati onen, Jugend, Frauen, Ausbil-
dung etc.). Die Weiterführung des Projektes 
ist geplant. 

Projektbeteiligte:
Kammeramtsdirektor Dipl.-Ing. Werner 
Brugner

Unter dem Projektti  tel „Frauenquote in der 
Landeskammer für Land- und Forstwirt-
schaft “ wird in der Landwirtschaft skammer 
an der Sicherstellung der Chancengleichheit 
bei Bewerbungsverfahren und Steigerung 
der Frauenquote im Fachberatungsbereich 
gearbeitet. Frauen und Männer werden 
gleichberechti gt zu Bewerbungsgesprächen 
eingeladen und bei entsprechender Qua-
lifi kati on gleichberechti gt in den Kammer-
dienst, sowohl in den Fachberatungsdienst 
als auch in leitende Positi onen, aufgenom-
men. In den Jahren 2010 bis 2012 wurden 
30 Dienstposten ausgeschrieben. Für diese 
30 Dienstposten haben sich insgesamt 377 
Personen beworben. In den anschließenden 
Auswahlverfahren wurden 18 Frauen und 12 
Männer ausgewählt. 
Der Frauenanteil an den Beschäft igten der 
Landwirtschaft skammer beträgt aktuell 48 
%. Frauen sind mitt lerweile in allen Fach-
bereichen und Managementpositi onen ver-

treten. Für gleiche Arbeit wird in der Land-
wirtschaft skammer Steiermark gleicher Lohn 
bezahlt. Das Gehaltsschema kennt keine 
Diff erenzierung nach Geschlecht. Unterbre-
chungen aufgrund von Karenzzeiten wirken 
sich nicht auf die Regellaufb ahn aus. Eine 
Herausforderung stellt sich beim Abbau von 
Hemmschwellen bei den KundInnen. In den 
Fachbereichen Pfl anzenbau, Tierzucht oder 
Obst-, Wein- und Gemüsebau sind Berate-
rinnen mitt lerweile bereits oft  anzutreff en. 
In den Bereichen Planen und Bauen oder der 
Forstwirtschaft  ist es für KundInnen oft  noch 
nicht selbstverständlich, von einer Beraterin 
bedient zu werden. Eine Fortf ührung des 
Projekts ist geplant.

Projektbeteiligte:
Personalleiter Dipl.-Ing. FH Peter Nistelberger

Auch das Projekt „Wald in Frauenhänden“ 
beschäft igt sich, als Fortsetzung des Projekts 
aus dem Jahr 2012, mit den Geschlechter-
verhältnissen im Bereich Forstwirtschaft . 
Schätzungsweise rund ein Viertel der zirka 
37.000 Familienforstbetriebe aller Größen-
kategorien wird von Frauen geführt oder 
zumindest mitbewirtschaft et. Die forstliche 
AkteurInnenwelt (Forstbehörde, Interessen-
vertretungen, Forstbetriebe, Dienstleiste-
rInnen etc.) ist jedoch vorwiegend männlich 
geprägt. Waldbesitzerinnen treten im forst-
lichen AkteurInnennetz und in der Wald-
bewirtschaft ung nur sehr selten akti v in Er-
scheinung, nur wenige haben eine forstliche 
Ausbildung. Forstliche Informati onen und 
Betreuungsangebote erreichen daher vor-
wiegend männliche Waldbesitzer.

Die Folgen für die Waldbesitzerinnen:
   Auf sich allein gestellte Waldbesitzerin-

nen ohne forstliches Grundwissen sind 
auf andere angewiesen bzw. laufen Ge-
fahr, keine oder falsche Entscheidungen 
in der Waldbewirtschaft ung zu treff en. 
Wenn sie selbst im Wald arbeiten, ist die 
Verletzungsgefahr aufgrund fehlender 
Ausbildung hoch.

   Folgen für den Wald und die Forstwirt-
schaft  allgemein: Waldbesitzerinnen ver-
fügen über Holzreserven, die bei fehlen-
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der oder zaghaft er Bewirtschaft ung nicht 
mobilisiert werden. Waldbesitzerinnen 
verzichten auf Einkommen, dringend be-
nöti gte Holzmengen werden nicht auf 
den Markt gebracht. Bei fehlender oder 
falscher Bewirtschaft ung drohen darüber 
hinaus Forstschutzprobleme. 

   Und letztlich die Folgen für forstliche Or-
ganisati onen: Studien zeigen, dass Frauen 
in der Forstwirtschaft  teilweise andere 
Betrachtungsweisen haben, die derzeit in 
strategischen Ausrichtungen und operati -
ven Täti gkeiten forstlicher Organisati onen 
weniger Berücksichti gung fi nden. Weiters 
verfügen Waldbesitzerinnen über fach-
liche, organisatorische und soziale Kom-
petenzen, die bis dato kaum genutzt wer-
den.

Zielgruppen des Projekts sind
   Waldbesitzerinnen und Waldmitbesitze-

rinnen,
   künft ige Hofübernehmerinnen und Bäue-

rinnen,
   Frauen, die sich für die Forstwirtschaft  in-

teressieren.

Ziel dieses Projektes ist es, Frauen aus den 
o. a. Zielgruppen anzusprechen, um 

   sie in der Bewirtschaft ung ihrer Wälder zu 
stärken,

   ihnen aktuelle forstliche Kompetenzen zu 
vermitt eln,

   sie untereinander zu vernetzen,
   sie zur Waldbewirtschaft ung zu moti vie-

ren,
   sie bei der prakti schen Bewirtschaft ung 

des Waldes zu unterstützen,
   sie für die Forstwirtschaft , aber auch für 

die nichtf orstliche Öff entlichkeit sicht- 
und greifb ar zu machen und

   sie in die strategische und operati ve Ar-
beit von forstlichen Gremien einzubin-
den.

Inhalte des Projekts:
   Abhaltung von Praxisseminaren (z. B. 

Holzvermarktung, Umgang mit der Mo-
torsäge)

   Durchführung von Waldspaziergängen 
mit speziellem Schwerpunkt (z. B. Wald-
pfl ege, Nachhalti gkeit)

   generell Aufb ereitung und Weitergabe 
forstlicher Informati on

   begleitende Öff entlichkeitsarbeit
   gezielte Ansprache interessierter Wald-

besitzerinnen für operati ve und strategi-
sche Täti gkeiten in forstlichen Gremien

Seit dem Projektstart im Mai 2011 wurden 
insgesamt 38 Veranstaltungen mit rund 500 
Teilnehmerinnen abgehalten. Die Moti vati -
on der (zukünft igen) Waldbesitzerinnen zur 
Teilnahme am Projekt war vielfälti g: grund-
sätzliches Interesse an der Forstwirtschaft , 
Todesfälle, Trennungen, bevorstehende 
Hofübernahme etc. Die Rückmeldungen 
vonseiten der Teilnehmerinnen, der Auft rag-
geberInnen, der Projekt- und Kooperati ons-
partnerInnen, sonsti ger forstlicher Insti tuti -
onen und der nichtf orstlichen Öff entlichkeit 
(u. a. Medien) waren sehr positi v. Die Teil-
nehmerinnen-Zufriedenheit wurde sowohl 
mündlich als auch mitt els eines anonymen 
Fragebogens erhoben. Insgesamt zeigt sich 
ein hoher Bedarf an forstlicher Informati on 
bei großem Interesse der Waldbesitzerin-
nen. Als weitere Herausforderungen lassen 
sich die Ansprache weiterer potenzieller 
Teilnehmerinnen sowie die Entwicklung 
und Aufb ereitung ansprechender Themen 
identi fi zieren.
Das Projekt läuft  bis Jahresende 2013, eine 
Weiterführung ist noch zu klären.

Projektbeteiligte:
Auft raggeber: Waldverband Steiermark 
GmbH , Land & Forst Betriebe Steiermark; 
durchführende Stelle: Forstliche Ausbil-
dungsstätt e Pichl; Kooperati onspartnerIn-
nen: Waldverband Steiermark, Forstabtei-
lung der Landwirtschaft skammer Steiermark 
und Bezirksforstreferate, Bäuerinnenorga-
nisati on der Landwirtschaft skammer Steier-
mark, Verein „Forstf rauen“

4.1.4.11 Bericht aus der Abteilung 11 –
Soziales

Die Abteilung 11 hat sich im Rahmen der 
Umsetzung der Integrati onsstrategie das 
Wirkungsziel „Bewusstseinsschaff ung und 
Empowerment belasteter MitarbeiterInnen“ 
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gesetzt und dafür die Indikatoren Mitar-
beiterInnenzufriedenheit, Anzahl der Kran-
kenstände und KlientInnenzufriedenheit 
defi niert.

Zu diesem Zweck wurde für 2013 eine Mit-
arbeiterInnenbefragung geplant, um Mit-
arbeiterInnen bzw. Organisati onseinheiten 
mit erhöhter qualitati ver und quanti tati ver 
Belastung durch eine hohe Diversität in der 
KundInnenstruktur zu identi fi zieren. Für 
diese ist in der Folge zur Unterstützung ein 
Seminarangebot im Rahmen des Projekts 
„Support für besonders belastete Mitarbei-
terInnen“ geplant. Die angedachten Diversi-
tätsseminare könnten bei besonders belaste-
ten MitarbeiterInnen der Abteilung 11 durch 
einen individuellen Zuschnitt  ganz konkrete 
positi ve Auswirkungen auf die Arbeit mit 
KlientInnen abseits des gesellschaft lichen 
Mainstreams (z. B. Haft entlassene, Flüchtlin-
ge, sehr arme Menschen) zeigen. Dabei soll 
das Bewusstsein zum Thema Überlastung 
und Burn-out bei den MitarbeiterInnen ge-
fördert werden und ein Empowerment be-
troff ener MitarbeiterInnen erfolgen. Ziel ist 
es, die Belastung von MitarbeiterInnen zu 
verringern – und dadurch auch die Kranken-
standszahlen und Burn-out-Fälle. Ein weite-
res Ziel ist ein verbessertes Service für alle 
KundInnen.

Das Projekt ist für die zweite Jahreshälft e 
2013 geplant. Zu Beginn soll eine schrift li-
che MitarbeiterInnenbefragung zum Thema 
Diversität stattf  inden und auf Basis der Er-
gebnisse ein maßgeschneidertes Angebot an 
Diversitätsseminaren entwickelt werden. Für 
die Umsetzung des Angebots wird es wichti g 
sein, die Akzeptanz jener MitarbeiterInnen 
zu erreichen, die es aufgrund ihrer Arbeits-
situati on am dringendsten brauchen. Die 
ersten Ergebnisse werden voraussichtlich 
Anfang 2014 vorliegen.

Neben dieser internen Entwicklungsarbeit 
wurden in der Abteilung 11 im Berichtszeit-
raum einige weitere Projekte geplant und 
realisiert. Dabei standen die Umsetzung der 
UN-Behindertenkonventi on und der inter-
kulturelle Kompetenzaufb au im Wirkungsbe-
reich der Abteilung im Vordergrund:

„Akti onsplan des Landes Steiermark zur 
Umsetzung der UN-Behindertenrechts-
konventi on“
Phase 1: 2012 – 2014“:

Österreich hat als einer der ersten Staaten 
die UN-Konventi on über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen unterzeichnet 
(kurz: UN-Behindertenrechtskonventi on). 
Am 26. Oktober 2008 ist das Übereinkom-
men für Österreich in Kraft  getreten (vgl. dazu 
BGBl. 155/2008). Damit sind Bund, Länder 
und Gemeinden verpfl ichtet, die Konventi on 
in Österreich umzusetzen (Art. 4 Abs. 5 der 
UN-Behindertenrechtskonventi on). Der Ak-
ti onsplan des Landes Steiermark wurde am 
22. November 2012 einsti mmig von der Stei-
ermärkischen Landesregierung beschlossen.
Ziele des Projekts ist es, die UN-Behinder-
tenrechtskonventi on in der Steiermark 
schritt weise bis 2020 in mehreren Phasen 
umzusetzen, wenngleich klar ist, dass die 
Umsetzung der UN-Behindertenrechtskon-
venti on ein weitreichender Prozess ist, der 
nicht bis 2020 abgeschlossen sein kann. 
Das Programm des Akti onsplans des Landes 
Steiermark zur Umsetzung der UN-Behinder-
tenrechtskonventi on beinhaltet neun Leit-
linien, die bis zum Jahr 2020 in drei Phasen 
(Phase 1: 2012–2014, Phase 2: 2015–2017, 
Phase 3: 2018–2020) umgesetzt werden. 
In der ersten Umsetzungsphase werden für 
jede der neun Leitlinien konkrete Maßnah-
men umgesetzt, insgesamt werden es in der 
ersten Umsetzungsphase 54 konkrete Maß-
nahmen sein. Die neun Leitlinien stellen eine 
Abbildung jener Arti kel der UN-Behinderten-
rechtskonventi on dar, die für Bund, Länder 
und Gemeinden umsetzungsrelevant sind, 
wobei die angeführten neun Leitlinien nicht 
immer trennscharf voneinander abgegrenzt 
werden können.
 
LL 1: Barrierefreiheit 
LL 2: Beschäft igung 
LL 3: Bewusstseinsbildung und Schulung
LL 4: Bildung
LL 5: Gesundheit und Gewaltschutz 
LL 6: Gleichstellung
LL 7: Selbstbesti mmt leben
LL 8: Teilhabe am gesellschaft lichen Leben
LL 9: Daten und Stati sti k
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Bei den 54 Maßnahmen der ersten Umset-
zungsphase ist es gelungen, für die erste 
Projektphase die angeführten Maßnahmen 
so konkret zu konzipieren, dass für jede 
Maßnahme mindestens eine Person (Insti tu-
ti on) namhaft  gemacht werden konnte, die 
verantwortlich für die Einhaltung der ange-
gebenen Inhalte in der angegebenen Zeit ist. 
Die Umsetzung der Maßnahmen bis Ende 
2014 bedeutet, dass bis dahin ein messbares 
Ergebnis für jede Maßnahme vorliegt. Die 
Projektverantwortlichen der einzelnen Maß-
nahmen haben ihre Täti gkeit gemäß Zeitplan 
nach dem Regierungssitzungsbeschluss im 
November 2012 aufgenommen. Die einzel-
nen Maßnahmenverantwortlichen wurden 
von der Projektleitung aufgefordert, bis 
Mitt e Juni 2013 die ausgesandten Statusbe-
richte zu ihren jeweiligen Maßnahmen aus-
zufüllen. Die Projektleitung fasst die 54 Ein-
zelstatusberichte zusammen und berichtet 
den Auft raggeberInnen sowie dem wissen-
schaft lichen Beirat regelmäßig über den Um-
setzungsstand des gesamten Akti onsplans. 
Ende 2013 wird der nächste Statusbericht 
folgen. In diesen halbjährlichen Statusbe-
richten wird aufzeigt, wie weit es gelungen 
ist, die geplanten Vorhaben einzuhalten bzw. 
ob und warum Maßnahmen nicht planmäßig 
durchgeführt werden können. 
Die meisten der 54 Maßnahmen laufen plan-
gemäß, acht Maßnahmen wurden mit Sti ch-
tag 30. Juni 2013 abgeschlossen und befi n-
den sich bereits in der Umsetzungsphase. Es 
wird angestrebt, bis Ende 2014 alle bzw. zu-
mindest den Großteil der Maßnahmen um-
zusetzen, wobei die Koordinati on der vielen 
Projektbeteiligten fallweise eine Herausfor-
derung darstellt.

Projektbeteiligte:
Abteilung 11 – Soziales; weitere beteiligte 
Dienststellen: Abteilung 1 – Organisati ons- 
und Informati onstechnik, Abteilung 2 – Zen-
trale Dienste, Abteilung 5 – Personal, Abtei-
lung 6 – Bildung und Gesellschaft , Abteilung 
7 – Landes- und Gemeindeentwicklung, 
Abteilung 9 – Kultur, Europa und Außenbe-
ziehungen, Abteilung 12 – Wirtschaft , Tou-
rismus und Sport, Abteilung 15 – Energie, 
Wohnbau und Technik, Abteilung 16 – Ver-
kehr und Landeshochbau.

Beteiligt sind weiters zwölf folgende exter-
ne Partner: Arbeitsmarktservice Steiermark, 
Bundessozialamt – Landesstelle Steiermark, 
Gemeindebund Steiermark, Gewaltschutz-
zentrum Steiermark, Karl-Franzens-Universi-
tät Graz, Kirchliche Pädagogische Hochschu-
le der Diözese Graz-Seckau, Landesschulrat 
für Steiermark, Österreichischer Städtebund 
– Landesgruppe Steiermark, Pädagogische 
Hochschule Steiermark, Steirischer Landes-
verband der Gehörlosenvereine, Techni-
sche Universität Graz, Wirtschaft skammer 
Steiermark

Die beiden Projekte „Steps to Diversity – 
Bildung struktureller und inhaltlicher in-
terkultureller Kompetenz im Steirischen 
Beschäft igungspakt“ und „Doing Diversity 
– Interkultureller Kompetenzaufb au in steiri-
schen Unternehmen“ machen Zuwanderung 
und die damit einhergehende Veränderung 
des Arbeitskräft epotenziales auf strukturel-
ler Ebene und auf Unternehmensebene zum 
Thema:

Zuwanderung ist längst zu einer unumkehr-
baren Realität geworden, der es sich nicht 
zuletzt aufgrund demografi scher Entwicklun-
gen zu stellen gilt. Heute wie zukünft ig wird 
es von großer Bedeutung sein, das Arbeits-
kräft epotenzial sowie die Kenntnisse und Fä-
higkeiten von MigrantInnen zu nutzen. 
Zielgruppe des Modellprojektes „Steps to 
Diversity – Bildung struktureller und inhalt-
licher interkultureller Kompetenz im Steiri-
schen Beschäft igungspakt“ sind daher Or-
ganisati onen und Systemeinheiten, die in 
beschäft igungs- und integrati onsrelevanten 
Bereichen täti g sind. Aus dem interkulturel-
len Kompetenzaufb au und der interkulturel-
len Öff nung dieser Organisati onen soll sich 
letztendlich ein langfristi ger und nachhalti -
ger Nutzen für Menschen mit Migrati onshin-
tergrund ergeben. 
Die Umsetzung des Projektes erfolgt zwi-
schen 1. Jänner 2013 und 30. Juni 2014 im 
Rahmen des Steirischen Beschäft igungspak-
tes in Zusammenarbeit zwischen dem Land 
Steiermark, Abteilung 11 – Soziales, dem 
AMS Steiermark, dem Diversitätsreferat des 
Landes Steiermark, A6 – Fachabteilung Ge-
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sellschaft  und Diversität und ISOP – Innovati -
ve Sozialprojekte GmbH. Finanziert wird das 
Vorhaben aus Mitt eln des Europäischen Sozi-
alfonds und des Bundesministeriums für Ar-
beit, Soziales und Konsumentenschutz. Das 
Projekt „Steps to Diversity“ soll einen we-
sentlichen Beitrag zur Sensibilisierung und 
Bewusstseinsbildung relevanter AkteurInnen 
im arbeitsmarktpoliti schen Unterstützungs-
system leisten. 

Projekti nhalte:
   Erhebung in den teilnehmenden Organi-

sati onen und Kick-off -Veranstaltung
   Gründung und Installierung von Diversity-

Plattf  ormen
   Ausbildung von Diversity-ExpertInnen 

und -Beauft ragten
   Entwicklung von Diversity-Plänen
   Erstellung eines Planungsleitf adens und 

Ableitung von Handlungsempfehlungen

Die Umsetzungserfahrungen des Projektes 
fl ießen in die laufende Arbeit des Steirischen 
Beschäft igungspaktes ein. Die vorgesehenen 
Maßnahmen zur Öff entlichkeitsarbeit stel-
len zudem sicher, dass die Akti vitäten und 
Ergebnisse verbreitet werden und damit ein 
allgemeiner Impuls zur Sensibilisierung der 
Arbeitsmarkti ntegrati on von MigrantInnen 
gesetzt wird.

Der interkulturelle Kompetenzaufb au und 
die interkulturelle Öff nung der teilnehmen-
den Organisati onen werden neue Verfahren 
und Absti mmungsprozesse zur Planung und 
Umsetzung von Unterstützungsangeboten 
für MigrantInnen befördern. Bestehende Ko-
operati ons- und Kommunikati onsstrukturen 
im beschäft igungsrelevanten Bereich wer-
den themati sch erweitert. 

Um das Potenzial von MigrantInnen zu 
nutzen und ihre Arbeitsmarktchancen zu 
verbessern, wird es notwendig sein, auch 
strukturellen Barrieren am Arbeitsmarkt (z. 
B. Aufnahmeprozesse, monokulturell ausge-
richtete Konzepte, Neigung zur Kulturalisie-
rung der Zielgruppe) abzubauen und insti tu-
ti onenübergreifende Strukturen aufzubauen, 
deren Grundlage ein gemeinsam geführter, 
an Lösungen ausgerichteter Diskurs ist.

Projektbeteiligte:
Land Steiermark, Abteilung 11 – Soziales, 
AMS Steiermark, Diversitätsreferat des Lan-
des Steiermark, Abteilung 6 – Fachabteilung 
Gesellschaft  und Diversität, ISOP – Innovati -
ve Sozialprojekte GmbH

Die Umsetzung des Projekts „Doing Diver-
sity – Interkultureller Kompetenzaufb au in 
steirischen Unternehmen“ erfolgt ebenfalls 
im Rahmen des Steirischen Beschäft igungs-
paktes durch ISOP – Innovati ve Sozialprojek-
te GmbH. Finanziert wird das Vorhaben aus 
Mitt eln des Europäischen Sozialfonds und 
des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales 
und Konsumentenschutz. 

Das Projekt „Doing Diversity – Interkulturel-
ler Kompetenzaufb au in steirischen Unter-
nehmen“ verfolgt daher das Ziel, steirische 
Unternehmen beim Abbau von Barrieren bei 
der Beschäft igung von Personen mit Migra-
ti onshintergrund zu begleiten. Ausgehend 
von einem konkreten Anlassfall – der Anstel-
lung eines Mitarbeiters bzw. einer Mitarbei-
terin mit Migrati onshintergrund – soll das 
Unternehmen beim Aufb au interkultureller 
Kompetenz vor allem in den Bereichen Per-
sonalauswahl und -entwicklung unterstützt 
werden. Das Sensibilisierungs- und Bera-
tungsangebot soll zehn Unternehmen (rund 
vierzig Unternehmensverantwortliche und 
MitarbeiterInnen der Unternehmen, v. a. 
Geschäft sführung, PersonalentwicklerInnen, 
Betriebsräte, innerbetriebliche Ansprechper-
sonen) zur Verfügung stehen.

Durch gezielte Öff entlichkeitsarbeit sollen 
die Ergebnisse des Projektes als Good-Practi -
ce-Beispiele für Diversitäts-Mainstreaming 
Verbreitung fi nden und steirischen Unter-
nehmen eine Handlungsanleitung zur Im-
plementi erung von Diversity-Maßnahmen 
bieten.

Projektzeitraum: 1. Jänner 2013 bis 30. Juni 
2014

Projektbeteiligte:
Land Steiermark, Abteilung 11 – Soziales, 
AMS Steiermark, Diversitätsreferat des Lan-
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des Steiermark, Abteilung 6 – Fachabteilung 
Gesellschaft  und Diversität

4.1.4.12 Bericht aus der Abteilung 12 – 
Wirtschaft , Tourismus und Sport

Die Abteilung 12 hat sich hinsichtlich des 
Charta-Ziels zur Verbesserung der Bürge-
rInnenorienti erung zum Ziel gesetzt, auf 
struktureller wie auf sozialer Ebene den 
Kompetenzaufb au für die Abwicklung von 
Anerkennungs- und Gleichhaltungsverfahren 
zu fördern. Das Charta-Ziel zum gesellschaft -
lichen Zusammenhalt soll durch die Integra-
ti on von MigrantInnen über den Sport und 
die Identi fi kati on von Bildungsbedarfen bei 
TrainerInnen unterstützt werden. Zu diesen 
beiden Zielen wurden im Berichtszeitraum 
Projekte initi iert:

Die Abteilung 12 – Wirtschaft , Tourismus und 
Sport ist seit November des Vorjahres für 
die Anerkennung und Gleichhaltung von im 
EWR-Ausland erworbenen Berufserfahrun-
gen und -qualifi kati onen im Bereich der Ge-
werbeordnung zuständig. Durch die Teilnah-
me der Abteilung am Projekt „Anerkannt!“ 
(vgl. Seite 81) wird ein struktureller bzw. so-
zialer Kompetenzaufb au für die Abwicklung 
von Anerkennungs- und Gleichhaltungsver-
fahren gefördert. Dafür werden Anerken-
nungsmodalitäten transparenter gestaltet, 
die Verfahren erleichtert und diversitätssen-
sible Herangehensweise im Kontakt mit den 
antragstellenden Personen weiterentwickelt.

Projektbeteiligte:
Verein inspire (Projektt räger); NGOs, Behör-
den, Sozialpartner, Universitäten

Im Rahmen der Grundtvig-Lernpartnerschaft  
„M.A.T.C.H.: ‚Migrati on and Sports – a Chal-
lenge for Sports Associati ons and Trainers’“ 
(Laufzeit: 1. August 2012 bis 31. Juli 2014) 
werden die steigende Zahl von MigrantIn-
nen in Sportvereinen und damit verknüpft e 
Integrati onsanforderungen in den Blick ge-
nommen. Migrati on stellt europaweit eine 
enorme Herausforderung für die Gesell-
schaft  und politi sche Systeme dar. Der Sport 

spielt neben seiner gesundheitsfördernden 
und wirtschaft lichen Bedeutung vor allem 
auf Ebene des Breitensports eine zentrale 
Rolle bei der Unterstützung von Integrati ons-
prozessen von MigrantInnen in den europä-
ischen Ländern. Gleichzeiti g stellt diese Rolle 
jedoch neue und hohe Anforderungen an die 
Kompetenzen von TrainerInnen, Vereinsver-
antwortliche und Funkti onärInnen im Sport. 
Die Integrati on von MigrantInnen in Sport-
vereinen, in Teams, bei sozialen Events, bei 
Sieg und Niederlage, bei der Planung von 
Akti vitäten ist nicht nur eine sprachliche, 
sondern vielmehr eine interkulturelle Her-
ausforderung. Diese kann besser bewälti gt 
werden, wenn mehr Erfahrungspotenzial, 
Wissen und Kompetenzen bei TrainerInnen 
bzw. Vereinsorganen über Interkulturalität 
vorhanden sind.
Konkrete Handlungsempfehlungen sol-
len die TrainerInnen in den vielen Breiten-
sportvereinen ebenfalls unterstützen. Der 
persönliche Erfahrungsaustausch zur In-
tegrati on von MigrantInnen im Sport mit 
den Partnerländern steht im Zentrum des 
M.A.T.C.H.-Sportprojekts. 

Das Hauptziel des Lernpartnerschaft spro-
jektes ist der gegenseiti ge Austausch von 
Beispielen gelebter guter Praxis in der Inte-
grati on von MigrantInnen über den Sport. Es 
dient somit der Förderung der Kompetenz 
steirischer Sportt rainerInnen, Sportorgani-
sati onen und Sportverbände im Umgang mit 
MigrantInnen im Sport.

Weitere Projektziele: 
   Know-how-Erweiterung
   Verbesserung und Erleichterung des 

Know-how-Transfers 
   Erarbeitung eines Kriterienkatalogs für 

die Bewertung von Beispielen guter Pra-
xis 

   Diskussion von Trainingsbeispielen in den 
Partnerländern 

   gemeinsame Erforschung und Identi fi ka-
ti on von Bildungsbedarfslagen bei Traine-
rInnen zum Thema Integrati on, Sprache 
und Interkulturalität 

   gegenseiti ger Austausch vor Ort bei Sport-
vereinen, Fachverbänden und Sporti nsti -
tuti onen
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   europäische Vernetzung von Verbänden, 
Insti tuti onen, Vereinen mit Integrati on 
durch Sport

Als erste Ergebnisse kann das Projekt folgen-
de vorweisen:

   Kriterienkatalog zur Bewertung von Bei-
spielen guter Praxis

   Handbuch mit Best Practi ces für Sport-
verbände und Sportvereine 

   Projektwebseite www.match-eu.at 
   fünf transnati onale Partnerschaft streff en 

sowie zwei bilaterale Treff en einzelner 
ProjektpartnerInnen

   Leitf aden für TrainerInnen von Sportver-
einen zum Thema Integrati on

   internati onale Projektergebnispräsentati -
on und Abschlusskonferenz in der Steier-
mark

In der Projektdurchführung stellt vor allem 
die Überwindung von Sprachbarrieren wie 
auch die Förderung von Verständnis für die 
Themenstellung und für die Notwendigkeit 
der Kompetenzerweiterung eine Heraus-
forderung dar. Geplant ist, dass steirische 
Sportverbände und Sportvereine laufend 
Kompetenzen/Know-how erwerben und 
eigenständig Projekte (regional, nati onal, 
internati onal) umsetzen. Sie sollen dabei 
Know-how und Unterstützung bei der Ver-
netzung durch das Land Steiermark erhalten.

Projektzeitraum: 1. August 2012 bis 31. Juli 
2014

Projektbeteiligte:
Österreich: Abteilung 12 – Sportreferat, Stei-
ermark: internati onale Projektkoordinati -
on; Kroati en: Olympisches Komitee; Italien: 
Olympisches Komitee Südti rol-Bozen; Por-
tugal: Fußballvereinigung Lousada; England: 
Unterstützungsverein – CVS Broxbourne and 
East Herts 

4.1.4.13 Bericht aus der Abteilung 14 
– Wasserwirtschaft , Ressourcen und 
Nachhalti gkeit

Die Abteilung 14 hat im Berichtszeitraum 
eine Reihe an Projekten zur Umsetzung 

der Charta aufgesetzt und bereits beste-
hende Projekte stärker auf die Charta-Ziele 
abgesti mmt.

Ein in den letzten Jahren stark zunehmendes 
Problem auf öff entlichen Flächen, Straßen, 
aber auch in Gewässern ist das sogenannte 
Litt ering. Darunter versteht man das achtlo-
se Wegwerfen und Liegenlassen von Abfäl-
len. Meist sind dies Getränkeverpackungen, 
Zigarett enschachteln und Verpackungen 
von Jausen Snacks. Diese Gedankenlosigkeit 
beeinträchti gt nicht nur das Ortsbild und 
verschmutzt unsere Umwelt, sondern ver-
ursacht durch die immens aufwändige 
Sammlung enorme Kosten. 1.000 Kilogramm 
Müll über die Restmülltonne gesammelt, 
kosten zirka 118 Euro. Dieselbe Menge Müll 
verursacht hingegen Sammelkosten von 
3.000 bis 6.000 Euro, wenn Abfälle mühsam 
per Hand eingesammelt werden müssen. 

Das Projekt „Der große steirische Frühjahrs-
putz“ läuft  seit 2008 mit deutlich wachsen-
der Teilnahme der Bevölkerung an dieser Ak-
ti on (2008: rund 20.000 TeilnehmerInnen). 
Seit 2011 sind auch die Wohnbaugenossen-
schaft en als Projektpartner dabei, um gezielt 
in Wohnsiedlungen mit hohem Migrati ons-
anteil zur Teilnahme am großen steirischen 
Frühjahrsputz einzuladen und auf diese Wei-
se die „Basics“ der Mülltrennung zu vermit-
teln. Im Rahmen dieser Akti on können Mig-
rantInnen (in Wohnanlagen) in den Prozess 
der Bewusstseinsbildung der Bevölkerung 
zum sauberen Umgang mit Abfällen und 
auch zur Abfalltrennung integriert werden, 
ohne diese Personengruppe in besonderer 
Weise hervorzuheben bzw. als Verursache-
rInnen negati v darzustellen. Unter Einbezie-
hung der kommunalen AbfallberaterInnen 
wird auf die durch das Litt ering von Abfällen 
verursachte Belastung der Umwelt und die 
fi nanzielle Auswirkung auf die Budgets von 
Gemeinden und Straßenverwaltungen sowie 
über die richti ge Art der Abfalltrennung in-
formiert. Dazu wurden Abfalltrenninforma-
ti onen in 17 verschiedenen Fremdsprachen 
(von Arabisch bis Vietnamesisch) aufge-
legt und auch als Download im abfallwirt-
schaft lichen Informati onssystem des Landes 
Steiermark zur Verfügung gestellt (siehe 
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www.abfallwirtschaft .steiermark.at > Trenn-
ABC > Infoblätt er zur Abfalltrennung). Das 
Projekt wurde entlang eines medialen Auf-
takts (Pressekonferenz) gestaltet. Nach der 
Verteilung von Informati onsmaterialien 
(Abfalltrennblätt er, Informati onsschreiben 
der Hausverwaltungen) und Sammelsäcken 
wurde die Sammelakti on über mehrere Wo-
chen inklusive medialer Begleitung durch 
Rundfunk, Fernsehen und Internet durchge-
führt. Alle Beteiligten hatt en die Möglichkeit, 
an einem Gewinnspiel teilzunehmen. Die 
Preisverleihung und Übergabe der Urkunden 
wurde im Rahmen einer gesonderten Ver-
anstaltung im ORF-Landesstudio Steiermark 
vorgenommen.

In den Jahren 2012 und 2013 war eine hohe 
Beteiligungsrate von 45.000 bis 51.000 Teil-
nehmerInnen zu verzeichnen (ca. 5 % der Be-
völkerung); bezogen auf die Verbandsebene 
waren es maximal 7 %. 2013 wurden rund 
173.000 Kilogramm Abfall gesammelt. 
Das Projekt soll auch 2014 wieder durch-
geführt werden. Es bestehen zudem Über-
legungen, wie rechtliche Schritt e gegen Lit-
tering gesetzt werden können (Vorschlag: 
Steirisches Reinhaltegesetz).

Projektbeteiligte:
Land Steiermark, Wirtschaft skammer Stei-
ermark, ORF Steiermark, Abfallwirtschaft s-
verbände, Gemeinden, AbfallberaterInnen, 
freiwillige Feuerwehren, Berg- und Natur-
wacht, Naturfreunde, Österreichischer Al-
penverein, ARA, Schulen, Österreichischer 
Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen, 
McDonald’s, Holding Graz, Fischereiver-
band Steiermark, Österreichischer Kamerad-
schaft sbund, Vereine (z. B. Lions Clubs, Pfad-
fi nder etc.).

Im Leitbild der Stadt Kapfenberg ist die Bür-
gerInnenbeteiligung klar verankert, wobei 
als ein Ziel die soziale Integrati on defi niert 
ist. Das Projekt „Gemeinsam leben im Mürz-
bogen, Stadtt eil-Agenda 21“ sieht sich hier 
als „prozesshaft en“ Anstoß, das Zusammen-
leben der Bevölkerungsgruppen im Sied-
lungsgebiet durch kommunikati ve Elemente 
zu gestalten. 

Gemeinsam mit ISGS (Integrierter Sozial- 
und Gesundheitssprengel Kapfenberg-Par-
schlug) hat die Stadtgemeinde bereits 2008 
ein Gemeinwesenprojekt gestartet, das seit 
2011 als Stadtt eilagenda im Rahmen eines 
Lokalen-Agenda-21-Prozesses intensiviert 
weitergeführt wurde. Vielfalt ist auch durch 
das Agenda-21-Team gewährleistet. Vertre-
terInnen der BewohnerInnen, der Stadtge-
meinde, von ISGS und des Wohnbauträgers 
GEMYSAG erarbeiteten die Grundlagen; 
die Themen und Projekte werden gemein-
sam mit interessierten BewohnerInnen 
umgesetzt. 

Durch das Projekt sollen alle BewohnerInnen 
des Stadtt eils/Siedlungsbereiches Mürzbo-
gen und Partnerorganisati onen im Rahmen 
von Projektumsetzungen (z. B. Stadtwerke 
Kapfenberg, Polizei, Mürzverband, Sauber-
macher Kapfenberg) angesprochen wer-
den. Unter dem Titel „Gemeinsam leben im 
Mürzbogen“ wurde von der Stadtgemeinde, 
gemeinsam mit GEMYSAG, ISGS und der 
Landentwicklung Steiermark ein Kommuni-
kati onsprozess eingeleitet, der ein respekt-
volles Miteinander vermitt elt hat. 

Ziele des Projektes sind die Verbesserung der 
Kommunikati on der BewohnerInnen durch 
gemeinsame Akti vitäten und Initi ati ven, die 
opti sche Aufwertung und Steigerung der 
Wohnqualität, die Schaff ung von „Begeg-
nungsräumen“ durch gemeinsame Akti vi-
täten, die wiederum das Eigenengagement 
der BewohnerInnen entwickeln und stärken. 
Intensive Beteiligung setzt dabei eine gute 
Kommunikati on voraus, die als erklärtes Ziel 
das gemeinschaft liche Handeln unterstützt. 

In fünf Themenfeldern – Stadtt eilentwick-
lung, Gebäude und Infrastruktur, Mobilität 
und Verkehr, Mitt elpunkt Mensch, Informati -
on und Beteiligung – wurden Ziele und Maß-
nahmen behandelt und bearbeitet.

Mitt els der Installierung einer Wohnobjekt-
betreuung und der Durchführung eines ge-
meinschaft lichen Siedlungsfestes wurde die 
BürgerInnenbeteiligung in diesem Stadtt eil 
angeregt; weitere Akti onstage sollen die Be-
wohnerInnen in ihrem Tun stärken.
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Bisher durchgeführte Projekte und 
Initi ati ven:

   Installierung einer Wohnobjektbetreue-
rin

   Mürzbogensong
   Siedlungsfest Mürzbogen
   Schaff ung zusätzlicher Sitz- und Rastgele-

genheiten
   Aufstellen zusätzlicher Abfallbehältnisse 

im Siedlungsbereich
   Initi ati ve HaussprecherIn
   Projekt Teppichwaschen
   Durchführung von Akti onstagen/Schwer-

punkten zu den Themen: Müll, Verkehr 
mit mobiler Fahrradschule und Energie 

   Exkursion im Rahmen des Agenda-21-Gip-
fels 2012 mit internati onaler Beteiligung

Die jüngsten Projekte sind „grenner green“, 
eine gemeinsame Errichtung von sechs 
Hochbeeten durch BewohnerInnen. Im Mai 
und Juni 2013 wurden zwei „Picknick-Floh-
markte“ durchgeführt.

„Das Zusammenleben ist in den letzten Mo-
naten deutlich besser geworden“, sagt eine 
langjährige Bewohnerin des Mürzbogens. 
Die Initi atorInnen und AkteurInnen sehen 
sich in ihren bisherigen Bemühungen bestä-
ti gt, und auch die Stadtgemeinde Kapfen-
berg setzt in ihrer Stadtentwicklungsarbeit 
verstärkt auf Beteiligung. 

Die steigende Anzahl der AkteurInnen und 
Interessierten bzw. TeilnehmerInnen an den 
Projekten ermuti gt die Initi atorInnen im 
Mürzbogen, weiter akti v zu sein, aber auch 
für weitere Siedlungsbereiche Lokale-Agen-
da-21-Prozesse zu starten. Das Projekt soll 
mit Unterstützung des Kernteams und ver-
stärktem Eigenengagement weitergeführt 
werden. Vorgespräche fanden bereits statt .

Projektbeteiligte:
Stadtgemeinde Kapfenberg, Landentwick-
lung Steiermark, Integrierter Sozial- und Ge-
sundheitssprengel Kapfenberg, GEMYSAG 
Wohnbauträger, BürgerInnen des Stadtt eils

Neben den Umsetzungsprozessen der Char-
ta-Ziele in den Fachabteilungen fanden im 
Berichtszeitraum auch auf anderen Ebenen 

der Landesregierung und Landesverwaltung 
Umsetzungen statt .

4.1.5 Lehrgang „Gender Agent in Verbin-
dung mit Diversität“ 

Die Präambel der Charta des Zusammenle-
bens nimmt in mehreren Punkten auf das 
Selbstverständnis von Politi k und Verwaltung 
des Landes Steiermark hinsichtlich eines pro-
fessionellen, zukunft sorienti erten Umgangs 
mit der gesellschaft lichen Vielfalt Bezug, so 
unter Punkt 3.1 „Verantwortung überneh-
men und Vielfalt in allen gesellschaft lichen 
Bereichen als Einfl ussfaktor bei Entscheidun-
gen berücksichti gen“ und unter Punkt 3.2.2: 
„Bei sämtlichen geltenden oder zukünft ig zu 
schaff enden Normen und Richtlinien wird 
darauf Bedacht genommen, dass Chancen-
gleichheit gegeben ist oder hergestellt wird.“ 

Der Lehrgang „Gender Agent in Verbindung 
mit Diversität“ adressiert diese Anforderun-
gen an die Verwaltung. Er richtet sich an jene 
Abgeordneten/MitarbeiterInnen im Landtag 
Steiermark sowie in den Regierungsbüros, 
die von ihren Klubs beauft ragt sind/werden, 
den Gender- und Diversitäts-Mainstreaming-
Implementi erungsprozess in der Politi k der 
Steiermark als (klub)interne ExpertInnen zu 
koordinieren, voranzutreiben und ihre Kolle-
gInnen bei der Ausrichtung aller politi schen 
Strategien, Entscheidungsprozesse und 
Maßnahmen, insbesondere zur Gleichstel-
lung von Frauen und Männern, zu unterstüt-
zen. Dabei ist die darin immanente Diversi-
tätsperspekti ve verstärkt zu beachten und 
durchgehend zu gewährleisten. Diese Quali-
fi zierung trägt zum Kompetenzaufb au im Be-
reich Gender Mainstreaming in Verbindung 
mit Diversitäts-Mainstreaming im Bereich 
der steirischen Landespoliti k bei. Mit dem 
Lehrgang werden die Voraussetzungen dafür 
geschaff en, dass von den Abgeordneten und 
MitarbeiterInnen vermehrt zentrale Aspekte 
der Gleichstellung von Frauen und Männern 
und anderer Diversitäten im Sinne des Gen-
der und Diversitäts-Mainstreamings in politi -
sche Entscheidungsprozesse (Klub und Lan-
desarbeit) eingebracht werden. Im Lehrgang 
wurde das zur umfassenden Implementi e-
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rung von Gender und Diversitäts-Mainstrea-
ming nöti ge Fachwissen vermitt elt, inklusive 
den dafür notwendigen Instrumenten und 
Tools. 
Für die Zukunft  sind weiterführende Maß-
nahmen zur Kompetenzvermitt lung geplant. 

Projektbeteiligte:
arcade (Heide Cortolezis, Dorothea Sauer), 
Mag.a Edith Zitz, Konzept, Leitung; Sinnfabrik 
(Mag. Dieter Schindlauer), Referent

4.1.6 Gender und Diversitäts-Mainstrea-
ming in der Legisti k

Mit dem Beschluss der Charta des Zusam-
menlebens hat das Land Steiermark einen 
innovati ven gesellschaft spoliti schen Weg 
eingeschlagen und die Vision eines inklusi-
ven Zusammenlebens aller in der Steiermark 
lebenden Menschen beschrieben: Vielfalt als 
gegeben anzunehmen, sie als Ressource zu 
sehen und mit ihr professionell und zukunft s-
orienti ert umzugehen, wurde als ein wesent-
liches Ziel des Landes Steiermark formuliert. 
In diesem Zusammenhang kommt der Ge-
setzgebung eine entscheidende Rolle zu. Um 
die Auswirkungen von Rechtsvorschrift en 
auf unterschiedliche Bevölkerungsgruppen 
bereits im legisti schen Prozess zu berücksich-
ti gen, hat der Landtag Steiermark folgenden 
Beschluss gefasst (Betreff : „Diversität in der 
Landesgesetzgebung“, einl. Zahl 782/1, am 
30. September 2011):

   „Der Landtag Steiermark bekennt sich 
dazu, im Rahmen seiner Gesetzgebungs-
kompetenz künft ig die Grundsätze der Di-
versität zu berücksichti gen“ und 

   „Die Landesregierung nimmt die Grund-
sätze der Diversität als Grundhaltung in 
das Legisti sche Handbuch des Landes 
Steiermark auf.“ 

Die „Grundsätze der Diversität“ zu berück-
sichti gen, bedeutet, vielfälti ge Lebensre-
alitäten in die Legisti k einzubeziehen, die 
Auswirkungen von Rechtsnormen auf diese 
Lebensrealitäten zu analysieren und Geset-
zestexte entsprechend diversitätssensibel 
zu gestalten (Diversitäts-Mainstreaming). 

Dabei kommt unter allen Vielfaltsdimensi-
onen dem Geschlecht eine besondere Be-
deutung zu, weil unsere Gesellschaft  zwei-
geschlechtlich strukturiert ist. Die Charta des 
Zusammenlebens versteht daher Gender 
und Diversitäts-Mainstreaming als eng ver-
knüpft e Doppelstrategie (vgl. Seite 18 f.), die 
Ausschließungsmechanismen breit thema-
ti siert und Diversitäts- und Genderaspekte 
gleichermaßen berücksichti gt.

Mit dem im Ersten Bericht des Zusammen-
lebens bereits vorgestellten und im letzten 
Jahr weiterverfolgten Projekt zur „Integra-
ti on von Gender und Diversitäts-Mainstrea-
ming in die Legisti k“ (Projektlaufzeit: 1. März 
2012 bis 31. Oktober 2013) wurde erstmals 
entlang der Doppelstrategie Gender und 
Diversitäts-Mainstreaming gearbeitet und 
es wurden wertvolle Erkenntnisse und Erfah-
rungen hierzu gesammelt. Dadurch werden 
LegistInnen sowie Führungskräft e im Land 
Steiermark und weitere mit dem legisti -
schen Prozess befasste Personen angespro-
chen. Ziel ist es, den gefassten Beschlüssen 
und Vorgaben der Charta der Vielfalt (Punkt 
3.2.2) entsprechend, bei sämtlichen gelten-
den oder zukünft ig zu schaff enden Normen 
und Richtlinien auf Chancengleichheit Be-
dacht zu nehmen und den Gender- und Di-
versitäts-Blickwinkel schon vorab in den Ge-
setzwerdungsprozess zu integrieren.

Konkret werden angestrebt:
   Grundlagenarbeit für die Implementi e-

rung von Gender und Diversitäts-Main-
streaming im legisti schen Prozess

   Schaff ung von Abläufen in der Legisti k des 
Landes Steiermark, die gewährleisten, 
dass die Verfolgung einer umfassenden 
Gleichstellungsperspekti ve zum integrier-
ten Handlungsprinzip wird

   Aufb au von Kompetenz zu Gender und 
Diversitäts-Mainstreaming bei den rele-
vanten AkteurInnen im legisti schen Pro-
zess (LegistInnen, Führungskräft e), damit 
diese die im Projekt defi nierten Abläufe 
effi  zient verfolgen können

   Aufb au einer zentralen Anlaufstelle für 
alle LegistInnen im Land Steiermark, die 
diesen bei spezifi schen Fragen zur Verfü-
gung steht
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Damit sollen die Vorgaben zur Umsetzung 
von Gender und Diversitäts-Mainstreaming 
auf nati onaler und EU-Ebene sowie einschlä-
giger Beschlüsse des Landtags Steiermark 
(siehe oben) erfüllt werden. 

Zur Erarbeitung der erforderlichen Grund-
lagen für die Implementi erung von Gender 
und Diversitäts-Mainstreaming in die Legisti k 
wurde in der A6 – Fachabteilung Gesellschaft  
und Diversität eine Arbeitsgruppe in Koope-
rati on mit der Abteilung 3 – Fachabteilung 
Verfassungsdienst und unter Einbeziehung 
externer Gender- und Diversitätsexperti se 
initi iert. Durch die Zusammenführung der 
beiden Bereiche Gender und Diversität, die 
in der Steiermark seit Jänner 2013 auch 
in einer politi schen Verantwortung liegen, 
können Erfahrungen in der Umsetzung von 
Gender Mainstreaming genutzt und für den 
komplexen Bereich der Diversität erweitert 
werden. Zudem wird die Steiermark damit 
den Vorgaben zur Umsetzung von Gender 
Mainstreaming auf nati onaler und EU-Ebene 
gerecht. Dabei wurde der Fokus auf folgende 
Aufgaben gelegt:

   Im Rahmen des Projektes erfolgte eine 
exemplarische Bestandsanalyse der Lan-
desgesetzgebung entlang des Index des 
Landesrechts Steiermark im Hinblick auf 
einen möglichen Gender- und Diversitäts-
impact in den einzelnen Sachgebieten. 

   Im Sinne des Beschlusses des Landtags 
Steiermark wird ein Kapitel zum Thema 
„Gender und Diversitäts-Mainstreaming 
in der Legisti k“ erarbeitet, welches im Ok-
tober 2013 in das Legisti sche Handbuch 
aufgenommen werden soll. Dieses Kapitel 
soll den LegistInnen eine zusammenfas-
sende Darstellung der Inhalte und Ziele 
von Gender und Diversitäts-Mainstrea-
ming geben sowie mit konkreten Beispie-
len veranschaulichen, wann Regelungen 
sowohl in negati ver als auch in positi ver 
Hinsicht gender- und diversitätsspezifi sch 
wirken. 

   Gleichzeiti g wurde das gesamte geltende 
Legisti sche Handbuch auf gender- und di-
versitätsgerechte Formulierungen über-
prüft . Allfällige Korrekturen und Anpas-
sungen werden durch die Fachabteilung 

Verfassungsdienst im Zuge von laufenden 
Aktualisierungen durchgeführt.

Die Umsetzung von Gender und Diversi-
täts-Mainstreaming als systemati sierte 
Vorgehensweise zur Gleichstellungsprü-
fung und Verwirklichung gesellschaft licher 
Gleichstellung in Rechtsnormen erfordert 
jedoch spezielles Verständnis und Exper-
ti se, die weit über das übliche legisti sche 
Anforderungsprofi l hinausgeht. Daher be-
steht eine weitere wesentliche Zielsetzung 
des Projektes im Aufb au entsprechender 
Unterstützungsmaßnahmen: 

   Gemeinsam mit dem Verfassungsdienst 
sowie Gender- und DiversitätsexpertIn-
nen werden im Herbst 2013 (September/
Oktober) Workshops für LegistInnen an 
der Landesverwaltungsakademie ange-
boten.

   Ein elektronisches Tool, das die LegistIn-
nen in der prakti schen Arbeit unterstützt, 
wird erarbeitet.

   Darüber hinaus wird das Referat Diversi-
tät in der A6 – Fachabteilung Gesellschaft  
und Diversität als zentrale Anlaufstelle für 
alle LegistInnen im Land Steiermark bei 
spezifi schen Fragen zur Verfügung ste-
hen.

Die Verbindung von Gender und Diversitäts-
Mainstreaming wird als fachliche Herausfor-
derung begriff en, die mit der nachhalti gen 
Sicherung einer hohen inhaltlichen Qualität 
bei bestmöglicher Redukti on der Komplexi-
tät einhergeht.

Der Projektabschlussbericht und gegebenen-
falls ein notwendiges Konzept zur Projektf ort-
setzung erfolgen Ende Oktober 2013. Nach 
Projektende wird der Ablauf zur Verfolgung 
und Umsetzung einer umfassenden Gleich-
stellungsstrategie (im Sinne der Doppelstra-
tegie Gender und Diversitäts-Mainstreaming 
auf Basis der Charta des Zusammenlebens) 
im Gesetzgebungsverfahren defi niert sein.

Durch den laufenden Ausbau der Experti se 
zu Gender und Diversitäts-Mainstreaming im 
Referat Diversität wird diese als Experti se-
stelle im Land Steiermark bei Fragen rund um 
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die Implementi erung der Doppelstrategie 
sowie bei den LegistInnen des Landes Steier-
mark (Fort- und Weiterbildungsangebote an 
der LAVAK (Landesverwaltungsakademie)) 
dienen. Eventuell erforderliche weitere Pro-
jektschritt e sind nach Projektabschluss Ende 
Oktober 2013 zu planen.

Projektbeteiligte:
Kooperati on zwischen Abteilung 3 – Fachab-
teilung Verfassungsdienst (zuständig für 
Legisti sches Hand-buch, Ansprechstelle für 
LegistInnen im Amt der Stmk. Landes-
regierung) und Abteilung 6 – Fachabteilung 
Gesellschaft  und Diversität; externe Projekt-
beratung: arcade (Dorothea Sauer), Mag.a 
Edith Zitz

4.1.7 Ressortübergreifende 
Kooperati onsprojekte

Integrati on ist eine Querschnitt smaterie 
und wurde daher auf Landesebene als Ge-
meinschaft saufgabe verankert. Aufgrund 
der Komplexität von Themenstellungen und 
Herausforderungen muss daher im Rahmen 
der Politi k und der Landesverwaltung neben 
einer fachspezifi schen Behandlung immer 
auch eine ressortübergreifende Herange-
hensweise stattf  inden. 

Daher wurden auch im zweiten Berichts-
zeitraum nicht nur ressortbezogene Imple-
menti erungsprozesse – wo möglich – weiter 
verfolgt, sondern es wurde auch die ressort-
übergreifende Zusammenarbeit auf Projek-
tebene fortgesetzt. In der Folge werden die 
Projekte kurz beschrieben.

4.1.7.1 Deutsch als Fremdsprache (DaF) 
– Qualitätsoff ensive 

Ein Grundsatz der Charta des Zusammenle-
bens lautet, dass Deutsch als „gemeinsame 
Sprache im Alltag der hier lebenden Men-
schen“ gilt. Um jenen Menschen, die einen 
Bedarf daran haben, in der Steiermark die 
Möglichkeit zu geben, diese gemeinsame 
Sprache zu erlernen, sind entsprechende 
Strukturen und Angebote erforderlich.

Diesbezüglich wurden im Berichtszeitraum 
Maßnahmen auf zwei Ebenen gesetzt, um 
einerseits einheitliche Qualitätsstandards für 
das Angebot von Deutschkursen in der Stei-
ermark, vor allem im Hinblick auf Zielgrup-
penspezifi tät und regionale Verfügbarkeit, zu 
entwickeln und andererseits eine verbesser-
te Koordinati on aller Deutschkursangebote 
in der Steiermark zu erreichen:

Das Projekt „Entwicklung von Qualitätssi-
cherungen in Kursen für Deutsch als Zweit-
sprache“ (vgl. Erster Bericht des Zusam-
menlebens 2012, Seite 56 f.) diente dazu, 
einen möglichst umfassenden Überblick zu 
vorhandenen Deutschkursangeboten in der 
Steiermark zu gewinnen und damit Ansatz-
punkte für Maßnahmen zur Qualitätsstei-
gerung zu identi fi zieren. Das Projekt wurde 
von „treff punkt sprachen – Zentrum für Spra-
che, Plurilingualismus und Fachdidakti k der 
Universität Graz“ durchgeführt und richtete 
sich an OrganisatorInnen in den Einrichtun-
gen, DaF/DaZ-TrainerInnen sowie Kursteil-
nehmerInnen. In das Projekt einbezogen 
wurden auch AkteurInnen wesentlicher In-
sti tuti onen, wie AMS, ÖIF (Österreichischer 
Integrati onsfonds), Stadt Graz und Netzwerk 
Erwachsenenbildung.

Als zusammenfassendes Ergebnis der Ist-
Stand-Erhebung ist festzuhalten, dass das 
Angebot an Deutschkursen in der Steiermark 
breit gestreut und nur schwer miteinander 
vergleichbar ist, da sich die Kurse hinsichtlich 
Zielgruppe(n), Zielsetzung und Finanzierung 
sehr stark unterscheiden. So gestalten sich 
beispielsweise Kurse für lernungewohnte 
Personen anders als Kurse für lerngewohn-
te Personen, und auch die TeilnehmerInnen 
selbst bringen unterschiedliche Bedürfnisse 
und Erwartungshaltungen in die Kurse mit. 
Diesen Herausforderungen gilt es künft ig in 
der Steiermark durch die Einrichtung einer 
zentralen Koordinati ons- und Beratungsstel-
le, die Folgendes leisten sollte, zu begegnen:

   Vernetzung mit allen Einrichtungen, die 
Deutschkurse anbieten, sowie mit den 
Bezirkshauptmannschaft en

   rechtliche Schulungen für MitarbeiterIn-
nen von Stellen, die als Informati onsträ-
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gerInnen fungieren (z. B. Bezirkshaupt-
mannschaft en, Beratungseinrichtungen)

   Koordinati on und kompetente Weiter-
gabe aller Informati onen, die Förderun-
gen, Förderansuchen, Abrechnungen von 
Deutschkursmaßnahmen betreff en

   DolmetscherInnenpool – Vernetzung mit 
bestehenden Ressourcen 

   Erfassen aller Deutschkursmaßnahmen 
und Kursanmeldungen in einer Daten-
bank

   Weitervermitt lung von psychosozialen 
Zusatzangeboten für TeilnehmerInnen 
und TrainerInnen 

   Erhebung der Bedarfe und Rückkopplung 
an die politi schen EntscheidungsträgerIn-
nen 

   Einrichtung eines Kompetenzzentrums 
für DaF (Deutsch als Fremdsprache)-Trai-
nerInnen 

Projektzeitraum: März 2012 bis Oktober 
2012

Projektbeteiligte:
Bildungsressort Landesräti n Mag.a Elisa-
beth Grossmann, Arbeits- und Sozialressort 
LH-Stv. Siegfried Schritt wieser, Integrati -
onsressort Landesräti n Dr.in Betti  na Vollath; 
treff punkt sprachen – Zentrum für Sprache, 
Plurilingualismus und Fachdidakti k der Uni-
versität Graz (Mag.a Dr.in Barbara Schrammel-
Leber, Mag.a Hildegard Weidacher-Gruber, 
Projektdurchführung), MMag.a Bibiana Fal-
kenberg (Prozesskoordinati on), Abteilung 6 
– Fachabteilung Gesellschaft  und Diversität, 
Referat Diversität

Aufb auend auf den Ergebnissen dieser Erhe-
bung zum bestehenden Angebot von Kursen 
für Deutsch als Fremdsprache (DaF), die ins-
besondere hinsichtlich einer steiermarkwei-
ten Koordinati on und Steuerung der Ange-
bote sowie der Frage der Qualitätssicherung 
Handlungsbedarf ergeben haben, wurde 
durch das Integrati onsressort ein weiterfüh-
rendes Projekt mit dem Titel „Deutsch als 
Fremdsprache (DaF) – Qualitätsoff ensive“ 
initi iert. In Kooperati on mit KursanbieterIn-
nen, dem ÖIF (Österreichischer Integrati ons-
fonds), der Stadt Graz und relevanten Part-

nerInnen auf insti tuti oneller Ebene sollen 
einheitliche Qualitätskriterien für „Deutsch 
als Fremdsprache“-Kurse sowie ein Konzept 
für ein effi  zientes Schnitt stellenmanagement 
zwischen allen beteiligten AkteurInnen erar-
beitet und umgesetzt werden. 

Darüber hinaus geht es um die Entwick-
lung von Kriterien, nach denen Kurse für 
„Deutsch als Fremdsprache“ in Hinkunft  
seitens des Landes gefördert werden 
(„DaF-Fördermodell“).

Projektzeitraum: Juli 2013 bis September 
2014

Projektbeteiligte:
Integrati onsressort Landesräti n Dr.in Betti  na 
Vollath; Stadt Graz Stadtrat Detlev Eisel-Ei-
selsberg, ÖIF (Österreichischer Integrati ons-
fonds), Mag.a Regina Senarclens deGrancy 
(Projektbegleitung), Abteilung 6 – Fachab-
teilung Gesellschaft  und Diversität, Referat 
Diversität

4.1.7.2 Kompetenzaufb au in Beratungsein-
richtungen und diversitätsorienti erte Öff -
nung von psychosozialen Beratungsstellen

Die Vielfalt unserer Gesellschaft , die von 
Migrati on und anderen demografi schen 
Veränderungen geprägt ist, bringt verschie-
dene Herausforderungen für Beratungsein-
richtungen und -insti tuti onen mit sich. Die 
dort täti gen MitarbeiterInnen sind gefor-
dert, sich mit den komplexen Lebensreali-
täten und Problemlagen ihrer KlientInnen 
auseinanderzusetzen. 

ZEBRA als interkulturelles Beratungszent-
rum befasst sich seit vielen Jahren mit den 
Themen Diversität und Diversitätsmanage-
ment, mit Interkulturalität im Sinne eines 
nicht ethnisierenden Kulturbegriff s sowie 
mit (Anti -)Diskriminierung. Die steirischen 
Beratungsstellen wenden sich mit fachspe-
zifi schen, meist rechtlichen Fragen an ZEB-
RA, und immer mehr Einrichtungen erken-
nen den Bedarf, sich darüber hinaus mit 
„Kultur“, Diversität und ähnlichen Themen 
auseinanderzusetzen. 
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Das Anfang 2013 gestartete zweijährige Pro-
jekt „Kompetenzaufb au in Beratungseinrich-
tungen und diversitätsorienti erte Öff nung 
von psychosozialen Beratungsstellen“, ein 
von den Ressorts für Gesundheit, Integrati on 
und Soziales gefördertes Kooperati onspro-
jekt, richtet sich daher an Beratungseinrich-
tungen (bzw. deren Trägerorganisati onen) 
der psychosozialen Versorgung und Beratung 
in der gesamten Steiermark und an deren 
MitarbeiterInnen. Angesprochen sind somit 
u. a. folgende Einrichtungen: psychosoziale 
Beratungszentren, Frauenberatungsstellen, 
Familienberatungsstellen, soziale Beratungs-
stellen, Kinderschutzzentren, Frauenhäuser, 
SchuldnerInnenberatung, Drogenberatung. 
Ziel des Angebotes ist es, die Chancengleich-
heit von allen KlientInnen beim Zugang zu 
Beratung und Informati on zu fördern und 
wesentlich zur Anti diskriminierungsarbeit 
beizutragen. In Seminaren sollen Mitarbei-
terInnen von Beratungseinrichtungen für 
das Beratungssetti  ng in einer pluralen Ge-
sellschaft  sensibilisiert werden und Fachwis-
sen vermitt elt bekommen. Das Know-how 
in asyl- und migrati onsrelevanten Themen-
bereichen soll gestärkt und Kompetenzen in 
der diversitätsorienti erten Beratung sollen 
erhöht werden.

Im Rahmen des Projekts werden drei psy-
chosoziale Einrichtungen steiermarkweit 
beim diversitätsorienti erten Öff nungspro-
zess begleitet, wodurch eine nachhalti ge 
Opti mierung und Öff nung psychosozialer Be-
ratungsstellen in Bezug auf gesellschaft liche 
Vielfalt erreicht werden soll. Die Konzepti on 
des Seminarangebots erfolgte unter Einbe-
ziehung der Interessen und Vorerfahrungen 
der TeilnehmerInnen. Um unterschiedliche 
Wissensbestände und Zugänge der Teilneh-
merInnen zu berücksichti gen, wurde das Se-
minarangebot modular aufgebaut: 

   Modul 1 (2 Tage): Diversitätsorienti ertes 
Handeln und fremdenrechtliche Grundla-
gen

   Modul 2 (1 Tag): Verti efung in einem Spe-
zialgebiet

   Modul 3 (1/2 Tag): Refl exion der Umset-
zung der erworbenen Kenntnisse im Ar-
beitsalltag

In den Seminaren wird einerseits an der Er-
weiterung der diversitätsorienti erten Kom-
petenz gearbeitet, d. h., eigene Strategien 
für einen Umgang mit Heterogenität und 
Diff erenz werden entwickelt. Ein besonderer 
Fokus wird andererseits auf die Vermitt lung 
von Basiswissen zu rechtlichen, sozialen und 
gesellschaft lichen Voraussetzungen in der 
Einwanderungsgesellschaft  gelegt, u. a. zu 
Gesetzen und Besti mmungen, die Migran-
tInnen betreff en (fremdenrechtliche Besti m-
mungen wie Niederlassungs- und Aufent-
haltsgesetz, Ausländerbeschäft igungsgesetz, 
Asylgesetz). Dadurch soll BeraterInnen auch 
die Einschätzung erleichtert werden, ob es 
notwendig ist, KlientInnen bezüglich (frem-
den)rechtlicher Fragen an spezialisierte Ein-
richtungen weiterzuverweisen. Die drei Mo-
dule fi nden innerhalb eines Zeitraums von 
zwei Monaten statt . Orte und Termine der 
regional durchgeführten Seminare werden 
mit den Einrichtungen abgesti mmt.

Projektzeitraum. 1. Jänner 2013 bis 31. De-
zember 2014

Projektbeteiligte:
ZEBRA – Interkulturelles Beratungs- und 
Therapiezentrum, Integrati onsressort Lan-
desräti n Dr.in Betti  na Vollath, Gesundheits-
ressort Landesräti n Mag.a Kristi na Edlinger-
Ploder, Sozialressort 2. LH-Stv. Siegfried 
Schritt wieser

4.1.7.3 Barrierefreie Erwachsenenbildung

Gleichberechti gte Bildungschancen sind eine 
der Grundvoraussetzungen für eine ungehin-
derte Teilhabe an der Gesellschaft  und der 
Schlüssel zu einem selbstbesti mmten Leben. 
Mehr als jeder zehnte Mensch in Österreich 
lebt mit unterschiedlichen Einschränkun-
gen, die seine Teilhabe an der Gesellschaft  
mehr oder weniger behindern. Daher gilt 
es Bildungseinrichtungen und Bibliotheken 
so zu gestalten, dass auch Menschen mit 
Behinderung(en) der uneingeschränkte Zu-
gang möglich ist.

Das Projekt kommt dem Bedürfnis von Men-
schen mit Behinderung(en) entgegen, als 
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Individuen selbstbesti mmt aus allen Ange-
boten wählen zu können. Echte Chancen-
gleichheit kann nur dann erreicht werden, 
wenn ein barrierefreier Zugang zu Weiter-
bildung gewährleistet ist. Auch die Situati on 
von Personen, die aufgrund ihres Alters oder 
aufgrund von vorübergehenden Betreuungs-
pfl ichten (etwa Eltern mit Kleinkindern) an 
Barrieren stoßen, wird im Projekt berück-
sichti gt. Die Rahmenbedingungen für eine 
gleichberechti gte Teilhabemöglichkeit aller 
EinwohnerInnen in der Steiermark werden 
unterstützt. 

Oft  wird bei der Diskussion um Diversität und 
Barrierefreiheit vergessen, dass es um Po-
tenziale, Gewinne und Moti vati on geht und 
prinzipiell alle Menschen von einer Öff nung 
und Entwicklung in Richtung Barrierefreiheit 
profi ti eren, denn eine barrierefreie Umge-
bung ist

   für rund 10 % der Bevölkerung zwingend 
erforderlich,

   für rund 30 bis 40 % notwendig
   und für 100 % der Bevölkerung komforta-

bel und einladend!

Das Projekt „Barrierefreie Erwachsenenbil-
dung“ (ein Kooperati onsprojekt zur Erhö-
hung der Zugänglichkeit für Menschen mit 
Beeinträchti gung) spricht daher folgende 
Zielgruppen an:

   Erwachsenenbildungseinrichtungen und 
Bibliotheken 

   TrainerInnen der Erwachsenenbildung, 
MitarbeiterInnen in Bibliotheken und Bil-
dungseinrichtungen sowie relevante Ak-
teurInnen in Insti tuti onen im Behinder-
ten- und Sozialbereich 

   Öff entlichkeit – Sensibilisierung für inklu-
sive Gesellschaft  und lebensbegleitendes 
Lernen

   Interessenvertretungen, Dachverbände, 
relevante AkteurInnen und Insti tuti onen 
im Behinderten- und Sozialbereich

   Menschen mit Beeinträchti gung(en)
   Menschen mit Behinderung stellen, 

wenn überhaupt in einer Gruppe fass-
bar, eine sehr heterogene Zielgruppe 
dar. Zu den beeinträchti gten Personen-
kreisen gehören z. B. ältere Menschen 
mit Einschränkungen, Menschen mit 

Mobilitätseinschränkungen, sinnesbehin-
derte Menschen (sehbehinderte, blinde, 
schwerhörige und gehörlose Personen), 
psychisch beeinträchti gte Menschen, 
Menschen mit Lernschwierigkeiten 
u.  a.  m.

Ziele des Projekts sind die Gestaltung barri-
erefreier Rahmenbedingungen in der steiri-
schen Erwachsenenbildung im Hinblick auf 
die folgenden drei Schwerpunkte:

   kommunikati ve Barrierefreiheit
   intellektuelle Barrierefreiheit 
   physische Barrierefreiheit sowie die 

Förderung der Teilnahme an Erwach-
senenbildung – v. a. von Menschen mit 
Behinderung(en)

Für den Zeitraum 2013 bis 2014 wurden fol-
gende Projektschwerpunkte festgelegt:

   Ist-Analyse in 70 Bildungseinrichtungen 
und 250 Bibliotheken: Im Rahmen einer 
umfassenden Erhebung werden der Ist-
Stand der Barrierefreiheit in den steiri-
schen Bildungseinrichtungen und Biblio-
theken erhoben sowie die Bedarfe der 
Zielgruppen konkreti siert.

   Entwicklungsprozesse initi ieren: Auf-
bauend auf der Analyse und Experti se 
werden Entwicklungsprozesse initi iert. 
Bildungseinrichtungen und Bibliotheken 
erarbeiten neue barrierefreie Angebote 
und Zugänge.

   Lehrgang „Barrierefreie Erwachsenenbil-
dung“ – Start im Frühjahr 2013: Dieser 
Grundlehrgang zu Diversität und Barrie-
refreiheit wurde eigens für Mitarbeite-
rInnen und ReferentInnen in Bildungsein-
richtungen und Bibliotheken entwickelt. 
Er hat zum Ziel, die Aufmerksamkeit zu 
schärfen, vorhandene Barrieren zu erken-
nen und die Kompetenzen im Umgang 
mit Menschen mit Beeinträchti gung zu 
stärken.

   Fachtagung „Barrierefreie Erwachsenen-
bildung“ 2014: Diese steirische Fachta-
gung soll den Dialog mit ExpertInnen anre-
gen, Transparenz über aktuelle Ergebnisse 
und Entwicklungen herstellen, den Erfah-
rungs- und Informati onsaustausch anre-
gen sowie zur längerfristi gen themenspe-
zifi schen Vernetzung beitragen.
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   Bereitstellung von Grundlagen und Infor-
mati onen: Um breit auf die notwendige 
Barrierefreiheit aufmerksam zu machen 
und Bildungseinrichtungen und Biblio-
theken, die sich konkret mit der Themati k 
auseinandersetzen, zu unterstützen, wer-
den Informati onsmaterialien zusammen-
gefasst und zur Verfügung gestellt (z. B. 
rechtliche Aspekte, Fördermöglichkeiten, 
Informati onen zu Beratungsstellen und 
spezifi schen Angeboten).

Barrierefreiheit ist eine Querschnitt saufga-
be, die sehr viele Bereiche, Ansprüche und 
Organisati onsebenen umfasst. Die beson-
dere Herausforderung liegt darin, in diesem 
komplexen Themenfeld konkrete Handlungs-
opti onen zu erarbeiten, um erste bzw. wei-
tere Umsetzungsschritt e möglich zu machen. 
Barrierefreiheit ist kein absoluter Zustand, 
sondern ein permanenter Prozess, der durch 
Haltung und Aufmerksamkeit getragen wird. 
Neben kurzfristi g möglichen Maßnahmen
werden im Projekt daher Organisati onsent-
wicklungsprozesse angeregt, um auch mit-
tel- und längerfristi ge Handlungsopti onen in 
Richtung Barrierefreiheit zu erschließen. Ers-
te Projektergebnisse werden im Herbst 2013 
vorliegen. 

Projektlaufzeit: 1. Jänner 2013 bis 31. De-
zember 2014

Projektbeteiligte:
Bildungsnetzwerk Steiermark (Projektt rä-
ger), Projektleitung: Mag.a Grete Dorner, 
Lesezentrum Steiermark, Alpha nova Akade-
mie, Katholisches Bildungswerk

Das Projekt Barrierefreie Erwachsenen-
bildung wird durch das Land Steiermark 
(Bildungsressort Landesrat Mag. Michael 
Schickhofer, Integrati onsressort Landesräti n 
Dr.in Betti  na Vollath) fi nanziert und ist Teil des 
steirischen Akti onsplans zur Umsetzung der 
UN-Behindertenrechtskonventi on.

4.1.7.4 zusammen.wohnen

„zusammen.wohnen“, ein 2012 gestartetes 
Kooperati onsprojekt der für Wohnbau und 

Integrati on zuständigen Ressorts, wird nach 
der Analysephase federführend vom Verband 
der Gemeinnützigen Bauvereinigungen Lan-
desgruppe Steiermark, der im Oktober 2012 
der Integrati onspartnerschaft  Steiermark 
beigetreten ist, umgesetzt. Eine umfassende 
Beschreibung des Projektes fi ndet sich daher 
im nachfolgenden Kapitel 4.2 „Handlungs-
feld: Integrati onspartnerschaft  Steiermark“.

4.1.7.5 zusammen.lernen – Umgang mit 
Vielfalt an steirischen Pfl ichtschulen

Die als Kooperati onsprojekt der Ressorts 
Bildung und Integrati on 2012 gestartete In-
iti ati ve „zusammen.lernen – Umgang mit 
Vielfalt an steirischen Pfl ichtschulen“, wel-
che gemeinsam mit Mitgliedern der Integ-
rati onspartnerschaft  Steiermark umgesetzt 
wird, wird im Kapitel 4.2 „Handlungsfeld: 
Integrati onspartnerschaft  Steiermark“ aus-
führlich dargestellt.

4.2 Handlungsfeld: Integrati onspartner-
schaft  Steiermark 

Die steirische Charta des Zusammenlebens 
ist nicht nur das integrati ons- und diversi-
tätspoliti sche Leitdokument für das Handeln 
von Politi k und Verwaltung, sondern richtet 
sich an alle (Regel-)Insti tuti onen und Einrich-
tungen im Bundesland, die durch ihr Han-
deln die Lebenswelten der Menschen in der 
Steiermark beeinfl ussen und gestalten. Mit 
der von Landesräti n Dr.in Betti  na Vollath initi -
ierten und mit den 31 PartnerInnen der ers-
ten Stunde am 19. September 2011 gegrün-
deten Integrati onspartnerschaft  Steiermark 
ist ein breites insti tuti onelles Netzwerk zum 
Thema in der Steiermark entstanden (vgl. 
Erster Bericht des Zusammenlebens 2012, 
Seite 60 ff .).

Die Grundsätze, Haltungen und strategi-
schen Ziele der Charta des Zusammenlebens 
erfolgreich in das gesellschaft liche Leben der 
Steiermark zu integrieren, kann nur gelingen, 
wenn ein breiter Konsens der großen gesell-
schaft lichen Kräft e gelingt. Die Mitglieder 
der Integrati onspartnerschaft  Steiermark 
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und die jeweiligen Ressorts der Steiermär-
kischen Landesregierung entwickeln, initi ie-
ren und tragen daher gemeinsam Maßnah-
men und Projekte mit unterschiedlichsten 
Inhalten auf Basis des Bekenntnisses zur 
Charta des Zusammenlebens. Dazu zählen 
etwa Bildungsangebote oder Analysen im 
Bereich Diversität innerhalb der Partnerins-
ti tuti onen, gemeinsame Informati ons- und 
Bewusstseinsbildungsmaßnahmen oder un-
terschiedlichste längerfristi ge Kooperati ons-
projekte in den von der Charta defi nierten 
Lebenswelten.

Im Hinblick auf die im Ersten Bericht des 
Zusammenlebens vorgestellten Zielsetzun-
gen des Netzwerks (vgl. Erster Bericht des 
Zusammenlebens 2012, Seite 60 ff .) hat sich 
die Integrati onspartnerschaft  Steiermark 
von Beginn an akti v entwickelt: VertreterIn-
nen der Mitgliedsinsti tuti onen bringen sich 
regelmäßig und zahlreich mit ihrer spezifi -
schen Experti se ein, etwa bei der Konferenz 
des Zusammenlebens oder in unterschiedli-
chen projekt- und themenbezogenen Veran-
staltungen, z. B. zu „Anerkannt!“ (vgl. Seite 
81) oder „zusammen.wohnen“ (vgl. Seite 
83). Nicht zuletzt tragen neue Initi ati ven und 
die Tatsache, dass weitere Insti tuti onen Inte-
resse an Beitritt  und Mitarbeit haben, dazu 
bei, dass dieses Netzwerk zur Charta des 
Zusammenlebens ein weiter wachsendes 
ist. So konnte im Berichtszeitraum der GBV 
(Österreichischer Verband gemeinnütziger 
Bauvereinigungen) Steiermark als neuestes 
Mitglied in der mitt lerweile 35 Insti tuti onen 
umfassenden Partnerschaft  begrüßt werden. 

Die erste Jubiläumsveranstaltung anlässlich 
der Gründung der Integrati onspartnerschaft  
Steiermark am 10. Oktober 2012 in der Aula 
der Alten Universität in Graz bildete nicht 
nur den Rahmen für den Beitritt  des neuen 
Partners, sondern bot auch die Möglichkeit, 
unter dem Mott o „PartnerInnen – Projekte – 
Perspekti ven“ im Beisein von Landeshaupt-
mann Mag. Franz Voves, Landeshauptmann-
Stellvertreter Hermann Schützenhöfer, 
Landesräti n Dr.in Betti  na Vollath, den Spitzen 
der Integrati onspartnerschaft  Steiermark so-
wie zahlreichen Gästen die Akti vitäten des 
Netzwerks zu präsenti eren.

Zu den im Ersten Bericht des Zusammenle-
bens dargestellten fünf Initi ati ven der In-
tegrati onspartnerschaft  haben sich im Be-
richtszeitraum insgesamt vier weitere neue 
Vorhaben entwickelt, die mit den nach wie 
vor laufenden Kooperati onsprojekten „Aner-
kannt!“, „zusammen.wohnen“ und „zusam-
men.lernen“ im Folgenden kurz dargestellt 
werden.

Das Integrati onsressort bietet den Mitglie-
dern der Integrati onspartnerschaft  Stei-

Das Netzwerk umfasst zum Zeitpunkt der Berichtslegung 
folgende Insti tuti onen:

Altkatholische Kirche 
Österreich

Medizinische Universität 
Graz

Arbeiterkammer 
Steiermarkk

Militärkommando 
Steiermark

Arbeitsmarktservice 
Steiermark Montanuniversität Leoben

Bischöfl iches Ordinariat 
Graz-Seckau

Oberlandesgericht Graz für 
Steiermark und Kärnten

Buddhisti sches Zentrum Bad 
Gams

Oberstaatsanwaltschaft  Graz 
für Steiermark und Kärnten

CAMPUS 02 – Fachhoch-
schule der Wirtschaft 

Österreichischer Gewerk-
schaft sbund, Landesorgani-
sati on Steiermark

Evangelische Superinten-
denz Steiermark

Österreichischer Städte-
bund, Landesgruppe 
Steiermark

Evangelisch-methodisti sche 
Kirche in Graz

Österreichisches Rotes 
Kreuz, Landesverband 
Steiermark

Fachhochschule JOANNEUM Pädagogische Hochschule 
Steiermark

GBV (Österreichischer Ver-
band gemeinnütziger Bau-
vereinigungen) Steiermark

Pro Oriente Sekti on Graz

Industriellenvereinigung 
Steiermark Serbisch-orthodoxe Kirche

Islamische Religionsgemein-
de Graz für Steiermark und 
Kärnten

Sicherheitsdirekti on 
Steiermark

Israeliti sche Kultusgemeinde 
für Steiermark

Steiermärkischer 
Gemeindebund 

JOANNEUM RESEARCH For-
schungsgesellschaft  mbH Technische Universität Graz

Kirchliche Pädagogische 
Hochschule Graz

Universität für Musik und 
darstellende Kunst Graz

Landesfeuerwehrverband 
Steiermark Universität Graz

Landesschulrat für 
Steiermark

Wirtschaft skammer 
Steiermark

Landwirtschaft skammer 
Steiermark
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ermark anlassbezogen im Rahmen von 
Vernetzungstreff en sowie projekt- bzw. the-
menspezifi schen Treff en und Veranstaltun-
gen des Integrati onsressorts die Möglichkeit 
zu Informati on, Austausch und Zusammen-
arbeit. Mit der im Herbst 2013 startenden 
Dialogreihe zur Charta des Zusammenlebens 
(vgl. Seite 89) soll insbesondere für die In-
tegrati onspartnerschaft  Steiermark, aber 
auch für die interessierte Öff entlichkeit die 
Möglichkeit geboten werden, aktuelle For-
schungsergebnisse und Erkenntnisse zu den 
Themen der Charta zu erhalten und zu dis-
kuti eren. Zur weiteren Unterstützung des 
Informati onsfl usses zwischen den Mitglie-
dern selbst sowie dem Integrati onsressort ist 
ebenfalls für Herbst 2013 der Aufb au einer 
Online-Plattf  orm geplant. Zudem unterstützt 
das Integrati onsressort die Mitglieder der 
Partnerschaft  weiterhin bei allen Fragen und 
Anliegen im Zusammenhang mit dem Thema 
Diversität und bietet Beratung in der Ent-
wicklung von chartabezogenen Projekten. 
Für jene Insti tuti onen, die sich organisati -
onsintern gezielt mit der Charta des Zusam-
menlebens auseinandersetzen wollen, steht 
seitens des Referates Diversität seit Frühjahr 

2013 mit dem im Zuge des Projektes der JO-
ANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft  
mbH erprobten Charta-Quick-Check (vgl. Ers-
ter Bericht des Zusammenlebens 2012, Seite 
65 f.) ein geeignetes Analyseinstrument zur 
Verfügung. Die laufenden Projekte der Integ-
rati onspartnerschaft  werden nachfolgend im 
Einzelnen beschrieben. 

4.2.1 Anerkannt! – Projekt zur Aner-
kennung von im Ausland erworbenen 
Berufsqualifi kati onen

Mindestens ein Viertel der migranti schen 
Bevölkerung in Österreich geht berufl ichen 
Täti gkeiten unter ihrem Ausbildungsniveau 
nach. Diese Dequalifi zierung bedeutet brach-
liegende Fachkompetenz, bedrückende (psy-
cho)soziale Folgen für die Personen selbst, 
erschwerte Vermitt lungsmöglichkeiten am 
Arbeitsmarkt sowie Unklarheit für Arbeitge-
berInnen über den „Wert“ der ausländischen 
Ausbildung. 

Die Anerkennungsfrage hat seit dem Start 
von „Anerkannt!“ – als Kooperati onsprojekt 

Jubiläumsfeier zur Integrati onspartnerschaft  Steiermark v.l. LH-Stv. Hermann Schützenhöfer, Lrin Dr.in Betti  na 
Vollath, Mag. Karl-Heinz Snobe (AMS Steiermark), Mag.a Sylvia Loibner (WK Steiermark), Univ.-Prof. Dr. Wolfgang 
Pribyl (JOANNEUM Resarch), Mag.a Maria Irnberger (Bischöfl iches Ordinariat Graz-Seckau), Horst Schachner 
(ÖGB-Landesorganisati on Steiermark), Mag.a Elgrid Messner (Pädagogische Hochschule Steiermark), Mag.a 
Eva Stuhlpfarrer (Landesschulrat für Steiermark), Dr. Siegfried Barones (Kirchliche Pädagogische Hochschule 
Graz), Mag. Christi an Krainer und Vdir. Ing. Wolfram Sacherer (GBV – Österreichischer Verband gemeinnütziger 
Bauvereinigungen), LH Mag. Franz Voves

  © Foto: Robert Frankl
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von AMS Steiermark, Wirtschaft skammer 
Steiermark und Integrati onsressort – im 
Jänner 2012 nochmals in der Arbeitsmarkt-, 
Wirtschaft s- und Gesellschaft spoliti k an Bri-
sanz gewonnen. Die fachliche Auseinander-
setzung damit hat sich im Laufe der Jahre 
2012 und 2013 deutlich verstärkt. 

Eine Besonderheit von „Anerkannt!“ besteht 
darin, dass der Fokus auf der spezifi schen Si-
tuati on eines Bundeslandes sowie seinen In-
sti tuti onen und AkteurInnen im komplexen 
Gefüge der Anerkennungsstrukturen liegt: 
Die an Anerkennungsverfahren beteiligten 
Insti tuti onen in der Steiermark und ihr Um-
feld stellen daher die primäre Zielgruppe des 
Projektes dar. Zudem werden die Sozialpart-
nerInnen sowie Bildungs- und Beratungsein-
richtungen angesprochen, die zur Themati k 
Fachexperti se benöti gen bzw. diese aus ihrer 
Praxis in das Projekt einspeisen möchten. Die 
sekundäre Zielgruppe sind Einzelpersonen – 
also MigrantInnen sowie ÖsterreicherInnen 
mit Bedarf der Anerkennung ihrer Berufs-
qualifi kati on aus dem Ausland. „Anerkannt!“ 
bietet somit keine Beratungen von einzelnen 
Privatpersonen an, sondern hat Strukturän-
derungen im Blickfeld.

Was will „Anerkannt!“?
   Bestehende Vielfalt anerkennen: gesell-

schaft spoliti sch und formell
   Zur erleichterten Anerkennung von Be-

rufsqualifi kati onen aus dem Ausland 
durch gezielte Vernetzungs-, Monitoring-, 
Informati ons- und Bildungsmaßnahmen 
in der Steiermark beitragen

   Entlastung der beteiligten Insti tuti onen/
AkteurInnen/Einrichtungen

„Anerkannt!“ umfasst folgende Maßnahmen:
   Bedarfserhebung und Überblick zu Ins-

ti tuti onen/AkteurInnen: Die erstmalige 
Erhebung der steirischen Anerkennungs-
situati on im Mai 2012 (aktualisiert im Juli 
2013) wird systemati sch ergänzt durch 
Spezialrecherchen, die von den Akteu-
rInnen nachgefragt werden und die „An-
erkannt!“ bedarfsorienti ert produziert. 
Hier ist etwa die Erstellung einer Tabelle 
der verfahrensdurchführenden Stellen 
zu nennen, eine Bestandsaufnahme der 

Verfahrensgebühren, Recherchen zu EU-
weiten Entwicklungen (Europäischer Be-
rufsausweis, „Internal Market Informa-
ti on System“ – IMI) oder der Konnex zu 
gleichbehandlungsorienti erten und dis-
kriminierungsfreien Recruiti ng-Praxen. 

   Drehscheibe für Vernetzung und Aus-
tausch: Zur Teilhabe zu moti vieren, zu-
gleich Informati onen einzuholen, Fachfra-
gen abzuklären und diese in gemeinsame 
Erkenntnisse zu verarbeiten, stellt einen 
zentralen Inhalt von „Anerkannt!“ dar. 
Neben Direktkontakten und mehrfachen 
Updates (Informati onsveranstaltungen 
zum Projekt) für die Zielgruppe des Pro-
jektes erleichtert die Social-Media-Anbin-
dung den Zugang zu netzaffi  nen Gruppen.

   Angebot fachspezifi scher Workshops: Ge-
meinsam mit den beteiligten AkteurInnen 
wird, über den Austausch von Fachwissen 
hinaus, in den zielgruppenspezifi schen 
Workshops auch zur Refl exion der Aner-
kennungspraxis und zu Erleichterungen 
und Verbesserungen für die Steiermark 
im komplexen Anerkennungssystem an-
geregt. Dies soll letztendlich zu einer 
Entlastung aller beteiligten AkteurInnen 
führen. Workshops fanden bisher z. B. 
für MitarbeiterInnen des Landes Steier-
mark, von AMS, WK, AK, Universitäten, 
Fachhochschulen, Landesschulrat, Päda-
gogischer Hochschule sowie für die ZAM-
Fraueneinrichtungen und einschlägig täti -
ge Beratungseinrichtungen statt .

   Zielgruppenorienti erte Öff entlichkeits-
arbeit: Der Fokus liegt auf der Präsenz 
des Projektes in jenen Fachkreisen, die 
mit der Anerkennungsthemati k beschäf-
ti gt sind. Aktualisierte Informati onen für 
diese Zielgruppe werden durch Blogs auf 
der inspire-Homepage und auch über 
die Facebook-Seite von inspire veröff ent-
licht. Am 6. November 2013 fi ndet die 
„Anerkannt!“-Tagung statt .

   Entwicklung/Kommunikati on praxisnaher 
Erkenntnisse: Die erstellte Kontaktliste 
der zentralen AkteurInnen in der Steier-
mark sowie in ganz Österreich, die Iden-
ti fi kati on und Bewertung der wichti gsten 
Homepages und Internet-Plattf  ormen 
sind z. B. wichti ge Instrumente, um die 
Täti gkeit aller beteiligten AkteurInnen 
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im Anerkennungsprozess zu erleichtern. 
Weiters werden die noch bestehenden 
Herausforderungen bzw. off ene Fragen 
mit rechtlicher Anknüpfung systemati sch 
dokumenti ert.

„Anerkannt!“ verknüpft  die Lebenswelten 
Beschäft igung und Wirtschaft  mit dem Res-
pekt vor den Ressourcen, Kompetenzen und 
all dem, was Menschen an Lebens- und Be-
rufshintergrund in die Steiermark mitbringen 
bzw. aufweisen: Dies entspricht dem Charta-
Grundsatz, dass gesellschaft liche Vielfalt in 
der Steiermark dauerhaft e Normalität ist. 
Gerade in Zeiten einer global sehr ange-
spannten Wirtschaft s- und Arbeitsmarktsitu-
ati on und von sozialen Verwerfungen bedarf 
es eines off ensiven Umgangs mit strukturel-
len Barrieren, die die Teilhabe erschweren.

Dies ist ein grundlegendes Anliegen, zu dem 
„Anerkannt!“ mit Unterstützung sehr vie-
ler PartnerInnen bisher im Rahmen seiner 
Ressourcen beitragen konnte. „Anerkannt!“ 
bietet allen an den Anerkennungsabläufen 
bei ausländischen Berufsqualifi kati onen be-
teiligten Insti tuti onen und Behörden Unter-
stützung und holt zugleich deren umfangrei-
che, wertvolle Praxiserfahrung ins Projekt: 
Dieser parti zipatorische Zugang ist ein Ker-
nelement, das im Sinne der Charta des Zu-
sammenlebens zur Nachhalti gkeit beitragen 
wird. Dass dabei MigrantInnen und Öster-
reicherInnen gleichermaßen angesprochen 
werden, entspricht der Diversitätsstrategie 
und zeugt von der zunehmenden berufl ichen 
und ausbildungsbezogenen transnati onalen 
Mobilität.

Als Zwischenergebnisse des Projektes lassen 
sich folgende Eckpunkte anführen: 

   zielgruppenspezifi sche Workshop-Durch-
führung mit sehr positi ver Resonanz

   Schwerpunkt in Richtung Vernetzung der 
breit gestreuten AkteurInnen

   Konzepti on und Bereitstellung von praxis-
nahen Unterlagen und weiteren Tools

   Bedarf an Methoden, um bestehende 
Qualifi kati onen/Kompetenzen vergleich-
bar zu machen

Zeitraum: 1. Jänner 2012 bis 31. Dezember 
2013

Projektbeteiligte:
Projektt räger: inspire thinking, Integrati ons-
ressort Landesräti n Dr.in Betti  na Vollath, Ar-
beitsmarktservice Steiermark, Wirtschaft s-
kammer Steiermark

4.2.2 zusammen.wohnen

Wie gut das Zusammenleben in einer Gesell-
schaft  funkti oniert, entscheidet sich nicht 
zuletzt in der Lebenswelt Wohnen. Bereits 
vor der eigenen Tür werden soziale Aus-
handlungsprozesse mit jenen notwendig, 
die nebenan wohnen. Das gilt vor allem für 
Wohnformen, in denen sehr viele Menschen 
auf engem Raum zusammenleben, wie dem 
Siedlungs- und Geschossbau. Im Spannungs-
feld zwischen privater und öff entlicher Sphä-
re, der gemeinsamen Auft eilung des Wohn-
umfelds und allzu schnell herbeigeführten 
Grenzüberschreitungen entstehen häufi g 
Konfl ikte, deren Aushandlung eine hohe Re-

v.l. Vdir. Ing. Wolfram Sacherer, 
LRin Dr.in Betti  na Vollath, Mag. Christi an Krainer
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levanz für ein funkti onierendes Zusammen-
leben besitzt. 

Die Charta des Zusammenlebens in Vielfalt 
benennt „Wohnen und Siedlungsentwick-
lung“ als wesentliches Handlungsfeld in der 
Zukunft . Das Zusammenleben wird damit 
gleichermaßen zu einer öff entlichen und pri-
vaten Aufgabe: Die Menschen erhalten ihre 
Vorbilder für den Umgang mit Vielfalt im öf-
fentlichen Alltag, in den Insti tuti onen und in 
der Berichterstatt ung in den Medien. 

Diversität als Haltung eines Landes kann aber 
nur gelingen, wenn die öff entlichen Vorbil-
der im Privaten erprobt und gelebt werden. 
Dadurch erhält Wohnen als Schnitt stelle bei-
der Sphären eine Schlüsselrolle in den Bemü-
hungen um das Zusammenleben in Vielfalt in 
der Steiermark.

Mit dem Ziel, das Zusammenleben im Wohn-
umfeld zu unterstützen, in dem Bereich tä-
ti ge HandlungsträgerInnen zu stärken und 
nachhalti ge Angebote für ein besseres Mit-
einander zu setzen, wurde 2012 nach einer 
interviewbasierten Analysephase als res-
sortübergreifende Kooperati on das Maß-
nahmenbündel „zusammen.wohnen“ ent-
wickelt. Diese Maßnahmen werden ab Juli 
2013 zur Umsetzung gebracht.

Zielgruppe des Projekts:
   steirische Wohnbevölkerung, vorwiegend 

im geförderten Geschossbau
   gemeinnützige Hausverwaltungen
   öff entliche Verwaltung (Wohnhausver-

waltung, BürgerInnenbüros, Integrati on, 
Abfallwirtschaft  etc.)

   NGOs in den Bereichen Wohnen, Betei-
ligung, Gesundheitsförderung im Wohn-
umfeld, Wohnversorgung, Anti diskrimi-
nierung, soziale Arbeit im Wohnumfeld

   ehrenamtlich engagierte Wohnbevölke-
rung

Ziele des Projekts:
   den Umgang mit Vielfalt im Wohnumfeld 

zum Gegenstand breiter Diskussion ma-
chen, Bewusstseinsbildung und Entwick-
lungen etablieren, Professionalisierung 
fördern

   bestehende Ressourcen in der Steiermark 
unterstützen und stärken

   eigenverantwortliches Handeln der 
Wohnbevölkerung fördern

   ehrenamtliches Engagement für ein bes-
seres Zusammenleben forcieren

   die Bildung stabiler Nachbarschaft en för-
dern

Inhalte des Projekts:
    Unterstützung für gemeinnützige Haus-

verwaltungen und Wohnungsreferate der 
Kommunen zum Thema Zusammenleben 
im Wohnumfeld: Beratung, Vernetzung 
und Koordinierung von Unterstützungs-
angeboten durch das Servicebüro „zu-
sammen.wohnen“

   Entwicklung und Umsetzung von Unter-
stützungsangeboten für Hausverwaltun-
gen und Gemeinden: Servicepool, z. B. für 
Mediati on, Moderati on, Supervision

   Aufb ereitung von bewusstseinsbildenden 
und die Handlungssicherheit stärkenden 
Informati onen für die angeführten Ziel-
gruppen 

   Entwicklung und Umsetzung von beglei-
tenden und stärkenden Angeboten für 
die Wohnbevölkerung, die sich ehren-
amtlich in ihren Wohnanlagen engagieren 
möchte

   Entwicklung und Angebot von Fortbil-
dungen für professionelle (Hausverwal-
tungen, HausbesorgerInnen etc.) und 
ehrenamtliche Multi plikatorInnen (Mie-
tersprecherInnen, engagierte Wohnbe-
völkerung)

   Organisati on von Vernetzung und Aus-
tausch für die Zielgruppen 

Die bisherigen Schlussfolgerungen aus dem 
Projekt lassen sich wie folgt zusammenfassen:

   Wohnen ist ein Querschnitt sthema und 
verlangt nach breiten Kooperati onen zwi-
schen Politi k, Wirtschaft , Non-Profi t-Or-
ganisati onen und der Wohnbevölkerung.

   Eine funkti onierende Nachbarschaft  ist 
ohne eigenverantwortliches Handeln vor 
Ort nicht möglich.

   Die bestehenden Ressourcen sollen ein-
gebunden und gestärkt werden.

   Die Lösungen müssen stets sozialräumlich 
gedacht und vor Ort gefunden werden.
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   Die richti ge Aushandlung von Nachbar-
schaft  birgt ein hohes integrati ves Poten-
zial.

Die Umsetzung und Evaluierung aller geplan-
ten Maßnahmen wird in den nächsten drei 
Jahren erfolgen. Die Herausforderung für das 
Gesamtprojekt „zusammen.wohnen“ be-
steht darin, einerseits die steirische Wohn-
bevölkerung im Zusammenleben in ihrem 
Wohnumfeld zu stärken und andererseits 
die bestehenden Ressourcen wie Hausver-
waltungen, Gemeinden, NGOs etc. in ihrem 
gestaltenden Umgang mit Nachbarschaft en 
zu unterstützen. 

Projektbeteiligte:
Land Steiermark: Wohnbauförderungsres-
sort LH-Stv. Siegfried Schritt wieser und Lan-
desrat Johann Seiti nger, Integrati onsressort 
Landesräti n Dr.in Betti  na Vollath, GBV (Öster-
reichischer Verband gemeinnütziger Bauver-
einigungen) Steiermark

4.2.3 zusammen.lernen – Umgang mit Viel-
falt an steirischen Pfl ichtschulen

Das Forschungs- und Entwicklungsprojekt 
„zusammen.lernen – Umgang mit Vielfalt 
an steirischen Pfl ichtschulen“ ist ein ressort-
übergreifendes Kooperati onsprojekt zwi-
schen dem Bildungsressort (Landesrat Mag. 
Michael Schickhofer) und dem Integrati ons-
ressort (Landesräti n Dr.in Betti  na Vollath), das 
durch die Einbindung des Landesschulrats 
für Steiermark, der Pädagogischen Hoch-
schule Steiermark und der Kirchlichen Päd-
agogischen Hochschule Graz als Mitglieder 
der Integrati onspartnerschaft  Steiermark 
auch auf dieser Ebene verankert ist.

Das Projekt widmet sich vor allem den Zielen 
der Charta des Zusammenlebens „Gleiche 
Chancen ermöglichen“ und „Gemeinsam zum 
gesellschaft lichen Zusammenhalt beitragen“ 
und fokussiert auf die Lebenswelt Bildung 
und Erziehung. Wachsende Vielfalt sowie 
eine sich ständig verändernde Gesellschaft  
sind eine Realität, die alle Bereiche des Zu-
sammenlebens betrifft   und sich daher auch 
wesentlich auf das System Schule auswirkt: 

Neben einer zunehmend wahrgenommenen 
Heterogenität bei den SchülerInnen (etwa in 
Bereichen wie Bildungsnähe/Bildungsferne 
der Eltern, sozioökonomische Bedingungen 
der Familien, nati onale Herkunft , Geschlech-
terrollen, Familienformen, Erwartungen der 
Erziehungsberechti gten, Sprachenvielfalt, 
kulturelle und religiöse Bezugssysteme) ma-
chen auch zahlreiche Veränderungen auf 
Ebene der Schul- und Unterrichtsentwick-
lung (Konzept der Neuen Mitt elschule, ge-
plante Wiederzusammenführung von der-
zeit ausgegliederten sonderpädagogischen 
Bereichen, Konzept der Individualisierung, 
einzuführende Bildungsstandards etc.) neue 
Lern- und Unterrichtsformen, eine stärkere 
Refl exion des eigenen pädagogischen Rol-
lenverständnisses, die Auseinandersetzung 
im und mit dem Kollegium sowie organisato-
rische Veränderungen erforderlich. 

Im Rahmen des Projektes „zusammen.ler-
nen – Umgang mit Vielfalt an steirischen 
Pfl ichtschulen“ geht es darum, aufb auend 
auf den Grundsätzen, Haltungen und stra-
tegischen Zielsetzungen der Charta des Zu-
sammenlebens, auch das System Schule 
dahingehend weiterzuentwickeln, dass es 
Herausforderungen gerecht wird, die aus der 
gesellschaft lichen Heterogenität entstehen, 
und Chancengleichheit und gerechte Teilha-
be aller im System ermöglicht.
Zielgruppen des Projekts sind Pfl ichtschulen 
in der Steiermark: Schulleitungen, Kollegien, 
ggf. Schulgemeinschaft sausschüsse (SGAs), 
ggf. Eltern und SchülerInnen unter Einbezie-
hung des weiteren Umfeldes, wie etwa des 
Landesschulrats, der jeweiligen Stützsyste-
me (z. B. Schulpsychologischer Dienst, Schul-
sozialarbeit) sowie der Pädagogischen Hoch-
schulen (PHs) und politi sch Verantwortlicher.

Das Ziel des Projekts ist es, steirische Pfl icht-
schulen in stattf  indenden Veränderungspro-
zessen zu begleiten, um gemeinsam einen 
für sie besseren, professionellen Umgang 
mit der bestehenden und zukünft igen Viel-
falt zu erreichen. Die Kriterien, was ein „bes-
serer Umgang“ sein kann und woran dieser 
erkennbar wird, werden im Laufe des Pro-
jekts mit der jeweiligen Schule erarbeitet 
(z. B. Erhöhung des Wissens übereinander 
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und Austausch untereinander, professionel-
ler Umgang mit Spannungen und Konfl ikten, 
Anti diskriminierungsmaßnahmen, Verände-
rung der Beteiligungsprozesse, Weiterent-
wicklung von Unterstützungssystemen etc.).
Ein weiteres Ziel besteht in der Unterstüt-
zung der handelnden Personen bei der Ent-
wicklung eines kompetenten und sicheren 
Umgangs mit Diversität. Dies betrifft   nicht 
nur das Kollegium in einer Schule, sondern 
auch die Weiterentwicklung des gesamten 
Systems Schule in der Steiermark – unter 
Einbindung der Pädagogischen Hochschulen, 
der Schulaufsicht, der Fachabteilungen des 
Landes und der Schulträger.

Das Projekt umfasst drei Phasen: In der 
Konzeptphase erfolgt die Konzepti on und 
Entwicklung des Prozessbegleitungs- und 
Unterstützungsangebotes für steirische 
Pfl ichtschulen unter Einbeziehung bishe-
riger Erfahrungen aus dem Schulbereich 
durch eine ExpertInnengruppe. In diese Ex-
pertInnengruppe werden VertreterInnen 
von Schulen (SchulleiterInnen), der Pädago-
gischen Hochschulen, der Fachabteilungen, 
der Schulsozialarbeit, der Elternvereine, der 
Landesarbeitsgemeinschaft  für Schulent-
wicklungsberatung, der Schulaufsicht und 
des Landesschulrats einbezogen. Gemein-
sam werden Ziele und Rahmenbedingungen 
abgesti mmt und Erfolgsfaktoren für das Pro-
jekt erarbeitet. Die TeilnehmerInnen bringen 
neben ihrer langjährigen Erfahrung auch 
Fachexperti se in Bezug auf rechtliche Mög-
lichkeiten, Reformvorhaben, Diversitätsma-
nagement, Schulentwicklung und Schulpart-
nerschaft  ein. Über die Projektlaufzeit steht 
die Gruppe als Gremium für Feedback, Infor-
mati on und Multi plikati on zur Verfügung. 

Die Vorprojektphase umfasst die Auswahl 
und Qualifi zierung der ProzessbegleiterIn-
nen und Coaches (Aufb au eines Pools), die 
Auswahl der Schulen, die Erarbeitung des 
Evaluierungsdesigns, Informati ons- und Ver-
ti efungsgespräche an den Schulen sowie 
die Zusammenführung von Schulen und die 
Prozessbegleitung. 

In der Umsetzungsphase erfolgt die Prozess-
vorbereitung und Sensibilisierung in den be-

teiligten Schulen sowie die Umsetzung von 
Maßnahmen zur Professionalisierung im 
Umgang mit Vielfalt. Die Themenstellungen 
an den 20 teilnehmenden Pfl ichtschulen sind 
vielfälti g und reichen vom Umgang mit der 
Heterogenität im LehrerInnenkollegium über 
eine Verbesserung der Kommunikati on mit 
den Eltern/Erziehungsberechti gten und da-
mit einer verstärkten Einbindung dieser über 
das Erarbeiten von Handlungsopti onen im 
Umgang mit Mehrsprachigkeit.

Auch die Form der Begleitung ist variabel 
und wurde im Rahmen einer Bedarfserhe-
bung mit jeder Schule individuell festgelegt: 
Sie reicht von begleiteten Prozessen im Aus-
maß von bis zu zehn Ganztagen über punktu-
elles LeiterInnencoaching, Teamsupervision 
oder das Angebot von themenspezifi schen 
Workshops (im Ausmaß von mindestens 
zwei Ganztagen). 

Für die Umsetzung beider Angebote wurden 
auf Basis einer öff entlichen Ausschreibung 
im Integrati onsressort geeignete Prozessbe-
gleiterInnen und Coaches ausgewählt und in 
einem dreitägigen Schulungsworkshop für 
diese Aufgabe vorbereitet und qualifi ziert.
Eine begleitende Evaluierung des Projek-
tes (durch das Insti tut für Pädagogische 
Professionalisierung, Universität Graz) soll 
die Wirksamkeit und Zielgerichtetheit der 
im Schuljahr 2012/13 gesetzten Angebote 
und Maßnahmen überprüfen und mögliche 
Wege aufzeigen, wie Schulen in der Steier-
mark unter Einbeziehung des Schulumfeldes 
in der Umsetzung der in der Charta des Zu-
sammenlebens formulierten Grundsätze und 
Haltungen gestärkt werden können. Aufb au-
end auf den Ergebnissen der Projektumset-
zungsphase 2012/13 in und mit den ein-
zelnen Schulen, wird auf der strategischen 
Ebene ein Konzept entstehen, wie das ge-
samte steirische Schulsystem in seiner Kom-
petenzentwicklung hinsichtlich des Umgangs 
mit Vielfalt langfristi g gestärkt werden kann 
und wie bestehende Ressourcen und Poten-
ziale genutzt bzw. akti viert werden können.

Zu den Herausforderungen im Projekt zählen:
   Bewusstseinsbildung, dass das Projekt 

die Schule in ihrem bereits bestehenden 
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Umgang mit Vielfalt und den aktuellen 
Herausforderungen stärkt und kein als 
isoliert zu betrachtendes Zusatzprojekt 
mit zusätzlich erforderlichen Ressourcen 
darstellt

   Verknüpfung und Einbeziehung aller be-
teiligten AkteurInnen und Nutzung von 
Synergien des gesamten Schulsystems

   Überführung der Ergebnisse der als Ent-
wicklungsphase defi nierten Umsetzung 
im Schuljahr 2012/13 in einen „Regelbe-
trieb“ und langfristi ge Umsetzung der er-
arbeiteten Maßnahmen 

Projektzeitraum: Jänner 2012 bis Juli 2013

Projektbeteiligte: 
ProzessbegleiterInnen und Coaches: MMag.a 
Bibiana Falkenberg, Mag.a Christa Heidinger, 
Dipl.-Päd.in Katharina Lanzmaier-Ugri; Jett e 
Musger, M. A.; Dr.in Anita Reinbacher, Marti n 
Scheid, Christi an Wolf, Dipl.-Päd.in Manuela 
Radler, Dipl.-Päd.in Irene Taucher, Mag. Mar-
ti n More, Mag.a Regina Senarclens de Grancy, 
Dr. Peter Altmann, Mag.a Dorothea Brozek, 
Dipl.-Päd. Marti n Hochegger, Dipl.-Päd. Wolf-
gang Pfeifer, Heinz Baumann, Mag.a Gabriele 
Burgsteiner (ProzessberaterInnen, Supervi-
sorInnen, MediatorInnen, Coaches mit teil-
weise langjähriger Erfahrung im Feld Schule 
und als SchulentwicklungsberaterInnen), 
Mag.a Andrea Widmann (Projektbegleitung)

Begleitende Evaluati onsforschungsstudie 
„zusammen.lernen“
Um Aussagen über die Zielgerichtetheit und 
Wirksamkeit der im Projektzeitraum gesetz-
ten Angebote und Maßnahmen machen zu 
können und damit eine Basis für ein Kon-
zept zu schaff en, wie das gesamte steirische 
Schulsystem dahingehend weiterentwickelt 
werden kann, dass es den aktuellen gesell-
schaft lichen Herausforderungen gerecht 
wird, wurde ein begleitendes Evaluati ons-
forschungsprojekt durchgeführt. Darin wird 
auch untersucht, wie bestehende Ressour-
cen und Potenziale bestmöglich genutzt bzw. 
akti viert werden können.
Im Fokus stehen die spezifi schen Ansatz-
punkte des Projektes im Sinne von Maßnah-
men und Prakti ken sowie deren strukturelle 

und organisati onsbezogene Bedingungen, 
nicht jedoch das Bewerten von Handlungs-
weisen einzelner ProzessbegleiterInnen, Di-
rektorInnen oder Lehrkräft e.

Im Wintersemester 2012/13 wurden die ers-
ten Schritt e einer Rahmenerhebung zu „zu-
sammen.lernen“ durchgeführt. Dazu wurden 
die Contracti ngs, in denen Zielvereinbarun-
gen und Prozessplanung zwischen Auft rag-
geberInnen, DirektorInnen der beteiligten 
Schulen und ProzessbegleiterInnen festge-
legt wurden, ausgewertet. Weiters konnten 
auch die vorliegenden Dokumentati onen der 
bereits erfolgten Umsetzungsschritt e in den 
einzelnen Schulen in einer Zwischenauswer-
tung analysiert werden. Außerdem wurde in 
einer Umfeldanalyse die Perspekti ve von Ak-
teurInnen und Insti tuti onen, die nicht direkt 
am Projekt, sehr wohl aber an der Gestaltung 
des steirischen Schulwesens beteiligt sind, 
erhoben. Zu diesem Zweck wurden in einer 
Fokusgruppe StakeholderInnen eingeladen, 
ihre Experti se zu Schulpraxis, strukturellen 
Rahmenbedingungen und Handlungsbedarf 
zu teilen.

Was sich aus der Dokumentati on durch die 
ProzessbegleiterInnen ablesen lässt, ist die 
Bandbreite dessen, was durch den spezi-
fi schen Zugang von „zusammen.lernen” 
themati sierbar wird. Dieser zeichnet sich 
dadurch aus, dass er erstens das Thema Um-
gang mit Vielfalt auf der Ebene von Schul-
entwicklung adressiert und zweitens die in-
haltliche Konkreti sierung des Begriff s Vielfalt 
nicht vorgibt. 

Folgende Ziele der Prozessbegleitung wur-
den mit den Schulen festgelegt (Reihung 
nach Häufi gkeit):

   Teamkultur stärken
   LehrerInnen unterstützen
   Selbstverständnis innerhalb der Schule 

stärken
   Leitung unterstützen
   mit Mehrsprachigkeit professionell umge-

hen / Deutsch als Zweit- bzw. Fremdspra-
che fördern

   Öff entlichkeitsarbeit verbessern
   Insti tuti on um-/gestalten
   Elternarbeit verbessern
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In den Contracti ngs und Dokumentati ons-
bögen wird deutlich, dass es „zusammen.
lernen“ gelingt, Veränderungsprozesse kon-
strukti v aufzugreifen, die in den Schulen 
zurzeit auf allen Ebenen umgesetzt werden 
(z. B. Umstellung von Hauptschule auf Neue 
Mitt elschule und die Initi ati ve Schulquali-
tät Allgemeinbildung) und großen Bedarf 
an Unterstützung erzeugen. Die Stärke von 
„zusammen.lernen“ könnte sich darin zei-
gen (und es ist anzunehmen, dass auch die 
Nachhalti gkeit der Maßnahmen und die Eta-
blierung des Themas im Schulwesen davon 
abhängen wird), wie gut es gelingt, dem Ent-
wicklungsdruck durch von oben verordnete 
Reformen in den Schulen unterstützend zu 
begegnen, ohne den Schulen eine zusätz-
liche Dimension (Entwicklung zum Thema 
Vielfalt) aufzuerlegen. 

Das Projektf ormat von „zusammen.lernen“ 
zeigt sich als produkti v für die Entwicklung 
von Unterstützungsmaßnahmen und Wissen 
über die Rahmenbedingungen gelingender 
Schulentwicklung im Kontext von Vielfalt. Die 
Nachhalti gkeit der Maßnahmen von „zusam-
men.lernen“ wird sich generell im Kontext 
des öff entlichen Diskurses um Vorstellungen 
von guter Schule erweisen müssen, der den 
möglichen Wirkungsbereich dieses Projektes 
allerdings übersteigt. 

Die durchgeführten ExpertInneninterviews 
machen darauf aufmerksam, dass unter-
schiedliche Schulformen unterschiedliche 
Zugänge zu Heterogenität entwickelt haben. 
Hier lassen sich Ressourcen ausmachen, die 
durch schulformenübergreifende Maßnah-
men noch stärker genutzt werden können. 
Für die Frage der langfristi gen Umsetzung 
von Projektzielen wurden in „zusammen.
lernen“ durch Einbeziehung und Vernetzung 
vieler verschiedener AkteurInnen im steiri-
schen Schulwesen bereits gute Grundsteine 
für die Schaff ung von Schnitt stellen gelegt, 
die nun gezielt ausgebaut werden können.

Ein weiteres Ergebnis des Evaluati onsfor-
schungsprojekts ergab sich hinsichtlich der 
Benennungspraxis pädagogisch relevanter 
Vielfalt in Form von Merkmalen der Schüle-
rInnen. Diese ist insofern problemati sch, als 

sie SchülerInnen auf Zugehörigkeiten und 
Identi täten fi xiert, anstatt  die pädagogische 
Herausforderung konkret zu benennen. Im 
Material fi nden sich Spuren einer anderen 
Benennungspraxis, die durch Fokussierung 
auf die pädagogische Herausforderung ohne 
Rückbindung an vermeintliche Personen-
merkmale auch eine pädagogische Bearbei-
tung der Herausforderung erleichtern könn-
te. Angesichts der auff allenden Dominanz 
migrati onsbezogener Unterscheidungen als 
pädagogische Herausforderung stellt sich die 
Frage, inwiefern diese auch ein Eff ekt medi-
aler und öff entlicher Benennungspraxis sein 
könnte.

Wo nicht mehr Merkmale von SchülerInnen 
im Zentrum stehen, geraten die Fächerstruk-
tur der Schule bzw. die Logiken einzelner Fä-
cher vor dem Hintergrund gesellschaft licher 
Machtverhältnisse, mit denen pädagogisch 
umzugehen ist, sowie Anerkennungs- und 
Machtverhältnisse innerhalb des Kollegiums 
ins Blickfeld. Heterogenität wird in der Schul-
praxis vielfach nicht als Ressource geschätzt, 
sondern tendenziell als Problem betrachtet. 
Ein solcher Zugang ist off enbar auch in der 
Öff entlichkeit weit verbreitet, was Schulen 
herausfordert. 

Im Zusammenhang mit der Förderung eines 
konstrukti ven Umgangs mit Vielfalt an Schu-
len bilden Eltern einen wesentlichen Be-
standteil, handelt es sich doch dabei um jene 
Gruppe, die vielfach gegen eine allzu große 
Heterogenität im Klassenzimmer spricht, um 
ihren Kindern die ihrer Meinung nach best-
mögliche Schulqualität zukommen zu lassen. 

Unter wichti gen Insti tuti onen des Schulwe-
sens besteht Konsens darüber, dass Leh-
rerInnenprofessionalität in der Qualitäts-
entwicklung eine tragende Rolle spielt, die 
Entwicklung aber nicht allein von PädagogIn-
nen getragen werden kann. Hier sind alle Ak-
teurInnen der Schulentwicklung gefordert. 
Neue oder verstärkte Schnitt stellen zwischen 
Elternvertretung, Schulsozialarbeit und 
NGOs könnten einen Brückenschlag ermög-
lichen, wobei auf funkti onierenden Entwick-
lungsprojekten aufgebaut werden kann. Die 
SchulleiterInnen erachten eine freie Hand 
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oder zumindest ein Mitspracherecht in der 
Personalauswahl jedenfalls als unabdinglich 
für die Qualitätsentwicklung der Schule.

Der Akzeptanz und Nutzung eines externen 
Unterstützungsangebotes wie „zusammen.
lernen“ durch Schulen steht eine Vielzahl 
an laufenden Initi ati ven und Programmen 
gegenüber (z. B. SQA, Gesundheitsförder-
programme, Umstellung auf NMS, schul-
autonome Projekte etc.), die die Schulen 
ressourcentechnisch an die Grenzen ihrer 
Möglichkeiten bringen. Für eine nachhalti ge 
Implementi erung eines Unterstützungsfor-
mates wird daher nicht nur auf die Praxisre-
levanz zu achten sein, sondern auch auf die 
Möglichkeiten einer ressourcenschonenden 
Umsetzung. Dies lässt sich unter anderem 
durch die Koppelung an laufende Prozesse 
wie der SQA oder die Schulleitungs- und Leh-
rerInnenfortbildung realisieren.

Projektzeitraum: September 2012 bis Sep-
tember 2013

Projektbeteiligte: 
Insti tut für Pädagogische Professionalisie-
rung der Universität Graz (Univ.-Prof.in Dr.in 
Agnieszka Czejkowska)

4.2.4 Vielfalt in der steirischen 
Feuerwehrjugend 

Im Zuge der Integrati onspartnerschaft  Stei-
ermark beteiligt sich auch der Landesfeuer-
wehrverband an der Umsetzung der Charta 
des Zusammenlebens, um sich den Heraus-
forderungen der Diversität und Integrati on 
themati sch in seinem Referat Jugend anzu-
nehmen und Bewusstsein dafür zu schaff en. 
Die direkte Zielgruppe des hierfür initi ierten 
Projekts zur „Begleitung des Landesfeuer-
wehrverbandes Referat Jugend“ sind die 
Landes-, Bereichs- und Ortsstellenreferen-
tInnen der steirischen Feuerwehrjugend. Ziel 
des Projekts ist es, die Charta des Zusam-
menlebens vor allem in der Jugendarbeit 
umzusetzen.

Die themati schen Schwerpunkte hierfür wer-
den sein:

   Frauen in der Feuerwehr
   Migrati on 
   Behinderung

Zwischen Juni und Oktober 2013 wird an 
der Umsetzung und Auswertung des Charta-
Quick-Checks gearbeitet. Der Charta-Quick-
Check wurde dabei auf den Landesfeuer-
wehrverband abgesti mmt. Die Befragung 
wird steiermarkweit mit allen Bereichs- und 
Ortsstellen umgesetzt. 
Die Ergebnisse fl ießen in den weiteren Pro-
jektverlauf ein. Im Projektzeitraum (Juni 
2013 bis Mai 2014) sind eine Kick-off -Ver-
anstaltung, zwei Strategieworkshops sowie 
sechs Workshops auf Bereichsebene (Be-
zirke) geplant. Die Herausforderung wird es 
sein, die Ergebnisse des Charta-Checks als 
Arbeitsthemen lösungsorienti ert in die Be-
reichsworkshops (Bezirksebene) einfl ießen 
zu lassen, damit die Bereichs- und Ortsstel-
lenreferentInnen entsprechende Lösungen 
und Maßnahmen erarbeiten können. 

Projektbeteiligte:
Landes-, Bereichs- und Ortsstellenreferen-
tInnen der steirischen Feuerwehrjugend 

4.2.5 Die Stärkung des sozialen Zusammen-
halts – die Charta des Zusammenlebens im 
Diskurs

Anliegen des Projekts ist es, für die Integra-
ti onspartnerschaft  Steiermark wichti ge Er-
kenntnisse des Forschungsschwerpunktes 
„Heterogenität und Kohäsion“ an der Univer-
sität Graz in einer Weise aufzubereiten, die 
auch eine interessierte (Fach-)Öff entlichkeit 
außerhalb der Universität anspricht. Das Pro-
jekt zielt darauf ab, Forschungsergebnisse zu 
zentralen, die Charta des Zusammenlebens 
betreff enden Themen durch Wissenschaft e-
rInnen und ExpertInnen zu vermitt eln. Dabei 
sollen die Themen der Charta mit aktuellen 
Ergebnissen der Forschung in Beziehung ge-
setzt werden und zu Diskussionen im Span-
nungsfeld Wissenschaft , Praxis und Politi k 
anregen. Zudem soll die Vielschichti gkeit von 
„Integrati ons- und Diversitätsthemen“ und 
in der Charta verwendeten Begriffl  ichkeiten 
aufgezeigt werden. Das Projekt zielt zudem 
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darauf ab, Anregungen zur Weiterführung 
der Diskussion in der Integrati onspartner-
schaft  Steiermark zu geben und dabei die 
Verbindung zwischen Wissenschaft  und Pra-
xis zu stärken.

Inhaltlich sind folgende Themen geplant:
   Menschenrechte (Aktualität, Bedeutung 

für Charta)
   Sprache (Mehrsprachigkeit, Sprachen-

landschaft  in Graz)
   Migrati on (unterschiedliche Aspekte, his-

torisch und aktuell)
   Wandel der Familienformen (historische 

Beispiele, Sensibilisierung für soziale Kon-
strukti on heuti ger Familienvorstellungen)

   Heimatbegriff  (Geschichte des Heimatbe-
griff s, problemati sche Konnotati onen)

   Vorurteile (sozialpsychologische Mecha-
nismen der Vorurteilsbildung)

   Anti diskriminierung, Mehrfachdiskrimi-
nierung, Intersekti onalität

   soziale Konstrukti on von Alter
   Sozialpoliti k und Gender (unterschied-

liche Aspekte aus volkswirtschaft licher 
Perspekti ve, Frauen und Armutsgefähr-
dung, Gender-Pay-Gap usw.)

   soziale Ungleichheit (Exklusion, von Ar-
mut betroff ene Menschen, Reprodukti on 
von Armut; Wege zur Inklusion)

Die behandelten Themen sollen zusätzlich 
zum jeweiligen diskursiven wissenschaft li-
chen Input kreati v-künstlerisch verarbeitet 
werden und mit der Arbeitspraxis und den 
diesbezüglichen Erfahrungen von öff entli-
chen und privaten Einrichtungen in Bezie-
hung gesetzt werden.

Das Projekt ist derzeit in der Vorbereitungs-
phase und startet mit der Umsetzung im 
Herbst 2013.

Projektzeitraum: Juni 2013 bis Juni 2015

Projektbeteiligte:
ISOP in Kooperati on mit der Universität Graz, 
Forschungsschwerpunkt „Heterogenität und 
Kohäsion“; Studiengang „Journalismus und 
Public Relati ons“ der Fachhochschule JOAN-
NEUM und Kunstverein rotor, Universalmu-
seum Joanneum

4.2.6 nanoversity „Mit Vielfalt entspannt 
umgehen – Stärkung der MitarbeiterInnen 
für einen diversitätssensiblen Umgang im 
Bereich der Kinderbetreuung“ der TU Graz

Als Kinderbetreuungs- und -bildungseinrich-
tung nimmt die TU Graz nanoversity ihre 
wichti ge gesellschaft liche Aufgabe wahr, das 
Thema Diversität und die damit verbunde-
nen Herausforderungen aufzugreifen, um 
so ein besseres Verständnis dafür zu entwi-
ckeln. In diesem Zusammenhang fördert die 
TU Graz nanoversity im Rahmen des pädago-
gischen Schwerpunkts Gender und Diversität 
mit dem Projekt der TU Graz „nanoversity: 
Diversitätstraining – Entspannter Umgang 
mit Diversität. Schatzsuche statt  Fehlerfahn-
dung“ die Umsetzung einer geschlechts- und 
diversitätssensiblen Pädagogik im Kinderbe-
treuungsbereich. Aufgabe des Projektes ist 
die Bewusstseinsbildung für Diversität, mit 
dem Ziel, die vielfälti gen Aspekte des The-
mas in den pädagogischen Alltag einfl ießen 
zu lassen und die gelebte Vielfalt im Haus 
der TU Graz nanoversity wahrzunehmen und 
aufzuzeigen. 

Aufgrund der sehr sensiblen Themenstel-
lung erfordert Diversität eine ständige Re-
fl exion. Das Diversitätstraining dient als 
Fort- und Weiterbildungsmaßnahme für 
das Fachpersonal von nanoversity. Im seit 
November 2012 laufenden Projekt wird das 
pädagogische Team für das Thema Diversi-
tät sensibilisiert. Inhalte des Trainings sind 
die diversitätsbezogene Selbstrefl exion und 
Fremdwahrnehmung des eigenen Erziehe-
rInnenverhaltens. Darüber hinaus werden 
Methoden bei der Umsetzung des Themas 
Diversität mit den Kindern (z. B. Bilderbü-
cher, Raumgestaltung) vermitt elt. Ein weite-
rer Schwerpunkt des Diversitätstrainings ist 
die Entwicklung einer vorurteilsbewussten 
Haltung in der Elternarbeit. Einzelne Team-
mitglieder sollen zukünft ig auch als Multi pli-
katorInnen für KollegInnen fungieren.

Eine entscheidende Herausforderung im 
Projekt ist es, Vielfalt als Thema so in den 
pädagogischen Alltag zu integrieren, dass es 
für alle Beteiligten (Personal, Kinder, Eltern, 
BesucherInnen) in der Einrichtung spürbar 
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ist und dass Diversität wie selbstverständlich 
in die pädagogischen Planungen einfl ießt. 
Für die Zukunft  ist neben weiteren Fort- und 
Weiterbildungsangeboten zum Thema Diver-
sität die Auseinandersetzung und Konfronta-
ti onen mit der Frage Vielfalt auf der Struktu-
rebene geplant. 

Projektbeteiligte:
Team der TU Graz nanoversity (Betreiberin: 
Volkshilfe Sozialzentrum Graz), Mag.a Danie-
la Jörgler (Leitung der TU Graz nanoversity), 
Berlinda Nikolla, Bakk. MA (Kinderbetreu-
ungsbeauft ragte der TU Graz), Monika Jant-
scher-Kresse und Andrea Burgsteiner (Trai-
nerinnen des TrainerInnenpools des Landes 
Steiermark)

4.2.7 Unterstützung bei der Implementi e-
rung eines Zentrums für Migrati on, inter-
kulturelles Lernen und Mehrsprachigkeit 
innerhalb des Landesschulrats für Steier-
mark (Mehrsprachigkeits-Enqueten)

Im Landesschulrat für Steiermark wurde 
ein Zentrum für Migrati on, interkulturelles 
Lernen und Mehrsprachigkeit eingerich-
tet (siehe htt p://www.lsr-stmk.gv.at/cms/
ziel/2079048/DE/), das für die Themen-

schwerpunkte inklusive Bildung, interkultu-
relles Lernen, Deutsch als Zweitsprache so-
wie mutt ersprachlicher Unterricht zuständig 
ist.

Im Rahmen des Akti onsplans des Bundesmi-
nisteriums für Unterricht, Kunst und Kultur 
und des Akti onsplans des Landes Steiermark 
zur Umsetzung der UN-Behindertenrechts-
konventi on wurden Modellregionen (Bezirke 
Graz und Graz-Umgebung) zur Umsetzung 
der inklusiven Schule eingerichtet, die mit 
dem Schuljahr 2013/14 starten. 

Ebenfalls im Schuljahr 2013/14 werden im 
Auft rag des Landesschulrats für Steiermark, 
Zentrum für Migrati on, interkulturelles 

Lernen und Mehrsprachigkeit von der Pä-
dagogischen Hochschule Steiermark acht 
Enqueten zum Thema Mehrsprachigkeit in 
acht steirischen Bezirken organisiert. Dieses 
Weiterbildungsangebot, das sich an Ver-
treterInnen steirischer Volksschulen wen-
det, soll zu einem Kompetenzaufb au zu den 
Themen Mehrsprachigkeit und Diversität 
und damit auch zu mehr Handlungssicher-
heit im Umgang mit Vielfalt im Schulalltag 
beitragen.

© convelop
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Projektbeteiligte: 
Landesschulrat Steiermark, Zentrum für Mi-
grati on, interkulturelles Lernen und Mehr-
sprachigkeit (Landesschulinspektorin Dipl.-
Päd.in Sabine Haucinger), Pädagogische 
Hochschule Steiermark, Insti tut 3, Bega-
bungsförderung und Potenzialentwicklung 
(Mag.a Christa Bauer)

4.3 Handlungsfeld: Partnerschaft en mit 
Gemeinden, Städten und (Klein-) Regionen

„Zusammenleben in Vielfalt – Gemeinde- 
und Städtepartnerschaft “

Im letzten Jahr haben zehn Gemeinden und 
eine Gemeindekooperati on ein klares Zei-
chen gesetzt, wie es gelingen kann, Zusam-
menleben in Vielfalt erfolgreich zu gestalten 
(vgl. Erster Bericht des Zusammenlebens 
2012, Seite 72). Es gelang, die Bevölkerung 
zu begeistern, sich in die Entwicklung von 
Ideen, aber vor allem auch in deren akti ve 
Umsetzung einzubringen. Die Langfristi gkeit 
der Eff ekte wurde gesichert, indem Kompe-
tenzen und Strukturen aufgebaut wurden. 
Für gute gemeindeübergreifende Zusam-
menarbeit gibt es bereits gelungene Bei-
spiele, denn vier Gemeinden arbeiteten von 
Beginn an in einer Gemeindekooperati on 
zusammen.

Die Erfahrungen der Gemeinden mit der Um-
setzung der Charta des Zusammenlebens in 
Vielfalt wurden in Berichten dokumenti ert 
und an die Abteilung 6 – Fachabteilung Ge-
sellschaft  und Diversität weitergeleitet. Nun 
wird die Arbeit in Gemeinden und Kommu-
nen redakti onell aufb ereitet, um die vielfäl-
ti gen Projekte und Arbeitsweisen der Ge-
meinden im Frühjahr 2014 zu präsenti eren 
und für andere Gemeinden zugänglich zu 
machen.

Doch wie sind die Gemeinden vorgegan-
gen, was waren die wichti gsten Themen und 
Ergebnisse? 

Alle Gemeinden haben mit einer Analyse von 
potenziellen Handlungsfeldern begonnen. In 
vielen Gemeinden wurden Befragungen der 

Bevölkerung durchgeführt, um herauszufi n-
den, wie potenzielle Maßnahmen in ihrer 
Wirkung eingeschätzt werden, und um etwa-
ige Herausforderungen aufzuzeigen. Zudem 
wurde in den Erhebungen konkret nach Ide-
en und Maßnahmen zur Verbesserung der 
Zusammenarbeit gefragt. Besonders positi v 
ist zu vermerken, dass sich Frauen in einem 
hohen Maße an der akti ven Umsetzung be-
teiligten, obwohl sie beispielsweise bei Ver-
sammlungen oft  unterrepräsenti ert sind. In 
manchen Gemeinden gelang es, bereits für 
die Befragung Teile der Bevölkerung zu enga-
gieren. Das Interesse für das Thema Diversi-
tät wurde geweckt, da man viele Jugendliche 
für die Durchführung von Befragungen ge-
winnen konnte.

Die Ergebnisse zeigen eine hohe Bereit-
schaft  der Bevölkerung, sich für eine gene-
rati onenübergreifende Zusammenarbeit, 
eine Stärkung von Nachbarschaft shilfe und 
gegenseiti ge Unterstützung einzusetzen. So 
sind ältere Menschen durchaus bereit, sich 
zu engagieren, ihr Wissen weiterzugeben – 
und erfahren gleichzeiti g Hilfe durch ihr Um-
feld (dies wird u. a. auch durch den Mehr-
generati onen-Call der Fachabteilung gezielt 
gefördert, siehe Beitrag der Fachabteilung 
Gesellschaft  und Diversität, Seite XX). Diese 
Bereitschaft  zur gegenseiti gen Unterstüt-
zung betrifft   sowohl Menschen, die schon 
lange an einem Ort leben, als auch jene, die 
„gerade erst angekommen sind“. 

Wichti ge Themen für eine langfristi ge, gute 
Entwicklung des Zusammenlebens in Vielfalt 
waren und sind:

   Bildung und Sprachkompetenz
   Verankerung des Themas Diversität in 

den Gemeinden 
   Aufb au von Prozessen für eine vielfälti ge 

Vernetzung 

Bildung
Die Entwicklung von Sprachkompetenz ist 
eine wichti ge Ausgangsbasis für die Teilhabe 
am Zusammenleben in Vielfalt. Daher wur-
den durch das Referat Diversität die Rechte 
an der in Vorarlberg entwickelten Broschüre 
„Sprich mit mir und hör mir zu“ erworben 
und diese den Gemeinden zur Verfügung 
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gestellt. Sie kann an die eigenen Bedürfnisse 
adapti ert werden und ist mehrsprachig ge-
staltet, wobei die Auswahl der Sprache der 
Gemeinde obliegt. Zusätzlich wurden Dol-
metschdienste, mehrsprachige Broschüren, 
Informati onsmappen und Informati onsan-
gebote, beispielsweise zu Fragen der Ge-
sundheit, in den Gemeinden entwickelt und 
umgesetzt.

Verankerung
Zur Verankerung von Diversität in den Ge-
meinden wurden zudem Gemeindebe-
dienstete eingeladen, sich mit der bereits 
vorhandenen Vielfalt auseinanderzuset-
zen, zukünft ige Herausforderungen zu re-
fl ekti eren und geeignete Maßnahmen zur 
Berücksichti gung von Vielfalt bei Persona-
lentscheidungen zu formulieren. Diese Ko-
ordinatorInnen haben eine Ausbildung ab-
solviert, welche durch die Fachabteilung für 
Diversität organisiert und begleitet wurde. 
Nun sind sie bereits in die laufenden Initi a-
ti ven eingebunden. Ab März 2014 erfolgt die 

Weiterentwicklung der Partnerschaft en ei-
genständig durch die KoordinatorInnen, die 
in den Gemeinden bleiben und die Initi ati ve 
weiterführen.

Vernetzung
Die Vernetzung engagierter Menschen in 
der Gemeinde wird durch KoordinatorInnen 
strukturell unterstützt: Durch die regelmäßi-
gen Gespräche und Treff en der Koordinato-
rInnen, mit engagierten Menschen aus Schu-
len, Vereinen und deren Initi ati ven, ebenso 
wie mit Einzelpersonen, die neue Ideen ein-
bringen wollen, wird sichergestellt, dass das 
Thema Vielfalt ein lebendiges bleibt, immer 
wieder neu betrachtet und im Sinne des Zu-
sammenlebens, unter Nutzung des umfang-
reichen Wissens aller Beteiligten, umgesetzt 
wird. 

Projektbeteiligte:
FAGD; die Gemeinden Leibnitz, Fehring, 
Feldbach, Bruck an der Mur, Mürzzuschlag, 
Leoben, Trofaiach, Knitt elfeld, Rott enmann; 

Prozessablauf Gemeindepartnerschaft en © convelop



94

4.4 Handlungsfeld: Organisierte Zivilgesellschaft

der Stadtbezirk Graz-Eggenberg; die „Zusam-
menleben in Vielfalt“-Kooperati on zwischen 
St. Lambrecht, St. Blasen, Mariahof und 
Teufenbach

4.4 Handlungsfeld: Organisierte 
Zivilgesellschaft  

Die Ziele der Charta des Zusammenlebens 
umzusetzen, ist eine Querschnitt saufgabe. 
Der ressortübergreifende Charakter des 
Themas „Zusammenleben in Vielfalt“ erfor-
dert daher ein breites Spektrum an betei-

ligten Personen und Organisati onen bei der 
Entwicklung von Maßnahmen entlang der 
Charta des Zusammenlebens. Neben den 
Mitgliedern der Integrati onspartnerschaft  
Steiermark sind die unterschiedlichen Hand-
lungs- und VerantwortungsträgerInnen der 
organisierten Zivilgesellschaft , insbesonde-
re steirische NGOs, Politi k und Verwaltung, 
aber auch die Integrati onspartnerschaft  Stei-
ermark wichti ge PartnerInnen für die Umset-
zung der Charta des Zusammenlebens. 

Diese sollen als TrägerInnen von Know-how, 
Experti se und Erfahrung in die Entwicklungs-
prozesse eingebunden sein, um die Maßnah-
men für die Steiermark bedürfnis- und res-
sourcenorienti ert aufb auen zu können.

Das Einbringen von Ideen und Positi onen 
zur Umsetzung von Maßnahmen zur Charta 
des Zusammenlebens erfordert geeignete 
Austauschprozesse, u. a. in Form von akti ver 
Netzwerkarbeit. 

Durch eine kooperati ve Schnitt stellenarbeit 
der unterschiedlichen Organisati onen bzw. 
Zuständigen in diesen Bereichen können die-
se ihre Perspekti ven und Blickwinkel in Pro-
jektentwicklungen, aber auch in die Findung 
neuer Schwerpunktt hemen einfl ießen lassen 
und an der Umsetzung von Projekten und 
Maßnahmen mitwirken. 

Ziel dieser kooperati ven Schnitt stellenarbeit 
ist es, entlang der Querschnitt sorienti erung 
Setti  ngs für Wissenstransfer und Vernetzung 
der AkteurInnen untereinander zu schaff en. 
Netzwerkarbeit bedeutet in diesem Zusam-
menhang, umfassend und transparent zu 
informieren, u. a. zu aktuellen, ressortüber-
greifenden Schwerpunkten sowie geplanten 
Themenbereichen. Damit soll gewährleistet 
werden, dass allen AkteurInnen Informati -
onen gleichermaßen zur Verfügung stehen 
und Synergien gefördert werden. Die koope-
rati ve Schnitt stellenarbeit soll so die Netz-
werkpartnerInnen bei der Umsetzung der 
Charta des Zusammenlebens in ihrem eige-
nen Wirkungsbereich unterstützen.

v.l. LH-Stv. LR Siegfried Schritt wieser, Moderatorin DIin Dr.in Karin Grasenik, 
LRin Dr.in Betti  na Vollath, LR Johann Seiti nger

Kickoff  Netzwerkarbeit
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Ein Projektentwicklungsprozess ermöglicht 
dabei in transparenter Form die Auswahl 
und Einbindung von Partnerorganisati onen. 
Dieser kommt in den wesentlichen Grund-
zügen modular zur Anwendung. Der Prozess 
lässt sich wie folgt schemati sch darstellen:

Der Prozess wird modular, entsprechend den 
aktuellen Gegebenheiten anhand von drei 
Arten von Vernetzungs- und Kommunikati -
onsformaten umgesetzt: 

   projektspezifi sche bzw. themenspezifi -
sche Treff en: Im Rahmen der initi ierten 
bzw. zu initi ierenden Projekte sollen alle 
beteiligten ProjektpartnerInnen, insbe-
sondere NGOs, aber auch Integrati ons-
partnerInnen und Verwaltung gezielt in 
die Entwicklung eingebunden werden. 
Die entsprechenden politi schen Ressorts 
sind durch die Vorarbeiten in die Themen 
bzw. Projektentwicklung jeweils bereits 
eingebunden. 

   gemeinsame Großveranstaltungen: Sie 
fördern die Sichtbarkeit und das gemein-
same Verständnis und sind stärker öf-
fentlichkeitswirksam. Die Einbindung der 
politi sch Verantwortlichen und zustän-
digen Verwaltungseinheiten stärkt das 
Bekenntnis zur Charta und zu den ange-
strebten Ergebnissen.

   netzwerkspezifi sche Treff en: Zur inhalt-
lichen Weiterentwicklung und Orien-
ti erung werden je nach Bedarf Treff en 
innerhalb der Netzwerke – Integrati ons-
partnerschaft  Steiermark bzw. ExpertIn-
nen aus dem NGO-Netzwerk – organi-
siert.

Im vergangenen Jahr wurde bereits ein 
Grundstein für die kooperati ve Zusammen-
arbeit an der Schnitt stelle zwischen Politi k, 
Verwaltung, Integrati onspartnerschaft  Stei-
ermark und organisierter Zivilgesellschaft  
im Rahmen von ersten Projekten gelegt: Der 
Prozess wurde in den Projekten „zusammen.
wohnen“, „Deutsch als Zweitsprache“ und 
„Anerkannt!“ umgesetzt. 

Das Beispiel „zusammen.wohnen“ (vgl. auch 
Projekti nhalte in Kapitel 4.2.2, Seite 83) soll 
an dieser Stelle die kooperati ve Schnitt stel-
lenarbeit illustrieren: 

„zusammen.wohnen“ ist ein Projekt im 
Rahmen der Integrati onspartnerschaft  Stei-
ermark, das in Kooperati on mit dem Inte-
grati onsressort, den beiden Ressorts für 
Wohnbau und dem Verband der gemeinnüt-
zigen Bauvereinigungen getragen wird und 
eine Verbesserung des Zusammenlebens in 
Vielfalt im Wohnumfeld zum Ziel hat.

Zu Beginn des Projekts wurde im Rahmen der 
kooperati ven Schnitt stellenarbeit durch den 
Verband der gemeinnützigen Bauvereinigun-
gen eine Analyse der Ist- und Bedarf-Situati on 
durchgeführt. In der Steiermark vorhandene 
Studien und Berichte wurden analysiert; in 
der Zeit von Mai bis Juli 2012 wurden zudem 
insgesamt 39 Gespräche mit 60 ExpertInnen 
und AkteurInnen der unterschiedlichsten 
Insti tuti onen und Gebietskörperschaft en ge-
führt, die in den Bereichen Wohnen, Nach-
barschaft  und Sozialraum akti v sind. Ziel der 
Bemühungen war es, das breite, vorhandene 
Wissen in der Steiermark zusammenzufüh-
ren und den weiteren Planungen zugrunde 
zu legen. In der Folge wurden die Gespräche 
ausgewertet und auf deren Basis Handlungs- 
und Maßnahmenempfehlungen an die Poli-
ti k formuliert. Diese wiederum bildeten die 
Grundlage für priorisierte Schwerpunktmaß-
nahmen, die seitens der Landesregierung im 
Juni 2013 beschlossen wurden und ab Ende 
des Jahres 2013 schritt weise zur Umsetzung 
gelangen sollen. Zuvor erfolgt im Rahmen 
der Umsetzungsplanung eine Refl exion der 
Vorhaben im Netzwerk, um eine bestmög-
liche Realisierung der Vorhaben erzielen zu 
können, Synergien zu identi fi zieren und eine 
praxisbezogene Zusammenarbeit mit den 
akti ven HandlungsträgerInnen zu verankern, 
wo sich die Möglichkeit dazu bietet. 

Die Vernetzung und Projekte zur übergreifen-
den Zusammenarbeit werden weiterhin ein 
wichti ger Bestandteil der Umsetzungsarbeit 
zur Charta des Zusammenlebens bleiben; 
eigene, themenspezifi sche Netzwerktreff en 
sind hierfür geplant.

Weitere Umsetzungen der kooperati ven 
Schnitt stellenarbeit sind in allen Handlungs-
feldern der Charta des Zusammenlebens 
geplant.

Kickoff  Netzwerkarbeit
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Projektbeteiligte:
ProjektpartnerInnen, StakeholderInnen, or-
ganisierte Zivilgesellschaft  (NGOs, Vereine, 
Interessengemeinschaft en, Initi ati ven u. a.)

4.5 Handlungsfeld: Bevölkerung

Das Zusammenleben in Vielfalt erfordert ein 
Sich-Einmischen und die Übernahme von 
(Selbst-)
Verantwortung aller BewohnerInnen der 
Steiermark. In der vergangenen Berichts-
periode konnten im Handlungsfeld Bevöl-
kerung bereits Initi ati ven in Gang gesetzt 
werden: der Projektf onds „zusammenle-
bengestalten“, in dem Ideen und Initi ati ven 
zur Verbesserung des Zusammenlebens und 
zur Förderung des zivilgesellschaft lichen En-
gagements über einen Kleinprojektefonds 
umgesetzt werden (vgl. Erster Bericht des 
Zusammenlebens 2012, Seite 80 f.), sowie 
die Einrichtung der Anti diskriminierungsstel-
le Steiermark (vgl. Erster Bericht des Zusam-
menlebens 2012, Seite 81 ff .). Diese beiden 
Maßnahmen wurden im Berichtszeitraum 
weitergeführt bzw. weiterentwickelt; nach-
folgend fi nden sich die Fortschritt sberichte 
dazu in Kurzform.

4.5.1 zusammenlebengestalten – Ideen und 
Initi ati ven

Aufb auend auf den Erfahrungen der Pilo-
ti niti ati ve des Kleinprojektefonds „zusam-
menlebengestalten“, welcher 2012 ins Le-
ben gerufen wurde (vgl. Erster Bericht des 
Zusammenlebens 2012, Seite 80 f.), um die 
steirische Bevölkerung im Sinne der Char-
ta zu stärken, zu akti vieren und zivilgesell-
schaft liches Engagement zu fördern, wurde 
im Berichtszeitraum mit dem Fördercall „zu-
sammen.wohnen“ (vgl. Seite XX) ein Rahmen 
für Initi ati ven zur besseren Gestaltung des 
Zusammenlebens und Zusammenwohnens 
zur Verfügung gestellt. Das Zusammenleben 
in der Nachbarschaft  an sich kann Heraus-
forderungen für alle Beteiligten in sich ber-
gen. Dabei sind Menschen auf die stützende 
Funkti on, die eine funkti onierende Nach-
barschaft  leisten kann, angewiesen. Gegen-

seiti ge Unterstützung, Zusammenhalt und 
zivilgesellschaft liches Engagement, gemein-
sam konstrukti ve Wege für ein gelingendes 
Zusammenleben in der Nachbarschaft  zu 
entwickeln und umzusetzen, werden über 
Initi ati ven im Rahmen des Fördercalls von 
„zusammen.wohnen“ gefördert.

Mit dem Schwerpunkt auf Zusammen-
wohnen stehen die Auseinandersetzung 
mit gelingender Nachbarschaft  und die ge-
meinsame Gestaltung des unmitt elbaren 
Wohnumfeldes im Mitt elpunkt. Die unter-
schiedlichen Akti vitäten fördern auf Basis 
ehrenamtlichen Engagements ein selbstver-
antwortliches, gutes Zusammenleben und 
Zusammenwohnen in Vielfalt. Darunter sind 
kreati ve und neue Ideen zu verstehen, die 
unterschiedliche Menschen moti vieren, ak-
ti v zu werden, aufeinander zuzugehen und 
das alltägliche Miteinander gemeinsam zu 
gestalten.
Beispiele für Akti vitäten sind Nachbar-
schaft sfeste, Siedlungsbesprechungen, die 
gemeinsame Gestaltung von Gemeinschaft s-
fl ächen und -räumen, der Aufb au von Un-
terstützungsnetzwerken in Nachbarschaft en 
etc. Das Projektbüro unterstützt alle Inter-
essierten, die das Zusammenleben in ihrer 
Wohnumgebung verbessern möchten, von 
der ersten Idee bis zur Projektumsetzung 
durch Beratung und Unterstützung bei der 
Organisati on sowie mit einer maximalen 
Fördersumme von 1.000 Euro pro Initi ati ve. 
Grundlage dabei sind die Grundsätze und 
Haltungen der Charta des Zusammenlebens: 
Anti diskriminierung, Chancengleichheit, Bar-
rierefreiheit und Teilhabe am gesellschaft li-
chen Miteinander.

Im Rahmen des Calls „zusammenleben-
gestalten“ (im Projektzeitraum 2012 bis 
Februar 2013), der keinen themati schen 
Schwerpunkt verfolgte, konnten 216 Projek-
te realisiert werden. Dabei wurden in allen 
steirischen Bezirken Projekte umgesetzt. Die 
Akti vitäten reichten von gemeinsamen Müll-
sammelakti onen über Generati onen-Cafés 
hin zu interreligiösen Festen. Mit diesen viel-
fälti gen Projekten konnten rund 24.500 Stei-
rerInnen erreicht werden. Die 412 Personen, 
die direkten Kontakt mit dem Projektbüro 
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aufgenommen haben, waren zwischen 18 
und 82 Jahren alt. Der Call wurde begleitend 
evaluiert und führte zu einer entsprechen-
den Weiterentwicklung des Vorhabens, ins-
besondere im Hinblick auf eine themati sche 
Schwerpunktsetzung. 

Im Rahmen des Calls „zusammen.wohnen“, 
mit dem Schwerpunkt auf der Gestaltung 
des Zusammenlebens in der Nachbarschaft , 
konnten von April bis Mitt e August 2013 rund 
150 Anträge bewilligt werden. In allen steiri-
schen Bezirken wurden Projekte umgesetzt. 
Im Juni 2013 fand zum ersten Mal der „Stei-
rische Nachbarschaft smonat“ statt . Das Ziel 

war es, Initi ati ven zu unterstützen, die den 
Zusammenhalt im Wohnumfeld stärken, ein 
stärkeres Bewusstsein für konstrukti v gestal-
tete Nachbarschaft  schaff en und den Wert 
eines gut funkti onierenden Wohnumfelds 
hervorstreichen. In diesem Monat wurden 
43 Projekte (gemeinsamer Hauschor, Wahl 
eines MieterInnenbeirats, Nachbarschaft s- 
und Kennenlernfeste u. a.) für eine gestärkte 
Nachbarschaft  in der Steiermark umgesetzt, 
allein in diesem Zeitraum waren 2.000 Men-
schen in den unterschiedlichen Initi ati ven 
involviert.

Im Oktober 2013 wird mit einem Abschluss-
fest von „zusammen.wohnen“ das Engage-
ment der zahlreichen ProjektumsetzerInnen 

ausgezeichnet. Mit der Wertschätzung der 
Initi ati ven soll auch ein Anreiz für weite-
re Gemeinschaft sprojekte weitergegeben 
werden. 
Die Einreichfrist bei „zusammen.wohnen“ 
startete am 2. April 2013 und endete am 31. 
August 2013, die Umsetzungsfrist endete am 
30. September 2013.

Projektbeteiligte:
Integrati onsressort Landesräti n Dr.in Betti  na
Vollath; Abteilung 6 – Fachabteilung Ge-
sellschaft  und Diversität, Referat Diversität; 
Kinderbüro – die Lobby für Menschen bis 
14, beteiligung.st – Fachstelle für Kinder-, Ju-

gend- und BürgerInnenbeteiligung; Partner: 
GBV – Österreichischer Verband gemeinnüt-
ziger Bauvereinigungen

4.5.2 Anti diskriminierungsstelle Steiermark

Die Charta des Zusammenlebens defi niert in 
Punkt 3.3, dass es eines der Ziele ist, Diskri-
minierung entschieden und sichtbar entge-
genzutreten, insbesondere Diskriminierun-
gen aufgrund von Geschlecht, Hautf arbe, 
Religion, nati onaler und sozialer Herkunft , 
sexueller Orienti erung, Alter, Behinderung 
etc. Die Anti diskriminierungsstelle versteht 
sich in diesem Sinne seit ihrer Eröff nung im 
Mai 2012 (vgl. Erster Bericht des Zusammen-

Pressekonferenz Anti diskriminierungsstelle v.l. LRin Dr.in Betti  na Vollath, Mag.a Daniela Grabovac, 
BGM Mag. Siegfried Nagl
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lebens 2012, Seite 83) als Erstanlauf-, Clea-
ring-, Beratungs- und Monitoringstelle. Allen 
sich von Diskriminierung betroff en fühlen-
den Menschen wird dadurch die Möglichkeit 
gegeben, sich mündlich, telefonisch, schrift -
lich oder auf elektronischem Weg an die 
Stelle zu wenden. Dabei wird der Fall erfasst, 
über Möglichkeiten des weiteren Vorgehens 
informiert, Beratung durch zuständige Stel-
len vermitt elt oder in Ermangelung einer zu-
ständigen Stelle Unterstützung in der Sache 
selbst angeboten, um bestehende Lücken in 
der Beratung zu schließen. 

Ziel der Anti diskriminierungsstelle ist es, 
dass Menschen möglichst ohne große Über-
legungen zur Erfüllung von Einlassvorausset-
zungen in die Einrichtung kommen. Durch 
die Aufb au- und Sensibilisierungsarbeit soll 
die Anti diskriminierungsstelle einer breiten 
Öff entlichkeit als Anlaufstelle bekannt wer-
den und die Täti gkeiten dieser sowie die Pro-
bleme der Menschen ersichtlich werden. Die 
Beratungsarbeit wird zudem durch akti ven 
Kontakt zu Einrichtungen, Selbstorganisati o-
nen und Communiti es gestaltet.

Zu ihrer Beratungstäti gkeit betreibt die Stel-
le ein Monitoring. Damit wird jeder Person 
die Möglichkeit geboten, Diskriminierungs-
vorfälle zu melden. So kann ein Status quo 
der Diskriminierungen in der Steiermark er-
hoben werden und im Rahmen der wissen-

schaft lichen Aufarbeitung der Daten kön-
nen Ursachen und Präventi onsmaßnahmen 
abgeleitet werden. Der erste umfassende 
Anti diskriminierungsbericht Steiermark wur-
de am 3. Juni 2013 präsenti ert (vgl. htt p://
www.anti diskriminierungsstelle.steiermark.
at/cms/beitrag/11871899/99808315 ).

Die Anti diskriminierungsstelle engagiert sich 
zudem als Netzwerkiniti ator und -motor. 
Hierzu wird ein Anti diskriminierungsnetz-
werk für die Steiermark aufgebaut, um sich 
gegenseiti g zu stärken und einen unterstüt-
zenden Kompetenzaufb au zu gewährleisten.

Im Rahmen von Workshops für Betroff ene 
und Multi plikatorInnen sowie Projekten (z. 
B. die Zivilcourage-Initi ati ve „Zeig dein Ge-
sicht gegen Diskriminierung“ in Kooperati on 
mit Holding Graz Linien) werden bewusst-
seinsbildende Maßnahmen gesetzt, um die 
Bevölkerung zum Thema Diskriminierungen 
zu sensibilisieren und darauf aufmerksam zu 
machen, dass jede/r von Diskriminierung be-
troff en sein kann. 
Es ist beispielsweise wichti g zu wissen, dass 
der aktuelle gesetzliche Diskriminierungs-
schutz für unterschiedliche Diversitätsmerk-
male jeweils anders geregelt ist: So sind die 
Merkmale Geschlecht und ethnische Zuge-
hörigkeit im arbeitsrechtlichen wie im pri-
vatrechtlichen Bereich geschützt, Merkmale 
wie sexuelle Orienti erung und Alter aber nur 
im Arbeitsbereich. Parallel dazu gibt es Merk-
male, in deren Zusammenhang Menschen 
genau dieselben Diskriminierungserfahrun-
gen haben wie Menschen mit den gesetzlich 
geschützten Merkmalen: Diese Merkmale 
wären z. B. soziale Herkunft /Schichtzugehö-
rigkeit oder Gesundheit.

Mitt e v.l. LRin Dr.in Betti  na Vollath , Mag. Dr. Michael 
Wrentschur (InterACT) und Mag. Christi an Ehetreiber 
(ARGE Jugend gegen Gewalt und Rassismus) mit  
Projektt eam 
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Weitere Informati onen fi nden sich im Anti -
diskriminierungsbericht 2012.

Projektbeteiligte:
Integrati onsressort Landesräti n Dr.in Betti  na 
Vollath; Leitung: Mag.a Daniela Grabovac – 
Verein Helping Hands Graz; Stadt Graz

Neben diesen beiden, aus dem vorange-
gangenen Berichtszeitraum fortgeführten 
Maßnahmen wurden im Handlungsfeld Be-
völkerung vier weitere Projekte im Berichts-
zeitraum initi iert, die im Folgenden kurz vor-
gestellt werden.

4.5.3 Impulsveranstaltungen „Zusammen 
sind wir viele“ 

Ein positi ves Zusammenleben vor Ort 
braucht eine ehrliche, konstrukti ve Ausein-
andersetzung mit möglichen Schwierigkei-
ten im Alltag als auch mit Gelungenem und 
mit vorhandenen Potenzialen in der Gesell-
schaft . Weiters braucht es Menschen, die 
bereit sind, Verantwortung für ein funkti o-
nierendes Miteinander zu übernehmen. Um 
die Menschen in den steirischen Regionen 
bei diesen Prozessen zu stärken, wurde im 
Berichtszeitraum ein mehrstufi ges Veranstal-
tungsformat erarbeitet und erprobt, welches 
dabei unterstützt, die Inhalte der Charta des 
Zusammenlebens praxisbezogen, kreati v, 
diskursiv und lösungsorienti ert in Bezug zur 
alltäglichen Lebensrealität vor Ort zu setzen. 
Herausforderungen und Problemstellungen 
werden gemeinsam von regionalen Verant-
wortungsträgerInnen, AkteurInnen und der 
Bevölkerung identi fi ziert und aufb ereitet. 
In einem weiteren Schritt  werden koopera-
ti v Lösungswege für die zentralen Anliegen 
erarbeitet. 

Dieses Tool wendet sich somit an Menschen, 
die in den jeweiligen Regionen in ihren spe-

zifi schen professionellen Täti gkeitsfeldern 
mit Themen der Charta des Zusammenle-
bens konfronti ert sind und in den Bereichen 
Politi k, Behörden, Sozialpartnerschaft , Kin-
dergärten, Schulen und andere Bildungsein-
richtungen, Gesundheit und Soziale Dienste, 
Firmen/Unternehmen, NGOs, Freizeitein-
richtungen, Vereinen etc. akti v sind. Darüber 
hinaus will „Zusammen sind wir viele“ ins-
besondere alle Menschen, die sich auch au-
ßerhalb ihrer berufl ichen Täti gkeitsfelder für 
die Themen und Ziele der Charta engagieren 
(wollen), sowie die gesellschaft liche Öff ent-
lichkeit in den jeweiligen Regionen und die 
regionalen Medien ansprechen.

Ziele:
   Impulse geben für einen Dialog zur Char-

ta des Zusammenlebens 
   einen Nachdenk- und Bewusstwerdungs-

prozess zu den Zielen und Umsetzungs-
schritt en der Charta anregen

   Akti vierung und Stärkung der Teilneh-
merInnen (Multi plikatorInnen und Be-
völkerung) im Hinblick auf einen verant-
wortungsvollen und akti ven Umgang mit 
Vielfalt

   Impulse geben zur verti efenden Vernet-
zungsarbeit und interdisziplinären Zu-
sammenarbeit in der Region

   das Finden und Arti kulieren regionalspe-
zifi scher Themen und Anliegen unterstüt-
zen und dabei auf die spezifi schen regi-

Vorne v.l. Mag. Christi an Ehetreiber (ARGE Jugend 
gegen Gewalt und Rassismus), LRin Dr.in Betti  na Vollath 

mit TeilnehmerInnen an der HLW Sozialmanagement

 


©
 F

ot
o:

 La
nd

 S
te

ie
rm

ar
k



100
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onalen Lebenswelten und ihren Umgang 
mit Vielfalt eingehen

   Stärkung des regionalen Selbstbewusst-
seins durch das Herausfi nden von vor-
handenen Ressourcen und Bewälti -
gungsstrategien (Initi ati ven, Projekte, 
Maßnahmen)

Am 26. Juni 2013 wurde das Veranstaltungs-
format, das ab Herbst 2013 von zehn steiri-
schen Regionen auf kommunaler oder regio-
naler Ebene unter professioneller Begleitung 
zur Umsetzung gelangen wird, im ORF-Lan-
desstudio VerantwortungsträgerInnen aus 
der ganzen Steiermark vorgestellt.

Projektbeteiligte:
Integrati onsressort Landesräti n Dr.in Betti  na 
Vollath; InterACT – Werkstatt  für Theater 
und Soziokultur 

4.5.4 Wanderausstellung „Zusammenleben.
Vielfalt.Steiermark“

Ein kreati ves Element zur Bewusstseinsbil-
dung und Sensibilisierung der steirischen 
Bevölkerung rund um das Thema Vielfalt 
und Zusammenleben bildet eine Wander-
ausstellung, die aus der Perspekti ve von Ju-
gendlichen an zwölf Standorten quer durch 
die Steiermark erarbeitet wird. Die zentralen 
Botschaft en der Charta des Zusammenle-
bens werden fantasievoll mit Leben erfüllt 
und sollen zum Nachdenken, Nachfühlen, 
Weiterdenken und Diskuti eren anregen. 

Die Zielsetzung der Wanderausstellung „Zu-
sammenleben.Vielfalt.Steiermark“ bestand 
zunächst in der bewusstseinsbildenden und 
beteiligungsorienti erten Erarbeitung der 
Kernaussagen der „Charta“ durch junge Pro-
jektgruppen in den steirischen Regionext-Re-
gionen, begleitet vom Projektt eam der ARGE 
Jugend gegen Gewalt und Rassismus. Im 
nächsten Schritt  fokussierten die Jugendli-
chen einen aus ihrer Perspekti ve interessan-
ten Aspekt des Themas „Zusammenleben in 
Vielfalt“ und einigten sich auf dessen jugend-
kulturelle Form der Umsetzung. So konnte 
die junge Projektgruppe den gewählten in-
haltlichen Aspekt u. a. als sozialgeschichtli-

che Spurensuche nach Vielfalt in der Region, 
als biografi sche Arbeit an Lebens- und Fami-
liengeschichten in ihrem sozialen Umfeld, als 
Bestandsaufnahme der kulturellen Vielfalt 
in der Region entlang aller Kultursparten 
erkunden, der Vielfalt im sozialen, techno-
logischen und kulturellen Wandel moderner 
Arbeitswelten nachgehen oder die Vielfalt 

des Zusammenlebens im intergenerati ven 
Dialog recherchieren. Das Thema „Zusam-
menleben. Vielfalt. Steiermark“ ermöglichte 
den Jugendlichen jedenfalls, ihr jeweiliges 
Verständnis von Vielfalt zu entwerfen, ihre 
Konturen von Vielfalt zu skizzieren und die 
erarbeiteten Ergebnisse über das Medium 
„Wanderausstellung“ einer breiten Öff ent-
lichkeit zu präsenti eren. 

In der ersten Projektphase (Februar 2013 
bis November 2013), die in den Berichtszeit-
raum fällt, entwickeln die regionalen Pro-
jektgruppen ihre jeweiligen Beiträge für die 
Wanderausstellung. In der Folge werden die 
einzelnen Beiträge in das Gesamtkonzept der 
Wanderausstellung integriert. In der zweiten 
Projektphase (Dezember 2013 bis Dezember 
2014) geht die Wanderausstellung auf Stei-
ermark-Tournee und wird in 14 steirischen 
Gemeinden gezeigt, wobei die regionalen 
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PartnerInnen ein begleitendes themen-
spezifi sches Bildungsprogramm entwickeln 
werden.

Projektbeteiligte:
Integrati onsressort des Landes Steiermark 
(Projektf örderer), ARGE Jugend gegen Ge-
walt und Rassismus (Projektt räger), Landes-
schulrat für Steiermark, SchülerInnen aller 
steirischen Schultypen (zwölf Projektgrup-
pen) zur Erarbeitung einzelner Module für 
die Ausstellung, FH Infodesign JOANNEUM 
Graz 

4.5.5 zusammen.reden – ein Schulprojekt, 
das Lust auf mehr Sprache macht

Kulturelle und sprachliche Vielfalt ist an un-
seren Schulen bereits in der gesamten Stei-
ermark Realität. Es ist wichti g, dass junge 
Menschen ihre Erstsprachen weiter lernen 
und sprechen – für die Ausbildung stabiler 
Identi täten, für die psychische und kogniti ve 
Entwicklung und für den Erhalt zukünft iger 

Chancen. Die Wertschätzung und Einbezie-
hung aller in der Schule vorhandenen Spra-
chen im Schulalltag ist eine wichti ge Bot-
schaft  für die SchülerInnen und elementar 
für die gesellschaft liche Akzeptanz kulturel-
ler und sprachlicher Vielfalt. Vielfach fehlt in 
den Schulen aber noch das Wissen über die 
vorhandenen Sprachen, die Mehrsprachig-
keit der SchülerInnen und die Gestaltung ei-
nes sprachenfreundlichen Ambientes.

Das Projekt „zusammen.reden – sprachen-
freundliche Räume schaff en“ widmet sich 
Volksschulen in der Steiermark, die sich für 
das Thema Mehrsprachigkeit interessieren. 
Meist sind das Schulen mit einem hohen 
Anteil an SchülerInnen mit anderen Erstspra-
chen als der deutschen Sprache. Das Projekt 
richtet sich an die gesamte Schule und ihr 
gesellschaft liches Umfeld (alle SchülerInnen, 
das gesamte Lehrpersonal ebenso wie die 
Eltern und die Schulumgebung, inklusive der 
lokalen Presse).

Ziele des Projekts:
   mehrsprachigen Kindern bewusst ma-

chen, dass sie über eine wichti ge Kompe-
tenz verfügen

   allen Kindern, Eltern und LehrerInnen 
Lust auf mehr Sprachen machen

   Bewusstseinsbildung im Lebensfeld Schu-
le in Bezug auf ein Zusammenleben in 
Vielfalt

   Entwicklung guter Beispiele für ein spra-
chenfreundliches Ambiente in Schulen

Ausstellung zusammen.reden 
v.l. Drin Astrid Kury, LRin Dr.in Betti  na Vollath
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v.l. Dr.in Barbara Schrammel-Leber,
LRin Dr.in Betti  na Vollath und Drin Astrid Kury

  © Foto: Gentile
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   Fortbildung der LehrerInnen in Fragen 
des Umgangs mit Mehrsprachigkeit im 
Unterricht

   der Frage nachgehen, wie ein Zusammen-
leben in vielen Sprachen gelingen kann 
und wie man diesen Prozess unterstützen 
kann, sodass Mehrsprachigkeit und Viel-
falt als selbstverständliche Normalität er-
lebt werden

Alle steirischen Volksschulen konnten sich im 
Februar 2013 für das Schwerpunktprogramm 
„zusammen.reden“ bewerben, zehn Schulen 
wurden ausgewählt. Bis Ende November 
2013 gilt es für sie, Folgendes umzusetzen:
je einen Akti onstag für die gesamte Schule 
mit der Wanderausstellung „Sprachenland-
schaft  Deluxe“ – Forschungs- und Spielstati -
onen, Workshops zur Mehrsprachigkeit, päd-
agogische Fortbildung zur Mehrsprachigkeit
je ein Kunstprojekt unter der Leitung von 
RESANITA, das sich mit der Gestaltung von 
sprachenfreundlichen Räumen befasst – 
bleibende Kunsti nstallati on zur Mehrspra-
chigkeit an der Schule, die gemeinsam mit 
der gesamten Schule, den Künstlerinnen 
und Sprachwissenschaft erinnen erarbeitet 
wird.

In den Workshops, bei den Forsch- und Spiel-
stati onen und im Kunstprojekt wird den Kin-
dern und LehrerInnen spielerisch bewusst 
gemacht, dass Sprachenreichtum ein beson-
derer Schatz ist, den man pfl egen soll. An-
hand der Ausstellung „Sprachenlandschaft  
Deluxe“ wird gezeigt, wie sehr Sprachen 
miteinander in Verbindung stehen, und dass 
Mehrsprachigkeit global und historisch gese-
hen die Norm darstellt. 

Die Auseinandersetzung mit anderen Spra-
chen fördert auch das Verständnis der ei-
genen Sprache und erleichtert es Kindern, 
weitere Sprachen zu lernen. In der pädago-
gischen Fortbildung wird über den Spracher-
werb mehrsprachiger Kinder informiert und 
es werden Strategien im Umgang mit Mehr-
sprachigkeit im Schulalltag und mit den El-
tern vorgestellt.

Bisher wurde das Projekt „zusammen.reden“ 
an drei Volksschulen umgesetzt: VS Murfeld-

Graz, VS Leoben-Seegraben und VS Schlad-
ming. Akti onstage an weiteren Volksschulen 
fi nden im Zeitraum von Juni bis Dezember 
2013 statt .

Nach Abschluss dieses Projekts im Februar 
2014 könnten alle für „zusammen.reden“ 
entwickelten Materialien als Schul- und Ver-
mitt lungsmaterialien zur Mehrsprachigkeit 
in größerem Ausmaß produziert werden – 
den Praxistext haben sie bereits bestanden!

Sprachenfreundliche Räume haben auch in 
anderen gesellschaft lichen Räumen eine Be-
deutung – im Bereich Jugend und Freizeit, 
Tourismus oder Wirtschaft . In diesem Sinn 
wäre eine Umarbeitung des Projekts in Un-
terlagen für Insti tuti onen oder Firmen, die 
mit Mehrsprachigkeit zu tun haben, denkbar. 
Die Abschlusspräsentati on des Projekts wird 
am Internati onalen Tag der Mutt ersprache, 
am 21. Februar 2014, stattf  inden.

Projektbeteiligte:
Akademie Graz: Dr.in Astrid Kury, treff punkt 
sprachen – Zentrum für Sprache, Plurilingu-
alismus und Fachdidakti k, Karl-Franzens-Uni-
versität Graz: Dr.in Barbara Schrammel-Leber

4.6 Evaluierung und Monitoring

4.6.1 Evaluierung

Zahlreiche Maßnahmen und Projekte zur 
Charta des Zusammenlebens werden in die-
ser Form in der Steiermark erstmals umge-
setzt bzw. erprobt. Um sichtbar zu machen, 
welche Wirkungen das Handeln in diesen 
Projekten und Maßnahmen erzeugt, ob den 
Projektzielen und somit den Zielen der Char-
ta des Zusammenlebens entsprochen wird, 
und um die Qualität des weiteren Vorgehens 
zu sichern, liegt es im Interesse des Integra-
ti onsressorts, diese entsprechend zu evalu-
ieren. Aus Gründen der Nachvollziehbarkeit 
und Übersichtlichkeit sind die jeweils geplan-
ten bzw. bereits in Umsetzung befi ndlichen 
Evaluati onsmaßnahmen in diesem Bericht 
in den jeweiligen Projektbeschreibungen 
enthalten.
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4.6.2 Monitoring

Um die Umsetzung der Charta des Zusam-
menlebens und die Fortschritt e in der Ver-
ankerung von Gender und Diversitäts-Main-
streaming überprüfb ar zu machen, wurde 
im Mai 2012 mit dem Aufb au eines Moni-
toringsystems für die Abteilungen der Lan-
desverwaltung begonnen. Die Entwicklung 
des Systems erfolgt mit wissenschaft licher 
Begleitung. Mit dem Diversitäts-Monitoring 
wird die konti nuierliche Beobachtung jener 
Bereiche angestrebt, in denen die Ergebnis-
se der Integrati ons- und Diversitätsprozesse 
anhand ausgewählter Indikatoren gemes-
sen werden können. Aus den Daten können 
zukünft ige Entwicklungsbedarfe abgeleitet 
werden, welche die Grundlage für weitere 
Adapti erungen und strategische Entwicklun-
gen der Steiermärkischen Landespoliti k und 
Landesverwaltung bilden.

Folgende Ziele sind mit der Einführung des 
Diversitäts-Monitorings verknüpft :
Erfassung, Analyse und Erfolgsmessung der 
integrati ons- und diversitätsrelevanten Maß-
nahmen und Prozesse auf strategischer und 
operati onaler Ebene
Sichtbarmachen von Veränderungen im Be-
reich der Integrati onsarbeit durch regelmä-
ßige Bestandsaufnahme über den Zeitverlauf 
hinweg
Gewinnung von Daten und Ergebnissen zur 
öff entlichen Kommunikati on und dadurch 
politi sche Legiti mati on und Bestäti gung der 
gewählten Strategie und der damit verbun-
denen Prozesse

Das Ergebnis der Einführung des Diversitäts-
Monitoringsystems ist ein einheitlicher Be-
richt, der zukünft ig als Teil des Berichts des 
Zusammenlebens verwendet werden kann. 
Folgende Schritt e wurden von 2012 bis 2013 
gesetzt:
Festlegung der relevanten Bereiche für das 
Monitoring im Abgleich mit der Charta des 
Zusammenlebens, dem politi schen Büro 
von Landesräti n Dr.in Betti  na Vollath und der 
Fachabteilung Gesellschaft  und Diversität
Erstellung eines Indikatorensystems zum 
Monitoring für die Bereiche Strategie und 

Ziele (Organisati on), Personalmanagement, 
KundInnen und Kommunikati on
Abgleich des erstellten Indikatorensystems 
mit den relevanten Abteilungen

Für 2013 bis 2014 sind folgende Projekt-
schritt e geplant:
Aufb au des computergestützten Abfragesys-
tems auf Basis des Indikatorensystems
Adapti erung des Abfragesystems nach 
Testlauf
Integrati on des Abfragesystems in die 
Landesverwaltung 

Projektbeteiligte:
Abteilung 6 – Fachabteilung Gesellschaft  und 
Diversität, Referat Diversität; Abteilungen 
der Landesverwaltung, Ao. Univ.-Prof.in Dr.in 
Regine Bendl (Wirtschaft suniversität Wien, 
Abteilung Gender und Diversitätsmanage-
ment), Mag.a Jutt a Überacker (ASD – Austri-
an Society for Diversity)
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5 Weiterführende Links

Israeliti sche Kultusgemeinde für Steiermark
www.ikg-graz.at

JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft  mbH
www.joanneum.at

Kirchliche Pädagogische Hochschule Graz
kphgraz.at

Landesfeuerwehrverband Steiermark
www.lfv.steiermark.at

Landesschulrat für Steiermark
www.lsr-stmk.gv.at

Landwirtschaft skammer Steiermark
www.lk-stmk.at

Medizinische Universität Graz
www.meduni-graz.at

Militärkommando Steiermark –
Österreichisches Bundesheer
www.bmlv.gv.at/adressen/steiermark.shtml

Montanuniversität Leoben
www.unileoben.ac.at

Oberlandesgericht Graz für Steiermark und Kärnten 
(allgemeine Gerichtsseite)
www.justi z.gv.at

Oberstaatsanwaltschaft  Graz für Steiermark und
Kärnten (allgemeine Gerichtsseite)
www.justi z.gv.at

ÖGB-Landesorganisati on Steiermark
www.oegb.at

Österreichischer Städtebund, Landesgruppe 
Steiermark
www.staedtebund.gv.at

Österreichisches Rotes Kreuz, Landesverband 
Steiermark
www.roteskreuz.at

Pädagogische Hochschule Steiermark
www.phst.at

Serbisch-orthodoxe Kirche 
www.serb-kirche.at

Sicherheitsdirekti on Steiermark
www.bmi.gv.at

Steiermärkischer Gemeindebund 
www.gemeindebund.steiermark.at

Technische Universität Graz
www.tugraz.at

Universität für Musik und darstellende Kunst Graz
www.kug.ac.at

Universität Graz
www.kfunigraz.ac.at

Wirtschaft skammer Steiermark
portal.wko.at

Amt der Steiermärkischen Landesregierung
www.verwaltung.steiermark.at

Anti diskriminierungsstelle Steiermark
www.anti diskrimnierungsstelle.steiermark.at 

Charta des Zusammenlebens in Vielfalt in der 
Steiermark
www.zusammenleben.steiermark.at 

Erster Bericht des Zusammenlebens 2012
www.zusammenleben.steiermark.at/cms/dokumen
te/11402637_61417776/7f9d2702/Bericht_Zusam-
menleben_2012_Webansicht.pdf

Integrati onsressort
www.zusammenleben.steiermark.at 

Land Steiermark, Abteilung 6 – Fachabteilung Gesell-
schaft  und Diversität
www.verwaltung.steiermark.at/cms/ziel/74966641/
DE

Projektf onds „zusammenlebengestalten“
www.zusammenlebengestalten.at 

Insti tuti onen der Integrati onspartnerschaft  
Steiermark
Altkatholische Kirche Österreich
altkatholiken-graz.at

AMS Steiermark
www.ams.at

Arbeiterkammer Steiermark
www.akstmk.at

Bischöfl iches Ordinariat Graz-Seckau
www.katholische-kirche-steiermark.at

Buddhisti sches Zentrum Bad Gams
www.sakyaling.at

CAMPUS 02 – Fachhochschule der Wirtschaft 
www.campus02.at

Evangelische Superintendentur A. B. Steiermark
www.evang.st

Evangelisch-methodisti sche Kirche in Graz
www.emk-graz.at

FH JOANNEUM
www.fh -joanneum.at

GBV (Österreichischer Verband gemeinnütziger Bau-
vereinigungen) Steiermark
www.gbv-steiermark.at

Industriellenvereinigung Steiermark
www.iv-steiermark.at

Islamische Religionsgemeinde Graz für
Steiermark und Kärnten
www.stmk.derislam.at



105

Steiermark. Wir halten zusammen.

Gemeinden und Städte der Partnerschaft en
Bruck an der Mur
www.bruckmur.at

Fehring
www.fehring.at

Feldbach
feldbach-stadt.at

Graz-Eggenberg (Bezirksseite)
www.graz.at/cms/beitrag/10025545/411310

Knitt elfeld
www.knitt elfeld.at

Leibnitz
www.leibnitz.at

Leoben
www.leoben.at

Mariahof
www.mariahof.at

Mureck
www.mureck.gv.at

Mürzzuschlag
www.muerzzuschlag.at

Rott enmann
www.rott enmann.at

St. Blasen
st-blasen.riskommunal.net

St. Lambrecht
www.stlambrecht.at

Teufenbach
www.teufenbach.at

Trofaiach
www.trofaiach.at

Stati sti sche Daten des Berichts
Landesstati sti k Steiermark
A7 – Fachabteilung Landes- und Gemeindeentwick-
lung – Referat Stati sti k und Geoinformati on
www.verwaltung.steiermark.at

Stati sti k Austria
www.stati sti k.at
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Anhang

Wir…
 …  entwickeln eine off ene Gesellschaft  auf 

Basis der Europäischen Menschenrechts-
konventi on.

 …  fördern ein Zusammenleben mit gleichen 
Rechten und Pfl ichten für alle.

 …  betrachten Sprachenvielfalt als wertvol-
les Gut, unsere gemeinsame Sprache ist 
Deutsch.

 …  leben in einer vielfälti gen Gesellschaft , in 
der es keine völlig gleichförmigen Grup-
pen gibt.

 …  fördern Chancengleichheit für alle, die 
aber auch eigeniniti ati v genutzt werden 
muss.

 …  verstehen Integrati on als Querschnitt s-
aufgabe für sämtliche Gesellschaft sberei-
che – in der Politi k und Verwaltung, in der 
Wirtschaft , in Vereinen und im Privaten.

 …  sehen gegenseiti gen Respekt als Grundla-
ge für ein funkti onierendes Zusammenle-
ben.

 …  erkennen Diskriminierung und stellen sie 
in all ihren Erscheinungsformen rigoros 
ab.

 …  sehen gesellschaft liche Vielfalt als Nor-
malität, nicht als Sondersituati on.

 …  haben trotz aller Unterschiede gemeinsa-
me Bedürfnisse und Ziele, die uns verbin-
den.

 …  defi nieren die Steiermark als unseren Le-
bensraum und teilen eine gemeinsame 
Heimat.

Charta des Zusammenlebens in Vielfalt in 
der Steiermark – Kurzfassung

Das Land Steiermark hat sich auf eine ge-
meinsame Haltung im Umgang mit Vielfalt 
geeinigt. Die im Juni 2011 vom Landtag be-
schlossene „Charta des Zusammenlebens“ 
fasst unsere Grundsätze sowie damit ver-
bundene Ziele und Werthaltungen für ein 
harmonisches Zusammenleben aller Men-
schen in der Steiermark zusammen. Die 
nachfolgende Kurzfassung der Charta zeigt 
die Grundsätze des Zusammenlebens in der 
Steiermark.

…

…

…

…

…

…

CHARTA

DES ZUSAMMENLEBENS 

 IN VIELFALT

IN DER STEIERMARK
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Folgende Wahrnehmungen, Handlungen 
und Grundsätze ermöglichen es, die Charta 
mit Leben zu füllen: 

Wir…
 …  nehmen jeden Menschen als einzigarti -

ges Individuum wahr.
 …  pfl egen eine positi ve Neugierde und leh-

nen Vorurteile ab.
 …  stellen den Menschen in den Mit-

telpunkt und betrachten ihn/sie als 
selbstbesti mmte/n AkteurIn.

 …  erkennen und schieben vorurteilshaft e 
Bilder beiseite, um den Menschen dahin-
ter zu sehen.

 …  sind skepti sch, wenn gesellschaft liche 
Ungleichheiten mit Religion oder Kultur 
erklärt werden.

 …  unterstellen niemandem eine generelle 
Hilfsbedürft igkeit.

 …  sind uns unserer Traditi on und Kultur be-
wusst und schätzen sie als wichti gen Teil 
der Vielfalt.

 …  sind überzeugt, dass Vielfalt zumutbar 
und ein positi ver Umgang damit möglich 
ist.

Das sind unsere Zielsetzungen für ein erfolg-
reiches Zusammenleben:
1.  Verantwortung übernehmen und Vielfalt 

berücksichti gen.
2.  Gleiche Chancen ermöglichen und Barrie-

refreiheit fördern.
3.  Diskriminierung entschieden und sichtbar 

entgegentreten.
4.  Die Steiermark als Heimat aller hier le-

benden Menschen begreifen.
5.  Gemeinsam zum gesellschaft lichen Zu-

sammenhalt beitragen.
6.  Regionen, Städte und Gemeinden in die 

Verantwortung für das Zusammenleben 
einbeziehen.

7.  Die Steirische Landesverwaltung zum 
Vorbild für professionellen Umgang mit 
Vielfalt entwickeln.

Die Langfassung der Charta fi nden Sie hier: 
htt p://www.zusammenleben.steiermark.at

Steiermark. Wir halten zusammen.
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